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1 Ziele und Aufgaben des Landschaftsplans 
Laut dem Leitfaden zum Landschaftsplan des Informationsdienstes Naturschutz Niedersach-
sen (2001) hat der Landschaftsplan die Aufgabe „die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ darzustellen. Es 
handelt sich dabei um einen gutachterlichen Fachplan ohne eigene Rechtsverbindlichkeit, 
sondern nur mit empfehlendem Charakter, wodurch keine Abwägung mit anderen öffentlichen 
Belangen erforderlich ist. 

Der Landschaftsplan ist nach § 11 Abs. 2 BNatSchG insbesondere aufzustellen, wenn we-
sentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, vorgese-
hen oder zu erwarten sind, oder wenn sie im Hinblick auf Erfordernisse und Maßnahmen im 
Sinne des § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG erforderlich sind. Nach § 11 BNatSchG sind 
hierbei die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Nach § 4 NNatSchG ist die Gemeinde für die 
Aufstellung von Landschaftsplänen zuständig. 

Der erste Landschaftsplan der Stadt Gifhorn wurde im Dezember 1995 veröffentlicht. Zur vor-
liegenden Fortschreibung des Landschaftsplanes ist eine Aktualisierung der Bestandsauf-
nahme und -bewertung der Schutzgüter vorgenommen werden mit dem Ziel, ein schutzgut-
übergreifendes Ziel- und Maßnahmenkonzept als Ergebnis zu erhalten.  

Ab 2022 haben Bestandserfassungen stattgefunden. Zunächst einmal erfolgte diese für das 
gesamte Gebiet nach Aktenlage. Im Anschluss wurden Teilkartierungen vorgenommen. Diese 
sind nicht flächendeckend erfolgt. Einige Flächen sind auch mittels Luftbildauswertungen er-
fasst worden, andere Flächen konnten dankenswerterweise durch Hinweise ortkundiger Per-
sonen vor Ort genauer erfasst und beschrieben werden. Entsprechend unterschiedlich ist Ge-
nauigkeit bzw. Ungenauigkeit der Bestandskarten zu verstehen. Während der Bearbeitungs-
zeit ist kontinuierlich durch den Arbeitskreis und im Rahmen der Ortsbegehungen in Gamsen, 
Kästorf, Neubokel, Winkel, Wilsche und im Clausmoor dazu beigetragen worden, die Bestand-
serfassungen zu verbessern und aktuell zu halten.  

Es war im Rahmen dieses Verfahrens nicht möglich die genutzten Datengrundlagen umfas-
send auf Richtigkeit und Aktualität zu prüfen. Es können also in Bezug auf einzelne konkrete 
Flächen durchaus auch unvollständige oder unzutreffende Darstellungen in den Unterlagen 
enthalten sein. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangsdaten können in einzelnen Be-
reichen auch Darstellungen von Sachverhalten fehlen, die in anderen Bereichen umfassend 
genannt sind, z.B. als wichtige Schutzwürdige Biotope.  

Aus der Fortschreibung des Landschaftsplanes ergibt sich keine materielle Verbindlichkeit, 
sondern es handelt sich um einen gutachterlichen Fachplan insbesondere für die Ebene der 
Flächennutzungsplanung. Bei Vorhaben und Maßnahmen, für die Erarbeitung von Bebau-
ungsplänen wird stets eine Bestandserfassung vor Ort erforderlich, die zum gegebenen Zeit-
punkt maßgeblich sein wird. Der Landschaftsplan gibt insofern lediglich erste H inweise 
für die Bearbeitung der Eingriffsregelung. Er ist insoweit nicht verbindlich. Bei den genann-
ten Entwicklungszielen handelt es sich um die Darstellung von Möglichkeiten. Mit dem Land-
schaftsplan soll keine Vorbestimmung von zukünftigen Planungen verbunden sein. Insofern 
sollen zukünftige Entscheidungsträger völlig frei in Ihren Entscheidungen sein. 
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Die Fortschreibung soll u.a. als Bewertungs- und Abwägungsgrundlage für die Beurteilung der 
Umweltverträglichkeit aktueller Flächenansprüche, geplanter Bauvorhaben und Nutzungsän-
derungen dienen. 

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 
im Vorlauf zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt Gifhorn soll die Fort-
schreibung des Landschaftsplanes die aktuellen Themenschwerpunkte wie z.B. die Verbes-
serung des Biotopverbundes, Klimaschutz und Klimafolgenbewältigung, Bedeutung kultur-
landschaftlicher Besonderheiten und Gewässer- und Auenschutz aufgreifen.  

Der Landschaftsplan (Planungskarte) entspricht der Darstellungsgenauigkeit des Flächennut-
zungsplanes und trifft Aussagen für das gesamte Stadtgebiet (möglichst maßstabsgleich mit 
dem Flächennutzungsplan, M 1:10.000).  

 

2 Überblick über das Plangebiet 

2.1 Allgemeine Strukturdaten 

Die Stadt Gifhorn liegt im Großraum Braunschweig am Zusammenfluss von Aller und Ise am 
südlichen Rand der Südheide. Das Stadtgebiet und die Ortsteile 

·  Gamsen, 

·  Kästorf, 

·  Wilsche, 

·  Neubokel und 

·  Winkel 

erstrecken sich über ca. 105 km².  

 

Mit einer Einwohnerzahl von 43.941 (Stand 12/2023, LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACH-

SEN1) im gesamten Stadtgebiet ergibt sich daraus eine Bevölkerungsdichte von ca. 418 Ein-
wohnern/ Einwohnerinnen je km².  

Nach dem Zentralen-Orte-Konzept des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Groß-
raum Braunschweig 2008 (ZWECKVERBAND GROßRAUM BRAUNSCHWEIG 2008) erfüllt die Stadt 
Gifhorn die Funktion eines Mittelzentrums.  

Das Stadtgebiet grenzt an die Gemeinden Ummern, Wagenhoff, Wesendorf, Wahrenholz, 
Sassenburg, Caberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel, Leiferde und Müden (Aller) an (von Norden 
nach Westen). 

 

 
1 https://www1.nls.niedersachsen.de/statistik - Tabelle A100001G 
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Abb. 1: Lage im Raum, M 1:100.000 

2.2 Naturräumliche Gliederung 

Das Stadtgebiet Gifhorn liegt im Norden in der Naturräumlichen Region „Lüneburger Heide“ 
(Nr. 5.1) und im Süden in der Naturräumlichen Region „Weser-Aller-Flachland“ (Nr. 6) (vgl. 
Abb. 2). 

Die Lüneburger Heide  ist durch Endmoränenzüge mit zahlreichen Quellgebieten in den 
Randzonen geprägt. Der Südrand der Naturräumlichen Region, in dem das Stadtgebiet Gif-
horn liegt, wird von breiten Schmelzwasserrinnen durchzogen, mit einer Vielzahl an größeren 
Hoch- und Niedermoorgebieten und vielen kleineren Flüssen und Bächen. 

Das Weser-Aller-Flachland  ist geprägt durch das Weser-Aller-Urstromtal mit Auenlehmde-
cken sowie Talsanden und zum Teil großflächigen Dünenfeldern. Charakteristisch sind 
ebenso das insgesamt ebene bis flachwellige Relief sowie der kleinräumige Wechsel von 
Äckern, Grünland, Mooren, Feldgehölzen und Wäldern. Typisch sind hier auch stark mäand-
rierende Tieflandflüsse mit Altarmen, Kolken und Flutmulden, sowie ebenso wie in der Lüne-
burger Heide ausgedehnte Moorgebiete. 
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Abb. 2: Naturräumliche Regionen im Stadtgebiet Gifh orn 

2.3 Klimaökologische Region 

Die Stadt Gifhorn liegt in der Klimaregion „Geest- und Bördebereich“, welche im Vergleich 
zum Küstenraum durch herabgesetzte, dennoch aber noch relativ hohe Luftaustauschbedin-
gungen charakterisiert ist. Die lokalen Klimafunktionen werden nur mäßig durch das Relief 
beeinflusst. Dafür haben landschaftsgebundene Strömungssysteme eine größere Bedeutung 
(MOSIMANN et al. 1999). Durch die Küste Niedersachsens ist das Makroklima ozeanisch ge-
prägt (eher milde Winter, verhältnismäßig kühle und feuchte Sommer), vom Osten bzw. Süd-
osten ist das Stadtgebiet eher kontinental geprägt, was sich im Vergleich zum Norden Nieder-
sachsens vor allem an geringeren Niederschlagshöhen, einer Abnahme der Windgeschwin-
digkeiten und höheren Jahresschwankungen der Temperaturen bemerkbar macht (ebd.). Im 
Vergleich zu Süddeutschland hat Niedersachsen relativ gute klimatische Voraussetzungen, 
mit seltener auftretenden bioklimatischen Belastungen, guten Austauschbedingungen durch 
die vorherrschenden Westwindlagen, was allgemein zu geringen Immissionsbelastungen 
führt, sowie ein im bundesdeutschen Vergleich relativ günstiges Niveau der Luftgüte (ebd). 

 

2.4 Potenzielle natürliche Vegetation 

Die potenzielle natürliche Vegetation (PNV, s. Abb. 3) beschreibt modellhaft die höchst ent-
wickelte Vegetation, die sich unter gegenwärtigen Standortbedingungen einstellen würde (KAI-

SER & ZACHARIAS 2003; KAISER 2024). Für die Landschaftsplanung bietet sie eine Grundlage 
zur Beurteilung der Naturnähe von Teilen der Landschaft (Bezug zum Ziel des § 1 Abs. 2 Nr. 
3 BNatSchG) und welche Landschaftsteile als Naturlandschaft im Sinne des § 1 Abs. 4 
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BNatSchG einzustufen sind. Sie bildet eine Basis zur Beurteilung der Naturnähe und der Ei-
genart von Natur und Landschaft (s. auch Kap. 3.2 Landschaftsbild und zur Erarbeitung von 
naturschutzfachlichen Zielen). Zudem bietet sie Hinweise für die Artenwahl bei Gehölzpflan-
zungen.  
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Abb. 3: Potenzielle natürliche Vegetation im Stadtg ebiet Gifhorn  
(nach KAISER 2024) 
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Die prozentuale Verteilung der PNV-Einheiten im Stadtgebiet von Gifhorn ist Tab. 1 zu ent-
nehmen. Bezogen auf die Landschaften wären Drahtschmielen-Buchenwälder des Tieflandes 
großflächig verbreitet (79,0%). Weitere Buchenwälder basenarmer Standorte kommen in ge-
ringeren Anteilen vor allem im Bereich der heutigen Siedlungen Gamsen, Kästorf und Wilsche 
vor. Im Bereich der Niederungen von Aller und Ise, wie auch im Gebiet „Ringelah“ und im 
Süden des Plangebietes im Bereich des Baches „Alte Hehlenriede“, der vom Allerkanal ab-
fließt, kommt es zu Stieleichen-Auenkomplexen und außerhalb des Überflutungsbereiches zu 
Eichen- und Buchenmischwäldern basenarmer Standorte (9,2%). In geringeren Anteilen be-
fänden sich vor allem im Nordwesten im Gebiet „Ringelah“ und im Nordosten im Bereich des 
„Großen Moores“, aber auch punktuell im restlichen Plangebiet, Birken-Eichenwälder im Über-
gang zu Bruch- und Auwäldern der Niedermoore (4,1%) und Kiefern-Birken-Eichen-Moorwäl-
der im Übergang zu Birken- und Kiefernbruch (2,8%). Sehr geringe Flächenanteile würden 
Trockene Kiefern- und Birken-Eichen-Buchwälder des Tieflandes und stark anthropogen über-
formte Standorte ohne PNV-Zuordnung im Südosten des Plangebietes einnehmen.  

 
Tab. 1: Anteile der potenziellen natürlichen Vegeta tion im Stadtgebiet Gifhorn 

Bezeichnung Prozent 

Eichen- und Buchenmischwälder basen- und nährstoffa rmer, grundwasserferner 

Standorte 

0,4% 

Trockener Kiefern- und Birken-Eichen-Buchenwald des Tieflandes 0,4% 

Buchenwälder basenarmer Standorte 83,3% 

Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 79,0% 

Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 1,2% 

Flattergras-Buchenwald des Tieflandes 3,1% 

Buchenwälder und sonstige Feuchtwälder der Niedermo ore 4,1% 

Feuchter Birken-Eichenwald des Tieflandes im Übergang zu Bruch- und Auwäldern der 

Niedermoore 

4,1% 

Stieleichen-Auwaldkomplex (Eichen-, Erlen- und Buch enmischwälder), außerhalb 

des Überflutungsbereiches Eichen- und Buchen(misch) wälder basenarmer 

Standorte 

9,2% 

Stieleichen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflutungsbereiches der Fließgewässer 

Drahtschmielen- bzw. Hainsimsen-Buchenwald 

4,7% 

Stieleichen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflutungsbereiches der Fließgewässer 

feuchter Drahtschmielen- bzw. Hainsimsen- und Flattergras-Buchenwald im Übergang 

zum Birken-Eichenwald 

4,5% 

Hochmoor-Bulten- und -Schlenken-Komplex sowie Moorw älder (einschließlich 

solcher entwässerter Hochmoore) 

2,8% 

Feuchter Kiefern-Birken-Eichen-Moorwald des Tieflandes im Übergang zum Birken- 

und Kiefernbruch 

2,8% 

Anthropogene Standorte ohne PNV-Zuordnung  0,2% 

Stark anthropogen überformte Standorte ohne PNV-Zuordnung 0,2% 
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2.5 Topografie und Relief 

Die Abbildung Abb. 4 zeigt das relativ gleichmäßige Relief im Stadtgebiet. Die höchste Erhe-
bung in Gifhorn im Bereich des Ringelahs ist ca. 66 m ü. NN, die niedrigsten Bereiche liegen 
bei ca. 49 m ü. NN in der Allerniederung. 

 
Abb. 4: Reliefierung des Stadtgebietes Gifhorn (Kar tengrundlage: DTK 50, 2017)  
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2.6 Historische Landschafts- und Siedlungsentwicklu ng 2 

Entwicklung Kernstadt Gifhorn 

„Gifhorn liegt in der Oberen Allerniederung dort, wo das mehrere Kilometer breite sumpfig-
moorige Barnbruch endet und nach Westen hin ein ausgedehnter Bereich späteiszeitlicher 
äolischer Ablagerungen mit einer unruhigen Oberfläche von Dünen einsetzt“ (MEIBEYER 2021). 
Der Katzenberg, mit 73 m die höchste Düne, reicht im Süden unmittelbar an das altbebaute 
Stadtgebiet heran, was insgesamt auf sandigem Dünenuntergrund entstanden ist. Die nördli-
che Niederung ist durch Altmoränen-Ausläufer des höheren Geestplateaus aus der Südheide 
auf ca. nur noch ca. 1 km Breite verengt. Durch diese so gebildete Engstelle, auch hier von 
Dünenrücken besetzt, „mussten sich die Abflüsse der Ise von Norden her und der Aller von 
Osten ihren Weg suchen, um sich noch innerhalb dieses Dünengebietes zu vereinigen und 
danach in einer ziemlich schmalen Wiesenaue in westlicher Richtung weiter zu fließen“. Das 
mittelalterliche Gifhorn hat somit seinen Standort wohl genau auf zwei dieser Dünenanhöhen 
inmitten der verengten Niederung eingenommen (MEIBEYER 2024). 

Als ursprüngliche strategische Wasserburg im Mündungswinkel von Aller und Ise entwickelte 
sich Gifhorn zum Brückenort, zur Zoll- und Raststätte und gewann im Schnittpunkt der alten 
Handelswege, der Salzstraße von Lüneburg ausgehend und der Kornstraße von Magdeburg 
nach Celle, schnell an Bedeutung.  

Der ursprüngliche Stadtgrundriss war durch die leicht gebogene, geländeangepasste Nord-
Süd-Verbindung vorgegeben. Bis zum 15. Jahrhundert war lediglich der Abschnitt zwischen 
Ise und nördlichem Allerarm besiedelt. Die Bebauung dehnte sich erst in den folgenden Jahr-
hunderten bis zur Rotaller aus. 1519 wurde Gifhorn durch die Hildesheimer Stiftsfehde fast 
völlig zerstört. Im 19. Jahrhundert weitete sich die Bebauung südlich der Aller und dann auch 
flächenhafter innerhalb des Dünengeländes aus. Im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts folgte die Siedlungsentwicklung den Ausfallstraßen (Braunschweiger-, Celler, 
Lüneburger Straße und Calberlaher Damm). Die heutige Siedlungsstruktur des Kernbereiches 
ist jedoch durch flächig ausgedehnte Wohn-, Industrie-, Gewerbe-, Mischgebiete und Grünflä-
chen gekennzeichnet. 

Für Gifhorn ist die historische Ersterwähnung in einer Urkunde des Braunschweiger Stifts St. 
Cyriacus entscheidend. Als Datum für die Ersterwähnung von Gifhorn galt lang Zeit das Jahr 
1213, als der welfische Kaiser Otto IV. eine dort gelegene (Wasser-) Mühle verschenkte. Seit 
1986 ist eine ältere Erstnennung aus den Jahren 1196 oder 1197 bekannt (MEIBEYER 2021). 
Archäologische Funde belegen unterdessen ein weitaus höheres Alter der Stadt Gifhorn. Ne-
ben verschiedenen vorgeschichtlichen Funden, die bis in die Altsteinzeit zurückreichen, sind 
hier vor allem frühmittelalterliche Funde zu nennen. Eine mittelalterliche Besiedlung ist dem-
nach schon für das ausgehende 9. Jahrhundert anzunehmen (schriftliche Auskunft DR. EICH-

FELD Untere Denkmalbehörde LK Gifhorn 2025). 

Entwicklung Stadtgebiet Gifhorn 

Die heutigen Ortsteile Wilsche, Gamsen, Kästorf, Neubokel und Winkel sind in der Kurhanno-
verschen Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts verzeichnet. Gut hundert Jahre später stellt 
die Preußische Landesaufnahme den Kernbereich und die Ortsteile in der noch heute erkenn-

 
2 Die Ausführungen zur historischen Siedlungsentwicklung aus dem Landschaftsplan von 1996 werden ergänzt durch eine 

Veröffentlich von Dr. Wolfgang Meibeyer zur historischen Stadtentwicklung von Gifhorn aus Anlass des 825-jährigen 
Stadtjubiläums (MEIBEYER 2021). Weitere Ergänzungen gehen auf eine schriftliche Rückmeldung des Kreisarchäologen 
DR. EICHFELD zurück (2025). 
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baren Struktur dar. Das heutige Straßen- und Wegenetz wurde bereits Ende des 18. Jahrhun-
derts in seiner Grundstruktur angelegt. Der Ortsteil Winkel mit seinem hohen Anteil an Wo-
chenend- und Ferienhäusern ist zum größten Teil erst nach dem 2. Weltkrieg entstanden. 

Die Landschaft im Raum Gifhorn war bis Ende des 18. Jahrhunderts durch große Heideflächen 
im Bereich der Allerdünen, in der auch heute noch so bezeichneten „Fahle Heide“, „Eyßel-
heide“ und „Gifhorner Heide“, im südlichen Teil der Ise-Niederung sowie im Bruch- und Geest-
bereich nördlich von Wilsche geprägt. Die Niedermoorböden im Clausmoor wurden als Moor- 
und Heideflächen genutzt.  

In der Kurhannoverschen Landesaufnahme Ende des 18. Jahrhunderts ist nordwestlich des 
ursprünglichen Siedlungskernes von Gifhorn am nördlichen Rand der Siedlung Wilsche 
Ackernutzung dargestellt. Zu dieser Zeit werden die Niederungen von Aller und Ise zusam-
menhängend als Wiese genutzt. Ausgedehnte Moorflächen sind im 18. Jahrhundert außer im 
Clausmoor auch im Heestenmoor und Großen Moor, in den Randlagen des heutigen Stadtge-
bietes sowie im gesamten Hahnenmoor und Bruchgebiet vorhanden. Im 18. Jahrhundert be-
stehen im Raum Gifhorn größere Waldgebiete mit natürlichen Eichen-Birkenwäldern unter-
schiedlicher Ausprägungen lediglich im Ringelah, im Eyßelgehege und im Allertal östlich des 
Kernbereichs. Im Zuge der großen Aufforstungen Ende des 18. Jahrhunderts wurden die vor-
maligen Heide- und Huteflächen in Kiefernforste umgewandelt, was auch zu einer Umwand-
lung der o.g. natürlichen Wälder in Kiefernforste führte.  

1860 wurde der Allerkanal zur großräumigen Entwässerung angelegt, brachte jedoch zu-
nächst kaum Besserung der für die Landnutzung ungünstigen Bodenverhältnisse. Zuneh-
mende Entwässerungsmaßnahmen in den Flussniederungen und im Clausmoor haben zu ei-
ner allmählichen Vergrößerung der landwirtschaftlichen Flächen geführt. 

Ende des 19. Jahrhunderts ist die landschaftliche Struktur in Gifhorn in groben Zügen so an-
gelegt, wie sie sich heute darstellt. Die wesentlichen Änderungen bestehen aus der stark zu-
genommenen Siedlungstätigkeit, dem weiteren, starken Rückgang der Heideflächen bzw. ihre 
Aufforstung mit Kiefern und die weitere Flächenausdehnung landwirtschaftlicher Nutzflächen. 
Im Vergleich zum 18. Jahrhundert hat die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft zu 
einer starken Entwässerung und damit einem starken Rückgang von Feuchtgrünland und zur 
Umwandlung in Ackerflächen geführt.  

In Gifhorn sind heute folgende Nutzungsstrukturen charakteristisch: 

·  die ausgedehnten Siedlungsgebiete vor allem des Kernbereichs, aber auch der seit 1974 
eingegliederten Ortsteile 

·  die großen Kiefernforste im Gebiet Ringelah, im Dragen, Barnbruch, in der Fahlen Heide 
und der Müdener Heide und umliegenden Gebieten 

·  die grünlandgeprägten Niederungen von Aller und Ise 

·  das Nutzungsmosaik aus Grünland, Acker und kleinen Kiefernforsten im Clausmoor 

·  sowie die bereits früher stark ausgeräumte Feldflur zwischen Wilsche, Neubokel und Gam-
sen/ Kästorf 

2.7 Heutige Flächennutzung und voraussichtliche Ent wicklung 

Seit Erstaufstellung des Landschaftsplans 1995 (hier Vergleich der Flächennutzungsstatisti-
ken aus Tab. 2 aus den Jahren 1993 und 2022) ist der Anteil an Siedlungsfläche (Gebäude- 
und Freiflächen) um 194 ha kontinuierlich gestiegen auf 14,3% der Gesamtfläche von 
10.540 ha. Die Erholungsfläche vergrößerte sich um 118 ha auf etwa 334 ha, was ca. 3,2% 
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der Gesamtfläche entspricht. Auch ein kontinuierlicher Anstieg der Verkehrsflächen um 66 ha 
auf 732 ha (6,9% der Gesamtfläche) ist zu verzeichnen. 

Eine Abnahme von 676 ha auf 4.050 ha (38,4% der Gesamtfläche) ist bei den Landwirtschafts-
flächen zu beobachten. Ebenso abgenommen haben im Vergleich zu 1993 die Wasserflächen, 
mit einer Abnahme von 28 ha auf 226 ha (2,1% der Gesamtfläche), obwohl hier zu vermerken 
ist, dass es sich um keine kontinuierliche Abnahme handelt. 

Die Waldfläche hat sich um 264 ha auf 3.365 ha (ca. 32% der Gesamtfläche) vergrößert. 

             

Tab. 2: Flächennutzung von 1993 bis 2022, Verändert  nach L ANDESAMT FÜR STATISTIK 

NIEDERSACHSEN (LSN) (Stand 31.12.2023) 
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Abb. 5: Aktuelle Flächennutzung (gemäß Biotoptypenk artierung 2023) 

War in der Vergangenheit, in der Zeit von 1995 bis 2011, eine fast kontinuierliche Abnahme 
der Bevölkerung im Stadtgebiet Gifhorn zu beobachten, ist ab 2011 wieder eine langsame 
Zunahme zu verzeichnen. Stand 12/2023 lebten im Plangebiet insgesamt 43.941 Menschen 
(LSN). Laut der Bevölkerungsvorausberechnung des LANDESAMTES FÜR STATISTIK NIEDERSACH-

SEN3 soll die Bevölkerungszahl der Stadt Gifhorn bis zum Jahr 2025 auf 44.626 Einwohnerin-
nen/ Einwohner, bis zum Jahr 2030 auf 45.559 Einwohnerinnen/ Einwohner und bis zum Jahr 
2040 auf 45.819 Einwohnerinnen/ Einwohner steigen. Mit der voraussichtlich weiterhin zuneh-
menden Bevölkerung ist eine steigende Wohnungsnachfrage zu erwarten.  
  

 
3 https://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/default.asp - Tabelle K101W242 
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3 Gegenwärtiger Zustand von Natur und Landschaft 
sowie voraussichtliche Änderungen 

3.1 Arten und Biotope 

3.1.1 Biotope 

3.1.1.1 Biotoptypenerfassung  

Die Grundlage für die Erfassung der Biotoptypen in der Stadt Gifhorn bildet eine flächende-
ckende Luftbildauswertung für die Haupteinheiten nach DRACHENFELS (2021) durch die Pla-
nungsgruppe Umwelt. In ausgewählten Teilbereichen (vor allem Niederungen (Grünland) au-
ßerhalb von FFH-Gebieten) erfolgten in 2023 ergänzende Geländekartierungen.  

Unter der Hinzunahme der genannten Daten und Erfassungen wurden die Biotope z.T. bis zur 
Untereinheit erfasst. 

Die Biotoptypenerfassung basiert auf folgenden Datengrundlagen: 

- Landschaftsplan Gifhorn 1995; 

- Topographische Karten: DTK25 (2020), AK5 (2020); 

- ALKIS (Stand 2021); 

- Luftbilder (DOP 20) (Befliegung 2020); 

- landesweite Biotopkartierung (NLKWN 2015); 

- FFH-Basiserfassung: FFH 090 (Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker), FFH 
100 (Fahle Heide, Gifhorner Heide), FFH 292 (Ise mit Nebenbächen). 

- Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG vom LK Gifhorn4 

3.1.1.2 Verbreitung und Charakterisierung der Bioto ptypen 

Etwa die Hälfte der Gesamtfläche des Stadtgebietes nehmen Biotope der Obergruppe Nadel-
forst (25%) und Acker- und Gartenbau-Biotope ein (24%) ein, als Grünland werden rd. 14% 
der Fläche genutzt. Die besonders stark vom Menschen überprägten Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen machen 19% des Stadtgebietes aus. Laub- und Mischwälder bedecken zu 7% 
das Stadtgebiet. Alle übrigen Obergruppen, darunter Binnengewässer, Ruderalfluren und Ge-
büsche/ Gehölzbestände sowie Heiden/ Magerrasen sind jeweils mit maximal 3% im Stadtge-
biet vertreten (vgl. Abb. 6). 

  

 
4 Es liegt keine aktuelle Kartierung der § 30-Biotope vor. Die jüngste Bekanntmachung einzelner Biotope geht auf das Jahr 

2008 zurück. 
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Abb. 6: Flächenanteile der Nutzungen im Stadtgebiet  Gifhorn  

Für alle Obergruppen des Biotoptypenschlüssels von Niedersachsen (DRACHENFELS 2021) mit 
Biotoptypen mittlerer bis sehr hoher Bedeutung werden nachfolgend die für das Stadtgebiet 
typischen Merkmale beschrieben (Erläuterung der Wertstufen in Kap. 3.1.1.3). In Karte 1 ist 
die Bewertung aller Biotoptypen dargestellt.  

Wälder 

Das Gebiet der Stadt Gifhorn weist mit rd. 32% einen relativ hohen Waldanteil auf5. Damit 
liegt der Waldanteil über den durchschnittlichen Waldanteilen des Landes Niedersachsen 
(25%6). Insgesamt wurden 3.331 ha Wald erfasst. Der größte Teil davon entfällt auf den im 
Nordwesten gelegenen Wald Ringelah, ein größeres, geschlossenes Waldgebiet. Größere zu-
sammenhängende Waldflächen befinden sich außerdem südlich von Wilsche, südlich und 
südöstlich von Neubokel, in der Eyßelheide sowie südlich der Allerniederung (Gifhorner Stadt-
wald). Kleinere Waldstücke finden sich darüber hinaus über das gesamte Stadtgebiet verteilt 
(außer Kernstadt). Die folgende Abb. 7 zeigt die prozentuale Verteilung der Waldtypen im 
Stadtgebiet.  

 
5 Waldfläche gemäß der Biotoptypenkartierung (2023). Es können sich Abweichungen gegenüber den im Niedersächsischen 

Gesetze über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21.03.2002 definierten Waldflächen ergeben. 
Gemäß §2 NWaldLG werden auch zurzeit nicht bestockte Waldflächen (Windwurf, Schädlingsbefall), Waldwege und 
Lagerplätze für Holz oder Wildwiesen als Wald definieren. 

6 Nach Bundeswaldinventur 3 (2012) 
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Abb. 7: Flächenanteile der Waldtypen im Stadtgebiet  Gifhorn 

Im Stadtgebiet dominiert Nadelforst mit 71% deutlich.  

Naturnahe Laubwälder feuchter bis nasser Standorte (Bruch-, Au-, Sumpf- und Quellwald), 
die einen hohen bis sehr hohen Biotopwert und eine hohe Bedeutung für zahlreiche gefähr-
dete Arten aufweisen, sind nur kleinflächig und vereinzelt im Stadtgebiet vertreten (1%).  

Bei den Auwäldern (WE, WW7) handelt es sich um Erlen- und Eschen-Auwälder sowie Wei-
den-Auwald, Bruchwald (WB, WA) umfasst Birken- und Kiefern-Bruchwald sowie Erlen-Bruch-
wald. Vorkommen befinden sich in der Aller- und Ise-Niederung, Schwerpunkte liegen nördlich 
der Kernstadt, im NSG Fahle Heide, in der Gifhorner Heide, im Tollmoor und den Eimerwiesen. 
Nördlich von Wilsche (Krähenberg) und im Gifhorner Stadtwald findet sich kleinflächig Sumpf-
wald (WN). 

Die Waldgebiete südlich von Wilsche, südöstlich von Neubokel, sowie südlich der Allerniede-
rung (Gifhorner Stadtwald) sind ebenfalls durch Kiefernforste dominiert. Lediglich in der 
Eyßelheide kommen neben ebenfalls überwiegenden Kiefernforsten auch größere Bereiche 
mit Pfeifengras-Birken- und Kiefern-Moorwald (WVP) sowie vereinzelt Birken- und Kiefern-
Bruchwald (WB) und Eichenmischwald trockener und feuchter Sandböden vor (WQT, WQF), 
die einen sehr hohen Biotopwert aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Biotoptypen-Kürzel gem. Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, O. V., 2021) 
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Im größten Waldgebiet 

Ringelah dominieren 
Nadelwälder (v.a. Kie-
fernforste sowie Fich-
ten) mit einem mittleren 
Biotopwert. Naturnahe 
Wälder mit charakteris-
tischer Artenzusam-
mensetzung sind im 
Ringelah nur kleinflä-
chig erhalten. Es han-
delt sich um sehr hoch-
wertigen Bodensauren 
Eichenmischwald (WQ), 
z.T. mit alten Trauben-
eichen, sowie Boden-
sauren Buchenwald 
(WL), die im nördlichen 
Bereich zu finden sind. 

Grünland, Sümpfe und Niedermoore 

Im Stadtgebiet machen Ackerflächen einen Anteil von rd. 24% an der Gesamtfläche aus 
(2.521 ha), die Grünlandflächen rd. 14% (vgl. Abb. 9). Insgesamt sind 1.423 ha Grünland vor-
handen.  

In der Vergangenheit wurden Grünlandflächen durch Entwässerungsmaßnahmen vermehrt in 
Acker umgewandelt. Im Vergleich mit dem Landschaftsplan von 1995 wird deutlich, dass auch 
in den letzten knapp 30 Jahren Grünlandflächen umgebrochen wurden. Ein Rückgang von 
Grünlandflächen ist vor allem in den Bereichen Clausmoor, Ise-Niederung (Rühmwiesen), 
kleinflächiger auch zwischen Wilsche und Gamsen, östlich Gamsen und nordwestlich wie 
nordöstlich der Kernstadt zu verzeichnen. Erhalten geblieben sind Grünlandstandorte in den 
Gewässerauen bzw. in Gewässernähe, z.B. entlang der Niederungen von Aller und Ise sowie 
südlich des Allerkanals (Hofwiesen, Eyßelheide, Eimerwiesen) sowie im Wittmoor, Schnep-
pelmoor und Clausmoor. 

Rund 75% der Grünlandflächen (1.080 ha) weisen durch intensive Bewirtschaftung mit hohen 
Düngergaben, hohem Viehbesatz bzw. hoher Schnittfrequenz nur eine geringe Vielfalt an 
Pflanzenarten und somit eine deutlich reduzierte Lebensraumfunktion auf. Diese Flächen wer-
den dem Intensivgrünland (GI) bzw. der häufig nur aus einer Grasart bestehenden Grünland-
Einsaat (GA) oder den Weideflächen (GW) zugeordnet und weisen einen lediglich geringen 
bis sehr geringen Biotopwert auf. Die intensiv genutzten Grünlandflächen haben jedoch wich-
tige Funktionen, da sie z.B. aufgrund der dauerhaften Bodenbedeckung an Fließgewässern 
die Einträge von Nährstoffen in die Gewässer reduzieren und zur Erosionsminderung bei 
Überschwemmungen beitragen.   

Rund 2% der Grünländer (30 ha) werden als Extensivgrünland (GE) genutzt, sind aber den-
noch eher artenarm und haben daher einen geringen bis mittleren Biotopwert. Etwa 165 ha 
(11% des Grünlandes) sind dem artenreichen mesophilen Grünland (GM) zuzuordnen. Es 

Abb. 8: Räumliche Verteilung der Waldtypen im Waldgebiet 
Ringelah  
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handelt sich um Flächen mit überwiegend eher geringen Flächengrößen (0,1 bis 2 ha), die 
hauptsächlich in den Aller- und Ise-Niederungen liegen.  

Die wertvollen, naturnahen Grünländer mit sehr hoher Bedeutung für den Natur- und Arten-
schutz sind oftmals als Feuchtstandorte ausgeprägt. Feucht- und Nassgrünländer (GN) sowie 
Feuchtwiesen (GF) kommen kleinflächig auf feuchten bis nassen Standorten in der Aller-Nie-
derung sowie den Eimerwiesen und der Eyßelheide vor und nehmen eine Fläche von 148 ha 
ein, was 10% entspricht. 

Von den gehölzfreien Biotopen der Sümpfe (Röhrichte) und Niedermoore (NR, NS) kommen 
mit 20 ha (1%) nur wenige kleine Flächen entlang der Ise (Dodenhop sowie nordöstlich der 
Kernstadt) sowie an kleinen Stillgewässern in den Mühlenwiesen, den Eimerwiesen sowie der 
Eyßelheide und dem Heidesee vor. Sie weisen überwiegend hohe bis sehr hohe Biotopwerte 
auf. 

 
Abb. 9: Flächenanteile der Grünlandnutzung im Stadt gebiet Gifhorn  

Gebüsche und Gehölzbestände 

Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Baumgruppen, Baumreihen und Einzelbäume sind zentrale 
Elemente einer reich gegliederten Kulturlandschaft. Diese kleinflächigen, punktuellen und li-
nearen Gehölzstrukturen sind an den Ortsrändern und innerhalb der Grünland- und der Acker-
flächen des Offenlandes anzutreffen8.  

Der Flächenanteil der Gehölze am Gebiet der Stadt fällt mit ca. 3% (343 ha) zzgl. der als 
Punkt kartierten Einzelbäume gering aus. Etwa zwei Drittel dieser Gehölze (knapp 60%) sind 
zudem sonstige Gehölzbestände/ Siedlungsgehölze, die der Eingrünung von Siedlungen, grö-
ßeren Straßen und Infrastrukturen dienen (HP, HS). 

Große Teile des Offenlandes sind durch weiträumige Ackernutzung mit wenigen gliedernden 
Gehölzstrukturen geprägt. Die höchste Dichte an Hecken (HF), Alleen (HBA) und weiteren 
linearen Baumbeständen (HB) ist im nordöstlichen Stadtgebiet in der Umgebung der Ise-Nie-
derung sowie östlich der Kernstadt im Clausmoor vorhanden. Die genannten Gehölztypen 
machen zusammen etwa 32% der Gehölzbestände aus (110 ha).  

 
8 Die Gehölzbestände in den Siedlungen wurden i.d.R. den Siedlungsbiotopen zugewiesen und nicht separat abgegrenzt.  
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Gebüsche (B) machen etwa 6% (22 ha) der flächig kartierten Gehölzbestände aus, Feldge-
hölze (HN, HX) 2% (8 ha) und Streuobstbestände (HO) lediglich 0,3% (1 ha).  

Die Gebüsche weisen überwiegend einen mittleren Biotopwert auf und gehören zu den sons-
tigen Ruderalgebüschen (BR), sonstigen Feuchtgebüschen (BF) und sonstigen Weiden-Ufer-
gebüschen (BAZ). 

Von hoher Bedeutung sind die Feuchtgebüsche (BFA/BFR) und die wechselfeuchten Weiden-
Auengebüsche (BAA) entlang der Aller-Niederung westlich der Kernstadt sowie im NSG 
„Fahle Heide, Gifhorner Heide“. Von besonderer Bedeutung sind die sehr kleinflächigen Wei-
den-Sumpfgebüsche nährstoffreicher Standorte (BNR) und nährstoffarmer Standorte (BNA) 
westlich der Kernstadt (NSG „Fahle Heide, Gifhorner Heide“/ „Allertal zwischen Gifhorn und 
Flettmar“). Naturnahe Feldgehölze finden sich vor allem in der Ise-Niederung (v.a. Alte Ise) 
und im nördlichen Clausmoor, kleinflächige Streuobstbestände befinden sich bei Gamsen. 

 
Abb. 10: Gehölzbestand im Stadtgebiet Gifhorn in He ktar  

Binnengewässer 

Gewässer sind nach den beiden Haupttypen der Fließ- und Stillgewässer zu unterscheiden. 
Insgesamt nehmen Gewässer rund 239 ha und damit ca. 2,3% des Stadtgebietes ein. 

Fließgewässer 

Insgesamt wurden in der Stadt Gifhorn 117 ha den Fließgewässern (F) zugeordnet. Zusätzlich 
wurden auf rd. 12 ha Gräben (FG) als Zweitbiotoptyp zusammen mit wegebegleitenden Ru-
deralfluren und Gehölzen kartiert. Die Fließgewässer werden auch in Kap. 3.3.3 (Schutzgut 
Wasser) behandelt.  
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Abb. 11: Verteilung der Gewässer im Stadtgebiet Gif horn in Hektar  

Knapp 4% der Fließgewässerabschnitte sind naturnah ausgeprägt (FB/FF) und weisen einen 
sehr hohen Biotopwert auf. Dies sind Abschnitte der Aller östlich der Kernstadt im Bereich der 
Mühlenwiesen (im FFH-Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“). Zudem ist 
an der Ise ein Altarm vorhanden, der von Erlen-Bruchwald umgeben ist (im FFH-Gebiet „Ise 
mit Nebenbächen“).  

Der Anteil der mäßig ausgebauten Fließgewässer ist mit 43% deutlich höher (F/FM/FV). Dies 
umfasst insbesondere die Aller, die Ise sowie den Allerkanal und die Hehlenriede, die in Teilen 
ausgebaut/ begradigt wurden. Je nach Ausprägung weisen die Abschnitte einen geringen bis 
mittleren Biotopwert auf. Während die Aller in Teilbereichen noch naturnah mäandriert, ist die 
Ise größtenteils naturfern ausgebaut. An der westlichen Stadtgrenze wird der Allerkanal als 
kleiner Kanal eingestuft (FKK), mit einem geringen Biotopwert, in anderen Abschnitten besteht 
eine höhere Wertigkeit infolge des Verfalls der Uferbefestigung. 

Stark ausgebaute Gewässer (FZ) nehmen einen Anteil von ca. 2% ein, dies betrifft die Ab-
schnitte der Aller im Bereich der Kernstadt. Das Gewässer ist in diesem Bereich stark begra-
digt und kanalisiert, es fehlen Uferrandstreifen mit Gehölzen, Röhrichten oder Staudenfluren. 
Die Durchgängigkeit für Fische und andere charakteristische Tierarten des Fließgewässer-
systems wird deutlich reduziert. In diesen Abschnitten besteht daher ein sehr geringer Bio-
topwert. 

Innerhalb des Stadtgebietes kommen sehr viele Gräben vor, eine besonders hohe Dichte be-
steht im Bereich Clausmoor. Auf Grundlage der Wertstufen-Angaben bei DRACHENFELS (2021) 
wurde der Wert der Gräben (FG) im Planungsraum als sehr gering bis gering eingestuft. Auch 
die Gräben können aber wichtige Strukturelemente in der oftmals ausgeräumten und artenar-
men Agrarlandschaft darstellen. Sie nehmen eine wichtige Rolle bei der Biotopvernetzung ein 
und können bei einer schonenden Grabenunterhaltung Reste von Artengemeinschaften der 
Flora und Fauna entwickeln, die in der Landschaft selten geworden sind. 

Stillgewässer 

Über das Stadtgebiet verteilt findet sich eine Vielzahl größerer und kleinerer Stillgewässer, 
die überwiegend anthropogenen Ursprungs sind. Insgesamt sind ca. 122 ha Stillgewässer 
vorhanden, wovon 84% den naturfernen Gewässern (SX) mit geringem Biotopwert und 16% 
den naturnahen Stillgewässern (SE, SO) und Verlandungsbereichen (VER, VOR) mit sehr 
hohem Biotopwert zuzuordnen sind. Insbesondere bei den naturnahen Gewässern handelt es 
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sich um eher kleinflächige Biotope (unter 3.000 qm), diese sind teilweise aus ehem. Abbau-
stellen entstanden oder wurden als naturnahe Gewässer angelegt. Naturnahe Stillgewässer 
finden sich vor allem im Waldgebiet Ringelah, im Bereich der Schlatts in der Allerdüne sowie 
der Fahlen Heide. Großflächigere Stillgewässer kommen in geringer Anzahl vorwiegend an 
der Aller und der Ise vor (Altarme). Der Anteil an großflächigen naturfernen Gewässer ist 
höher (z.B. Mühlensee, Schlosssee, Abbaugewässer nördlich Wilsche). Ein eindeutiger 
Schwerpunkt in der Verteilung der Stillgewässer ist nicht erkennbar. 

Ruderalfluren und Säume 

Im Stadtgebiet wurden ca. 153 ha Ruderalfluren und Säume kartiert (1. Biotopcode), davon 
sind rd. 149 ha den Halbruderalen Gras- und Staudenfluren (UH), 2 ha den Ruderalfluren 
(UR), 1,5 ha den Feuchten Hochstaudenfluren (UF) und 0,1 ha den Gras- und Staudenfluren 
(UM) zuzuordnen. Diese weisen überwiegend einen mittleren Biotopwert auf, eine hohe Be-
deutung haben die oft feuchten, uferbegleitenden Fluren entlang der Aller westlich und östlich 
der Kernstadt.  

Wie bei den Gräben (FG) wurden auch Säume häufig als Zweitbiotoptyp im Zusammenhang 
z.B. mit Gehölzen oder Wegen kartiert. Diese Flächen machen noch einmal 76 ha aus. Wie 
die Gehölze haben auch die Säume eine wichtige Funktion als Verbundkorridore für den Bio-
topverbund sowie als Pufferzone. 

Die Abb. 12 zeigt die räumliche Verteilung der Ruderalfluren und Säume im Stadtgebiet. Da-
bei muss beachtet werden, dass insbesondere schmale Säume an Wegen nicht immer als 
Zweitbiotoptyp vermerkt wurden. Es wird deutlich, dass im Stadtgebiet Bereiche (z.T. weit-
räumige Ackerflächen) mit nur wenigen gut ausgeprägten Saumstrukturen vorhanden sind. 
Derartige Bereiche befinden sich u.a. in der nördlichen Ise-Niederung, südöstlich Wilsche, 
nördlich Neubokel sowie im südlichen Clausmoor. 

 
Abb. 12: Räumliche Verteilung der Ruderalfluren und  Säume im Stadtgebiet  
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Heiden und Magerrasen 

Im Stadtgebiet kommen innerhalb dieser Biotoptypengruppe insbesondere Sandtrockenrasen 
sowie Zwergstrauch-Heiden trockener bis mäßig feuchter Standorte (Sandheiden) vor (vgl. 
Abb. 13). Sie sind im Stadtgebiet nur noch als kleinflächige Restbestände vorhanden. 

Es konnten 40 ha Heiden nachgewiesen werden, davon sind 39 ha den Trockenen Sandhei-
den (HCT) und 1 ha den Feuchten Sandheiden (HCF) zuzuordnen. Sie weisen einen hohen 
bis sehr hohen Biotopwert auf. 

Feuchte Sandheiden kommen sehr kleinflächig lediglich auf nasseren Standorten in der Gif-
horner Heide vor. Trockene Sandheiden finden sich schwerpunktmäßig ebenfalls in der Gif-
horner Heide und auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, kleinflächiger auch am Heidesee. 

Magerrasen kommen im Stadtgebiet nur sehr kleinflächig auf trockenen und nährstoffarmen 
Sandböden vor (ca. 10 ha). Davon nehmen mit 0,2 ha die Borstgras-Magerrasen (RN) den 
kleinsten Flächenanteil ein. Sandtrockenrasen (RS) kommt mit 9 ha vor, Artenarmes Heide- 
oder Magerrasenstadium (RA) mit 1 ha. Sie weisen einen überwiegend sehr hohen Biotopwert 
auf. 

Borstgras-Magerrasen und Sandtrockenrasen kommen ausschließlich in der Gifhorner Heide 
vor, Artenarmes Heide- oder Magerrasenstadium ist ebenfalls hier, aber auch kleinflächig und 
unregelmäßig verteilt westlich der Kernstadt zu finden. 

 

 
Abb. 13: Verteilung der Heiden und Magerrasen im St adtgebiet Gifhorn in Hektar 

Hoch- und Übergangsmoore  

Im Stadtgebiet sind ca. 6,5 ha Biotoptypen der Hoch- und Übergangsmoore vorhanden. 

Intakte Hochmoore kommen nicht vor. Bei den vorhandenen Hochmoor-Degenerationsstadien 
handelt es sich um gestörte Moorbereiche infolge anthropogener Eingriffe. Kleinflächige Be-
reiche sind in der Gifhorner Heide, in der Fahlen Heide sowie am Heidesee und in der näheren 
Umgebung zu finden. Sie weisen je nach Ausprägung einen mittleren bis sehr hohen Bio-
topwert auf. 

Mit 3,4 ha entfällt der größte Anteil auf das Torfmoos-Wollgras-Moorstadium (MWT), das sei-
nen Schwerpunkt vor allem am Heidesee hat. Das Glockenheide-Anmoor/-Übergangsmoor 
(MZE) (1,8 ha) tritt in der Gifhorner sowie der Fahlen Heide auf, ebenso wie das feuchtere 
Pfeifengras-Moorstadium (MPF) (0,8 ha). Das trockene Glockenheide-Hochmoordegenerati-
onsstadium (MGT) ist lediglich sehr kleinflächig westlich des Heidesees zu finden (0,1 ha). 
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Das trockenere Pfeifengras-Moorstadium (MPT) (0,4 ha) tritt in allen oben genannten Berei-
chen auf. 

 
Abb. 14: Verteilung der Hoch- und Übergangsmoore im  Stadtgebiet Gifhorn in Hektar 

 

3.1.1.3 Bewertung der Biotoptypen 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgte nach DRACHENFELS (2021) in fünf Wertstufen, vorran-
gig nach dem 1. Hauptbiotoptyp einer Fläche9. War der Zweitbiotoptyp für eine Fläche höher-
wertig, wurde der Wert in Einzelfällen um eine Wertstufe erhöht.  

Bewertet wird die Bedeutung eines Biotops für das Erreichen der Ziele des Naturschutzes 
(vgl. § 1 BNatSchG). Die Wertstufen sind folgendermaßen benannt: 

·  Wertstufe 1 = Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung 

·  Wertstufe 2 = Biotoptyp mit geringer Bedeutung 

·  Wertstufe 3 = Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung 

·  Wertstufe 4 = Biotoptyp mit hoher Bedeutung 

·  Wertstufe 5 = Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung 

Die Bewertung der Biotoptypen ist in Karte 1 dargestellt.  

Tab. 3: Wertstufen der Biotoptypenbewertung und Flä chenanteile im Stadtgebiet  
Gifhorn 

Wertstufe Fläche (ha) * Flächenanteil (%) * 

1 Sehr gering 4.938 47 

2 Gering 1.855 18 

3 Mittel 3.152 30 

4 Hoch 187 2 

5 Sehr hoch 371 3 

Gesamtfläche Biotoptypen  10.503 100 

 
9 Gemäß BIERHALS ET AL. (2004) werden die Wertstufen I bis V verwendet, aber um die Wertstufe 0 ergänzt, um die Einstufung 

stark anthropogen überformter Flächen anderen Einstufungen anzugleichen (z.B. in der Bauleitplanung „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Nieders. Städtetages“ (2013) (Wertstufe 
0: versiegelte Flächen). 
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*Gerundeter Wert ohne Nachkommastelle 

 

Abb. 15: Verteilung der Biotopwertstufen im Stadtge biet Gifhorn in Hektar 

Aus der Betrachtung der Ergebnisse der Biotoptypenbewertung ergibt sich für das Stadtgebiet 
insgesamt ein hoher Anteil von Biotoptypen sehr geringer (47%) und geringer Bedeutung 
(18%). Dies ist neben der Verkehrs- und Siedlungsflächen vor allem durch den hohen Anteil 
an Ackerflächen begründet. Auch Intensivgrünländer und Nadelforsten mit nicht heimischen 
Arten (z.B. Lärchen- und Douglasienforste) haben nur einen geringen Biotopwert. 

Zu den Biotoptypen mittlerer Bedeutung (30% des Stadtgebietes) zählen vor allem Laub- und 
Nadelforste, aber auch Gebüsche und Gehölzbestände, Stauden- und Ruderalfluren, Exten-
sivgrünländer, Grünanlagen und Gewässer. 

Biotoptypen hoher Bedeutung (2%) sind überwiegend Laubwälder, Röhrichte und Sümpfe, 
Hoch- und Übergangsmoore, Heiden und Magerrasen sowie Grünländer in der Ise- und der 
Allerniederung und besonders hochwertige Gehölzbestände.  

Biotoptypen mit sehr hoher Bedeutung nehmen im Stadtgebiet mit 3% lediglich einen sehr 
geringen Anteil ein. Zu ihnen zählen vor allem hochwertige Wälder (Au- und Bruchwälder, 
Bodensaurer Buchen- und Eichenmischwald). Daneben haben naturnahe Gewässer, meso-
phile Grünländer, Feucht- und Nasswiesen, kleinflächige Ried- und Röhrichtbestände sowie 
Heiden eine sehr hohe Bedeutung. 

Neben den Waldgebieten sind die Niederungen von Ise und Aller als Schwerpunktachsen von 
Biotoptypen hoher und sehr hoher Bedeutung zu verstehen.  

3.1.1.4 Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Stadtgebiet wurden 41 nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope im Kataster 
erfasst (57 ha), darunter überwiegend Heiden und Sandtrockenrasen, Hoch- und Übergangs-
moore sowie Nass- und Feuchtgrünländer. Diese sind in Karte 1 dargestellt.  

Zudem wurden innerhalb des Stadtgebietes mesophile Grünländer (GM), Nasswiesen (GN) 
und Flutrasen (GF) in der Aller- und Ise-Niederung sowie fünf Streuobstbestände (bei Gam-
sen, Neubokel und nördliche Kernstadt) erfasst, die nach § 24 NNatSchG zu den gesetzlich 
geschützten Biotopen gehören (ca. 305 ha).  

Insgesamt sind 362 ha der Biotope gesetzlich geschützt, d.h. insgesamt 2,9% der Stadtfläche. 
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Die Abb. 16 zeigt die räumliche Verteilung innerhalb des Stadtgebietes, in Tab. 4 sind die 
einzelnen nach § 30 BNatSchG i.V. mit § 24 NNatSchG gesetzlich geschützten Biotoptypen 
mit ihren Flächenanteilen dargestellt. 

 
Abb. 16: Räumliche Verteilung der gesetzlich geschü tzten Biotope im Stadtgebiet  
von Gifhorn  

 
Tab. 4: Nach § 30 BNatSchG i.V. mit § 24 NNatSchG g esetzlich geschützte Biotoptypen 
im Stadtgebiet von Gifhorn 

Gruppe Kürzel Biotoptypen 
Fläche 
[ha] 

Gebüsche (B) und Gehölzbestände (H) BNR, HO, HOJ 0,8 

Offenbodenbiotope (D) DB 0,2 

Grünland (G) GF, GFF, GFN, GFS, GM, GMA, GMF, GMS, GN, GNA, 
GNF, GNR, GNW 

312 

Hoch- und Übergangsmoore (M) MHS, MPF 15,6 

Niedermoore (N) NRS, NS, NSG 6,5 

Heiden (HC) und Magerrasen (R)  HC, HCT, RS, RSS 17,5 

Binnengewässer - Stillgewässer (S) SE, SEZ, SOA, SOZ 5,8 

Verlandungsbereiche (V) VER, VOR 2,0 

Wälder (W) WB, WBA 1,6 

Gesamt 362 
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3.1.2  Vorkommen ausgewählter Tier- und Pflanzenart en 

Die Basis für die Ermittlung der für den Tier- und Pflanzenartenschutz wertvollen Bereiche in 
der Stadt Gifhorn stellen überwiegend vorhandene aktuelle Daten zu Artenvorkommen dar.  
Eigene Bestandserhebungen wurden im Rahmen der Neuaufstellung des Landschaftsplanes 
nicht durchgeführt, es erfolgt ausschließlich eine Auswertung vorhandener Daten, die in den 
nachfolgenden Unterkapiteln jeweils aufgeführt werden. 

Im Folgenden werden bedeutende Vorkommen von ausgewählten Arten bzw. Artengruppen 
beschrieben. 

Für gefährdete Arten ist der Gefährdungsstatus gem. der Roten Listen Niedersachsen (RL 
Nds.) aufgeführt: 

*= ungefährdet; V= Vorwarnliste; G= Gefährdung unbekannten Ausmaßes; 3= gefährdet;  
2= stark gefährdet; 1= vom Aussterben bedroht; 0= ausgestorben oder verschollen. 

 
Artgruppe Rote Liste für Niedersachsen 

und Bremen 
Artgruppe Rote Liste für Niedersachsen 

und Bremen 

Amphibien PODLOUCKY, R. & FISCHER, C. 
2013, NLWKN (Hrsg.) 

Großschmetterlinge 
(Tag-/Nachtfalter) 

LOBENSTEIN, U. 2004, NLWKN 
(Hrsg.) 

Brutvögel KRUEGER, T. & SANDKÜHLER, K. 
2021, NLWKN (Hrsg.) 

Reptilien PODLOUCKY, R. & FISCHER, C. 
2013, NLWKN (Hrsg.) 

Fische LAVES 2016 (Entwurf - unveröffent-
licht) 

Sonstige Säugetiere HECKENROTH, H. et al. 1991, 
NLWKN (Hrsg.) 

Fledermäuse HECKENROTH, H. et al. 1991, 
NLWKN (Hrsg.) 

Farn- und  
Blütenpflanzen 

GARVE, E. 2004, NLWKN (Hrsg.) 

Libellen BAUMANN et al. 2020, NLWKN 
(Hrsg.) 

  

 

3.1.2.1 Vögel 

Für die Artengruppe der Vögel liegen Daten aus 2010 zu einem lokal sowie fünf landesweit 
bedeutsamen, wertvollen Brutvogellebensräumen vor (NLWKN 2010), diese wurden 2013 
durch landesweit bedeutsame, wertvolle Großvogellebensräume des Rotmilans sehr hoher 
Bedeutung aus der Kartierung der Großvogellebensräume ergänzt.  

Die landesweit bedeutsamen Brut- und Nahrungshabitate des Rotmilans liegen im Claus-
moor/Barnbruch (Teilflächennummern 3529.1/6, 3529.2/7) sowie in der Ise-Niederung (LSG 
Ostheide/NSG Ise mit Nebenbächen) (Teilflächennummern 3429.1/1, 3429.2/13, 3429.3/1), 
südlich angrenzend liegt in der Ise-Niederung ein lokal bedeutsamer Brutvogellebensraum 
(Teilflächennummer 3429.3/3, z.B. Rebhuhn, Kiebitz, Grünspecht, Feldlerche, Pirol). 

Zu Gastvögeln liegen aktuell keine Kenntnisse zu Vorkommen im Stadtgebiet vor, wertvolle 
Räume mit Status offen (NLWKN 2010) liegen in der Ise-Niederung sowie im Bereich Schloss- 
und Mühlensee. 

Erläuterungen zu einzelnen Arten 

Nachfolgend werden die Arten, für die Nachweise im Stadtgebiet vorliegen, detaillierter dar-
gestellt. Sie beruhen größtenteils auf Expertenwissen, auf Daten der Stadt Gifhorn sowie aus 
Zufallsbeobachtungen/ ehrenamtlichen Erfassungen. 

In der Kernstadt kommen überwiegend ungefährdete ubiquitäre Arten vor. Im Kirchturm von 
St. Nicolai brütet regelmäßig der Turmfalke  (Falco tinnunculus) (RL Nds. V). Für den Dünen-
komplex Brenneckes Berg sind Vorkommen von Girlitz  (Serinus serinus) (RL Nds. 3), Nach-
tigall  (Luscinia megarhynchos) (RL Nds. V) und der ungefährdeten Arten Schwarzspecht  
(Dryocopus martius) und Grünspecht  (Picus viridis) bekannt (BARTOSCHEWITZ, 2017).  
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In den strukturreicheren Ortsteilen überwiegen ubiquitäre Arten der Gehölze und des Offen-/ 
Halboffenlandes. Insbesondere strukturreichere Bereiche (wie Siedlungsränder, Parks/Grün-
flächen, Friedhöfe etc.) bieten ein gutes Habitatpotenzial für zahlreiche Vogelarten (z.B. Ei-
chelhäher (Garrulus glandarius) und Grünspecht (Picus viridis)). 

Zu erwähnen ist insbesondere ein in den letzten Jahren immer wieder festgestelltes Vorkom-
men des stark gefährdeten Wiedehopfs (Upupa epops) (RL Nds. 2) östlich von Gamsen/Ise 
und nördlich der Verbindungsstraße Gamsen-Platendorf, allerdings ohne Brutnachweis (DER-

PMANN-HAGENSTRÖM 2022). Der Bereich weist jedoch ein gutes Habitatpotenzial auf (Vieh- 
und Pferdeweiden mit altem Baumbestand). 

Der Kiebitz (Vanellus vanellus) (RL Nds. 3) kommt als Brutvogel auf den Grünland-/ Acker-
flächen im Bereich Clausmoor vor (PUDWILL 2022). 

Im Ortsteil Winkel bestehen Vorkommen des Neuntöters  (Lanius collurio) (RL Nds. V) (NSG 
Fahle Heide), des vom Aussterben bedrohten Wachtelkönigs  (Crex crex) (RL Nds. 1) sowie 
der Schleiereule  (Tyto alba) (RL Nds. V) (Brut-/ Schlafplatz innerhalb der Siedlung) (LASER  
2023). 

Außerhalb der Kernstadt kommen zahlreiche Greifvogelarten, wie Rotmilan  (Milvus milvus) 
(RL Nds. 3), Baumfalke  (Falco subbuteo), Habicht  (Accipiter gentilis) (beide RL Nds. V) und 
die ungefährdeten Arten Mäusebussard  (Buteo buteo), Schwarzmilan  (Milvus migrans) und 
Sperber  (Accipiter nisus) im Bereich des strukturierten Offenland/ Halboffenland in den Orts-
teilen vor (DERPMANN-HAGENSTRÖM 2022, LASER 2023). 

Im Stadtgebiet bestehen fünf Horste des Weißstorchs  (Ciconia ciconia) (RL Nds. V), im Orts-
teil Winkel sowie nördlich davon, bei Kästorf, westlich Neubokel sowie im Clausmoor östlich 
der Kernstadt (BEHRMANN 2022, LASER 2023, STADT GIFHORN 2023). Die Niederungen von Aller 
und Ise bieten ein gutes Habitatpotenzial. 

Vorkommen vom Kranich (Grus grus) (RL Nds. *) sind aus dem Waldgebiet Ringelah, dem 
NSG „Fahle Heide“ sowie dem LSG „Gifhorner, Winkeler und Fahle Heide und angrenzende 
Landschaftsteile“ bekannt (DERPMANN-HAGENSTRÖM 2022). 

3.1.2.2 Säugetiere 

Im Rahmen des Tiererfassungsprogramms des NLWKN, dem FFH-Monitoring Niedersachsens 
sowie anhand von Daten der AG BIBER (NABU KV GIFHORN), der AKTION FISCHOTTERSCHUTZ, 
des BUND und der LANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN konnten Nachweise für insgesamt 
neun Säugetierarten im Stadtgebiet im Zeitraum ab 2012 ermittelt werden. 

Bei den Nachweisen des Bibers  (Castor fiber) (RL Nds. 0)10 im Stadtgebiet handelt es sich 
um Familien, Paare und Einzeltiere, die Reviere an der Ise (bei Wagenhoff), am Allerkanal 
(bei Neubokel, südöstlich Kernstadt, Leiferder Wald) sowie an der Aller (Gifhorn West, Gifhorn 
Nordost) besetzen. Weitere Reviere bzw. Vorkommen bestehen am Platendorfer Brückgraben 
(zwischen Aller und Triangel) sowie auch am Mühlen- und Schlosssee (AG BIBER NABU KV 

GIFHORN & AKTION FISCHOTTERSCHUTZ (2018); STADT GIFHORN (2022)) 

Für das Vorkommen des Fischotters  (Lutra lutra) (RL Nds. 1) im Stadtgebiet liegen zahlreiche 
Nachweise im Bereich der Ise mit Nebenbächen, der Aller, des Allerkanals, des Hahnenmo-
orgrabens sowie des Talgrabens rechts der Aller vor (AG BIBER NABU KV GIFHORN & AKTION 

FISCHOTTERSCHUTZ (2022); STADT GIFHORN (2022)). 

 
10 Biber und Wolf gelten in Niedersachsen laut der Roten Liste (1993) noch als ausgestorben, da ihre Besiedlung von Nieder-

sachsen erst nach der Erstellung der Roten Liste erfolgte. 
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Darüber hinaus konnte die stark gefährdete Wildkatze  (Felis silvestris) (RL Nds. 2), die seit 
2018 wieder in einigen Wäldern heimisch ist und deren Bestand zunimmt (Wildkatzenerfas-
sung BUND), im Stadtgebiet nachgewiesen werden. Die Art bevorzugt als Lebensraum grö-
ßere, mehr oder weniger geschlossene, reich strukturierte Laub- und Mischwälder (NLWKN 
2010) und kommt im nördlichen Stadtgebiet im Waldgebiet Ringelah sowie im NSG Allertal 
zwischen Gifhorn und Flettmar (FFH 090 „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“) 
vor. Die Hauptachse des Wildkatzenwegeplans (BUND), und gleichzeitig länderübergreifende 
Biotopverbundachse für Großsäuger (BfN) (FUCHS et al., 2010), verläuft entlang der nordwest-
lichen Stadtgrenze und stellt einen länderübergreifenden Verbundkorridor zur Ausbreitung der 
Art vom Bergland in die Lüneburger Heide dar (KLAR, 2009). 

Der Wolf  (Canis lupus) (RL Nds. 0)11 hat sich in den letzten Jahren nördlich des Stadtgebietes 
angesiedelt (gemäß Wolfsmonitoring der LANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN e.V. (LJN) 
2023).  

In Ehra-Lessien, nordöstlich 
der Stadt Gifhorn, existiert 
bereits seit 2017 ein Wolfsru-
del (ehemaliger Truppen-
übungsplatz), ein zweites Ru-
del seit 2019 in Ringelah. Das 
Territorium von Ehra-Lessien 
reicht bis an die nordöstliche 
Stadtgrenze, das direkt west-
lich angrenzende Territorium 
Ringelah erstreckt sich über 
das nördliche Stadtgebiet Gif-
horns (s. Abb. 17). 

Der Kreisdurchmesser (von 
16 km) entspricht mit einer 
Fläche von ca. 200 km² der 
durchschnittlichen Größe ei-
nes Wolfsterritoriums. 

 

 
Abb. 17: Wolfsterritorien in Niedersachsen (L ANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN e.V. 
(2023)) 

Darüber hinaus liegen gesichtete Vorkommen der ungefährdeten Arten Mauswiesel  (Mustela 
nivalis) nördlich Kästorf, sowie von Gartenschläfer  (Eliomys quercinus) und Haselmaus  
(Muscardinus avellanarius) bei Winkel vor (LASER 2023). Der Feldhase  (Lepus europaeus) 
kommt im gesamten Stadtgebiet weit verbreitet vor.  

Zudem liegen Sichtungen (Streifzug) von Goldschakalen  (Canis aureus) vor (Neozoen). Die 
Art befindet sich in Ausbreitung, Nachweise haben in Niedersachsen in den letzten Jahren 
zugenommen (LANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN e.V., 2023), erste Reproduktionsnachwei-
sen konnten in 2022 für den LK Uelzen erbracht werden.  

 
11 Biber und Wolf gelten in Niedersachsen laut der Roten Liste (1993) noch als ausgestorben, da ihre Besiedlung von Nieder-

sachsen erst nach der Erstellung der Roten Liste erfolgte. 
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3.1.2.3 Fledermäuse 

Daten zu Fledermausvorkommen stammen aus Datenbanken des NABU (BatMap), aus Erfas-
sungen im Rahmen der Bauleitplanung sowie aus Zufallsbeobachtungen/ ehrenamtlichen Er-
fassungen. 

Es konnten insgesamt 9 Fledermausarten im Stadtgebiet nachgewiesen werden. 

Auf der Plattform BatMap (NABU Landesverband Niedersachsen) wurden seit 2012 wiederholt 
Beobachtungen von Breitflügelfledermäusen (Eptesicus serotinus), Langohren (Plecotus au-
ritus/ Plecotus austriacus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhautfledermäusen (Pi-
pistrellus nathusii) (alle RL Nds. 2), Wasserfledermäusen (Myotis daubentoni) und Zwergfle-
dermäusen (Pipistrellus pipistrellus) (beide RL Nds. 3) aus dem Stadtgebiet gemeldet. Ein-
zelne Meldungen gab es auch zur Fransenfledermaus (Myotis nattereri) (RL Nds. 2) und zur 
Zweifarbfledermaus (Vespertilio discilor) (RL Nds. 1). Eine genaue Verortung zu Lebensräu-
men ist teilweise nicht möglich.  

Das Stadtgebiet weist Lebensraumpotenzial für zahlreiche Arten auf. Insbesondere die Sied-
lungsränder der Ortsteile außerhalb der Kernstadt mit ihrer offenen und lockeren Bebauung 
im Übergang zu angrenzenden strukturierten Offenlandflächen (Grünland, Gehölze) bieten 
sowohl potenzielle Quartiere (sowohl in Gebäuden als auch Baumhöhlen) als auch geeignete 
Jagdhabitate (z.B. Kästorf und Winkel). Beobachtungen von Fledermäusen, ohne genaue Art-
angaben, liegen auch für die Heideflächen im NSG Fahle Heide vor (LASER 2023). 

Bereiche mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse finden sich insbesondere auf dem ehem. 
BGS-Gelände am Wilscher Weg. Das Gelände wird regelmäßig als Jagdhabitat für verschie-
dene Fledermaus-Arten genutzt, aufgrund der Vorkommen werden Quartiere von Zwergfle-
dermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Breitflügelfledermaus angenommen 
(BIODATA, 2018a). 

Ein Winterquartier des Braunen Langohres wurde in einem Waldbestand am II. Koppelweg 
festgestellt (BIODATA, 2018b). Die Friedhöfe St. Nikolai und Baptistenfriedhof und die westlich 
angrenzenden Offenlandbereiche stellen regelmäßig genutzte Jagdhabitate für Zwergfleder-
maus, Großer Abendsegler und Breitflügelfledermaus dar. Mehrere Quartiere bzw. auch eine 
Wochenstube sind auf dem Friedhof St. Nicolai für Zwergfledermäuse anzunehmen, im Be-
reich Kirchweg auch ein Balzquartier (BIODATA, 2018c). 

Für Wasser-, Zwerg- und Rauhautfledermaus sowie den Großen Abendsegler haben Gewäs-
ser eine generell hohe Bedeutung als Jagdhabitat (z.B. Seerosenteich, Erika- und Wildsee, 
Mühlen- und Schlosssee etc.). 

Die Waldflächen im Stadtgebiet bieten in vielen Bereichen Quartierpotenziale für baumbewoh-
nenden Fledermäuse. Die strukturreichen Offenlandbereiche entlang der Niederungen der Al-
ler und der Ise sind insbesondere als Jagdhabitate für Fledermäuse geeignet, die sich bei der 
Jagd an Gehölzstrukturen oder Gewässern orientieren.  

3.1.2.4 Fische 

Die vorliegenden Daten aus den FFH- und WRRL-Monitoringprogrammen zwischen 2012 und 
2020, aus Angaben des LAVES sowie aus Fangstatistiken des ASV Gifhorn, weisen auf ein 
Vorkommen von insgesamt 22 Fischarten und Rundmäuler in den Fließ- sowie den Stillge-
wässern (Mühlensee, Schlosssee, Maikampsee, Waldsee) im Stadtgebiet hin. Von diesen Ar-
ten sind zehn als gefährdet auf der Roten Liste Niedersachsens gelistet.  

Hervorzuheben ist der Bitterling  (Rhodeus amarus), der in Niedersachsen vom Aussterben 
bedroht ist (RL Nds. 1). Die Arten Aal  (Anguilla anguilla), Flussneunauge  (Lampeta fluviatilis) 
und Karausche  (Carassius carassius) gelten als stark gefährdet (RL Nds. 2), Bachforelle  
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(Salmo trutta)12, Bachneunauge  (Lampetra planeri)13, Quappe  (Lota lota), Hecht  (Esox lu-
cius), Wels  (Silurus glanis) und Steinbeißer  (Cobitis taenia) sind gefährdet (RL Nds. 3). 

Die Ise ist insgesamt als bedeutendes Laich- und Aufwuchsgewässer für Wanderfische ein-
gestuft (WRRL).  

Aller sowie Allerkanal stellen überregionale Fischwanderroute insbesondere für diadrome 
(Aal, Meerforelle, Meer-/Flussneunauge) und potamodrome Wanderfische (z.B. Barbe, Aland, 
Quappe) dar (WRRL).  

3.1.2.5 Amphibien 

Gemäß den vorliegenden Daten aus dem Tierartenerfassungsprogramm des NLWKN und den 
Datenbanken des NABU (HerpetoMap), des Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien 
Deutschlands (DGHT e.V. Hrsg. 2018) sowie aus Erfassungen im Rahmen der Bauleitplanung 
konnten für das Stadtgebiet insgesamt 8 Amphibienarten nachgewiesen werden.  

Die Amphibienfauna der Stadt Gifhorn ist sehr stark vom Vorhandensein naturnaher besonnter 
Gewässer, vorzugsweise Kleingewässern, abhängig. Hervorzuheben sind die vier in der Roten 
Liste Niedersachsens als gefährdet aufgeführten und europarechtlich streng geschützten Ar-
ten (gem. Anhang IV bzw. Anhang II der FFH-Richtlinie) Kreuzkröte  (Bufo calamita) (RL Nds. 
2), Kammmolch  (Triturus cristatus), Knoblauchkröte  (Pelobates fuscus) und Moorfrosch  
(Rana arvalis) (alle RL Nds. 3). 

Die Kreuzkröte  kommt im Seerosenteich und in den umliegenden (ehem.) Abbaugewässer 
und kleinen Stillgewässern (Badegewässer/ Feuerlöschteich) nördlich von Wilsche vor. Wei-
tere potenzielle Habitate befinden sich weiter nördlich (in Betrieb befindliche Abbaugewässer 
nördl. Erikasee). Sand- und Kiesgruben stellen typische Sekundärhabitate für die Art dar, die 
für die Reproduktion auf temporäre Klein- und Kleinstgewässern angewiesen ist, die sich sehr 
schnell und stark erwärmen (DGHT e.V. Hrsg. 2018). Die angrenzenden sandigen Offenboden-
flächen stellen geeignete Landlebensräume dar. 

Der Kammmolch  konnte in mehreren naturnahen Kleingewässern in Hausgärten („Zum Lehm-
busch“) nachgewiesen werden (BIODATA, 2015). Die Gewässer bieten Lebensraumpotenzial 
für weitere Amphibienarten (Vorkommen der besonders geschützten Arten Teichmolch, Teich-
frosch).  

Vorkommen der Knoblauchkröte  werden für das Stadtgebiet im Verbreitungsatlas der Am-
phibien und Reptilien Deutschlands (DGHT e.V. Hrsg. 2018) aufgeführt. Eine konkrete Veror-
tung ist aber nicht möglich. Ältere Nachweise (bis 2012) weisen Vorkommen in den Schlatts 
in der Fahlen Heide/ Winkel „In den 4 Sternen“ aus, jüngere Nachweise liegen nicht vor, es 
besteht jedoch ein gutes Habitatpotenzial. Die Art bevorzugt sandige Böden im Einzugsbe-
reich größerer Flüsse oder (ehemaliger) Binnendünen sowie Heidegebiete, Sand- und Kies-
gruben, militärische Übungsplätze sowie Ruderalflächen (ebd.), sodass weitere Vorkommen 
im Stadtgebiet anzunehmen sind. 

 
12 Durch die teils juvenilen Nachweise von Forellen konnte nicht bei allen Individuen eine sichere Artdifferenzierung zwischen 

Bach- und Meerforelle erfolgen, sodass neben der mehrfach nachgewiesenen Bachforelle potenziell auch Meerforellen 
im Stadtgebiet vorkommen können. 

13 Nachweise der Querder (Larven der Neunaugen) lassen in vielen Fällen keine sichere Ausdifferenzierung zwischen Bach- 
und Flussneunauge zu, sodass neben mehrfach nachgewiesenen Bachneunaugen potenziell auch Flussneunaugen im 
Stadtgebiet vorkommen können. 
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Für den Moorfrosch  bestehen Vorkommen in den Schlatts in der Fahlen Heide/ Winkel „In 
den 4 Sternen“. Die Vorkommen weiterer Amphibienarten in diesem Bereich (z.B. Erdkröte 
(RL Nds. *), Kleiner Wasserfrosch (RL Nds. G)) sowie Nachweise weiterer Arten (Grünfrösche 
unbestimmt, Knoblauchkröte) aus älteren Erfassungen (2006-2012) deuten auf eine gute Ha-
bitateignung hin, so dass Vorkommen weiterer Amphibienarten wahrscheinlich sind. 

Der Wiesentümpel südlich Bahnhof Gifhorn (Eyßelwiesen) ist als faunistisch wertvoller Be-
reich für Amphibien (NLWKN 2013) gekennzeichnet. Es liegen Daten zu Vorkommen des ge-
fährdeten Kammmolchs (RL Nds. 3) sowie weiterer ungefährdeter Arten wie Berg- und Teich-
molch (wandernde Tiere zum/ vom Laichgewässer) sowie Gras- und Teichfrosch (RL Nds. *) 
vor. Letzte Nachweise konnten 2013 erbracht werden, ggf. sind Vorkommen bereits erloschen. 

3.1.2.6 Reptilien 

Die vorliegenden Daten aus dem Tierartenerfassungsprogramm des NLWKN sowie aus Er-
fassungen im Rahmen der Bauleitplanung und aus Zufallsbeobachtungen/ ehrenamtlichen Er-
fassungen (LASER, 2023) weisen auf ein Vorkommen von insgesamt 6 Reptilienarten im hin: 
Kreuzotter, Schlingnatter, Ringelnatter, Blindschleiche, Waldeidechse, Zauneidechse.  

Sowohl die Schlingnatter  als auch die Zauneidechse  sind nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
streng geschützt und in der Roten Liste Niedersachsens aufgeführt. Die Blindschleiche , 
Kreuzotter , Ringelnatter  und Waldeidechse  sind als besonders geschützt eingestuft. Zu-
sätzlich werden die Kreuzotter und die Ringelnatter in Niedersachsen als gefährdet geführt 
werden (RL Nds. 2 bzw. 3), während die Blindschleiche auf der Vorwarnliste geführt wird. 

 

Vorkommen der Kreuzotter  (Vipera berus) (RL Nds. 2) bestehen in Winkel (LASER, 2023) 
sowie in der Ise-Niederung an der nordöstlichen Stadtgrenze (Feuchtwiesen im Übergang zu 
Waldflächen). 

Die Schlingnatter  (Coronella austriaca) (RL Nds. 2) konnte auf den Heideflächen am ehema-
ligen Standortübungsplatz im nordwestlichen Stadtgebiet nachgewiesen werden. 

Die Ringelnatter  (Natrix natrix) (RL Nds. 3) kommt in Kästorf, der Eyßeler Heide, im Dünen-
komplex Brenneckes Berg (BARTOSCHEWITZ, 2017) sowie an den Schlatts in der Fahlen Heide/ 
Winkel „In den 4 Sternen“ vor. Im Bereich mehrerer Hausgärten („Zum Lehmbusch“) konnten 
zudem Zufallsfunde die Art nachweisen (BIODATA, 2015).  

Die Ringelnatter ist auf das Vorhandensein von Gewässern mit guten Amphibienvorkommen 
angewiesen (DGHT e.V. Hrsg. 2018). Es ist von weiteren Vorkommen in den Niederungsberei-
chen im Stadtgebiet auszugehen, die gute natürliche Brutbedingungen bieten und vor allem 
eine genügende Anzahl von Gewässern mit Amphibien als bevorzugte Beute aufweisen. 

Zur Zauneidechse  (Lacerta agilis) (RL Nds. 3) liegen Daten zu früheren Vorkommen südlich 
der Kernstadt vor, die aber aktuell nicht bestätigt werden können. Im nördlichen Heidesaum 
am Seerosenteich konnte die Art bestätigt werden (Zufallsfund) (BIODATA, 2012). 

Vorkommen der Blindschleiche  (Anguis fragilis) (RL Nds. V) befinden sich in der Ise-Niede-
rung im Bereich der Grünlandflächen im Übergang zum Wald Dodenhop sowie auf den Hei-
deflächen am ehemaligen Standortübungsplatz. Als euryöke Art besiedelt sie eine Vielzahl 
unterschiedlicher Biotope (u.a. Randbereiche lichter Laubwälder, Hecken, Heidegebiete, Bra-
chen, Wiesen, Wegränder, Parks und naturnahe Gärten) (DGHT e.V. Hrsg. 2018), daher sind 
weitere Vorkommen im Stadtgebiet anzunehmen. 

Vorkommen der ungefährdeten Waldeidechse  (Zootoca vivipara) (RL Nds. *) konnten in Win-
kel beobachtet werden (LASER, 2023). 
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Die ICE-Trasse bei Winkel stellt einen potenziell geeigneten Lebensraum für Eidechsen dar, 
Vorkommen von Arten in diesem Bereich sind daher sehr wahrscheinlich.  

3.1.2.7 Libellen 

Vorkommen von Libellen im Stadtgebiet umfassen Daten aus den FFH- und WRRL-Monito-
ringprogrammen sowie aus verschiedenen Kartierungen der Stadt Gifhorn und Erfassungen 
der AG LIBELLEN NIEDERSACHSEN/BREMEN (2020). Die Datengrundlage beruht ebenfalls auf nur 
gebietsweise durchgeführten Untersuchungen.  

Die Daten weisen insgesamt auf das Vorkommen von 35 Libellenarten im Stadtgebiet hin. Von 
diesen Arten sind insgesamt 6 in Niedersachsen auf der Roten Liste aufgeführt, dazu zählen 
Glänzende Binsenjungfer  (Lestes dryas), Nordische Moosjungfer  (Leucorrhinia rubicu-
nda), Grüne Flussjungfer  (Ophiogomphus cecilia) (alle RL Nds. 3), Torf-Mosaikjungfer  
(Aeshna juncea), Kleine Moosjungfer  (Leucorrhinia dubia) (beide RL Nds. 2) und mit der 
Gefleckten Smaragdlibelle  (Somatochlora flavomaculata) (RL Nds. 1) sogar eine landesweit 
sehr seltene Art. 

Die Ise- und die Allerniederung sowie der Allerkanal stellen wichtige Habitate da (z.B. Aller 
Bootsanleger Breneckenbrück, Allerkanal westlich von Winkel). Diverse z.T. gefährdete Libel-
len-Arten sind in den FFH-Gebieten 100 „Fahle Heide, Gifhorner Heide“, 090 „Aller (mit Barn-
bruch), untere Leine, untere Oker“ und 292 „Ise mit Nebenbächen“ zu finden.  

Weitere Vorkommen sind insbesondere in verschiedenen Schlatts in der Fahlen Heide, west-
lich Heidesee und in Winkel (Schlatt 111 und 113) bekannt, sowie im Heidesee, Maikampsee 
und in Kleingewässern nördlich von Winkel. 

Alle naturnahen Kleingewässer im Stadtgebiet haben ein besonderes Potenzial als Lebens-
raum für Libellen. Die tatsächliche Eignung der Gewässer hängt u.a. von den der Lage der 
Gewässer im Verbund mit anderen Lebensräumen, den Nährstoffeinträgen in das Gewässer, 
dem Fischbestand und dem Grad der Verlandung ab.  

3.1.2.8 Sonstige Artengruppen 

Weitere Artvorkommen sind für die Artengruppen Tag-/ Nachtfalter, Wild- und Solitärbienen 
sowie Heuschrecken bekannt: 

Wichtige Vorkommen von z.T. gefährdeten Tag-/ Nachtfalterarten sind aus dem FFH-Gebiet 
090 bekannt (z.B. Blaues Ordensband (Catocala fraxini) (RL Nds. 1), Sandgrauer Heide-Klein-
spanner (Scopula immorata) (RL Nds. 2), Goldene Acht (Colias hyale) (RL Nds. V), C-Falter 
(Polygonia c-album) (RL Nds. V)). 

In den offenen Sandflächen bei Winkel kommen verschiedene Arten von Wild- und Solitärbie-
nen vor (LASER, 2023), einzelne Artangaben liegen nicht vor. 

Vorkommen von Heuschrecken sind im Bereich des alten Scheinflughafens zu verzeichnen 
(verschiedene Stabschrecken, Ödlandschrecken) sowie am Seerosenteich (Wiesengrashüp-
fer (Chorthippus dorsatus) (RL Nds. 3) und Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus) (RL Nds. 
3)) (BIODATA, 2012) und im FFH-Gebiet 090 (z.B. Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata) (RL 
Nds. 3)). 

3.1.2.9 Pflanzen 

Die Informationen zu Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten im Stadtgebiet Gifhorn gehen auf 
Daten zurück, die im Rahmen von umweltfachlichen Beiträgen zu Vorhaben der Bauleitpla-
nung erhoben wurden sowie auf Daten von Experten und des ehrenamtlichen Naturschutzes. 



 Planungsgruppe Umwelt 

 

32 

Innerhalb der Kernstadt Vorkommen von Filago vulgaris (Filzkraut) (RL Nds. 2) (am Helios 
Klinikums, westlich der Gebäude (Campus) sowie am Sport- und Freizeitbad Allerwelle (PUD-

WILL, 2022). Am Koppelweg im Clausmoor nördlich Tankumsee besteht ein Vorkommen vom 
Gefleckten Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) (RL Nds. 2) an einem Graben (Anzahl: mind. 
5 Stück) (ebd.). 

Vorkommen von Torfmoosen an Schlatts im NSG „Fahle Heide“ bei Winkel (LASER, 2023) 
sowie im Schlatt am Brenneckes Berg (z.B. Sphagnum denticulatum var. Denticulatum (RL 
Nds. V), Sphagnum palustre und Sphagnum fimbriatum (beide RL Nds. *)) (BARTOSCHEWITZ, 
2017). 

Ein Vorkommen von Sand-Grasnelke (Armeria maritima) (RL Nds. V) und Heide-Nelke (Dian-
thus deltoides) (RL Nds. 3) konnte in mehreren Hausgärten („Zum Lehmbusch“) nachgewiesen 
werden (BIODATA, 2015), letztere kommt auch auf dem ehem. BGS-Gelände am Wilscher Weg 
vor (BIODATA, 2018a). 

 

3.1.3 Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Tier - und Pflanzenartenschutz 

Die die in den vorangehenden Kapiteln aufgeführten Nachweise für Tier- und Pflanzenvor-
kommen werden aufgrund des Gefährdungsgrades und der Größe des Vorkommens hinsicht-
lich ihrer Bedeutung gemäß Tab. 5 bewertet.  

Als für die Bewertung relevant wurden nur Daten ausgewählt, die ab 2013 erhoben wurden 
und die eine punktgenaue bzw. flächenbezogene Verortung der Daten zuließen. 

Tab. 5: Bewertungsrahmen für Tier- und Pflanzenarte nvorkommen  

Wertstufe Kriterium Nr. Artenvorkommen 

Sehr hoch 
1 

Vorkommen einer vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenart (RL 1, 
R) 

2 
Vorkommen mehrerer stark gefährdeter Tier- und Pflanzenarten (RL 2) in 
überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

3 
Vorkommen zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten (RL 3) in 
überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

hoch 4 Vorkommen einer stark gefährdeten Tier- und Pflanzenart (RL 2) 

5 
Vorkommen mehrerer gefährdeter Tier- und Pflanzenarten (RL 3) in über-
durchschnittlichen Bestandsgrößen 

mittel 6 Vorkommen gefährdeten Tier- und Pflanzenart (RL 3) 

7 
Allgemein hohe Tier- und Pflanzenarten bezogen auf den biotopspezifi-
schen Erwartungswert 

gering 8 Gefährdete Tier- und Pflanzenarten fehlen 

9 
Stark unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten bezogen auf den biotopspe-
zifischen Erwartungswert 

Sehr gering 10 Anspruchsvolle Tier- und Pflanzenarten kommen nicht vor 

Quelle: NLÖ 2001 (verändert) 

RL = Rote Liste  

1= vom Aussterben bzw. vom Erlöschen bedroht, 2= stark gefährdet, 3= gefährdet, R= extrem selten 
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Die zusammenfassende Bewertung der Gebiete hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Tier- und 
Pflanzenartenschutz erfolgt nach dem in Tab. 6 dargestellten Bewertungsrahmen (in Anleh-
nung an NLÖ 200114). 

Tab. 6: Bewertung der Gebiete für den Tier- und Pfl anzenartenschutz 

Wertstufe Artenvorkommen (Kriterien und deren Ausprägungen) 

Gebiet mit sehr ho-
her Bedeutung für 
den Tier- und Pflan-
zenartenschutz 

·  Vogelbrutgebiete nationaler oder/ und landesweiter Bedeutung  
·  Gastvogellebensräume internationaler, nationaler und/ oder landes-

weiter Bedeutung 

·  Gebiete mit Amphibienvorkommen mit sehr hoher Bedeutung 
·  Biotopkomplexe mit Tierartenvorkommen mit sehr hoher Bedeutung 

auf mindestens der Hälfte der Fläche  
·  Fledermaushabitate und Flugrouten von sehr hoher Bedeutung 
·  Gebiete mit Wuchsorten gefährdeter Pflanzenarten mit sehr hoher Be-

deutung 
·  Für die Fauna wertvolle Bereiche des NLWKN 
·  Für den Pflanzenartenschutz wertvolle Bereiche des NLWKN 
·  Gebiet mit Vorkommen von Verantwortungsarten der niedersächsi-

schen Strategie zum Arten- und Biotopschutz (s. Kap.3.1.2) 

Gebiet mit hoher Be-
deutung für den Tier- 
und Pflanzenarten-
schutz 

·  Vogelbrutgebiete regionaler und lokaler Bedeutung (bei Status offen 
und vorläufig lokale Bedeutung erfolgt eine Zusatzdarstellung in der 
Karte 1) 

·  Gastvogellebensräume regionaler und lokaler Bedeutung (bei Status 
offen erfolgt eine Zusatzdarstellung in der Karte 1) 

·  Für Tiere und Pflanzen wertvolle Bereiche des NLWKN  
·  Gebiete mit Amphibienvorkommen mit hoher Bedeutung 
·  Fledermaushabitate und Flugrouten von hoher Bedeutung 
·  Biotopkomplexe mit Tierartenvorkommen mit hoher Bedeutung auf 

mindestens der Hälfte der Fläche  
·  Gebiete mit Wuchsorten gefährdeter Pflanzenarten mit hoher Bedeu-

tung 

Quelle: NLÖ 2001 (verändert) 

 

Die Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz werden in 
Karte 1 Arten und Biotope dargestellt und in den nachfolgenden Tabellen 7 und 8 erläutert. 
Aus den Darstellungen kann nicht geschlussfolgert werden, dass außerhalb von diesen gene-
rell eine geringere Bedeutung besteht, da die Auswertungen nicht auf flächendeckenden sys-
tematischen Kartierungen basieren.

 
14 NLÖ 2001: Hinweise zur Ausarbeitung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. In Informationsdienst Natur-

schutz Niedersachsen 3/2001 
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Tab. 7: Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Ti er- und Pflanzenartenschutz 

Eine räumliche Darstellung der laufend nummerierten Gebiete erfolgt in Karte 1: Arten und Biotope. 

Rote Liste Niedersachsen (RL Nds.) Status: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 

Nr. 

(s.  

Karte 1) 

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Bedeutung Quellen 

1 Dodenhop Reptilien Vorkommen der Kreuzotter (RL Nds. 2) im Bereich der bewaldeten Hochmoorflä-
chen.  

Hoch NLWKN (2018) 

2 Ise-Niederung Säugetiere Vorkommen von Biber (RL Nds. 0) und Fischotter (RL Nds. 1)  in der Ise-Niederung 
mit zahlreichen Nachweisen. 

Sehr hoch NLWKN (2016-2022), 
Stadt Gifhorn (2022) 

3 Ise nordöstlich 
Kästorf 

Libellen Fauna wertvoller Bereich (NLWKN) für Libellen. Vorkommen diverser Libellenarten 
(u.a. Grüne Flussjungfer) 

Hoch NLWKN 2013, FFH-
Basiserfassung 

4 Rühmwiesen Brutvögel Landesweit bedeutsamer Lebensraum für den Rotmilan (RL Nds. 3) (Nummer 
NLWKN 3429.3/1). Zwei aktuelle Brutnachweise aus 2019. 

Sehr hoch NLWKN (2013, 2019) 

5 Ringelah Säugetiere Zwei nachgewiesene Vorkommen der Wildkatze (RL Nds. 2) im Waldgebiet Rin-
gelah. 

Anmerkung: Die Tümpel im Großen Bullenmoor stellen potenzielle Habitate für Am-
phibien dar (2002: Nachweise von Erdkröte, Teichfrosch und Teichmolch), aktuelle 
Nachweise fehlen jedoch. 

Sehr hoch NLWKN (2022) 

6 Schneppelmoor nörd-
lich Kästorf 

Säugetiere Fischottervorkommen (RL Nds. 1) im Schneppelmoorgraben Sehr hoch Stadt Gifhorn, Otter-
spotter 

7 Nördl. Wilsche, 
ehem. Standort-
übungsplatz „Faule 
Riede“ 

Reptilien Nachgewiesene Vorkommen von Schlingnatter (RL Nds. 2) und Blindschleiche (RL 
Nds. V) im Wald und den sandigen Offenbodenbereichen. 

Anmerkung: Pot. wertvoller Bereich (NLWKN) für Heuschrecken (letzter Nachweis 
aus 2003, keine aktuellen Nachweise vorhanden). 

Sehr hoch NLWKN (2019/2021) 

8 Altes Abbaugewässer 
südwestlich Wildsee/ 
Erikasee 

Säugetiere Vorkommen des Fischotters (RL Nds. 1) Sehr hoch NLWKN (2020), Stadt 
Gifhorn, Otterspotter 

9 Offenlandflächen öst-
lich Kästorf 

Fledermäuse Durch Gehölze und Gräben strukturierte Offenlandflächen (überwiegend Grünland), 
mit vereinzelten Gebäuden am Siedlungsrand von Kästorf. 

Sehr hoch BatMap (NABU) 

(2012-2022) 
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Nr. 

(s.  

Karte 1) 

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Bedeutung Quellen 

Vorkommen verschiedener Fledermausarten (Nachweise von Zwergfledermaus (RL 
Nds. 3), Breitflügelfledermaus (RL Nds. 2), Rauhautfledermaus (RL Nds. 2), Lebens-
raumpotenzial für weitere Arten vorhanden. 

10 Alte Ise Säugetiere Fischottervorkommen (RL Nds. 1) im alten Isearm (direkte Nachweise östl. Gamsen 
sowie südl. Ufer eines Fischteiches in Flussschleife der Alten Ise). 

Sehr hoch NLWKN (2016-2020), 
Stadt Gifhorn, Otter-
spotter 

11 

 

Hahnenmoorgraben 

Westliche Stadt-
grenze bis zur Ise bei 
Gamsen 

Säugetiere Fischotter (RL Nds. 1) (direkte Nachweise nördl. Wilsche, westlich Gamsen) Sehr hoch NLWKN (2020), Stadt 
Gifhorn, Otterspotter 

12 Wald-Offenlandflä-
chen Wittmoor nord-
östlich Wilsche 

Brutvögel Überwiegend Ackerflächen, kleinflächiger auch Grünland, durch zahlreiche kleine 
Gräben (u.a. Hahnenmoorgraben), kleine Waldflächen und Gehölze strukturiert. 

Bedeutung für Greifvögel, stetige Brutnachweise von Rotmilan (RL Nds. 3) (seit 
2012), Mäusebussard (RL Nds. *). 

Hoch NLWKN (2019); P. 
Derpmann-Hagen-
ström (2022) 

13 Uferbereich des Pla-
tendorfer Brückgra-
bens nordöstlich Gif-
horn 

Säugetiere Zahlreiche Nachweise von Vorkommen Biber (RL Nds. 0) und Fischotter (RL Nds. 
1). 

Sehr hoch AG Biber NABU KV 
Gifhorn & Aktion 
Fischotterschutz 
(2020, 2021), Otter-
spotter 

14 Talgraben rechts der 
Aller 

Fische/  
Säugetiere 

Nachweise zum Vorkommen des Fischotters (RL Nds. 1) sowie zahlreicher Fischar-
ten, darunter die gefährdeten Arten Aal (RL Nds. 2), Bitterling (RL Nds. 1), Quappe 
(RL Nds. 3). 

Sehr hoch NLWKN, Stadt Gif-
horn, Otterspotter, 
LAVES (2016-2020) 

15 Kernstadt  
Am Helios Klinikum 

Pflanzen Vorkommen von Filago vulgaris (Filzkraut) (RL Nds. 2) auf den Grünflächen des Kli-
nikums, westlich der Gebäude (Campus). 

Hoch Herr Pudwill (2022) 

16 Mühlensee Fische Vorkommen zahlreicher Fischarten, darunter die gefährdeten Arten Aal (RL Nds. 2), 
Karausche (RL Nds. 2), Forelle (RL Nds. 3), Hecht (RL Nds. 3), Quappe (RL Nds. 3) 
und Wels (RL Nds. 3). 

Sehr hoch ASV Gifhorn (2017-
2021); LAVES (2017) 

17 Schlosssee Fische Vorkommen zahlreicher Fischarten, darunter die gefährdeten Arten Aal (RL Nds. 2), 
Wels (RL Nds. 3), Hecht (RL Nds. 3). 

Sehr hoch ASV Gifhorn (2017-
2021); LAVES (2017) 
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Nr. 

(s.  

Karte 1) 

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Bedeutung Quellen 

Anmerkung: Die Uferbereiche des westlich angrenzenden Gifhorner Schlossgra-
bens weisen ein Potenzial für Wirbellose (Nachtfalter) auf, Nachweise sind jedoch 
älter als 10 Jahre (2010). 

18 Wald östlich Mühlen-
musem 

Brutvögel Waldbereich (Dragen) mit überwiegend Nadelwaldbestand (Kiefer), im Westen und 
Süden grenzen Offenlandbereiche an, im Süden mit zahlreichen kleinen Fischtei-
chen (Liliensumpf). Landesweite Bedeutung Lebensraum Rotmilan (RL Nds. 3) 
(NLWKN), es liegen aktuelle Brutnachweise (2019) vor (nördlicher Siedlungsrand 
Gifhorn). 

Sehr hoch NLWKN (2013, 2019) 

19 Wald-Offenlandbe-
reich Mühlenwiesen 

Brutvögel/  
Falter 

Niederungsbereich der Aller. Nördlich der Aller überwiegend hochwertige Feucht-/ 
Nassgrünlandflächen, z.T. auch Intensivgrünland, südlich der Aller grenzt Mischwald 
an. Landesweite Bedeutung als Lebensraum für den Rotmilan (RL Nds. 3) (NLWKN). 

Entlang der Aller sowie auf den nördlich angrenzenden Feucht-/ Nassgrünlandflä-
chen nachgewiesene Vorkommen zahlreicher Tag- und Nachtfalterarten, u.a. die 
gefährdeten Arten Wiesenrauten-Kapselspanner (RL Nds. 1), Sumpfgras-Span-
nereule (RL Nds. 3), Eichenspinner (RL Nds. 3) und Erlenmoor-Flechtenbärchen (RL 
Nds. V). 

Sehr hoch NLWKN (2013, 2019) 
LK Gifhorn, PlanB 

20 Maikampsee Fische Vorkommen zahlreicher Fischarten, darunter die gefährdeten Arten Aal (RL Nds. 2) 
und Hecht (RL Nds. 3). Darüber hinaus Nachweise zu verschiedenen ungefährdeten 
Libellenarten. 

Sehr hoch ASV Gifhorn (2017-
2021); AG Libellen 
Niedersachsen/Bre-
men (2020) 

21 Offenlandbereiche 
südöstlich vom Mai-
kampsee 

Brutvögel Acker- und Grünlandflächen (Grünes Moor), strukturiert durch Gräben, kleine Still-
gewässer und Gehölze (Hecken, Gehölzgruppen) sowie kleine eingestreute Wald-
flächen. Brutnachweis von 2-3 Paaren des Kiebitzes (RL Nds. 3) im Bereich der gro-
ßen Ackerfläche. 

Hoch Pudwill (2022) 

22 Grünlandflächen in 
der Allerniederung 
westlich Dannenbüt-
tel 

Falter Feucht- und Nassgrünlandflächen im NSG Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg. 

Vorkommen zahlreicher Tag- und Nachtfalterarten, darunter die gefährdeten Arten 
Wiesenrauten-Kapselspanner (RL Nds. 1), marmorierter Kleinspanner (RL Nds. 2), 
Olivbrauner Höhlenspanner (RL Nds. 2), Ampfer-Grünwidderchen (RL Nds. 3), 
Baumweißling (RL Nds. 3) und Glanzgras-Grasbüscheleule (RL Nds. 3). 

Darüber hinaus Vorkommen zahlreicher ungefährdeter Libellenarten. 

Sehr hoch LK Gifhorn, PlanB 
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Nr. 

(s.  

Karte 1) 

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Bedeutung Quellen 

23 Allerniederung mit 
angrenzenden Alt-
wasserbereichen 

Fische/  
Säugetiere 

Im gesamten Verlauf Vorkommen des Bibers (RL Nds. 0) und des Fischotters (RL 
Nds. 1) sowie zahlreicher Fischarten, darunter die gefährdeten Arten Aal (RL Nds. 
2), Hecht (RL Nds. 3), Quappe (RL Nds. 3) und Wels (RL Nds. 3). 

Sehr hoch ASV Gifhorn (2017-
2021); AG Biber KV 
NABU Gifhorn & Ak-
tion Fischotterschutz 
(2020, 2021); Stadt 
Gifhorn, otterspotter,  

24 Kernstadt Sport- und 
Freizeitbad Allerwelle 

Pflanzen Vorkommen von Filago vulgaris (Filzkraut) (RL Nds. 2) auf einem Grünstreifen am 
Parkplatz der Allerwelle (Eingangsbereich). 

Hoch Pudwill (2022) 

25 Waldgebiet Eyßel-
heide/ Fahle Heide 

Säugetiere Nachweis der Wildkatze (RL Nds. 2). Geeignete Habitate befinden sich insbeson-
dere in den Walgebieten innerhalb des NSG „Fahle Heide“, die sich überwiegend 
westlich angrenzend an die Stadtgrenze erstrecken. 

Sehr hoch NLWKN 

26 Gifhorn Kernstadt 
Siedlung 

Fledermäuse Lockere Wohnbebauung (östl. Winkeler Str.) mit Grünstrukturen/Hausgärten. Zahl-
reiche Fledermausarten (Zweifarbfledermaus (RL Nds. 1), Großer Abendsegler (RL 
Nds. 2), Langohr (RL Nds. 2), Rauhautfledermaus (RL Nds. 2), Wasserfledermaus 
(RL Nds. 3) und Zwergfledermaus (RL Nds. 3)). 

Hoch BatMap (2012-2022) 

27 Offenlandflächen 
Clausmoor 

Brutvögel Landesweite Bedeutung als Lebensraum für den Rotmilan (RL Nds. 3) (Nummer 
NLWKN 3529.1/6. Und 3529.2/7).  

Regelmäßige Brut von Rotmilanen in den kleinen Waldbereichen, auch Vorkommen 
weiterer ungefährdeter Greifvogelarten (Mäusebussard, Schwarzmilan). 

Sehr hoch NLWKN (2013/2019) 

Derpmann-Hagen-
ström (2022) 

28 Schlatt in der Fahlen 
Heide/ Winkel „In den 
4 Sternen“ 

Libellen/  
Amphibien/  
Reptilien 

Nachweise zahlreicher Libellenarten, u.a. gefährdete Arten wie Torf-Mosaikjungfer 
(RL Nds. 2), Schwarze Heidelibelle (RL Nds. V). 

Vorkommen gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten (Ringelnatter (RL Nds. 3), 
Moorfrosch (RL Nds. 3)) sowie weiterer ungefährdeter Arten (z.B. Erdkröte, Kleiner 
Wasserfrosch). 

Anmerkung: Nachweise weiterer Arten (Blindschleiche, Grünfrösche unbestimmt, 
Knoblauchkröte) aus früheren Erfassungen (2006, 2009, 2011, 2012) deuten auf 
eine gute Habitateignung hin, so dass Vorkommen weiterer Amphibien- und Repti-
lienarten wahrscheinlich sind. 

Hoch AG Libellen Nieder-
sachsen/Bremen 
(2016-2017) 

NLWKN (2013) 
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Nr. 

(s.  

Karte 1) 

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Bedeutung Quellen 

29 Schlatts nördlich von 
Winkel in der Fahlen 
Heide 

Libellen Zahlreiche gefährdete Libellenarten, u.a. Gefleckte Smaragdlibelle (RL Nds. 2), Nor-
dische Moosjungfer (RL Nds. 3), Schwarze Heidelibelle (RL Nds. V) und Glänzende 
Binsenjungfer (RL Nds. V). 

Anmerkung: Für einige der östlich liegenden Schlatts liegen ebenfalls Libellennach-
weise vor, es besteht eine erhöhte bzw. potenzielle Bedeutung (s. Tab. 2 Gebiete 
mit potenzieller Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz L8). 

Hoch AG Libellen Nieder-
sachsen/Bremen 
(2016-2017) 

30 Siedlungsbereich 
Winkel 

Fledermäuse Siedlungsrand von Winkel, lockere Einzelhausbebauung mit Gehölzen und angren-
zenden Offenlandflächen (Grünland).  

Vorkommen von Fledermäusen. Angaben zu Art, Gefährdung, Nutzung (Quartiere, 
Jagdhabitate etc.) sowie eine Verortung liegen nicht vor, potenzielle Quartiere für 
Fledermäuse (sowohl Gebäude als auch Baumhöhlen) sowie Habitatstrukturen sind 
vorhanden. 

Hoch Laser (2023) 

31 Wald-Offenlandflä-
chen nördlich Winkel 

Brutvögel Grünlandflächen mit angrenzenden Waldbereichen nördlich von Winkel. Rotmilan-
habitat (RL Nds. 3), eine genaue Verortung liegt nicht vor, geeignete Brutstandorte 
befinden sich an den Waldrändern, die Offenlandfläche stellen geeignete Nahrungs-
habitate dar. 

Hoch Laser (2023) 

32 Nördlicher Siedlungs-
rand Winkel 

Fledermäuse Siedlungsrand von Winkel, lockere Bebauung mit Gehölzen und kleinen Gewässern, 
nördlich grenzen Offenlandflächen (Grünland) an. 

Vorkommen von Fledermäusen. Angaben zu Art, Gefährdung, Nutzung (Quartiere, 
Jagdhabitate etc.) sowie eine Verortung liegen nicht vor, potenzielle Quartiere für 
Fledermäuse (sowohl Gebäude als auch Baumhöhlen) sowie Habitatstrukturen sind 
vorhanden. 

Hoch Laser (2023) 

33 Waldsee westlich der 
B4 

Fische Vorkommen verschiedener Arten, darunter die gefährdeten Arten Aal (RL Nds. 2), 
Hecht (RL Nds. 3) und Forelle (RL Nds. 3). 

Sehr hoch ASV Gifhorn (2017-
2021) 

34 Koppelweg 
Clausmoor nördlich 
Tankumsee 

Pflanzen Vorkommen von Dactylorhiza maculata (Geflecktes Knabenkraut) (RL Nds. 2) an 
einem Graben entlang des Waldrandes am Koppelweg (Anzahl: mind. 5 Stück). 

Hoch Pudwill (2022) 

35 Allerkanal, Hehlenrie-
der und Alte Hehlen-
riede 

Fische/  
Säugetiere 

Regelmäßige Nachweise von Fischotter (RL Nds. 1) und Biber (RL Nds. 0). Darüber 
hinaus Vorkommen verschiedener Fischarten, darunter gefährdete Arten wie Aal 
(RL Nds. 2) und Hecht (RL Nds. 3). 

Sehr hoch AG Biber KV NABU 
Gifhorn & Aktion 
Fischotterschutz 
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Nr. 

(s.  

Karte 1) 

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Bedeutung Quellen 

(2020, 2021); ASV 
Gifhorn (2017-2021) 

36 Wiesentümpel südlich 
Bahnhof Gifhorn (Ei-
ßelwiesen) 

Amphibien Vorkommen des gefährdeten Kammmolchs (RL Nds. 3) sowie weiterer ungefährde-
ter Arten wie Berg- und Teichmolch (wandernde Tiere zum/ vom Laichgewässer) 
sowie Gras- und Teichfrosch (RL Nds. *). 

Die Erfassungsdaten sind schon relativ alt, aktuelle Nachweise fehlen, ein Habitat-
potenzial ist jedoch vorhanden. 

Hoch NLWKN 2013 

 

3.1.4 Gebiete mit Potenzial für den Tier- und Pflan zenartenschutz 

Da für das Stadtgebiet vergleichsweise wenige Kartierdaten z.B. von Seiten des ehrenamtlichen Naturschutzes zur Verfügung standen, wurden zusätzlich 
auf Basis der Habitatstruktur Bereiche mit potenzieller Bedeutung für Arten abgeleitet. Wenn diese räumlich klar abgegrenzt werden können, erfolgt eine 
Darstellung in Karte 1: Arten und Biotope. 

Tab. 8: Gebiete mit potenzieller/ erhöhter Bedeutun g für den Tier- und Pflanzenartenschutz 

Rote Liste Niedersachsen (RL Nds.) Status: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 

Nr. 
(s.  

Karte 1)  

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Quellen 

B/G1 Ise-Niederung 

Kästorf 

Brut-/ 
Gastvögel 

Wertvoller Bereich Brutvögel (NLWKN Teilgebiet-Nr. 3429.3/5 und 3429.3/4 – Status offen) und 
Gastvögel (NLWKN Teilgebiet-Nr. 6.5.05.10 – Status offen). 

Habitatpotenzial für verschiedene Arten ist vorhanden (Grünland, angrenzende Waldflächen etc.). 

NLWKN (2010/2013) 

A2 Abbaugruben nördl. 
Wilsche 

Amphibien Gezielte Suche nach adulten Kreuzkröten (RL Nds. 2) in 2019 erfolglos, geeignete Lebensräume 
sind jedoch vorhanden, ein Vorkommen der Art ist daher wahrscheinlich (z.T. findet noch Abbau 
statt). 

NLWKN (NIWAP 
2019) 
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Nr. 
(s.  

Karte 1)  

Lage/ Bezeichnung Relevante  

Artengruppen 

Kurzcharakteristik Quellen 

A3 Ehemalige Abbauge-
wässer nördl. Wilsche 

Amphibien Gezielte Suche nach adulten Kreuzkröten (RL Nds. 2) in 2018 erfolglos. Die Gewässer (Badege-
wässer, Kiesabbau, Feuerlöschteich) weisen jedoch eine potenziell erhöhte Bedeutung als Habitat 
für Amphibien auf. Im westlichsten Gewässer (Kieswerk Niebuhr) findet z.Zt. noch Abbau statt. 

NLWKN (2018/2019) 

B4 Ise-Niederung östlich 
Gamsen 

Brutvögel Brutvögel wertvoller Bereich (NLWKN Teilgebiet-Nr. 3429.3/3) – lokale Bedeutung. 

Diverse Arten (Rebhuhn (RL Nds. 2), Kiebitz (RL Nds. 3), Grünspecht (RL Nds. *), Feldlerche (RL 
Nds. 3), Pirol (RL Nds. 3)). Die Daten sind alt (2005), potenzielle Eignung ist dennoch vorhanden. 
Für den Rotmilan (RL Nds. 3) liegt ein Brutnachweis (2019) im Bereich Waldrand (Dragen) zur Ise-
Niederung vor (NLWKN 2019). 

NLWKN 
(2010/2013/2019) 

A5 Angelgewässer nördl. 
Wilsche 

Amphibien Gezielte Suche nach adulten Kreuzkröten (RL Nds. 2) in 2018 erfolglos. Das Gewässer weist jedoch 
eine potenziell erhöhte Bedeutung als Habitat für Amphibien auf. 

NLWKN (2018) 

B6 Allerniederung west-
lich Gifhorn 

Brutvögel Überwiegend Feuchtgrünlandflächen mit erhöhtem Habitatpotenzial für Wiesenbrüter (Hofwiesen). 

Hohe Bedeutung im LP Stadt Gifhorn 1995. 

Stadt Gifhorn (1995) 

B7 Allerkanal 

Eimerwiesen 

Brutvögel Feucht- und Nassgrünlandflächen mit erhöhtem Habitatpotenzial für Wiesenbrüter. 

Hohe Bedeutung im LP Stadt Gifhorn 1995. 

Stadt Gifhorn (1995) 

B/R/P8 Dünenkomplex 
Brenneckes Berg 

Brutvögel/ 
Reptilien/ 
Pflanzen 

Dünenkomplex mit (verlandetem) Schlatt im Westen, das den Charakter eines Sumpfwaldes auf-
weist, mit z.T. geschützten Torfmoosen. Ein Teilbereich im Osten ist als §30-Biotop geschützt (Sil-
bergrasflur). Vorkommen von gefährdeten Arten (Girlitz (RL Nds. 3), Nachtigall (RL Nds. V), Ringel-
natter (RL Nds. 3)). Habitatpotenzial insbesondere für Wärme-/ trockenliebende Arten. 

Bartoschewitz (2017) 

L9 Schlatts nördlich von 
Winkel in der Fahlen 
Heide 

Libellen Für einige Schlatts liegen Libellennachweise vor. Das Habitatpotenzial ist vorhanden, aufgrund des 
Fehlens gefährdeter Arten besteht jedoch nur eine erhöhte bzw. potenzielle Bedeutung. 

Anmerkung: In den westlich liegenden Schlatts konnten gefährdete Arten nachgewiesen werden (s. 
Tab. 1 Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz 30 (L)). 

AG Libellen Nieder-
sachsen/Bremen 
(2016-2017) 

Fa10 Heideflächen im NSG 
Fahle Heide, Gifhor-
ner Heide 

Falter Dünengebiet mit trockenen Sandheiden, z.T. feuchten Heiden und offenen Grasflächen. Erhöhte 
Bedeutung für Tag- und Nachtfalterarten (z.B. Heidekraut-Bunteule (RL Nds. V), Brombeerspinner 
(RL Nds. *), Ampfereule (RL Nds. V)), Nachweise gefährdeter Arten fehlen, Habitatpotenzial ist je-
doch vorhanden, ein Vorkommen weiterer Arten ist wahrscheinlich. 

FFH-Basiserfassung 

NLWKN NIWAP  
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3.2 Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung u nd kulturhistori-
sche Besonderheiten 

„Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft sind auf 
Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen (…) 
im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass sie auf Dauer gesichert sind“ 
(vgl. § 1 Abs. 1 BNatSchG). Weiter heißt es im Bundesnaturschutzgesetz in § 1 Abs. 4: 

„Zur dauerhaften Sicherung (…) sind insbesondere 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Be-
einträchtigungen zu bewahren, 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 
geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen 
und zugänglich zu machen.“ 

Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung 

Mit diesen Grundsätzen des Naturschutzgesetzes wird dem Aspekt Rechnung getragen, dass 
Landschaft neben ökologischen Funktionen und Nutzungsfunktionen auch eine wichtige Vo-
raussetzung für das Landschaftserleben und damit für die landschaftsbezogene Erholung ist. 

Das Landschaftsbild umschreibt die Gesamtheit der vom Menschen/ Erholungssuchenden er-
lebbaren Landschaft. Neben dem visuell Erlebbaren gehören auch Gerüche und Geräusche 
zum Landschaftserleben. Zur Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes werden somit 
auch Lärmbelastungen bzw. das Fehlen von Lärmbelastungen, d.h. die Ruhe sowie Geruchs-
belastungen und Schadstoffimmissionen einbezogen. 

Zur Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes werden die geltenden methodischen An-
forderungen gemäß den Hinweisen der niedersächsischen Fachbehörde (früher NLÖ, heute 
NLWKN) angewendet. 

Neben den landschaftlichen Voraussetzungen ist die Erschließung der Landschaft mit We-
geinfrastruktur eine wichtige Voraussetzung, um Landschaft erleben zu können. Die Bedeu-
tung der Stadt Gifhorn für die landschaftsbezogene Erholung wird im Kap. 3.2.2 thematisiert. 

Kulturhistorische Besonderheiten 

Neben der Landschaftsbildbewertung werden historische Kulturlandschaftsteile und -ele-
mente separat dargestellt. 

Historische Kulturlandschaften geben Hinweise auf die Landschaftsgeschichte. Sie vermitteln 
ein Bild des früheren Standes von Wissenschaft und Technik, lassen Rückschlüsse auf das 
einstige Mensch-Natur-Verhältnis zu und sind bei erfahrbarer Kontinuität ein wichtiger Be-
standteil von landschaftsbezogener Identität. Historische Kulturlandschaftselemente prägen 
landschaftliche Eigenart und Schönheit und stellen einen Anreiz für landschaftsbezogene Er-
holung dar (WIEGAND 2005). Neben der kulturellen Dimension haben sich auch, durch einen 
langen dauerhaften Nutzungseinfluss oder durch eine Nutzungsaufgabe von Kulturlandschaft, 
vielfach angepasste Biotope mit einer oft spezifischen Tier- und Pflanzenwelt entwickelt, die 
dabei besondere Bereiche der Biodiversität darstellen (beispielsweise Heidelandschaften im 
Stadtgebiet Gifhorn) (HOPPE 2008). 

Historische Kulturlandschaften sind in Niedersachsen meist nur noch in Resten vorhanden, 
da diese im Laufe der Zeit durch unterschiedlichste Entwicklungen und damit verbundene 
Eingriffe in die Landschaft durch beispielsweise Landwirtschaft, Siedlungsbau, Verkehr- oder 
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Energieinfrastruktur, überprägt sind. Es lassen sich zumeist vielmehr historische Kulturland-
schaftsteile oder -elemente in der Landschaft antreffen (WIEGAND 2005). Historische Kultur-
landschaftsteile bzw. -elemente sind erhaltene, aus der Nutzungsgeschichte hervorgegan-
gene, landschaftsprägende Spuren unterschiedlicher Epochen (HOPPE 2008).  

Der Schutz von historischen Kulturlandschaften ist wie oben bereits aufgeführt gesetzlich im 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) festgelegt.  

3.2.1 Landschaftsbild 

Prägend für das Landschaftsbild im Stadtgebiet Gifhorn sind die Niederungen von Aller und 
Ise mit ihren teilräumlich durch Gehölze strukturierten Grünlandflächen in weitgehend ebenem 
bis leichtwelligem Gelände mit angrenzenden Hoch- und Niedermoorstandorten, die bereits 
zum Großteil degeneriert sind. Zu nennen sind die Ausläufer des Großen Moors im Nordosten, 
das zum größten Teil mit Kiefernforst bestanden ist sowie das ehemalige Clausmoor im Süd-
osten. Im Clausmoor sind kaum noch Niedermoorböden vorhanden und es ist heute agrarisch 
durch Acker- und Grünlandnutzung geprägt und wird durch zahlreiche Gräben entwässert. Im 
Nordwesten des Stadtgebietes erstreckt sich die Geestlandschaft bei Wilsche, Neubokel, 
Gamsen und Kästorf, die zum einen intensiv landwirtschaftlich genutzt wird und andererseits 
durch große Kiefernforste dominiert ist. Von den einst weit verbreiteten Heideflächen sind nur 
noch wenige Relikte vorhanden. 

3.2.1.1 Grundlagen und methodisches Vorgehen 

Erfassung 

Als Bewertungsgrundlage für die Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft erfolgt die 
Abgrenzung von sogenannten Landschaftsbildeinheiten, die sich durch ein relativ homogenes 
Erscheinungsbild auszeichnen und einem Landschaftsbildtypen zugeordnet werden. Diese 
Abgrenzung der Landschaftsbildeinheiten und der verschiedenen Typen auf Basis von aktu-
ellen Luftbildern, topografischen Karten und der aktuellen Biotoptypen-/ Nutzungstypenerfas-
sung erfolgt nach: 

·  den geomorphologischen Strukturen/ Reliefstrukturen und 

·  der prägenden und dominanten Biotop- und Nutzungsstrukturen (beispielsweise 
Acker, Wald, Grünland, Gewässer). 

Ebenfalls wurde die Landschaftsbildbewertung aus der Neuaufstellung des Niedersächsi-
schen Landschaftsprogramms (MU Stand 2021) herangezogen. Hierbei ist jedoch zu erwäh-
nen, dass diese der Zielstellung entsprechend sehr kleinmaßstäbig ist. Insoweit kann diese 
nur einen Überblick über das Stadtgebiet bzw. Hinweise zu landschaftlichen Besonderheiten 
geben, welches eine weitere Ausdifferenzierung erforderlich macht.  

Die Abgrenzungen der Landschaftsbildeinheiten orientierten sich nach Möglichkeit an in der 
freien Landschaft deutlich erkennbaren Grenzstrukturen und Raumkanten, welche gut identi-
fizierbar sind. Es ist jedoch unbestritten, dass einzelne Landschaftsbildeinheiten aufeinander 
einwirken und somit die Übergangsräume, z.B. von Wald zum Ackerland, ganz eigene hohe 
Qualitäten aufweisen können. Die Abgrenzung von Landschaftsbildräumen ist insoweit als 
Kompromiss zur Operationalisierung eines weitaus komplexeren gesamträumlichen Land-
schaftserlebens zu verstehen. 

Die Landschaftsräume wurden auf dieser Grundlage unterschiedlichen Landschaftsbildtypen 
zugeordnet, was die Beschreibung vereinfacht und eine Vergleichbarkeit von Bewertungen 
vorbereitet.  
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Tab. 9: Bewertung der Landschaftsbildtypen 

Landschaftsbildtyp Kürzel Bewertung  
5-Stufig 

Wälder 

Nadelwald Wn 3 

Mischwald Wm 4 

Laubwald  Wl 4 - 5 

Flussniederungen 

Grünlandgeprägte Flussniederung  Fg 4 - 5 

Kleinteilig strukturierte Flussniederung Fk 4 - 5 

Gehölzgeprägte Flussniederungen Fb 4 

Heiden 

Heidelandschaft H 4-5 

Grünlandgebiete 

Teilräumlich gegliedertes Grünland Gt 3 - 4 

Kleinräumig gegliedertes Grünland Gk 4 -5 

Gebiete mit kleinräumigem Nutzungswechsel 

Gebiet mit kleinräumigem Wechsel von Grünland, Acker und Wald Wo 4 - 5 

Garten- und Baumschulflächen Gb 3 

Ackerdominierte Gebiete 

Nicht gegliederte Ackerlandschaft A 1- 2 

Teilräumlich gegliederte Ackerlandschaft At 3 

Kleinräumig gegliederte Ackerlandschaft Ak 3 

Stillgewässer 

Naturnahes Stillgewässer Sn 3 - 4 

Abbaugewässer Sa 2 - 3 

Siedlungsbereiche  

Wohn- und Mischgebiete S 

Keine Wertung 

Industrie- und Gewerbegebiete I 

Historisch geprägte Dorf- bzw. Stadtstrukturen Sd 

Wochenendsiedlung Sw 

Kleingartenanlagen Kg 

Golfplatz Pg 

Parkanlage P 

Campingplatz C 

Flugplatz F 

Sonstiges 

Bodenabbau in Betrieb B Keine Wertung 

Bewertung 

Die Landschaftstypen bilden die Grundlage für die flächenhafte Bewertung des Erlebniswertes 
der Landschaft. Als maßgebliches Kriterium wird entsprechend der Methodik von KÖHLER & 
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PREIß (2000) die Eigenart, d.h. das charakteristische und unverwechselbare, historisch ge-
wachsene Erscheinungsbild der Landschaft bewertet. Zur Bewertung der Eigenart werden die 
Teilkriterien 

·  historische Kontinuität, 

·  Vielfalt und 

·  Naturnähe 

herangezogen, da diese empirischen Untersuchungen zufolge den Erlebniswert einer Land-
schaft bestimmen (vgl. u.a. KÖHLER & PREIß 2000 sowie HOISL, NOHL & ZEKORN-LÖFFLER 1992). 
Durch die getrennte Beurteilung der drei Kriterien und der Ausrichtung an objektiven Merkma-
len soll eine nachvollziehbare Bewertung erzielt werden. 

Die historische Kontinuität beschreibt das Typische, Unverwechselbare einer Landschaft, ent-
standen durch eine kontinuierliche natur- aber auch kulturhistorische Entwicklung. Die histo-
rische Kontinuität einer Landschaft ist hoch, wenn die natur- und kulturhistorische Entwick-
lungsgeschichte unverkennbar ist. 

Merkmale einer hohen historischen Kontinuität  sind: 

·  kulturhistorisch bedeutsame Einzelelemente (z.B. Kirchen, traditionelle Hofstellen und 
Scheunen, das Gifhorner Schloss und alte Brücken), 

·  geowissenschaftlich und archäologisch bedeutsame und erlebbare Einzelelemente 
(wie z.B. Hügelgräber), 

·  historisch bedingte Flureinteilungen (Streifenflur), 

·  besondere landwirtschaftliche Kulturformen (Heiden), 

·  wiesen- und weidengeprägte Flussniederungen 

·  alte Alleen, Baumreihen, besonders markante Solitärgehölze. 

Unter landschaftlicher Vielfalt  ist die Anzahl, Verteilung und Wirkung der räumlichen Ausstat-
tungselemente zu verstehen. In erster Linie wird diese Vielfalt als Gesamtgestalt der Land-
schaft wahrgenommen und erlebt (z.B. reich mit Einzelbäumen, Hecken, Bachläufen und Rai-
nen gegliederte Feldflur) und erst in zweiter Linie durch die eigentlichen Einzelbestandteile 
(z.B. Form, Struktur, Farbe, Duft) genauer erfasst. 

Merkmale einer hohen Vielfalt sind: 

·  Markante geländemorphologische Ausprägungen wie naturraumtypische Geländekan-
ten und ausgeprägte Fluss- und Bachniederungen (wenn kein eigener Landschaftstyp) 

·  Kleinräumige Wechsel von Nutzungsarten und -formen wie der Wechsel von Acker, 
Grünland, Brachen und Wäldern/ Waldrandlagen, Gewässerreichtum (Flüsse, Bäche, 
Gräben, Seen/ Teiche). 

·  Gliedernde punkt- und linienförmige Landschaftselemente wie kleinteilig strukturierte 
Acker- und Grünlandbereiche, gegliedert mit Einzelbäumen, Baumreihen, Hecken, 
Gräben und Säumen. 

Mit dem Kriterium Naturnähe  wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Landschaften oder 
Landschaftsstrukturen als umso erlebnisreicher und schöner empfunden werden, je weniger 
menschlicher Nutzungseinfluss wahrnehmbar ist. Naturnähe ist in unserer heutigen, durch-
gängig durch menschliche Nutzung überprägten Kulturlandschaft als relativer Begriff anzuse-
hen, es kommt oftmals vielmehr auf die Nutzungs- bzw. Bewirtschaftungsintensität an. So 
können auch kulturhistorisch entstandene Objekte, Strukturen und Nutzungsformen land-
schaftliche Ästhetik bedingen und naturnah wirken. Somit fließen die Kriterien Vielfalt und 
Eigenart vielfach mit in dem Begriff der Naturnähe ein. 
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Merkmale für eine große Naturnähe sind: 

·  Natürliche und naturnahe Lebensräume/ Biotope mit ihrer spezifischen Ausprägung 
an Formen, Arten und Lebensgemeinschaften wie naturnahe Stillgewässer, naturnahe 
Gewässerläufe, Ruderalflächen/ Brachen, extensives Grünland, Heideflächen 

·  Wälder, hier insbesondere Laubwälder, oder reich strukturierte, vielschichtige 
Mischwälder oder auch alte Nadelwälder mit ausgeprägter Krautschicht, 

·  naturraumtypische Gehölzbestände wie Feldhecken, Feldgehölze, Ufergehölze 

·  im Einzelfall erlebbare Lebensräume von Tierarten (z.B. Nahrungs- und Rastplätze 
von Kranichen, nordischen Gänsen, Schwänen, Storchenhorste, die Balz der Wiesen-
brüter, Gehölzbrüter - Greifvögel) 

Für jede Landschaftsbildeinheit werden die Kriterien historische Kontinuität, Vielfalt und Na-
turnähe einzeln bewertet und zu einem Gesamtwert des Landschaftsbildes nach einer fünf-
stufigen Skala gleichgewichtet zusammengefasst. Die Aggregationsregeln sind in Tab. 10 dar-
gestellt. Es kommt nicht vor, dass einzelne Kriterien mehr als eine Wertstufe vom Gesamtwert 
abweichen. Die Wertstufen lauten: 

·  sehr hohe Bedeutung für das Landschaftserleben (Wertstufe 5), 

·  hohe Bedeutung für das Landschaftserleben (Wertstufe 4), 

·  mittlere Bedeutung für das Landschaftserleben (Wertstufe 3), 

·  geringe Bedeutung für das Landschaftserleben (Wertstufe 2), 

·  sehr geringe Bedeutung für das Landschaftserleben (Wertstufe 1). 

Bei der Bewertung werden die regionalen Besonderheiten im Stadtgebiet als Bewertungsmaß-
stab zu Grunde gelegt, wobei auch überörtliche Maßstäbe im Vergleich mit der Bewertung 
ähnlicher Naturräume Berücksichtigung fanden. Angesichts der insgesamt hohen landschaft-
lichen Qualitäten des Stadtgebietes wurde die Wertstufe „sehr gering“ nur ein Mal vergeben. 
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Tab. 10: Bewertungsmatrix zur Ermittlung des Gesamt wertes der Bewertung der Land-
schaftsräume und der Bedeutung für das Landschaftse rleben 

Historische 
Kontinuität Vielfalt Naturnähe Gesamtwert Wertstufe 

5 5 4 

sehr hoch 5 4 5 5 

5 4 5 

4 4 5 

hoch 4 

4 5 4 

5 4 4 

4 4 4 

3 4 4 

4 3 4 

4 4 3 

5 4 3 

3 5 4 

4 3 5 

Wie Stufe 4 nur alle Einzelwerte eine Stufe geringer. mittel 3 

Wie Stufe 4 nur alle Einzelwerte zwei Stufen geringer. gering 2 

2 1 1 

sehr gering 1 1 2 1 

1 1 2 

 

Die Abgrenzung und Zuordnung von Landschaftsbildtypen in der Stadt Gifhorn ist in Karte 2 
dargestellt. Hier sind außerdem bauliche Elemente und Nutzungen überlagernd dargestellt, 
die eine Beeinträchtigung des Landschaftserlebens darstellen können.  
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3.2.1.2 Die Landschaftsbildtypen im Stadtgebiet Gif horn 

Waldlandschaften 

Wl  Laubwald  

  

Reine Laubwälder sind im Stadtgebiet Gifhorn eine Seltenheit. Im Wald von Ringelah gibt es den einzigen grö-
ßeren zusammenhängenden Laubwald, der überwiegend aus bodensaurem Buchen- und Eichenmischwald be-
steht. Ansonsten kommen im Nordwesten der Ise Laubwälder vor. Hierbei handelt es sich um Birken- und Pap-
pel-Pionierwälder sowie um sonstige standortgerechte Laubforste auf eher feuchten Böden. 

historische  
Kontinuität 

3 - 5 

Insgesamt kann von einer sehr hohen historischen Kontinuität gesprochen wer-
den. Allerdings ist anzumerken, dass größere zusammenhängende alte Baumbe-
stände selten sind. Den Pionierwäldern wird die Wertstufe 3 zugeordnet. 

Vielfalt 

4 - 5 

Die teils reichstrukturierten Laubwälder, z.T. mit mehrschichtiger Struktur und di-
versen Laubbaumarten (Rot- und Hainbuche sowie Eiche sind die Hauptbaumar-
ten), weisen eine hohe Vielfalt auf. Anzumerken ist, dass die Wegränder beson-
ders strukturreich sind und verschiedenste Baum- und Straucharten aufweisen. 

Naturnähe 

4 - 5 

Laubwald ist im Stadtgebiet Gifhorn standorttypisch und wird als die Nutzungsform 
der Landschaft mit der größten Naturnähe wahrgenommen. Durch die zum Teil 
hohe Strukturvielfalt im Wald, geprägt durch strukturreiche Waldinnensäume und 
mehrstufige Vegetationsschichten, wird die Erlebniswirksamkeit naturfernerer Ele-
mente der Forstwirtschaft reduziert. 

Bewertung 

4 - 5 

Der Landschaftstyp ist überwiegend von hoher bzw. sehr hoher Bedeutung für das 
Landschaftserleben. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Wald ist im Westen prägend für das Stadtgebiet. Reine Laubwälder sind jedoch 
selten. Das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet befindet sich im Nord-
westen des Stadtgebietes im Wald von Ringelah. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

keine 
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Wm  Mischwald 

  

Der Großteil des Waldgebietes im Stadtgebiet besteht aus Mischwäldern mit überwiegend Kiefern und Eichen 
sowie sonstigen Laubbäumen.  

historische  
Kontinuität 

3 

Die Wälder wurden einst, hingegen ihrer ursprünglichen Baumartenzusammenset-
zung, mit Nadelgehölzen, vor allem Kiefer, aufgeforstet. Nach und nach wurden 
andere Laubbaumarten beigemischt oder sind durch natürlichen Aufwuchs ent-
standen. Die historische Kontinuität wird somit als mittel bewertet. 

Vielfalt 

4 - 5 

Die Mischwälder sind verschieden stark strukturiert und werden bezüglich ihrer 
Vielfalt somit unterschiedlich bewertet. Es handelt sich um teils reichstrukturierte 
Wälder mit mehrschichtiger Struktur und diversen Baumarten (oftmals Kiefern, Ei-
chen, Birken), die je nach Ausprägung eine hohe bis sehr hohe Vielfalt aufweisen. 
Die Vielfalt wird gemindert, wenn Waldabteilungen mit viel Kiefer und wenig aus-
geprägter Strauch- und Krautschicht vorkommen. 

Naturnähe 

4 - 5 

 

Laubwald ist in Mitteleuropa überwiegend standorttypisch und wird als die Nut-
zungsform der Landschaft mit der größten Naturnähe wahrgenommen. Durch die 
zum Teil hohe Strukturvielfalt im Wald, geprägt durch strukturreiche Waldinnen-
säume und mehrstufige Vegetationsschichten, wird die Erlebniswirksamkeit natur-
fernerer Elemente der Forstwirtschaft reduziert. Die Nadelforste sind zwar in Nord-
deutschland nicht natürlich vorkommend, werden aber überwiegend noch als re-
lativ naturnah erlebt, so dass in der Summe mit den Laubbäumen für Mischwald 
je nach Ausprägung eine hohe bis sehr hohe Naturnähe gegeben ist. 

Bewertung 

4  

Der Landschaftstyp ist von hoher Bedeutung für das Landschaftserleben. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Über das Stadtgebiet verteilt. Schwerpunkte befinden sich im Nordwesten, Nord-
osten, Südwesten und Südosten. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

B4, B188 
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Wn  Nadelwald 

  

Nadelwälder befinden sich im Westen, Südwesten und Osten des Stadtgebietes. Es handelt sich 
zumeist um junge bis mittelalte Kiefernforste, aber auch Fichten und Lärchen kommen vor. 
Hervorzuheben ist, dass die Waldränder oftmals reich mit Laubbäumen und Sträuchern strukturiert sind, 
was eine positive Wirkung auf das Landschaftserleben hat.  

historische  
Kontinuität 

3 

Die Wälder sind seit Generationen gepflegt und genutzt. Die Waldwirtschaft weist 
hier aufgrund des Nadelwaldes jedoch nur eine mittlere historische Kontinuität 
auf. 

Vielfalt 

2-3 

Die Nadelforste weisen im Vergleich zu Laubwäldern bzw. Mischwäldern eine ge-
ringere Vielfalt auf. Je nach Ausprägung der Kraut- und Strauchschicht sowie 
auch der Wegränder weist dieser Landschaftsbildtyp eine geringe bis mittlere Viel-
falt auf. 

Naturnähe 

3 

Die Nadelforste sind zwar in Norddeutschland nicht natürlich vorkommend, wer-
den aber überwiegend noch als relativ naturnah erlebt. Da es sich zumeist um 
junge und mittelalte Nadelwälder handelt wird die Naturnähe als mittel eingestuft. 

Bewertung 

3 

Der Landschaftstyp ist von mittlerer Bedeutung für das Landschaftserleben. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

s.o. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

B4, B188, Entwässerungsgräben 
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Grünland geprägte Landschaften 

Gt  Teilräumlich gegliedertes Grünland  

  

Im Norden der Ise sowie bei den Ortschaften Wilsche und Neubokel befinden sich teilräumlich 
gegliederte Grünlandflächen. Die erstgenannten befinden sich im Niederungsgebiet der Ise und bilden 
im Verbund mit Ackerflächen einen teilräumlich offenen Niederungsbereich. Die letztgenannten 
Grünländer befinden sich an den Ortsrändern oder als Insellage im Wald. Das Grünland ist in 
Teilbereichen durch Hecken und Feldgehölze sowie durch Gräben gegliedert. 

historische  
Kontinuität 

3-4 

Die traditionellen Grünlandstandorte weisen eine hohe historische Kontinuität auf. 
Teilweise werden die Flächen mit Schafen, Kühen oder Pferden beweidet. 

Vielfalt 

3-4 

Die Gehölzstrukturen und Waldränder bewirken je nach Ausprägung eine mittlere 
bis hohe Strukturvielfalt. Zudem ist das Grünland teils feucht ausgeprägt und weist 
Blühaspekte im Frühling und Sommer auf. 

Naturnähe 

3-4 

Bereits das Grünland an sich wird, im Gegensatz zu Ackerflächen, als relativ na-
turnah wahrgenommen. Die Gehölzbestände und die Kulisse des Waldes sowie 
die Ise als Fluss tragen dabei zu einem erhöhten Naturerleben bei. 

Bewertung 

3-4 

Der Landschaftsbildtyp ist je nach Ausprägung von mittlerer bis hoher Bedeutung 
für das Landschaftserleben. Nur wenige von Grünland dominierte Bereiche sind 
im Stadtgebiet noch vorhanden, diese sind Relikte traditioneller Landwirtschaft 
und sollten erhalten werden. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

An der Ise, Ort Wilsche, Ort Neubokel 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

keine 
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Gk  Kleinräumig gegliedertes Grünland  

  

Einzelne besonders reich mit Gehölzen strukturierte Grünlandbereiche, die am Waldrand gelegen sind, 
werden diesem Landschaftsbildtyp zugeordnet. 

historische  
Kontinuität 

4 

Die traditionellen Grünlandstandorte weisen eine hohe bis sehr hohe historische 
Kontinuität auf. In Bereichen mit traditioneller Weidenutzung und vielen gliedern-
den Gehölz- und Saumstrukturen sowie kleinen, z.T. schmalen Parzellen, ist eine 
sehr hohe historische Kontinuität gegeben.  

Vielfalt 

4-5 

Die Vielzahl an Hecken und Gehölzstrukturen und die Lage am Waldrand ergeben 
eine hohe Vielfalt der Strukturelemente. Zudem sind einige Grünlandflächen ex-
tensiv genutzt und tragen durch Blühaspekte zeitweise zur vielfältigen Struktur 
bei. Insgesamt ist in diesem Landschaftstyp eine hohe bis sehr hohe Vielfalt ge-
geben. 

Naturnähe 

3-5 

Bereits die teils extensiv bewirtschafteten Grünlandbereiche an sich sind als rela-
tiv naturnah einzustufen. Hinzu kommen die naturnahen Gehölzbestände und die 
Kulisse des Waldes, so dass eine mittlere bis sehr hohe Naturnähe gegeben ist. 

Bewertung 

4-5 

Der Landschaftsbildtyp ist aufgrund herausragender Strukturierung, kleiner Par-
zellen und traditioneller Weidenutzung von hoher bis sehr hoher Bedeutung für 
das Landschaftserleben. Nur wenige von Grünland dominierte Bereiche sind im 
Stadtgebiet noch vorhanden, diese stellen Relikte traditioneller Landwirtschaft dar 
und sollten unbedingt erhalten werden. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Nördlich von Wilsche, Clausmoor östlich der Kernstadt Gifhorn, nordwestlich der 
Ise 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Keine 
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Heidelandschaften 

H Heide 

  

Natürlicherweise sind Heiden in Niedersachsen sehr selten und werden durch Pflegemaßen erhalten, 
so dass diese zu den historischen Kulturlandschaften bzw. Kulturlandschaftselementen gehören. Die 
Heideflächen im Statdgebiet Gifhorn sind in der letzten Eiszeit durch die Bildung von Binnendünen 
entstanden. Die Gifhorner Heide, als Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet geschützt, besteht aus 
Binnensanddünen, die mit offenen Sandstellen, Besenheide und Glockenheide sowie mit weiteren 
charakteristischen Zwergsträuchern (Heidelbeere) und Gehölzen wie Wacholder, Ginster und 
Baumgruppen aus Eichen durchsetzte Mosaike unterschiedlicher Altersstadien von Heidelandschaften 
bilden. Zudem befindet sich im Waldgebiet von Ringelah, im Norden der Faulen Riede eine größere 
Heidefläche, umgeben von Wald, die zur Zeit weniger gepflegt wird und bereits vergrast. 

historische  
Kontinuität 

4-5 

In typischen Heideregionen (wie dem Landkreis Gifhorn) entwickelten sich einst 
spezielle Wirtschaftsformen wie die Schafzucht und die Imkerei. Dadurch das Hei-
den nur durch Nutzung und Pflege dauerhaft erhalten werden können, weisen Hei-
deflächen je nach Nutzung eine hohe bis sehr hohe historische Kontinuität auf. 

Vielfalt 

5 

Durch die Heide, Sträucher, Einzelbäume sowie angrenzenden Wälder wird die 
Vielfalt von Heideflächen als sehr hoch angesehen. 

Naturnähe 

4 

Viele Menschen haben zu Heideflächen mit ihren einzelnen Sträuchern und mar-
kanten Einzelbäumen (ggf. auch alte Hutebäume) eine starke emotionale Bindung 
und sie werden als naturnah wahrgenommen. 

Bewertung 

4-5 

Je nach Nutzung/ Pflege weisen die Heideflächen eine hohe bis sehr hohe Bedeu-
tung auf. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Fahle Heide/ Gifhorner Heide (NSG BR 113) im Südwesten der Stadt Gifhorn, 
Heidegebiet im Norden der Faulen Riede 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Nichtnutzung oder fehlende Pflege der Heide 
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Gewässerlandschaften (Fluss- und Bachniederungen und Stillgewässer) 

Fg Grünlandgeprägte Flussniederung  

  

Grünlandgeprägte Flussniederungen sind die Ise im Nordosten und die Aller im Südwesten des 
Stadtgebietes. Die Flussniederungen werden entweder beweidet oder gemäht. Auetypische Gehölze 
sind bei diesem Typ sporadisch vorhanden aber treten vor dem Grünland in den Hintergrund. Das 
zumeist intensiv genutzte Grünland ist prägend. Die umliegenden Wälder wirken positiv auf den 
Landschaftsbildtyp. 

historische  
Kontinuität 

4 

Flussniederungen wurden historisch als Grünlandstandort genutzt, diese Nutzung 
besteht fort, die Ackernutzung tritt hier deutlich in den Hintergrund, so dass eine 
hohe historische Kontinuität gegeben ist. 

Vielfalt 

3 und 5 

Die Flüsse an sich, das Grünland und die sporadisch auftretenden uferbegleiten-
den Gehölzsäume sorgen für eine gewisse Vielfalt. Da das angrenzende Grünland 
weitestgehend nicht durch Gehölze gegliedert ist, weisen die Landschaftsräume 
meistens nur eine mittlere Vielfalt auf. Eine Ausnahme stellen die Eimerwiesen 
dar, die zum Naturschutzgebiet Fahle Heide/ Gifhorner Heide gehören und durch 
vorkommende Seggen-, Binsen- und hochstaudenreiche Flutrasen sowie meso-
philem feuchten Grünland und Nasswiesen strukturreicher sind und aufgrund von 
temporären Blühaspekten eine sehr hohe Vielfalt aufweisen.  

Naturnähe 

4 - 5 

Flüsse und ihre Uferbereiche werden je nach Ausprägung des Gewässerverlaufes 
und der Ufervegetation sowie des Extensivierungsgrads des Grünlandes als recht 
naturnah wahrgenommen. Dazu trägt auch die ruhige Lage umgeben von Wäldern 
bei. In den Eimerwiesen wird die Naturnähe als sehr hoch und in den übrigen 
Grünlandniederungen als hoch eingestuft. 

Bewertung 

4 - 5 

Im Allgemeinen haben größere Fließgewässer einen hohen Wert für die land-
schaftsbezogene Erholung und wirken sich positiv auf die umliegende Landschaft 
aus. Da die Gewässer anthropogen verändert sind (teilweise begradigt) und das 
angrenzende Grünland wenig durch Auegehölze gegliedert ist, wird den Räumen 
nur eine hohe Bedeutung für das Landschaftserleben zugewiesen. Die Eimerwie-
sen hingegen weisen aufgrund ihrer Naturnähe und Vielfalt insgesamt eine sehr 
hohe Bedeutung auf.  

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Ise und Aller 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Teilweise Verlärmung durch die B188 und B4 
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Fk Kleinteilig strukturierte Flussniederung 

  

Diese Niederungen sind noch durch Grünland und auentypische Gehölze (Überschwemmungs-
bereiche), Weiden (Schafe, Pferde) und Feldgehölze/ Wälder vergleichsweise gegliedert. Vereinzelt 
können feuchte Hochstaudenflure und Auwaldreste vorkommen. Die Gewässer verlaufen weitestgehend 
naturnah mäandrierend und sind teilweise von Ufergehölzen begleitet. 

historische  
Kontinuität 

4 

Die historische Grünlandnutzung ist überwiegend noch gegeben, es kommen aber 
auch Ackerflächen vor. Die Auen sind durch Gehölze teilweise gegliedert. Der 
Verlauf sowie die Profile der Gewässer sind durch Begradigungen oder Eintiefung-
en verändert. Es ist dennoch im Vergleich zu anderen Landschaften eine histori-
sche Kontinuität gegeben. 

Vielfalt 

4 -5 

Die Vielfalt ist durch die verschiedenen Biotoptypen, die relativ naturnahen Flüsse 
an sich und die gliedernden Gehölzstrukturen und unterschiedlichen Grünlandnut-
zungen je nach Ausprägung als hoch bis sehr hoch einzustufen. 

Naturnähe 

4 -5 

Durch den Uferbewuchs, das Grünland und die eingestreuten Gehölze sowie die 
angrenzenden Wälder wirken die Flussniederungen recht naturnah, so dass diese 
je nach Ausprägung eine hohe bzw. sehr hohe Bedeutung aufweisen. 

Bewertung 

4 - 5 

Der Landschaftsbildtyp ist je nach Ausprägung von hoher bis sehr hoher Bedeu-
tung. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Aller und Alte Hehlenriede im Südwesten, Aller im Osten, Ise nördlich des Schloss-
parks 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Teilweise Lärmbelastung durch die B188 und die B4 
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Fgh Gehölzgeprägte Flussniederung 

  

Bei diesem Landschaftsbildtyp handelt es sich um die gehölzgeprägte Ise und Aller, die durch die Kern-
stadt von Gifhorn verlaufen. 

historische  
Kontinuität 

3 

Die historische Kontinuität ist durch den veränderten Verlauf und die schmale Nie-
derung sowie durch die Erholungsnutzung beeinträchtigt. Die Gehölze begünstigen 
das Kriterium, so dass insgesamt eine mittlere historische Kontinuität gegeben ist. 

Vielfalt 

4 

Die Vielfalt ist aufgrund des Uferbewuchses und der begleitenden Gehölze mit hoch 
zu bewerten. 

Naturnähe 

4 

Die Naturnähe ist aufgrund der Lage in der Stadt und dem z.T. begradigten Verlauf 
der Flussläufe herabgesetzt, bildet jedoch einen wichtigen naturnahen Raum für die 
Naherholung und wird daher als hoch bewertet. 

Bewertung 

4 

Der Landschaftsbildtyp ist von hoher Bedeutung für das innerstädtische Land-
schaftserleben und die Naherholung, der über flussbegleitende Fuß- und Rad-
wege erlebt werden kann. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Ise und Aller in der Kernstadt Gifhorn. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Geringe Ausdehnung der Niederung aufgrund des innerstädtischen Verlaufes. 
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Stillgewässer 

Sa Abbaugewässer 

 

 

Es handelt sich um durch Sandabbau entstandene Stillgewässer nördlich von Wilsche, die sich noch im 
Betrieb befinden.  

historische  
Kontinuität 

2 

Als künstliche, neue und somit nicht historische Elemente weisen diese Abbauge-
wässer nur eine geringe historische Kontinuität auf. 

Vielfalt 

2-3 

Die durch den Abbau technisch genutzten Ufer weisen eine geringe Vielfalt auf. Da 
jedoch nicht alle Uferbereiche gleichermaßen genutzt werden und sich in einigen 
Uferbereichen Vegetation eingestellt hat sowie durch die Lage im Wald, weisen die 
Abbaugewässer je nach Nutzungsgrad eine geringe bis mittlere Vielfalt auf. 

Naturnähe 

2-3 

Aufgrund des sporadischen Abbaubetriebes und der Ausgestaltung sowie Lager der 
Abbaugewässer werden diese nicht als besonders naturfern wahrgenommen. Je 
nach Nutzungsgrad weisen die Abbaugewässer eine geringe bis mittlere Naturnähe 
auf.  

Bewertung 

2-3 

Der Landschaftsbildtyp hat eine geringe bis mittlere Wertigkeit. 

Lage Nördlich von Wilsche bei den Wochenendsiedlungen und Campingplätzen. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Abbaugewässer in Betrieb. 
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Sn Naturnahes Stillgewässer  

  

Der Maikampsee östlich von Gifhorn ist ein durch den Bau der Ortsumgebung entstandenes Regenrück-
haltebecken und wird als Angelteich genutzt. Der Seerosenteich besteht aus mehreren Teichen, die zum 
Campingplatz Seerosenteich gehören und als Freizeit- und Badeseen genutzt werden. 

historische  
Kontinuität 

3 

Als künstlich entstandene aber weitestgehend naturnah gestaltete Seen weisen die 
oben genannten Stillgewässer eine mittlere historische Kontinuität auf. 

Vielfalt 

4 

Die Vielfalt ist aufgrund der naturnahen Ufergestaltung und bereits hohen Vegeta-
tion als hoch einzustufen. 

Naturnähe 

3-4 

Die künstlichen Gewässer wirken aufgrund ihrer naturnahen Ufergestaltung über-
wiegend naturnah. Den Seerosenteichen wird aufgrund ihrer teilweisen Nutzung als 
Freizeit- und Badeseen eine mittlere Naturnähe zugewiesen und dem Maikampsee 
eine hohe Naturnähe. 

Bewertung 

3-4 

Der Landschaftsbildtyp ist, je nach Ausprägung, Gestaltung und Nutzungsintensität, 
von mittlerer bis sehr hoher Bedeutung für das Landschaftserleben. 

Lage Maikampsee östlich von Gifhorn sowie der Seerosenteich beim Campingplatz See-
rosenteich. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

Lärmbelastung des Maikampsees durch die B188, K311 und Ortsumgehung Gif-
horn. 
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Ackerlandschaften 

A nicht gegliederte Ackerlandschaft  

  

Bei diesem Landschaftsbildtyp handelt es sich um wenig strukturierte, durch Ackernutzung dominierte 
Landschaftsräume, die vor allem im Norden und im Westen der Kernstadt Gifhorn vorkommen. Die Land-
schaft wirkt sich durch das weitgehende Fehlen von erlebniswirksamen Gehölzstrukturen aus und ist 
überwiegend monoton. Einzelbäume und Feldgehölze sowie Baumreihen entlang von Straßen und We-
gen sind nur kleinräumig verbreitet. 

historische  
Kontinuität 
2 

Die Entwicklung der Agrarlandschaft der letzten Jahrzehnte hat zu immer größeren 
Ackerschlägen geführt und der Rückgang gliedernder Landschaftsstrukturen wie 
beispielsweise Hecken und Feldgehölze mindern die historische Kontinuität, so 
dass diese als gering zu bewerten ist. 

Vielfalt 

1 - 3 

Eine weiträumige Ackernutzung ist vorherrschend. Gliedernde Landschaftsele-
mente beschränken sich weitgehenden auf straßenbegleitende Baumreihen und Al-
leen sowie sporadisch vorkommende Einzelbäume und Gehölzstrukturen entlang 
von Bachläufen. Das relativ ebene Gelände verstärkt die monotone Raumwirkung 
zusätzlich. 

Naturnähe 

1 - 2 

Es dominiert eine intensive Ackernutzung, ohne nennenswerte Ackerbegleitflora. 
Naturnähere Landschaftsstrukturen wie Hecken und Feldgehölze sind selten. Grün-
land ist nur vereinzelt eingestreut. 

Bewertung 

1 - 2 

Der Landschaftsbildtyp ist insgesamt von geringer Bedeutung. Insbesondere die 
Vielfalt und Naturnähe ist deutlich unterdurchschnittlich. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Westlich und östlich von Gamsen, bei Wilsche und Neubokel, nordwestlich der Wo-
chenendhäuser beim Waldgebiet von Ringelah.  

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

B188, B4, Stromtrassen 
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At Teilräumlich gegliederte Ackerlandschaft  

  

Bei diesem Landschaftstyp handelt es sich um durch Ackernutzung dominierte Landschaftsräume, die 
gebietsweise durch Hecken, Feldgehölze und Baumreihen gegliedert sind. Teilweise wirken sich auch 
Waldränder gliedernd aus. Eingestreutes Grünland und Gräben/ Bäche bereichern das Landschaftser-
leben. Insgesamt ist eine größere Strukturvielfalt als im Landschaftstyp A gegeben, so dass die Land-
schaftseinheit i.d.R. schon nicht mehr als ein komplett einsehbarer Raum erlebt wird, sondern sich 
vielmehr nacheinander unterschiedliche Teilräume erschließen lassen und je nach Perspektive diese 
unterschiedlich strukturreich wirken.  

historische  
Kontinuität 

3 

Der landwirtschaftliche Strukturwandel hat in diesen Landschaftsräumen nur in 
Teilräumen zu einem Verlust von gliedernden Gehölzstrukturen geführt. Es ist da-
von auszugehen, dass einst mehr Grünland vorhanden war als heute. Es sind noch 
Reste der historischen Landschaft erhalten. 

Vielfalt 

3 

Die eintönige Wirkung der Ackerflächen wird in Teilbereichen durch erlebniswirk-
same Gehölzstrukturen (Baumreihen, Feldgehölze, Einzelbäume), Gräben und 
eingestreutes Grün- und Brachland bereichert. Die Randwirkung der i.d.R. angren-
zenden großen Wälder bereichert zusätzlich das Landschaftserleben. 

Naturnähe 

3 

Die insgesamt als relativ naturfern einzustufenden intensiv genutzten Ackerflä-
chen werden durch naturnähere Elemente wie Hecken, Feldgehölze und einge-
streutes Grünland bereichert. 

Bewertung 

3 

Der Landschaftstyp ist von mittlerer Bedeutung für das Landschaftserleben.  

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

In der Ise-Niederung, nördlich von Wilsche, östlich und westlich von Kästorf. 

Überlagernde Be-
einträchtigung 

B4, Stromtrassen 
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Ak Kleinteilig gegliederte Ackerlandschaft  

  

Im Südosten im Clausmoor kommt noch eine kleinstrukturierte Agrarlandschaft vor. Hier ist besonders 
die hohe Anzahl an naturnahen und gliedernden Landschaftselementen wie Hecken und Feldgehölzen 
prägend. Auch die hohe Anzahl an eingestreuten, teils feuchten Grünlandflächen sowie Brachstreifen 
und Gräben tragen zu einer hohen Vielfalt und einem hohen Landschaftserleben bei. Die meist ruhige 
Lage zwischen Einzelhöfen- und Häusern, die Pferdehaltung mit ihren Weiden sowie die angrenzenden 
Wälder wirken sich zusätzlich positiv auf die Landschaft aus. 

historische  
Kontinuität 

3 

Der landwirtschaftliche Strukturwandel hat in dieser Landschaft nur zu einem ge-
ringen Verlust von gliedernden Strukturen geführt und eine kleinparzellierte Acker-
landschaft ist erhalten. Durch den hohen Anteil an Grünlandflächen und Land-
schaftselementen sind die Landschaftsräume weniger verändert als die anderen 
Typen der Ackerlandschaften. Dennoch weist die historische Kontinuität aufgrund 
der intensiv genutzten Ackerflächen wie der Typ At eine mittlere Wertigkeit auf. 

Vielfalt 

4 

Die Landschaftseinheit weist durch die Vielzahl gliedernder Elemente und klein-
parzellierter Ackerschläge eine mosaikartige Struktur auf, die zusätzlich von der 
Kulissenwirkung des angrenzenden Grünlandes am Waldrand mitbestimmt wird. 
Daher weißt die Landschaftseinheit im Gegensatz zu den anderen Ackertypen 
eine hohe Vielfalt auf. 

Naturnähe 

3 

Da es sich hauptsächlich um eine Ackerlandschaft handelt, weist die Naturnähe 
eine mittlere Wertigkeit auf. 

Bewertung 

3 

Der Landschaftsbildtyp weist eine mittlere Wertigkeit für das Landschaftserleben 
auf. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Im Südosten, im Clausmoor. 

Überlagernde Be-
einträchtigung 

keine 
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Gebiete mit kleinräumigen Nutzungswechsel 
 

Wo Gebiet mit kleinräumigem Wechsel von Grünland, A cker und Wald 

  

Dieser Landschaftstyp ist durch einen kleinräumigen Wechsel von Wald und Offenland geprägt. Die 
Offenlandbereiche werden zu unterschiedlichen Anteilen von Grünland oder Acker geprägt. Das Grün-
land wird oft mit Pferden oder Schafen beweidet. Zudem ziehen sich Bäche oder Gräben (Schneder-
bergsmoorgraben, Wilschergraben, Alte Hehlenriede) durch die Landschaft.  

historische  
Kontinuität 

4 

Die historische Kontinuität ist in diesem Landschaftstyp schon aufgrund des Wald-
anteils hoch bis sehr hoch. Reine Nadelwaldbestände bzw. Fichtenmonokulturen 
sind in diesem Landschaftstyp nicht vorhanden. Landschaftsräume in denen der 
Ackerbau stärker zugenommen hat, weisen nur eine mittlere historische Kontinu-
ität auf, Bereiche mit extensiven Halbtrockenrasen hingegen eine hohe histori-
sche Kontinuität, so dass insgesamt von einer hohen historische Kontinuität ge-
sprochen wird. 

Vielfalt 

5 

Durch den Wechsel von Offenland (Grünland, Brachen, Acker) und Wald und 
sonstigen gliedernden Gehölzstrukturen wie Gräben ist die Erlebniswirksamkeit 
der Landschaft als sehr hoch zu bewerten. 

Naturnähe 

4-5 

Die Naturnähe ist von der Ausprägung des Offenlandes sowie des Waldes abhän-
gig. Grünland, Brachen und naturnahe Laub- und Mischwälder wirken deutlich na-
turnäher als Ackerflächen oder Nadelwälder. Die Naturnähe des Halboffenlandes 
wird als hoch bis sehr hoch bewertet, da es sich vermehrt um Mischwald sowie 
um Grünland und weitere naturnahe Strukturen wie Gräben bzw. Bäche und Fisch-
teiche handelt. 

Bewertung 

4-5 

Dem Landschaftsbildtyp wird insgesamt eine hohe bis sehr hohe Bedeutung bei-
gemessen. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Nördlich und östlich von Neubokel sowie im Südwesten der Kernstadt Gifhorn. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

B4, Bahnlinie 
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Gb Garten- und Baumschulflächen 

 

 

Dieser Landschaftsbildtyp zeichnet sich durch Gartenbau- und Baumschulflächen sowie Teiche und 
Gräben aus.  

historische  
Kontinuität 

2 

Garten- und Baumschulflächen können ähnlich wie Ackerflächen bewertet werden 
und stellen eine geringe historische Kontinuität dar. 

Vielfalt 

3 

Durch die kleinparzellierten Anbauflächen, zumeist mit Bäumen, den zahlreichen 
Gräben, Fischteichen und Gehölzstrukturen wird die Vielfalt mit einer mittleren 
Wertigkeit bewertet. 

Naturnähe 

3 

Garten- und Baumschulflächen werden etwas naturnäher als Ackerbauflächen 
wahrgenommen, da diese meist ganzjährig oder auch bei Baumschulflächen über 
mehrere Jahre bewachsen sind. Durch die gliedernden Gehölze, Gräben und 
Fischteiche weist die Naturnähe eine mittlere Wertigkeit auf.  

Bewertung 

3 

Insgesamt ist der Landschaftsbildtyp von mittlerer Bedeutung. 

Schwerpunkt der 
Verbreitung 

Nordosten des Stadtgebietes, östlich der Ise. 

Überlagernde Be-
einträchtigungen 

keine 

 
Stadtlandschaft und dörfliche Siedlungen 

Die Siedlungen wurden im Rahmen der Landschaftsbildkartierung nicht bewertet, sie werden 
im Folgenden textlich beschrieben. Die Stadt Gifhorn besteht zum einen aus der Kernstadt 
Gifhorn, deren Lage auf die historische Siedlungsentwicklung am Zusammenfluss von Ise und 
Aller zurückzuführen ist. Zum anderen besteht das Stadtgebiet aus den Orten Gamsen, 
Kästorf, Wilsche, Neubokel und Winkel. 

Der alte Stadtkern der Kernstadt Gifhorn im Norden weist eine höhere verdichtete Bebauung, 
vor allem entlang der Fußgängerzone mit Mischfunktionen aus Handel, Dienstleistungen und 
Wohnen, auf. Um den Stadtkern herum lassen sich Wohngebiete mit überwiegend Einzel- und 
Doppelhausbebauung finden. Gewerbe- und Industriebebauung konzentriert sich auf den Süd-
westen der Kernstadt. Im Westen von Gamsen ist eine Gewerbeentwicklung eingeleitet. 

Die öffentlichen innerörtlichen Grünflächen konzentrieren sich zum Großteil auf den Schloss-
park des Gifhorner Schlosses, den Schlosssee und die Friedhöfe, die sich in der alten Kern-
stadt Gifhorn befinden. Hinzu kommen die Stadtwälder auf den Dünen am „Katzenberg“, am 
„Weilandmoor“ sowie das Kiefernwäldchen „Vor dem Eyßel“. Daneben gibt es eine Reihe von 
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kleineren öffentlichen Grünflächen, Spielplätzen und Stadtplätzen. Zusätzlich gibt es halböf-
fentliche Freiflächen, die temporär genutzt werden können. Hierzu gehören die Düne am Lau-
berg, eine Grünfläche am Krankenhaus und der Mühlensee am Mühlenmuseum. 

Die Ortsteile Wilsche, Neubokel, Gamsen und Kästorf sind geprägt durch alte Dorfkerne aus 
landwirtschaftlichen Höfen sowie Einzel- und Doppelhausgebieten mit angrenzenden Gärten. 
Hier finden sich als Freiflächen Dorfplätze/ Dorfanger, Spielplätze sowie Grünflächen bei 
Schulen und Kindergärten. Südöstlich von Wilsche gibt es zudem einen großen Golfplatz. Des 
Weiteren befindet sich in den Dorfrandlagen traditionell noch Grünland, das oft als Weideflä-
chen genutzt wird und für die Naherholung in der angrenzenden Feldflur positiv zu bewerten 
ist.  

Im Norden von Wilsche umgeben von Wald gibt es Campingplätze; den Campingplatz Stern-
see, Campingplatz Seerosenteich und den Campingplatz Waldesruh. Weiter nördlich am Eri-
kasee und Wildsee haben sich aus den Campingplätzen Wochenendhaussiedlungen entwi-
ckelt. Hierzu gehören der Campingplatz Uwe Scholz, Sonnenschein, Waßmann und Seepark 
Südheide. 

3.2.1.3 Erlebniswirksame Einzelelemente 

Neben der flächendeckenden Bewertung des Landschaftsbildes, auf der Grundlage von Land-
schaftsbildtypen, werden vor allem in den überwiegend ackerbaulich dominierten Landschaf-
ten mit mittlerem oder geringem Erlebniswert prägende Vegetationsstrukturen und bauliche 
Elemente einzeln erfasst und kartografisch festgehalten (s. Karte 2). Schwerpunkte der Erfas-
sung sind linienhafte Gehölzstrukturen wie Hecken, Baumreihen und Alleen sowie markante 
Einzelbäume, die eine hohe Bedeutung innerhalb der sonst insgesamt erlebnisärmeren Land-
schaftsbildräume haben. Kleinere Stillgewässer werden auch nicht als eigene Landschafts-
bildtypen erfasst, sondern ebenfalls als erlebniswirksame Einzelelemente. Gewässer bereichern 
in der Regel das Landschaftserleben, umso naturnäher ihre Gestalt ist. 

Weitere erlebniswirksame Einzelelemente sind bauliche Anlagen wie Mühlen, alte Höfe und 
Kirchen. Die Darstellung der erlebniswirksamen Einzelelemente in der Landschaftsbildkarte 
erfolgt mit einem entsprechenden Symbol für den Typ. Nachfolgend ist eine Fotodokumenta-
tion mit einer Auswahl von Einzelelementen exemplarisch dargestellt.  
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Prägende, erlebniswirksame Einzelelemente im Stadtg ebiet Gifhorn 

Einzelbäume, Baumgruppen 

 

 

Baumreihen  

  

Harmonische Siedlungsränder 
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Bauliche Elemente und historische Bauwerke 

Schloss Gifhorn 

  

Alter Ziegelturm in Wilsche Napoleonsbrücke südöstlich von Winkel 

 

 

Alte Höfe in Wilsche 
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Tab. 11: Flächenanteile der Wertstufen im Stadtgebi et anhand der Fläche der bewerteten 
Landschaftsräume 

Wertstufe Bedeutung 
Flächenanteil 
im Stadtgebiet 

in ha  

Prozentanteil im 
Stadtgebiet in % 

1 sehr gering 90 1 

2 gering 800 8 

3 mittel 2.508 24 

4 hoch 4.237 40 

5 sehr hoch 596 6 

Restfläche (Siedlungen, Golfplatz, Flugplatz, Parks etc.) 2.304 21 

Fläche Stadtgebiet gesamt 10.535 100 

 

3.2.1.4 Beeinträchtigungen 

Zum Gesamteindruck des Landschaftsbildes im Stadtgebiet Gifhorn gehören neben den in 
weiten Teilen erlebniswerten landschaftlichen Voraussausetzungen auch visuelle, akustische 
und olfaktorische Beeinträchtigungen. Allerdings ist festzustellen, dass es bis auf Bundes- 
und Kreisstraßen, die zu einer Verlärmung der Landschaft führen nur wenige relevante weitere 
beeinträchtigende Quellen gibt. 

Visuelle Beeinträchtigungen gehen von Hochspannungsleitungen aus, von der eine vom Um-
spannwerk in Gamsen entlang der B4 Richtung Nordosten (Wagenhoff) sowie eine weitere 
vom Umspannwerk in Gamsen nach Osten Richtung Triangel verläuft. Windenergieanlagen 
sind im Stadtgebiet derzeit nicht vorhanden. Aufgrund des hohen Waldanteils sind auch keine 
Windenergieanlagen aus den angrenzenden Gemeinden sichtbar. 

Lärmbelastungen durch Straßenverkehr spielen im zentralen Stadtgebiet eine große Rolle. 
Die Bundestraße B4 und die Bundesstraße B188 zerschneiden und verlärmen die meist acker-
baulich geprägte oder bewaldete Landschaft. Es bestehen zwei Regionalbahnstrecken; 
Braunschweig –Uelzen und Hannover – Wolfsburg. Die Fernbahnstrecke Hannover-Wolfsburg 
verläuft gleichfalls durchs Stadtgebiet. 

Die Stadt Gifhorn ist nach EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet, aufbauend auf der vorlie-
genden Lärmkartierung des Landes Niedersachsen einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Die 
Lärmkartierung wurde für Hauptverkehrsstraßen, d.h. Autobahnen, Bundes- und Landessstra-
ßen mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (ca. 8.200 Kfz/24 h) durchgeführt. Dies betrifft in Gifhorn die 
Hauptverkehrsstraßen B4 und B188 im gesamten Bereich der Stadt Gifhorn.15 

Der Lärmaktionsplan der Stadt wird alle fünf Jahre fortgeschrieben. Vom 15.03.2024 bis ein-
schließlich 15.04.2024 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Be-
lange und Behörden stattgefunden. Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans (Runde 4) ist 
am 17.06.2024 vom Rat der Stadt Gifhorn beschlossen worden. 

In Tab. 12 sind die für das Stadtgebiet Gifhorn relevanten Beeinträchtigungen zusammenge-
stellt, beschrieben und hinsichtlich der maßgeblichen Wirkungen charakterisiert und bewertet. 

Die wesentlichen Beeinträchtigungen der Stadt Gifhorn sind in der Landschaftsbildkarte (Karte 
2) überlagernd dargestellt. Reichweite und Intensität sind zum einen von der Art der Anlage 
(insbes. der Höhe, Lärmausbreitung) und zum anderen der Beschaffenheit der Landschaft 
(Relief, Vegetationsstruktur, Bebauung), d.h. von der Sichtbarkeit bzw. der Sichtverschattung 

 
15 Quelle: https://www.stadt-gifhorn.de/sv_gifhorn/Lebenswert/Stadtplanung/St%C3%A4dtebauliche%20Themen/ 
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abhängig. Eine solch differenzierte Betrachtung, wird auf der Maßstabsebene nicht umge-
setzt. Jedoch erfolgt eine pauschale Darstellung von Wirkzonen je nach Art und Ausprägung 
der Beeinträchtigung. 

 
Beeinträchtigungen im Stadtgebiet Gifhorn 

Straßen - B4, B188 Leitungstrasse in der Ise-Niederung 

  

Nicht eingegrünte Scheune bei Wilsche 
 

 

 

 
 
  



 Planungsgruppe Umwelt 

 

68 

Tab. 12: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

�  beeinträchtigende Wirkung i.d.R. vorhanden 
�  beeinträchtigende Wirkung möglich/ zeitweise vorhanden 
- beeinträchtigende Wirkung vernachlässigbar oder nicht gegeben 

 

  

Energiewirtschaft 

Umspannwerke -  Gasförmig 
-  Geruch 

- Staub 

�  Lärm  
�  Visuell 

- Zerschneidung 

Umspannwerke sind, soweit sie nicht randlich eingegrünt sind, landschaftlich nicht ange-
passte Anlagen. Die Beeinträchtigung durch Umspannwerke ist im Zusammenhang mit 
den zu ihnen führenden Freileitungen zu betrachten. Es befindet sich ein Umspannwerk 
am Rand der Ortschaft von Gamsen. 

Freileitungen  
(ab 110 KV) 

-  Gasförmig 
-  Geruch 

- Staub 

�  Lärm 
�  Visuell 

�  Zerschneidung 

Die Intensität der Wirkungen von Freileitungen ist von der Masthöhe (i.d.R. 20 bis 70 m) 
und der Anzahl der Kabel abhängig, insbesondere die 380 KV-Leitungen verursachen 
großräumige und intensive Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 

Es gibt eine Hochspannungs-Freileitung mit 110 KV, die von Dragen über das Umspann-
werk in Gamsen weiter nördlich Richtung Wagenhoff führt.  Aktuell erfolgt eine Ertüchti-
gung, die mit einer Erhöhung verbunden ist. 

Gewerbe- und Industriegebiete 

Gewerbe -/ 
Industriegebiete 

�   Gasförmig 
�   Geruch 

�  Staub 

�  Lärm  
�  Visuell 

�  Zerschneidung 

Industrie- und Gewerbegebiete/ -anlagen stellen durch ihre Größe und landschaftlich un-
angepasste Bauweise i.d.R. eine visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. 
Insbesondere hohe Baukörper und eine unangepasste Farbgestaltung oder fehlende 
Eingrünung können gravierende Fernwirkungen haben. Je nach den spezifischen Nut-
zungen kommen Belastungen durch andere Wirkungen hinzu, z.B. Geruchsbelastungen. 
Im Stadtgebiet Gifhorn befindet sich ein großes Industrie- und Gewerbegebiet im Süd-
westen der Kernstadt. Ein weiteres größeres Gebiet liegt zwischen der B4 und der Ort-
schaft Gamsen. Auch nicht eingegrünte große, moderne Scheunen (wie bei Wilsche) 
können aufgrund ihrer Einzellage in der offenen Agrarlandschaft als Beeinträchtigung 
wahrgenommen werden. 

Sonstige Nutzungen 

Bodenabbau 

(In Betrieb) 

-  Gasförmig 
-  Geruch 

�  Staub 

�  Lärm  
�  Visuell 

�  Zerschneidung 

Durch Bodenabbau wird nicht nur die Fläche selbst durch visuelle Wirkungen (z.B. För-
derbänder) und Lärm, sondern ggf. auch höherwertige angrenzende Flächen beeinträch-
tigt. Auch der betriebsbedingte LKW-Verkehr beeinträchtigt die Umgebung. Revitalisierte 
Abbaugebiete können sich (wieder) zu hochwertigen Landschaftsbildräumen entwickeln. 

Schwerpunkte des Bodenabbaus stellen die Sand- und Kiesabbaugebiete nordwestlich 
im Stadtgebiet dar. Hier gibt es ebenfalls einige ehemalige Abbaugebiete, die bereits 
renaturiert sind und freizeitlich genutzt werden.  

Kläranlagen -  Gasförmig 
�   Geruch 

- Staub 

- Lärm  
�  Visuell 

- Zerschneidung 

Soweit Kläranlagen nicht durch ausreichende Bepflanzungen in die Landschaft einge-
gliedert sind, handelt es sich um landschaftlich nicht angepasste Anlagen. Im Umfeld der 
Anlagen kann es zudem zu mehr oder weniger starken Geruchsbelastungen kommen. 
Kläranlagen wirken sich demnach lokal durch Geruch oder visuell beeinträchtigend auf 
die Landschaft aus.  
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3.2.2 Landschafts- und Infrastrukturbezogene Erholu ng 

Große Teile des Stadtgebietes sind aufgrund ihrer besonderen Eigenart, Vielfalt und Schön-
heit bevorzugte Erholungsgebiete mit regionaler oder teilweise überregionaler Bedeutung. 

Im Stadtgebiet Gifhorn verläuft von Ost nach West die Aller, die im Landschaftsprogramm 
Niedersachsen (MU 2021) als TOP 25 Kanustrecke bewertet wurde. Aber beispielsweise auch 
auf der Ise und am Mühlensee kann man Kanus für Bootstouren buchen. Fahrradwege entlang 
der Hauptgewässer Aller und Ise sowie durch Wälder und die Agrarlandschaft sind über das 
gesamte Stadtgebiet verbreitet. Dazu gehören u.a. der Große und der Kleine Rundkurs Süd-
heide-Gifhorn, die vor allem von regionaler Bedeutung sind. Die zwei Fernradwege mit über-
regionaler Bedeutung, der N5 Weser-Harz-Heideradweg und der N7 Aller-Radweg stehen im 
Landschaftsprogramm Niedersachsen unter den TOP 40-Radwegen und weisen somit eine 
überregionale Bedeutung auf. Eine Besonderheit im Stadtgebiet sind die zahlreichen Reitan-
lagen und Reitställe und die angrenzenden Pferdeweiden. Generell gibt es, vor allem ortsnah, 
noch einige Weiden, die mit Pferden, Schafen und Kühen beweidet werden. Östlich von Neu-
bokel befindet sich das Wildgehege Hirschwiese. Nördlich der Ortschaft Winkel wurde ein 
Schafstall nach historischem Vorbild wiederaufgebaut. Hier grasen Schafe auf den angren-
zenden Weiden und der Rundwanderweg „Auf den Spuren von Hermann Löns“ sowie ein Na-
turlehrpfad können hier erkundet werden. Als weitere Naturerlebnispunkte, die zum Verweilen 
einladen sind die Sanddünen mit ihren Luftwurzelkiefern und Heideflächen im Naturschutzge-
biet „Fahle Heide und Gifhorner Heide“ zu nennen. Dieses Gebiet ist im Landschaftsprogramm 
Niedersachsen als „Landschaft mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Er-
holung“ dargestellt. Ein weiterer Naturlehrpfad „Otterpfad Neudorf – Platendorf“ von der Aktion 
Fischotterschutz e.V. befindet sich u.a. in der Ise-Niederung. Darüber hinaus gibt es den Ise-
tal-Erlebnispfad, der über die Tränkedammbrücke führt. Für die Naherholung der Kernstadt 
Gifhorn dienen in besonderer Weise der Schlosssee mit Themenspielplatz und Fitness Trail 
sowie die Ise und Aller. Ein besonderes Highlight ist zudem das Internationale Mühlenmu-
seum. Als weitere naturnahe Infrastruktureinrichtungen sind der Segelflugplatz des Luftsport-
vereins Gifhorn e.V. sowie der Golfplatz bei Wilsche zu nennen. 

Verkehr  

Bundes-, Lan-
des- und Kreis-
straßen 

�   Gasförmig 
-  Geruch 
�  Staub 

�  Lärm  
�  Visuell 
�  Zerschneidung  

Straßen bzw. der Verkehr zerschneiden und verlärmen die Landschaft. Der Verkehr ist 
durch Lärm und visuelle Wirkungen je nach Verkehrsaufkommen auch im weiteren Um-
feld beeinträchtigend wirksam. Kartografisch ist die Lärmbelastung durch Straßen bei 
einer Lärmbelastung > 55 dB Lden (day-evening-night-Lärmindex) dargestellt. 
Zerschneidung der Landschaft sind im Stadtgebiet Gifhorn vor allem durch die Bundes-
straßen B4 und B188 relevant. Dabei handelt es sich um ein Nord-Süd und Ostwestlärm-
band, so dass abseits davon noch große nicht verlärmte Landschaften bestehen. 

Bahnlinien �   Gasförmig 
-  Geruch 
�  Staub 

�  Lärm 
�  Visuell 
�  Zerschneidung 

Bahntrassen mit Oberleitung und ggf. Bahnstrecken in Dammlagen sind weithin als tech-
nische Bauwerke sichtbar. Bahnstrecken weisen, im Vergleich zur Straße, zwar eine ge-
ringere Verkehrsfrequenz auf, es kommt jedoch zu einer deutlichen Lärmbelastung der 
Umgebung. Die höchste Lärmbelastung geht dabei von Güterzügen aus. 
Das Stadtgebiet Gifhorn wird durch zwei Bahnlinien zerschnitten. Eine Zugstrecke führt 
von Braunschweig über Gifhorn nach Uelzen und die andere von Hannover über Gifhorn 
nach Wolfsburg. Die Züge verkehren im Stundentakt. Die Bahnstrecke Gifhorn – Celle 
ist bereits seit den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts stillgelegt und teilweise bereits 
renaturiert. 
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Regional- und Fernradwege Naturlehrpfade 

  

Düne in der Gifhorner Heide Heideflächen der Gifhorner Heide 

  

Weideflächen Schlosspark/ Parkanlagen 

  

 

3.2.3 Historische Kulturlandschaftsteile und -eleme nte 

Einige historische Kulturlandschaftselemente wie beispielsweise Heidelandschaften, Moore 
oder Baudenkmale wie Gutshöfe und Mühlen prägen das Landschaftsbild und fließen mit in 
die Abgrenzung der Landschaftsräume und deren Bewertung ein. Darüber hinaus gibt es je-
doch weitere, auch nicht immer obertägig sichtbare, Elemente, die Zeugnisse historischer 
Nutzungs- und Kulturformen sind, die unsere Landschaft bereichern und schützenswert sind. 
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Daher folgt in diesem Kapitel eine Landschaftsbetrachtung mit dem Fokus auf die historische 
Kulturlandschaft (s. hierzu Textkarte Nr. 1 „Kulturhistorische Bedeutung“). 

3.2.3.1 Methodisches Vorgehen zur Ermittlung histor ischer Kulturlandschaftsteile und -
elemente 

Als Grundlage zur Erfassung historischer Kulturlandschaften und ihrer Elemente in der Stadt 
Gifhorn wurden Informationen aus dem Gutachten zur landesweiten Erfassung, Darstellung 
und Bewertung der Kulturlandschaftsräume in Niedersachsen (WIEGAND 2019) herangezogen. 
Der Süden Gifhorns befindet sich in der Kulturlandschaft „K25 Allerniederung“ und der Norden 
in der Kulturlandschaft „K15 Südheide“. Im Süden bei der Ortslage Winkel gehört ein kleinflä-
chiger Bereich zu der Kulturlandschaft „K26 Zentralniedersächsischer Geestrand“, die auf-
grund ihren geringen Flächenanteils im Stadtgebiet nicht weiter beschrieben wird. Flächige 
historische Kulturlandschaften wurden in der Stadt Gifhorn nicht abgegrenzt. 

Um weitere regional bedeutsame historische Kulturlandschaftsteile und -elemente zu ermit-
teln, wurden ergänzend Kulturdenkmale (Baudenkmale – Einzeldenkmale und Gruppen), die 
nach § 3 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG) geschützt sind, ausge-
wertet. Zudem gibt es einige archäologische Objekte wie beispielsweise Hügelgräber in der 
Stadt Gifhorn. Als Datengrundlage wurde das ADABweb, das Fachinformationssystem der 
nds. Denkmalpflege ausgewertet. In die Darstellung von Textkarte 1 wurden nur ausgewählte 
Elemente aufgenommen. 

Ebenfalls können unter Schutz gestellte Teile von Natur und Landschaft Hinweise auf histori-
sche Kulturlandschaftselemente geben. Hierzu zählen z.B. Naturschutzgebiete gemäß 
§ 23 BNatSchG, Naturdenkmale nach § 28 BNatSchG, gesetzlich geschützte Biotope nach 
§ 30 BNatSchG oder der Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft nach 
§ 22 BNatSchG/ § 14 NNatSchG. 

Die Auswertung der Bodenkarte BK 50 (LBEG) liefert Ergebnisse zu kulturhistorischen Böden 
wie beispielsweise Heidepodsol, die im Gebiet vorkommen und ebenfalls historische Tätigkei-
ten der Menschen in der Landschaft wiederspiegeln. 

Vergleiche von aktuellen Luftbildern und topografischen Karten mit der Kurhannoverschen 
Landesaufnahme (1781) sowie der Preußischen Landesaufnahme (1899) verdeutlichen his-
torische, noch heute sichtbare Siedlungs- und Flurstrukturen in der Landschaft, die im Fol-
genden beispielhaft dargestellt werden. 

3.2.3.2 Kulturlandschaftsräume in der Stadt Gifhorn  (Wiegand 2019) 

Bei der Kulturlandschaft „K15 Südheide“ (der Norden Gifhorns) handelt es sich um ein Geest-
gebiet, das aufgrund seiner nicht besonders fruchtbaren Böden recht waldreich ist. Verbreitet 
ist sandiges oder kiesiges Material, auf dem sich meist nährstoffarme Podsole ausgebildet 
haben. In den Niederungen der Heidebäche und -flüsse erstrecken sich sandig-kiesige Fluss-
ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit sowie Auelehme und -sande, aus denen vor allem Gley- 
und Niedermoorböden hervorgegangen sind. Zudem gibt es auch Hochmoore, wie das Große 
Moor nördlich von Gifhorn. Alle Gewässer wie die Ise entwässern in die Aller. Aufgrund des 
geringen Höhenunterschiedes mäandrieren die Gewässer meist in weiten Schlaufen. Zudem 
gibt es zahlreiche Fischteiche, die in den Flussniederungen aufgestaut wurden. Die ersten 
Siedlungen entstanden in der Jungsteinzeit. Die ersten Bauern gewannen ihr Ackerland durch 
Brandrodung. Die Bodenfruchtbarkeit ließ jedoch schnell nach, so dass sie immer wieder ge-
zwungen waren ihre Siedlungen zu verlassen und anderswo neu zu beginnen. Die ältesten, 
heute noch bestehenden, Siedlungen stammen aus dem frühen Mittelalter. Die Standorttreue 
wurde dadurch ermöglicht, dass man schwindende Bodenfruchtbarkeit durch Düngung mit 
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Weidevieh (Schafe) ausglich. Durch die Schafhaltung entstanden weite Heideflächen, was 
durch das Holzsammeln und Stechen von Heide-Plaggen als Stalleinstreu noch verstärkt 
wurde. Weil der Düngerbedarf so groß war, wurde sehr viel mehr Heide als Ackerfläche be-
nötigt, so dass die Südheide besonders dünn besiedelt war, was auch auf den Karten der 
Kurhannoverschen Landesaufnahme deutlich zu sehen ist. Das sogenannte Heidebauerntum, 
wozu auch die Bienenhaltung gehörte, hatte Jahrhunderte lang Bestand. Es war eine eher 
ärmliche Gegend, mit kleinen niedersächsischen Hallenhäusern, aus Fachwerk gebaut und 
mit Stroh gedeckt. Charakteristisch sind außerdem Hofeichen und Findlingsmauern. Die Er-
findung des mineralischen Düngers im 19. Jhd. und die Wiesenbewässerung machten es mög-
lich die Heideflächen aufzuforsten oder diese in Ackerflächen umzuwandeln, die auf geradli-
nige Weise parzelliert wurden. So verschwanden zahlreiche Heideflächen (WIEGAND 2019). 

Die Kulturlandschaft „K25 Allerniederung“ ist durch Wiesenniederungen und auch durch Sand-
dünen (die teilweise Mit Kiefernwald bestanden sind) charakterisiert, die den Fluss begleiten. 
Das Gebiet weist zudem mehrere künstliche Seen auf, Fischteiche aber auch Hochwasser-
rückhalteseen wie den Schloss- und den Mühlensee in der Kernstadt. Seit Beginn der Jung-
steinzeit wurden entlang der Aller immer wieder Siedlungen erbaut, vorzugsweise auf den 
höher gelegenen, hochwassersicheren Erhebungen. Im 10. Jahrhundert entwickelte sich die 
Aller zu einem Schifffahrtsweg, seit dem 14. Jahrhundert wurde auf dem Fluss Flößerei be-
trieben (WIEGAND 2019). Auch die legendäre Kornstraße folgte der Niederung der Aller. Zum 
Schutz und zur Kontrolle der Handelswege, und auch als Reaktion auf die Erhebung der Elbs-
lawen ab 983 (schriftliche Auskunft Dr. EICHFELDT 2025), entstanden im Mittelalter zahlreiche 
Burgen entlang der Aller (z.B. die Sassenburg). Einer der wichtigsten Handelsorte war u.a. 
Gifhorn (WIEGAND 2019). Das Gebiet war immer schon hochwassergefährdet und es wurden 
früh Entwässerungsgräben, Kanäle und Deiche angelegt. Auf diese Weise wurden Sümpfe 
und Moore trockengelegt.  

Historische Kulturlandschaften landesweiter Bedeutung gemäß WIEGAND (2019) sind in der 
Stadt Gifhorn nicht vorhanden. 

Siedlungsentwicklung 

Kernstadt Gifhorn 

Siedlungsfunde der Kernstadt Gifhorn stammen bereits aus der Altsteinzeit aber auch aus der 
mittleren und jüngeren Steinzeit, aus der Bronzezeit und der römischen Kaiserzeit. Die Ent-
stehung Gifhorns ist in die Rodeperiode (8. – 12. Jh. n. Chr.) einzuordnen. Die erstmalige 
Erwähnung Gifhorns erfolgte im 12. Jahrhundert und es ist als Brückenort im Schnittpunkt der 
Salz- und Kornstraße entstanden (HUNDERTMARK 1975). Ein Brunnenfund an der Lüneburger 
Straße aus 896 ist ein Hinweis auf eine frühere Siedlungsentwicklung (schriftliche Auskunft 
DR. EICHFELDT 2025; MEIBEYER 2021). 

Gifhorn ist im breiten Allerurstromtal gelegen, das westlich von Sanddünen begrenzt ist und 
ein welliges Kleinrelief beschreibt. Östlich der Kernstadt erhebt sich eine ehemalige Moorflä-
che, die heute landwirtschaftlich kultiviert ist. Gifhorn entstand als Brückenort im Zusammen-
fluss zwischen Aller und Ise und entwickelte sich als Zoll- und Raststätte auf der Handelsroute 
der Salz- und Kornstraße. 1275 erhielt die Kernstadt Marktrecht, die durch die Burg geschützt 
wurde. „Diese Marktrechtsverleihung scheint es ungeachtet ihrer mehrfach wiederholten Her-
vorhebung im Gifhorner-Schrifttum überhaupt nicht gegeben zu haben“. Erstmalig wurden ver-
meintlich von Herzog Johann 1275 verliehene „Rechte eines Marktfleckens" im Gifhorn-Ab-
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schnitt im renommierten „Niedersächsischen Städtebuch" (1952, S. 142) angeführt, Alle Fäl-
len der Nennung sind aber gänzlich ohne Quellenbelegung für die Überlieferung (MEIBEYER 
2021).  

Im 14 Jh. n. Chr. wurde die Burg durch eine stärkere Schlossanlage abgelöst. Ein weiterer 
Schlossbau erfolgte 1525 als Wasserburg an der heutigen Stelle, die in den darauffolgenden 
Jahren als stärkere Festung ausgebaut wurde (HUNDERTMARK 1975). 

Gamsen 

Die ersten Einzelfunde stammen aus der Steinzeit. Die Entstehung Gamsens ist in die Rode-
periode (7. – 9. Jh. n. Chr.) einzuordnen. Der Grundriss des Ortes war einst ein Einreihendorf. 
Das Ortsbild ist teilweise von Niedersachsenhäusern und Höfen in Dreiseitform geprägt. Das 
Material im Altdorf besteht aus Backsteinfachwerk und Backstein, das auf den großen Höfen 
noch von hohen Eichen überschattet wird. Hier verlief einst die große Fernhandelsstraße von 
Nürnberg nach Lübeck (HUNDERTMARK 1975). 

Kästorf 

Die ersten Einzelfunde stammen aus der Jungsteinzeit. Die Entstehung des Ortes ist in die 
Rodeperiode (8./9. Jh. n. Chr.) einzuordnen. Aus Einzelhöfen ist ein unregelmäßig angeord-
neter Weiler und somit ein Haufendorf entstanden (HUNDERTMARK 1975). 

Die Diakonischen Heime Kästorf entstanden auf dem Gelände einer alten Ziegelei etwas nörd-
lich von Kästorf und wurden im Jahr 1883 mit dem Namen „Arbeiterkolonie Kästorf" als Ein-
richtung der Wohn- und Arbeitshilfe für umherziehende wohnungslose Männer gegründet. Da-
raus entstanden neben der Hilfe für Wohnungslose auch Hilfeangebote für Kinder, Jugendli-
che und Familien, Menschen mit seelischer Erkrankung, Flüchtlinge sowie Qualifizierungs- 
und Ausbildungsplätze. Als im Jahr 2011 die Diakonischen Heime Kästorf e.V. und das Ste-
phansstift sich zur Dachstiftung Diakonie zusammenschlossen, wurde der Verein in die För-
derstiftung Diakonie Kästorf umgewandelt (DACHSTIFTUNG DIAKONIE 2022). 

Im Altdorf überwiegt das Rot der Backstein-Fachwerkhäuser. Die meisten alten Häuser sind 
jedoch modernisiert und überprägt. Im Osten grenzen Hochmoorböden an, die überwiegend 
abgetorft und als Dauergrünland melioriert sind (HUNDERTMARK 1975). 

1780 zeigen die Karten ein ganz anderes Landschaftsbild als heute, es gab sehr viele Heide- 
und Moorflächen und die Ackerflächen waren halb so groß wie heute. Die Ise-Niederung be-
stand damals aus bruchigen mit Gebüsch durchsetzten Wiesen, in denen der Fluss noch in 
weiten Mäandern verlief (HUNDERTMARK 1975).  

In dem kleinen Erdölfeld Wesendorf- Süd wird seit 1958 Öl gefördert. Zudem wurde Kies und 
Sand abgebaut. Aus den verbleibenden Gruben sind Baggerseen entstanden, an denen sich 
Wochenendgebiete entwickelt haben (HUNDERTMARK 1975).  

Neubokel 

Neubokel entstand als eigenständiges Dorf erst 1785 und bestand aus einem Kloster und ein 

paar Höfen. Das historische Niedersachsenhaus ist hier heute nicht mehr vorhanden. 

Wilsche 

Die erste urkundliche Erwähnung ist auf das Jahr 1152 datiert. Wilsche hat keine denkmalge-

schützten Gebäude, der alte Ortskern ist jedoch noch zu erkennen. Alte Hofgebäude und 
Ställe platzieren sich um Weideflächen, die in der Mitte des Ortes liegen.  
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Abb. 18: Alte Hofgebäude in Wilsche 
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3.2.3.3 Kulturhistorische Landschaftsteile- und Ele mente 

Kulturhistorische Biotope 

Kulturhistorische Biotope stellen Relikte historischer Nutzungsformen der Landschaft dar und 
sind Zeugnisse früherer Arbeits- und Wirtschaftsweisen. Zudem weisen diese Biotope beson-
dere Biotopausprägungen mit selten gewordenen Pflanzenarten auf, die ebenfalls vielen Tie-
ren einen Lebensraum bieten. Eine Auswertung der Biotoptypen im Gifhorner Gebiet ergibt, 
dass als kulturhistorische Biotope Heideflächen vorkommen. Der größte Bereich befindet sich 
in der Ringelahsheide nordwestlich von Wilsche. Die weiteren Flächen sind eher klein und 
befinden sich zum Großteil im Nordwesten der Stadt Gifhorn. Es handelt sich um Sand-/ Sili-
kat- und Zwergstrauchheiden sowie um trockene Sandheiden. Eine weitere Fläche befindet 
sich im Südwesten der Ortschaft Winkel an der Bahnstrecke. In den Orten prägen besonders 
alte Eichen die Höfe. 

 

 

Abb. 19: Gifhorner Heide (Fahle Heide) im Herbst 
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Abb. 20: Baumreihe mit alten Eichen und Birken 

 

 

Abb. 21: Kopfbaumreihe aus Weiden 
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Böden mit kulturhistorischer Bedeutung  

Böden können prägende Elemente historischer Kulturlandschaften oder Archive kulturhistori-
scher Nutzungsformen sein und dokumentieren somit die historischen Tätigkeiten des Men-
schen in der Landschaft und Landwirtschaft. In der Stadt Gifhorn gehören dazu die Heide-
podsolböden.  

Podsole entstehen besonders unter kühlen Klimabedingungen und hohen Niederschlägen auf 
sandigen, nährstoffarmen und durchlässigen Unterlagen. Heide ist eine typische Vegetations-
form auf Podsolstandorten. Podsole waren im Mittelalter mit Heidevegetation bestanden und 
wurden als Schafhuden, Bienenweiden und zur Plaggenentnahme genutzt. Mit Einführung der 
Mineraldüngung im 19.Jh. wandelte sich die Nutzung hin zum Ackerland. Risiken für diese 
Böden bestehen besonders in der Bodenverlagerung durch Winderosion, besonders wenn 
diese durch fehlende Vegetation freigesetzt werden (BUNDESVERBAND BODEN E.V. 2007). Hei-
depodsol kommt schwerpunktmäßig im Norden vor. Nicht überall wurden Heidebestände kar-
tiert.  

Kartenauswertung der Kurhannoverschen Landesaufnahm e (1781) und der Preußi-
schen Landesaufnahme (1899) 

Auf den Luftbildern von heute sind in der Altstadt der Kernstadt Gifhorn heute noch die Haupt-
straßenzüge sowie die Gewässerläufe der Ise und Aller sowie das Schloss, wie auf den Karten 
der Kurhannoverschen Landesaufnahme, zu erkennen.  

 
Abb. 22: Gifhorn 1781  
(Kurhannoversche Landesaufnahme) 

 
Abb. 23: Gifhorn Heute (Luftbild) �

Die Moorböden, es handelt sich um Hochmoorböden, nordöstlich von Kästorf, wurden Ende 
des 19. Jh. und bis Mitte des 20. Jh. abgetorft und rekultiviert. In der Preußischen Landesauf-
nahme sind Handtorfstiche eingezeichnet. Der Torf wurde in einzelnen Soden per Hand ab-
gebaut und als Brennmaterial verwendet. Meist legte man Jahr für Jahr neue Pütten (Bezeich-
nung für das gestochene Loch (Torfspitt) nach Aushub der Torfsode) an, da die Alten schnell 
ausgetorft waren und mit Wasser vollliefen. Der über Schwarztorf liegende Weißtorf diente als 
Einstreu in Ställen (WIEGAND 2005). Es wurden zur Entwässerung des Gebietes zahlreiche 
Gräben angelegt, so dass das Gebiet nach der Abtorfung wiederaufgeforstet oder mit Grün-
land bewirtschaftet wird. Die Gräben und die streifenförmige Flureinteilung lässt sich heute 
noch gut aus dem Luftbild erkennen. 
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Abb. 24: Gewässerlauf der Ise mit angren-
zendem bewirtschaftetem Moor in Streifen 
1899 (Preußische Landesaufnahme) �

Abb. 25: Gewässerlauf der Ise mit heute 
bewirtschafteten Moorflächen (Luftbild) �

 

 
Abb. 26: Ise-Niederung an der Tränkedammbrücke  



Planungsgruppe Umwelt   

 

79 

Landschaftsprägende Denkmäler/ historische Bauwerke  gemäß § 3 Abs. 2 & 3 (NDSchG) 

In den Siedlungen und entlang der Fließgewässer sind zahlreiche Baudenkmale erhalten ge-
blieben, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

Bahnwärterhäuser (1) 

Im Süden an der Bahntrasse befinden sich zwei denkmalgeschützte Bahnwärterhäuser. Es 
handelt sich um kleinere Gebäude (Häuschen), die in regelmäßigen Abständen entlang einer 
Eisenbahnstrecke und an Bahnübergängen errichtet wurden. Bahn- bzw. Schrankenwärter-
häuser dienten der Sicherung von Streckenabschnitten und waren während des Bahnbetrie-
bes ständig mit Personal besetzt. Sie zählen mit zu den ersten Eisenbahnbauten, weil sie für 
die Sicherheit entlang der Strecke relevant waren. Mit Weiterentwicklung der Eisenbahntech-
nik (Telegraphie, Elektrizität) sind diese überflüssig geworden (WIEGAND 2005).  

Napoleonsbrücke (2) 

Die Brücke führt im rechten Winkel über die Bohle (Arm der Hehlenriede im Süden von Gif-
horn), weshalb die Rampen zu beiden Seiten der Brücke leicht abgeknickt sind. Es handelt 
sich um einen massiven Brückenbau mit einem Segmentbogen aus grob zugerichteten Keil-
steinen. Das Zwickelmauerwerk ist mit Bruchstein ausgeführt, darin eingelassen sind die Pfos-
ten des Brückengeländers aus scharrierten Werksteinen.  

 
Abb. 27: Napoleonsbrücke 

Möller-Brücke (3) 

Die Möller-Brücke liegt ein Stück nördlich der Napoleonsbrücke am Allerkanal und besteht 
aus einem Übergang der als Hängegurtträger („Möller-Träger“ Konstruktionsprinzip von 1895) 
realisiert ist. Die Wiederlager zu beiden Seiten der Brücke sind aus Beton, die Fahrbahn mit 
einem Gesims aus Sandstein und schmiedeeisernen Brückengeländer ausgestaltet. 

 

 



 Planungsgruppe Umwelt 

 

80 

Bahnhof Gifhorn (4) 

Das Bahnhofsgebäude des Bahnhofs Gifhorn ist denkmalgeschützt und besteht aus einem auf 
Natursteinsockel errichteten, zweigeschossigem Ziegelbau. 

Tankstelle (5) 

Im Süden der Kernstadt Gifhorn befindet sich eine ehemalige ARAL-Tankstelle nach Typen 
„Baukasten-System“, die vermutlich Mitte der 1950er Jahre entstanden ist. Es handelt sich 
um einen Massivbau mit Vordach auf vier Stahlrohrstützen und seitlicher Wartungshalle mit 
jüngerer keramischer Wandfläche. 

Lazarus-Kirche Kästorf (6) 

Die Lazarus-Kirche nördlich Kästorf wurde 1911 im neoromanischen Stil erbaut und es handelt 
sich um einen einschiffigen ziegelsichtigen Saalbau mit eingezogenem Westturm. An der Ost-
seite befindet sich ein Portalvorbau. Der Langhaussockel und Turmunterbau ist aus Feldstein 
erbaut.  

Wohn-/ Wirtschaftsgebäude Kästorf (7) 

In Kästorf ist ein Vierständer-Hallenhaus mit Ziegelausfachung unter Halbwalmdach denkmal-
geschützt.  

Ein Walmdach ist eine Dachform, die nicht nur auf der Traufseite, sondern auch auf der Gie-
belseite geneigte Dachflächen hat. Die Dachfläche oberhalb der Giebelseite wird als Walm 
bezeichnet. Die Ernte wird vom Boden bis unter den First gestapelt. Direkt an den Wirtschafts-
teil anschließend und mit ihm unter einem Dach liegt der oft zweistöckige Wohnteil (WIEGAND 

2005). 

Schule Gamsen (8) 

Das eingeschossige Ziegelgebäude mit Putz- und Fachwerk-Dekor hat einen mittigen Dach-
reiter mit einer Schulglocke. 

Wohn-/ Wirtschaftsgebäude des Forsthauses Kernstadt Gifhorn (9) 

Das Forsthaus aus dem frühen 19. Jh. ist ein eingeschossiger Fachwerkbau mit einem Halb-
walmdach mit Hohlpfannendeckung, historischem Fensterbestand, Schleppgaube über dem 
Zugang an der südlichen Traufseite und einer kassettierten Rahmenfüllungstür mit Oberlicht. 

Scheune des Forsthaus Dragen (10) 

Es handelt sich um ein von der Querseite erschlossenen Fachwerkbau auf Fundamentsockel 
in Ziegelmauerwerk aus dem Ende des 19. Jh.. Der Südgiebel sowie die westliche Traufseite 
sind verbrettert (Wetterseite). 

Wasserturm Kernstadt Gifhorn (11) 

Der Wasserturm steht auf einer Sanddüne und erreicht eine Höhe von 90 Metern. Das Bau-
werk von 1910 kann über die 120 Stufen der Wendeltreppe bestiegen werden. Der Turm ist 
viergeschossig und das Erdgeschoss als Ziegelmauerwerk erbaut.  

Villa in Gifhorn (12) 

Bei der Villa handelt es sich um einen zweigeschossigen massiven Ziegelbau mit qualitäts-
voller Ziegelziersetzung an den Fassaden und mit einem markanten oktogonalen Eckturm. 
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Jüdischer Friedhof Lutherstraße in Gifhorn (13) 

Bereits seit Anfang des 18. Jahrhunderts ist jüdisches Leben in Gifhorn nachweisbar. Es wa-
ren zunächst sogenannte „Schutzjuden“, die gegen Zahlung einer bestimmten Summe vom 
Landesherrn einen „Schutzbrief“ erhielten. Damit waren sie berechtigt, sich in Gifhorn nieder-
zulassen und ihren Gewerben, wie z.B. Tuch- oder Getreidehandel, nachzugehen. Im 19. 
Jahrhundert waren es besonders Mitglieder der Familie Menke, die es zu Wohlstand brachten 
und wichtige Ämter in der Kernstadt bekleideten. Mit Spenden und Stiftungen unterstützten 
sie Bedürftige in Gifhorn. Neben dem Friedhof gab es auch eine Synagoge in der Innenstadt. 
Da die wirtschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten für Juden in größeren Städten wesentlich bes-
ser gegeben waren, zogen viele Mitglieder der Gemeinde nach Hamburg und in andere Groß-
städte. Das hatte zur Folge, dass die jüdische Gemeinde in Gifhorn in den 90er Jahren des 
19. Jahrhunderts aufgelöst wurde. Auf dem Friedhof sind 32 Grabsteine erhalten, es ist aller-
dings nicht bekannt, wie viele Beisetzungen insgesamt erfolgt sind. Die letzte Beisetzung er-
folgte 1915. Im Dritten Reich blieb der Friedhof vor ernsthaften Beschädigungen verschont. 
Jüdische Friedhöfe sind für die Ewigkeit angelegt, d.h. bestehende Gräber dürfen nicht ein-
geebnet oder wiederbelegt werden. Auf dem Friedhof ist zudem ein alter Baumbestand erhal-
ten (STADT GIFHORN 2022). 

Ehemalige Viehmarkthalle in Gifhorn mit altem Baumbestand (14) 

Es handelt sich um einen langgestreckten, verputzten Ziegelbau mit Querhaus mittig zur 
Traufseite unter Halbwalmdach mit Hohlpfanneneindeckung. Der First hat drei Dachhäuschen 
für Lüftungen und im Erdgeschoss Holzläden. Im Inneren befindet sich eine hölzerne Trags-
truktur. Vor der Halle befindet sich ein Platz mit einem alten Baumbestand. 

Schlosspark Gifhorn (15) 

Die Gartenanlage des Schlosses besteht aus den Resten des Wallgartens und des Amtsgar-
tens, die nach der Schleifung der Befestigung ab dem Jahr 1783 mit einem Damm durch die 
Graft verbunden wurden. Der Wallgarten zog sich im Norden zwischen der Graft und dem 
Kommandantenhaus an der Kapelle und dem Ablagerhaus entlang und wurde im Süden durch 
das Torhaus begrenzt, so belegt es ein Lageplan von um 1900. Der Amtsgarten lag nördlich 
der Graft. 

Graft Schloss Gifhorn (15) 

Die Graft ist das markanteste Zeugnis der ehemaligen Befestigungsanlage des Schlosses. 
Sie umgrenzt eine rautenförmige Insel, in deren vier Ecken ehemals runde Bastionen standen. 
Von ihnen sind heute nur noch die Reste der östlichen Bastion sichtbar. Zwischen den Basti-
onen waren Brustmauern angelegt mit dahinter befindlichen Wällen. In der Mitte der Insel 
stand ehemals eine Vierflügelanlage, die an den Ecken durch Kasematten mit den Bastionen 
verbunden war. Der Grundriss ähnelt einem Trapez, dessen kürzeste Seite nach Südosten 
zeigt und in der Mitte durch das Torhaus besetzt ist. Die Befestigungsanlage ist wohl im Jahr 
1581 fertig gestellt worden. Mit der Zeit war die Anlage nicht mehr von Nutzen und die Toran-
lage an der ehemaligen südlichen Bastion wurde 1783 als neue Zuwegung zum Schloss er-
richtet. Danach wird auch die restliche Befestigungsanlage geschliffen worden sein und an 
Stelle der Wälle wurden Grünflächen und Gärten angelegt. Die Nordostecke des Grabens 
wurde für eine weitere Zuwegung zugeschüttet. Die noch erhaltenen Reste der Graft sind noch 
immer mit Wasser gefüllt und umrahmen die ehemalige Befestigung des Schlosses. 
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Abb. 28: Graft des Schlosses Gifhorn 

Gefängnis Schloss Gifhorn (15) 

Der dreigeschossige, massive Gefängnisflügel ist mit einem Vollwalmdach überdeckt. Nach 
Nordwesten ist ein Treppenhaus vorgebaut, das mit Giebeln bekrönt und mit Gesimsen aus-
gestaltet ist. Der Haupteingang im Südosten ist mit einem aufwendigen Türgewände gestaltet. 
Im Inneren sind originale Raumstrukturen und Gefängnisräume erhalten. Der Bau wurde in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts an die Nordwestecke des Kommandantenhauses angefügt, da 
das Schloss zu dieser Zeit Amtsgerichtssitz war. Zuvor war an dieser Stelle der Westflügel 
des Schlossgevierts. Der restliche Bereich des Westflügels war zu dieser Zeit aber schon 
durch einen Viehhof besetzt, der aus zwei freistehenden Wirtschaftsgebäuden bestand. 

Schloss Gifhorn (15) 

Der Grundriss des Schlosses ähnelt einem Trapez, dessen kürzeste Seite nach Südosten 
zeigt und in der Mitte durch das Torhaus besetzt ist. An das Torhaus schließen sich gegen 
den Urzeigersinn im Nordosten das Ablagerhaus, in der Nordecke die Kapelle und im Nord-
westen das Kommandantenhaus an. Im Südwesten wurden später ein Gefängnisanbau sowie 
der Bau der Kreisverwaltung angefügt. Die ehemalige geschlossene Vierflügelanlage wird 
noch immer von der Graft umgrenzt, die eine rautenförmige Insel erzeugt in deren vier Ecken 
ehemals runde Bastionen standen. Von ihnen sind heute nur noch die Reste der östlichen 
Bastion sichtbar. Zwischen den Bastionen waren Brustmauern angelegt mit dahinter befindli-
chen Wällen. Die ehemalige Vierflügelanlage war an den Ecken durch Kasematten, die z.T. 
noch erhalten sind, mit den Bastionen verbunden. 
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Abb. 29: Schloss Gifhorn 

Alter Friedhof Hohefeldstraße (16) 

Der Alte Friedhof in der Kernstadt Gifhorn, wie er jetzt vorhanden ist, stammt aus der 2. Hälfte 
des 19. Jh.. Erhalten ist ein alter Baumbestand, das Wegesystem, Grabdenkmäler und Eh-
renmale. Der Friedhof ist im Westen zur Hohefeldstraße und im Süden zur Straße Am Wein-
berg mit einer Lindenreihe abgepflanzt. Darunter befindet sich eine umlaufende Hainbuchen-
hecke. Die Wege sind in einfacher, wassergebundener Bauweise ausgebildet. Die Nord-Süd-
Erschließungsachse weist eine Alleebepflanzung aus Linden auf. Der sonstige Friedhofsbe-
reich ist in lockerer Weise von teils recht alten Solitärbäumen und Gruppen bestanden.  

Grabstätte auf dem alten Friedhof Hohefeldstraße (17) 

Auf dem oben beschriebenen Friedhof befindet sich ein Grab der Familie Enke mit Grabstein 
und Gruft, die Ende des 19. Jh. errichtet wurde und denkmalgeschützt ist. 

Haus mit Vorgarten in Gifhorn (18) 

Es handelt sich um ein eingeschossiges Fachwerkgebäude und einem rückseitigen Stallanbau 
mit Ziegeln. Straßenseitig vor dem Wohnhaus befindet sich der Vorgarten, der mit Pfosten 
und einem Lattenzaun eingefriedet ist.  

Kirche in Gifhorn (19) 

Die Kirche, erbaut 1914/15, besteht aus einem einschiffigen Saalbau mit kreuzförmigem 
Grundriss. Im Westen ist seitlich ein Turm mit oktogonalem Aufbau und Glockenhaube ange-
baut.  

Archäologische Bodendenkmale gemäß § 3 Abs. 4 NDSch G und Bodenfunde 

In der Stadt Gifhorn befinden sich einige Bodendenkmale und Fundstellen: 

·  Befestigungsanlagen im Bereich des Schlosses (20) 

·  Bohlenweg Kernstadt Gifhorn (21) 

·  2 Brunnen beim Schloss (22), ein Brunnen in Wilsche (23) und einer bei Kästorf (24) 

·  Eine Brücke an der Alten Hehlenriede zwischen Winkel und Bahnhof Gifhorn (25) 

·  Burg an der Aller westlich Dannenbüttel (26) 

·  Findling Kernstadt Gifhorn (27) 
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·  Ein Friedhof (28) und ein Friedhof/ Gräberfeld (29) sowie ein Flachgräberfeld (30) in 
der Kernstadt Gifhorn 

·  Flurformen (undefiniert) nördlich von Neubokel (31) 

·  Graben und Grabenspuren befinden sich beim Schloss Gifhorn (32) und nordöstlich 
von Kästorf (33) 

·  Grabhügel in der Siedlung Kästorf (34) 

·  Im südlichen Teil der Kernstadt Gifhorn war einst ein Richtplatz (35) 

·  Historische Siedlungsfunde wie Wüstungen oder andere einzelne Ausgrabungen, die 
Hinweise auf ehemalige Siedlungen gerben befinden sich in der Altstadt der Kernstadt 
Gifhorn, aber auch im südlichen Bereich der Kernstadt sowie südlich der Wittkops-
berge (36) 

·  Einst stand ein Wachturm an den Stadtgrenzen Gifhorns aus dem Spätmittelalter 14. 
– 15. Jahrhundert (37)  

·  Wehr an der Aller (38) 

Einige wenige von den Fundstellen sind noch oberirdisch sichtbar. 

Weitere kulturhistorische Elemente 

Naturdenkmale 

Es gibt 13 Naturdenkmale in der Stadt Gifhorn, welche allesamt Einzelbäume bzw. Baumgrup-

pen darstellen. Beim Schloss ist der gesamte Baumbestand geschützt. Zudem gibt es eine 
Kopflindenreihe beim Schloss, die als linienhaftes Naturdenkmal geschützt ist.  

Ansonsten handelt es sich um Einzelbäume wie alte Eichen auf Höfen oder Buchen und Esche 
sowie einen Mammutbaum. 

 

Abb. 30: Alter Einzelbaum, Naturdenkmal Schindereic he 

 

 



Planungsgruppe Umwelt   

 

85 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

Ein geschützter Landschaftsbestandteil befindet sich als prägender Baumbestand in der Stadt 
Gifhorn. Des Weiteren ist eine stillgelegte Bundesbahntrasse zwischen Gifhorn, Dragen und 
Müden als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. 
 

 
Abb. 31: Stillgelegte Bahntrasse mit Baumbestand (G LB) 

 
Landschaftspflege - Schafbeweidung 

Einst wurden weite Teile der Landschaft mit Schafen beweidet. Ein Relikt befindet sich nörd-
lich der Ortschaft Winkel bei der Fahlen Heide. Hier sind noch Schafweiden mit alten Hutebäu-
men und einem alten mit Reet gedeckten Schafstall vorhanden. 
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Sonstiges 

Ehemaliger Scheinflughafen Wilsche 

Der Scheinflughafen bei Wilsche lag rd. 5,5 km südwestlich des Flugplatzes Wesendorf und 
wurde zur Ablenkung von Angriffen im zweiten Weltkrieg angelegt. Es handelte sich um einen 
ca. 800 x 800 m großen Platz, der mit verschiedenen, aus der Luft gut erkennbaren, Einrich-
tungen ausgestattet war. Unter anderem verfügte die Anlage über zwei große Hallenattrappen 
bzw. Attrappen von Hangargebäuden. Diese befanden sich an der südlichen Seite des Schein-
flugplatzes.  

An der östlichen Seite des Platzes lagen einige vorbereitete Abstellflächen für Flugzeuge. 
Diese waren an den Waldrändern angeordnet und sahen aus der Luft ganz genau so aus, wie 
es bei "echten" Flugplätzen üblicherweise auch der Fall war. An der westlichen Seite befanden 
sich Abstellbuchten bzw. Wälle zwischen denen Flugzeuge abgestellt werden konnten. Mitten 
im Gelände kreuzten sich zwei Start- bzw. Landebahnen. Heute ist von dem einstigen Schein-
flugplatz so gut wie nichts mehr zu erkennen, da das Gelände neu aufgeforstet wurde. Nur 
die angelegten Splitterschutzwälle und angelegte quadratische Erdhügel, deren Funktionen 
nicht eindeutig sind, sind heute noch zu sehen (H. ALTMANN 2023). 
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3.3 Boden und Wasser 

Boden und Wasserhaushalt weisen untereinander starke Wechselbeziehungen auf und stellen 
eine wichtige Basis für das landschaftliche Erscheinungsbild, die Nutzungsstruktur und für die 
Struktur der Lebensräume von Tieren und Pflanzen dar. Die Verteilung der Bodentypen gibt 
Hinweise über die Landschaftsstruktur der Stadt Gifhorn. Von den Bodentypen kann aber auch 
auf den Grund- und Bodenwasserhaushalt geschlossen werden. Schwerpunkt der Betrach-
tung ist die Ermittlung von Böden mit besonderen naturschutzfachlichen Werten sowie die 
Ermittlung von besonderen Funktionsfähigkeiten bezüglich der Retention im Wasser- und 
Stoffhaushalt. Die besonderen Werte und Funktionsfähigkeiten von Boden und Wasser wer-
den durch zahlreiche anthropogene Nutzungen gefährdet bzw. verändert, so dass auch die 
maßgeblichen Beeinträchtigungen und Gefährdungen der Schutzgüter behandelt werden. 

Als Datengrundlage für die Bearbeitung wurden die Bodenkarte BK 50 (Maßstab 1: 50.000) 
sowie die hierzu vorliegenden Auswertungen zu Bodeneigenschaften und -funktionen verwen-
det (LBEG 2022). Daten des MU & NLWKN, die beispielsweise im Rahmen der Neuaufstellung 
des niedersächsischen Landschaftsprogramms oder des Aktionsprogramms Nds. Gewässer-
landschaften ermittelt wurden, werden ergänzend ausgewertet. 

3.3.1 Verteilung der Bodentypen in der Stadt Gifhor n 

Die Verteilung der Bodentypen hängt insbesondere vom geologischen Ausgangsgestein, dem 
Relief und den klimatischen Bedingungen ab. Das Zusammenwirken dieser Faktoren bestimmt 
zugleich wesentliche Eigenschaften des Wasserhaushalts (Grund-, Boden- und Oberflächen-
wasser), der wiederum großen Einfluss auf die Bodenbildung hat. Auch die historische Nut-
zung und Vegetationsbedeckung der Böden hat zur Bodenbildung beigetragen. Die Bodenty-
pen und die einzelnen Böden geben sowohl über heutige Standorteigenschaften Auskunft als 
auch über Teile der Kultur- und Naturgeschichte der Stadt. Die Textkarte 2 „Bodentypen“ zeigt 
die Verteilung der Bodentypen im Stadtgebiet.  

Der südliche Bereich mit der Allerniederung und der zentrale Bereich mit der Ise-Niederung 
gehören zu den Bodengroßlandschaften „Talsandniederungen und Urstromtäler“. Die Ort-
schaft Wilsche gehört zu der Bodengroßlandschaft „Geestplatten und Endmoränen“ mit der 
Bodenlandschaft „Lehmverbreitungsgebiete“. Nordwestlich angrenzend erstreckt sich die Bo-
denlandschaft „Verbreitungsgebiet fluviatiler und glazifluviatiler Sedimente“. Das Große Moor 
im Nordosten der Kernstadt Gifhorn gehört zur Bodengroßlandschaft „Moore der Geest“.  

Das Stadtgebiet ist großflächig durch Podsolböden geprägt. Im Bereich der Ortschaften Wil-
sche, Gamsen und Kästorf kommen Braunerden vor. Gleye sind in den Flussniederungen und 
angrenzend zu den Mooren vorhanden. Hochmoorböden sind im Großen Moor im Nordosten 
der Stadt Gifhorn vorhanden. Diese Böden wurden bereits tiefumgebrochen. Angrenzend be-
finden sich, wie zum Teil auch in den Flussniederungen, Niedermoorböden. Ansonsten ist 
ebenfalls der Bodentyp Regosol in der südlichen Hälfte der Stadt Gifhorn vertreten. Es handelt 
sich dabei um einen recht jungen Bodentyp, mit nur zwei Horizonten, der sich zumeist aus 
Podsolböden entwickelt hat.  

  



 Planungsgruppe Umwelt 

 

88 

3.3.2 Bereiche mit besonderen Werten von Böden 

3.3.2.1 Böden mit besonderen Standorteigenschaften 

Extremstandorte 

Böden mit besonderen Standorteigenschaften sind aufgrund des Entwicklungspotenzials für 
seltene bzw. gefährdete Lebensräume und deren Tier- und Pflanzenarten von hoher natur-
schutzfachlicher Bedeutung. Durch Siedlungsbau, Nährstoffeinträge und Regulierung des 
Wasserhaushalts kommt es zum Verlust und zur Nivellierung der besonderen Bodenausprä-
gungen. Damit werden die Lebensraumfunktion und die Diversität der Böden gefährdet. Die 
Standorteigenschaften werden aus der Bodenkarte (BK 50) und den dazu vorliegenden Aus-
wertungen des LBEG abgeleitet.  

Extremstandorte weisen Böden auf, die selten vorkommende stark feuchte sowie stark tro-
ckene und zugleich nährstoffarme Standorteigenschaften aufweisen. Diese Böden wurden 
seitens des LBEG (2018) ermittelt und in Bezug auf ihr Biotopentwicklungspotenzial (nach EN-

GEL & STADTMANN 2020) ausgewertet. 

In der Stadt Gifhorn wurden Moorböden mit einem Biotopentwicklungspotenzial der Kennnum-
mern 407 (schwach feuchte Böden) und 408 (mittelfeuchte Böden) als Extremstandorte der 
Moore ausgewiesen, welche der Wertstufen 4 und 5 der besonderen Standorteigenschaften 
entsprechen. Dabei handelt es sich um die Bodentypen Erdhochmoor und Gley mit Erdnieder-
moorauflage. 

Zudem werden Böden als Extremstandorte eingestuft, die trockene und zugleich nährstoff-
arme (dies zusammen mit einem geringen pH-Wert) Standorteigenschaften aufweisen. Dazu 
gehören in der Stadt Gifhorn Böden mit einem Biotopentwicklungspotenzial der Kennnummer 
19 (mittel trocken), die der Wertstufe 4 der besonderen Standorteigenschaften entspricht (EN-

GEL & STADTMANN 2020). Dabei handelt es sich ganz überwiegend um den Bodentyp Podsol. 
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Abb. 32: Ökogramm der NIBIS-Auswertungsmethode „Bio topentwicklungspotenzial“ 
(ENGEL &  STADTMANN 2020) 

 
Abb. 33: Übersetzung des Ökogramms in Wertstufen zu r Bewertung besonderer Stan-
dorteigenschaften (E NGEL &  STADTMANN 2020) 
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Weitere trockene und feuchte Standorte 

Die Bodenfeuchte gibt Auskunft über den Haushalt des Grund- und Bodenwassers sowie des-
sen Abstand zur Bodenoberfläche. Mit fortschreitendem Klimawandel kommt diesem Faktor 
aufgrund der zunehmenden Verdunstung, der geringeren Niederschläge im Sommer und ei-
nem erhöhten Grundwasserbedarf in der Landwirtschaft und für die Entwicklung der natürli-
chen Vegetation eine besondere Bedeutung zu. Zudem ist die Bodenfeuchtestufe für die Eig-
nung von Flächen für die Grünland- oder Ackernutzung maßgeblich. Die Auswertung erfolgte 
durch das LBEG (2018) auf Grundlage der BK 50. 

Die Böden der Stadt Gifhorn sind großflächig stark frisch (Feuchtestufe 6), die Niederungen 
und Moorböden sind überwiegend schwach feucht (Feuchtestufe 7) und vereinzelt auch mittel 
feucht (Feuchtestufe 8). Die Podsolböden im Norden des Stadtgebietes und die Regosolböden 
sowie die Braunerden bei Wilsche sind mittel bis schwach trocken (Feuchtestufe 2 und 3) 
(s. Abb. 34). 

 

 
Abb. 34: Bodenkundliche Feuchtestufe (L BEG 2018) 
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Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist für die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzbarkeit von 
Bedeutung. Auf besonders fruchtbaren Böden ist ein geringerer Düngemittel- und Grundwas-
sereinsatz für den Ackerbau erforderlich. Daraus resultieren potenziell geringere Beeinträch-
tigungen und Gefährdungen von Boden, Wasserhaushalt, Tieren und Pflanzen durch die Land-
wirtschaft. Eine Beeinträchtigung dieser Böden durch Versiegelung, Siedlungsbau oder Ero-
sion widerspricht somit dem Ziel einer nachhaltigen Bodennutzung in besonderem Maße (§ 1 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Die Auswertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit erfolgte durch das LBEG (2018) auf der 
Basis der BK 50. Die Bodenfruchtbarkeit wird in sieben Wertstufen eingeteilt, wobei die Stufen 
7 (äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit) und 6 (sehr hohe Bodenfruchtbarkeit) sowie in einigen 
Bodengroßlandschaften (z.B. der Geest) die Wertstufe 5 (hohe Bodenfruchtbarkeit) als 
schutzwürdige Böden, aufgrund hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit, eingestuft sind. In der 
Stad Gifhorn ist die Bodenfruchtbarkeit großflächig gering bis mittel. Die Stufen 6 und 7 kom-
men gar nicht vor. Nur drei kleinflächige Bereiche sind von einer hohen Bodenfruchtbarkeit 
(Wertstufe 5) geprägt (s. Karte 3.1 „Boden“).  

Maßgeblich für die natürliche Bodenfruchtbarkeit sind vor allem die Wasserversorgung, die 
potenzielle Nährstoffversorgung, die Durchwurzelbarkeit und das Klima. Die natürliche Bo-
denfruchtbarkeit ist im Gegensatz zu den Extremstandorten auf die landwirtschaftliche Nutz-
barkeit von Böden ausgerichtet und nicht auf die Entwicklung von Biotopen.  

Kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für den Klima schutz 

Moore und andere kohlenstoffreiche Böden haben einen bedeutenden Einfluss auf das Klima. 
Sie sind eine Senke für Kohlenstoff aber auch eine Quelle für Treibhausgasimmissionen. Die 
Landnutzung und Bodenbearbeitung sowie pot. Absenkungen der Wasserstände auf diesen 
Standorten fördern die Freisetzung von klimawirksamen Gasen. Um die Kohlenstoffvorräte im 
Boden zu schützen und durch gezielte Maßnahmen mit dem Ziel des Klimaschutzes zu entwi-
ckeln, bedarf es der Kenntnis über die Verbreitung kohlenstoffreicher Böden. 

In der Stadt Gifhorn ist im Nordosten ein Hochmoor vorhanden, das bereits mächtig abgetorft 
wurde und nur noch eine Moormächtigkeit von 4 - < 8 dm aufweist. Auch das angrenzende 
Niedermoor weist die gleiche geringe Moormächtigkeit auf. Der zweite wesentlich kleinere 
Hochmoorbereich im Norden der Stadt weist mit weiteren in der Stadt verteilten 
Niedermoorböden Mächtigkeiten zwischen 8 - < 13 dm auf. Moormächtigkeiten > 13 dm 
weisen nur die Niedermoorböden im Südosten bei Dannenbüttel sowie im Nordosten bei 
Flettmar auf (s. Abb. 35). 
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Abb. 35: Kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für den Klimaschutz  
(LBEG Stand 05/2022) 

 

3.3.2.2 Naturnahe Böden bzw. Böden mit naturhistori scher Bedeutung (Archivfunktion) 

Böden mit naturhistorischer Bedeutung geben Einblick in die Bodenentwicklung vergangener 
Zeiten. Sie sind Archive der Natur- und Landschaftsentwicklung und liefern Informationen über 
z.B. früher herrschende Klima- oder Vegetationsverhältnisse. Zu diesen Böden gehören diese, 
die entweder selten vorkommen, besonders repräsentativ sind oder sich durch spezielle Merk-
male auszeichnen, welche als Anschauungs- und Forschungsprojekte besonders wertvoll sind 
(ENGEL & STADTMANN 2020).  

Alte Waldstandorte  werden aufgrund der Ungestörtheit von Bodenbildungsprozessen als na-
turnahe Böden angesehen. Die Auswertung alter Waldstandorte wird als Auswertung der 
BK 50 (Stand 2018) durch das LBEG zur Verfügung gestellt. Alte Waldstandorte kommen in 
der Stadt Gifhorn nur kleinflächig vor. Die größten Bereiche sind im nördlichen Waldgebiet 
vorhanden. Kleinere Bereiche sind noch nordöstlich von Wilsche, südlich der Kernstadt Gif-
horn, im Großen Moor und im Grünen Moor gegeben (s. Karte 3.1 „Boden“). 

Des Weiteren kommen im Grünen und im Großen Moor Bereiche von Podsol mit Ortstein-
schicht  vor. Ortsteinschicht entsteht im Prozess starker Podsolierung und beschreibt einen 
verhärteten Bodenhorizont im Unterboden des Podsols, der wasserundurchlässig ist und der 
von Wurzeln kaum durchstoßen werden kann (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002). 
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Die folgende Tabelle beschreibt zusammenfassend die fünf Geotope, die im Stadtgebiet Gif-
horn vorkommen. Drei befinden sich in der Kernstadt, eines südwestlich dieser und ein Geotop 
liegt nördlich von Wilsche. 

Tab. 13: Geotope im Stadtgebiet Gifhorn 

Nr. Name Typ Verortung Petrographie 

3428/02 Findling Findling Wilsche, Standort ca. 
20 m vom Fundort ent-
fernt 

graurötlicher Karlshamm-
Granit mit ca. 4 cm großen 
rötlichen Karlsbader Zwil-
lingen 

3529/01 Talsande des 
Weichselglazials 
(Gifhorner Heide) 

Dünengebiet ca. 1 km W Gifhorn stark bewegtes Dünenge-
lände mit örtlich ver-
moorten Dünentälern am 
Rande der Aller-Niederung 

3529/02 Dünengebiet mit 
verlandetem 
Schlatt (Weiland-
moor) 

Dünengebiet am westl. Stadtrand 
Gifhorns 

Dünengebiet mit hoher Re-
liefenergie. Im Zentrum 
des Gebietes befindet sich 
ein vollständig verlandetes 
Schlatt. 

3529/08 Binnendünenfeld 
"Katzenberg" 

Dünengebiet Gifhorn, Innenstadt Altdüne mit über 8 m Jung-
dünensand überweht, Mit-
tel- und Feinsande 

3529/06 Findling  
"Mennenga Stein" 

Findling Gifhorn, Lüneburger 
Str., Ise-Ufer, ca. 
230 m SSO der Fund-
stelle 

Migmatit (Gneis mit Granit-
Pegmatit Gängen) 

 

Weitere Suchräume für Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung wie Moore mit einer Mäch-
tigkeit > 2 m oder limnische Ablagerungen sind nicht vorhanden. Es sind keine Dauerbeobach-
tungsflächen, die der langfristigen Dokumentation von belastungs- und nutzungsspezifischen 
Bodenveränderungen dienen ausgewiesen.  

Naturnahe Böden  sind gekennzeichnet durch geringe anthropogene Veränderungen. Die Na-
turnähe von Böden ist bedeutend, da viele Bodeneigenschaften/ -funktionen nur extrem lang-
fristig oder gar nicht wiederherstellbar sind. Zudem sind diese naturnahen Böden in der Kul-
turlandschaft zunehmend selten. Dies bewirkt ihre besondere Schutzwürdigkeit (JUNGMANN 
2004). Die aktuellen Biotoptypen können auf naturnahe Böden hinweisen. Gemäß der Geobe-
richte Nr. 26 (LBEG 2020) und Nr. 8 (LBEG 2019) lassen insbesondere Hoch- und Niedermoor-
vegetation, Feucht- und Nasswiesen, Uferbereiche, Trockenstandorte und Festgesteine sowie 
Heiden und Magerrasen (Stufe 5 – sehr hohe Naturnähe) auf naturnahe Böden schließen. In 
der Stadt Gifhorn befinden sich, vor allem in der Allerniederung, Biotope, die auf naturnahe 
Bodenverhältnisse hinweisen. Dazu gehören trockene und feuchte Sandheiden, Sandtrocken-
rasen und Feuchtbiotope wie Feucht- und Nassgrünland, Flutrasen, Seggenriede, feuchter 
Borstgras-Magerrasen, Moor- und Bruchwald, Sauergras- Binsenriede sowie Röhrichtbe-
stände entlang von Fließ- und Stillgewässern. 

3.3.2.3 Böden mit kulturhistorischer Bedeutung  

Böden mit kulturhistorischer Bedeutung dokumentieren die historischen Tätigkeiten des Men-
schen in der Landwirtschaft. Sie sind ein Archiv der Kulturgeschichte der Landschaft und ent-
sprechen in besonderer Weise den Zielen des § 1 Abs. 3 BBodSchG. Die Zerstörung von 
kulturhistorischen Böden ist nicht umkehrbar, so dass sie eines besonderen Schutzes bedür-
fen. Als kulturhistorische Böden treten gemäß BK 50, in der ehemals durch Heidenutzung 
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geprägten Landschaft Heidepodsol auf. Nicht immer sind diese Böden noch mit Heide be-
standen (vgl. hierzu Kap. 3.2.3 – Kulturhistorische Bedeutung). 

Weitere Böden mit kulturhistorischer Bedeutung sind in der Stadt Gifhorn nicht bekannt. 

3.3.2.4 Sonstige seltene Böden 

Die Seltenheit von Böden ist als ein weiterer besonderer Wert und von der fehlenden oder nur 
sehr langfristigen Wiederherstellbarkeit und der Seltenheit der Standorteigenschaft des jewei-
ligen Bodens bzw. Bodentyps abzuleiten. Ein Bodenverlust (durch beispielsweise Versiege-
lung) wirkt sich bei seltenen Bodentypen besonders stark auf die Gefährdung des Bodentyps 
aus. 

Seltene Bodentypen mit folglich seltenen Standorteigenschaften sind Voraussetzung für die 
Entwicklung und den Schutz von Lebensräumen für bestimmte Tier- und Pflanzenarten. Bo-
dentypen können lokal häufig, aber insgesamt in Niedersachsen selten sein und umgekehrt. 
Die Identifikation der seltenen Böden ist somit nicht nur ein Eigenzweck des Bodenschutzes. 
Der Erhalt der seltenen Böden ist eine wichtige Grundlage für den Schutz von Tier- und Pflan-
zenarten. 

Gemäß der Auswertung des LBEG 2018 kommen in der Stadt Gifhorn seltene Böden vor, die 
auf statistischen Auswertungen basieren. Es handelt sich um podsolierte Regosolböden , 
die im Süden der Stadtgrenzen vorkommen. Durch die Ortschaft Stadt Gifhorn sind diese al-
lerdings großflächig überbaut und wahrscheinlich in ihrer Ausprägung überformt (s. Karte 3.1 
„Boden“).  

3.3.2.5 Potenzielle Wind- und Wassererosionsgefährd ung 

Boden ist ein wertvolles, sich nur sehr langfristig regenerierendes Naturgut, dessen Verlust 
durch Erosion deshalb zu vermeiden ist. Der Schutz des Bodens ist Ziel des Naturschutzes 
(vgl. § 5 Abs. 2 BNatSchG) und des Bodenschutzes sowie der Land- und Forstwirtschaft.  

Winderosion  beschreibt den Abtrag von Boden (mineralischer Boden oder Humusanteil) 
durch Wind. Die Winderosionsgefährdung wird durch die Faktoren Windgeschwindigkeit (-ex-
position), Bodenfeuchte, Bodenart und Vegetationsbedeckung bestimmt.  

Wassererosion wird durch die Faktoren Niederschlagsmenge, Hangneigung, Hangform, 
Hanglänge, Bodenart und Vegetationsbedeckung beeinflusst (DIN 19708). 

Hangneigung, -form und -länge bestimmen die Fließgeschwindigkeit des Wassers und die sich 
akkumulierende Wassermenge. Die Bodenart hat eine Auswirkung auf das Bodengefüge und 
indiziert die Kraft, die Niederschlagswasser entwickeln muss, um erodierend zu wirken. Feine 
Sande, aber auch Löss, sind stark erosionsgefährdet. Grobe Sande, Lehm und Ton sind we-
niger erosionsgefährdet.  

Die Vegetationsbedeckung wurde bei der Berechnung der Wind- und Wassererosion des LBEG 
nicht berücksichtigt, sodass die Daten die potenzielle Erosionsgefährdung angeben. In der 
folgenden Abb. 36 wurde die Erosionsgefahr mit den Biotoptypen verschnitten und es sind mit 
und ohne Dauervegetation bedeckte Böden mit gleichzeitig hoher Erosionsgefährdung darge-
stellt. Die dargestellte Erosionsgefährdung gibt daher die derzeitige tatsächliche Gefährdung 
an. 

In der Stadt Gifhorn besteht überwiegend keine oder vereinzelt nur eine sehr geringe Erosi-
onsgefahr durch Wasser, ist somit nicht relevant und daher nicht kartografisch dargestellt 
(LBEG 2018). 
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In den ackerbaulich genutzten entwässerten Moorgebieten sowie auf den Podsol- und Braun- 
erdeböden im Zentrum der Stadt Gifhorn ist eine hohe bis sehr hohe Erosionsgefährdung 
durch Wind  gegeben. 

 

 
Abb. 36: Hohe und sehr hohe Winderosionsgefährdung auf Ackerstandorten 

3.3.3 Bereiche mit besonderer bzw. beeinträchtigter / gefährdeter Funktionsfähigkeit 
für Wasser- und Stoffretention 

3.3.3.1 Grundwasserneubildung und Nitratauswaschung sgefährdung  

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungsrate tragen in besonderer Weise zu einem men-
genmäßig guten Grundwasservorkommen bei. Dieses ist in den Trinkwassergewinnungsge-
bieten für die Versorgung des Menschen bedeutend, aber auch für die Gewinnung von Nutz- 
und Beregnungswasser. Bei Niederschlägen bewirkt eine hohe Grundwasserneubildung zu-
dem eine Reduktion des Oberflächenabflusses und damit eine Verzögerung des Wasserab-
flusses (hohes Retentionsvermögen), welches Hochwasser vermeidet. 

Die Filterfunktion des Bodens hat für die Reinheit des Grundwassers eine hohe Bedeutung. 
Durch die landwirtschaftliche Bodennutzung, Tierhaltung und Verbrennungsmotoren werden 
große Mengen Stickstoffoxide in die Landschaft ausgebracht. Deshalb ist insbesondere die 
Betrachtung des Nitratauswaschungsrisikos von hoher Bedeutung.  
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Das mengenmäßige Grundwasserdargebot wird vom NLWKN (2021) für die Grundwasserkör-
per (GWK) nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie bewertet. Der mengenmäßige Zu-
stand ist für die vier Grundwasserkörper in der Stadt Gifhorn als gut bewertet. Der südliche 
Bereich mit der Ortschaft Gifhorn gehört zum GWK „Obere Aller Lockergestein links“. Der 
chemische Zustand ist insgesamt als „gut“ eingestuft. Auch in Bezug auf Nitrat, Pestizide und 
sonstige Stoffe. Gamsen und Kästorf liegen im GWK „Ise Lockergestein rechts“, der sich che-
misch in einem schlechten Zustand befindet. Der schlechte Zustand resultiert aus zu hohen 
Nitratkonzentrationen. Der Nordosten bei Wilsche ist durch den GWK „Örtze Lockergestein 
links“ geprägt und ist in Bezug auf die Nitrat- und Pestizidbelastung in einem schlechten Zu-
stand. Im Bereich des Großen Moors, im Nordosten der Stadt Gifhorn, liegt der GWK „Ise 
Lockergestein links“, der einen guten chemischen Zustand aufweist (s. Abb. 37).  

 
Abb. 37: Grundwasserkörper in der Stadt Gifhorn 

Die Grundwasserneubildungsrate (LBEG Zeitraum 1981-2010) ist in weiten Bereichen der 
Stadt Gifhorn sehr gering. In den Moor- und Waldgebieten ist sogar eine Grundwasserzehrung 
gegeben. Nur in den Offenlandbereichen zwischen Wilsche und Kästorf ist eine mittlere 
(> 200 mm/a), ganz vereinzelt kleinflächig eine hohe Grundwasserneubildungsrate (>300 m/a) 
gegeben. Die Daten beziehen sich auf die mittlere jährliche Grundwasserneubildungsrate und 
wurden unter Berücksichtigung von Niederschlägen, der pot. Evapotranspiration, der Land-
nutzung und der Topografie erstellt (s. Abb. 38).  
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Die Austauschfähigkeit des Bodenwassers beschreibt, wie häufig die Bodenlösung im Zuge 
der Sickerwasserverlagerung innerhalb eines Jahres ersetzt wird. Eine hohe Austauschfähig-
keit des Bodenwassers ist insbesondere in Bereichen relevant, die zugleich eine hohe Grund-
wasserneubildungsrate aufweisen. Wenn diese Bereiche zugleich als Acker genutzt werden, 
ist ein hoher Nitrateintrag mit der Folge einer hohen Gefährdung des Grundwassers sehr 
wahrscheinlich. Bei Wald ist das Nitratauswaschungsrisiko generell geringer als bei Grünland, 
bei Grünland geringer als bei Ackerflächen. 

Die Austauschfähigkeit des Bodenwassers ist in der Stadt Gifhorn nur im zentralen Bereich 
nördlich der Ortschaft Wilsche und im Südosten mittel bis hoch. Im restlichen Stadtgebiet ist 
die Austauchfähigkeit sehr gering bis gering (s. Abb. 39). 

 

  

 

 
 

Abb. 38: Grundwasserneubildung Abb. 39: Austauschfähigkeit des Boden-

wassers 

Ein Überblick über das Nitratauswaschungsrisiko in das Grundwasser ergibt sich aus einer 

Überlagerung der Grundwasserneubildungsrate (mGROWA18 LBEG 2010) und der Austausch-
fähigkeit des Bodenwassers (LBEG 2018). Es ergibt sich im zentralen Bereich der Stadt Gif-
horn eine geringe bis mittlere Grundwasserneubildungsrate mit einer gleichzeitig hohen Aus-
tauschfähigkeit des Bodenwassers bzw. damit verbunden ein hohes potenzielles Nitratauswa-
schungsrisiko. Eine hohe Grundwasserneubildung mit einem gleichzeitigen hohen Nitrataus-
waschungsrisiko kommt nur kleinflächig vor und ist zur besseren Sichtbarkeit in der Abb. 40 
hervorgehoben dargestellt. Die Bereiche mit einer geringen bis mittleren Grundwasserneubil-
dung und einem pot. hohem Nitratauswaschungsrisiko sind zu zwei Drittel durch Ackernutzung 
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geprägt, wodurch ein tatsächliches Risiko durch eine Nitratbelastung des Grundwassers be-
steht, was sich auch in den schlechten chemischen Zustandsbeschreibungen der GWK „Örtze 
Lockergestein links“ und „Ise Lockergestein rechts“ wiederspiegelt.  

 

 

 

Abb. 40: Potenzielle Nitratauswaschungsgefährdung i n das Grundwasser  
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Tab. 14: Anteil Grundwasserneubildung und Nitrataus waschungsrisiko 

Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit für die  
Wasser- und Stoffretention ha 

Anteil an  
Ackerflächen  

in ha 

hohe Grundwasserneubildung mit geringem oder mittlerem pot.  
Nitratauswaschungsrisiko 29  2 

geringe bis mittlere Grundwasserneubildung mit geringem oder 
mittlerem pot. Nitratauswaschungsrisiko 1.002  359 

Summe 1.031 361 

Bereiche mit gefährdeter Funktionsfähigkeit für die   
Wasser- und Stoffretention   

hohe Grundwasserneubildung und pot. hohes Nitratauswaschungs-
risiko 21 3 

geringe bis mittlere Grundwasserneubildung und pot. hohes  
Nitratauswaschungsrisiko 835 554 

Summe 856 557 

 

3.3.3.2 Überschwemmungsbereiche bzw. potenzielle Re tentionsräume der Fließgewäs-
ser 

Als Teil des Wasserhaushalts und Teil der natürlichen Dynamik wirken Überschwemmungs-
ereignisse auf Standorteigenschaften bzw. haben spezielle Standorteigenschaften begründet. 
Mit zunehmender Größe der Fließgewässer nimmt die Bedeutung für spezielle Standorteigen-
schaften zu. 

Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll 
ein guter ökologischer Zustand (§ 27 WHG) in den Fließgewässern erreicht werden. Im 
BNatSchG wurde das Ziel festgesetzt „Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren 
und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 
BNatSchG). Dabei sind auch die Niederungen der Fließgewässer mit einzubeziehen. Die Nut-
zung der Aue ist für den ökologischen Gewässerzustand von hoher Bedeutung und bewirkt je 
nach Ausprägung eine höhere oder geringere Strukturvielfalt in diesen. Das Ökoton aus Ge-
wässer und Aue mit naturnahen Strukturen kann Lebensraum für viele Tierarten sein.  

Mit dem „Aktionsprogramm Niedersächsische Gewässerlandschaften“ sollen die bisherigen 
Bemühungen zum Erhalt und zur Entwicklung der Bach- und Flussläufe mit ihren Auen sowie 
der Niederungen und Seen mit ihren wassergeprägten Lebensgemeinschaften und Lebens-
räumen verstärkt werden. Dieses von der Wasserwirtschafts- und Naturschutzverwaltung des 
Landes gemeinsam getragene Programm ist ein Umsetzungsbaustein des Niedersächsischen 
Landschaftsprogramms und auch der Niedersächsischen Naturschutzstrategie. Der räumliche 
Geltungsbereich des Programms umfasst im Wesentlichen die prioritären Fließgewässer nach 
WRRL und ihre Auen sowie ausgewählte Gebiete mit besonderem Handlungsbedarf aus Sicht 
des Hochwasserschutzes (MU 2016).  

In der Stadt Gifhorn wurden im Aktionsprogramm, zum einen entlang der Aller und der Ise, 
potenzielle Retentionsräume abgegrenzt, die teilweise zugleich als Überschwemmungsgebiet 
(verordnet) festgesetzt sind. Zudem wurde die Kernstadt Gifhorn und das südöstlich angren-
zende Grüne Moor als Auenbereich dargestellt. Das Moor ist durch seine zahlreichen Gräben 
stark entwässert.  
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Die landesweite Auenkulisse wird im Zuge des Landschaftsplanes konkretisiert bzw. auf die 
Stadt Gifhorn raumspezifisch zugeschnitten. 

Das Vorgehen zur Abgrenzung der Gewässerauen für die Stadt Gifhorn erfolgt in Anlehnung 
an die Methodik der Auenabgrenzung des Programms Nds. Gewässerlandschaften sowie den 
ersten Überlegungen für eine Arbeitshilfe zur Auenabgrenzung für die Landschaftsrahmenpla-
nung des Büros Kortemeier und Brokmann (ROPERS, E-Mail von 2021). 

Der potenzielle Retentionsraum setzt sich aus folgenden Daten zusammen und wurde folgen-
dermaßen abgegrenzt: 

·  50 m Puffer um die Fließgewässer (WRRL-Gewässer und sonstige Fließgewässer aus 
den Biotoptypen und den ALKIS-Daten) 

·  Auswahl von Aueböden (Gley, Vega, Niedermoor) 

·  Abgleich der Lage der Fließgewässer in Bereichen von Aueböden 

·  Verschneidung mit verordneten Überschwemmungsgebieten, dem Suchraum Retenti-
onskataster Niedersachsen (NLWKN) sowie Hochwasserrisikogebieten außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten (NLWKN) 

·  Abgleich mit dem Landschaftsprogramm Niedersachsen (LaPro) 2021 (MU 2021). Das 
Grüne Moor ist im LaPro ebenfalls als Auenbereich dargestellt. Aufgrund fehlender 
ausgedehnter Aueböden wurde das Gebiet nicht mit aufgenommen. 

·  Abgleich mit dem DGM (Digitales Geländemodel). Kleine Bereiche wurden aufgrund 
des Reliefs herausgenommen und somit auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst. 

Der ermittelte potenziell mögliche Retentionsraum erstreckt sich entlang der Ise- und Aller-
niederung sowie an der Alten Hehlenriede, am Wilschergraben, am Heidrähmen sowie entlang 
der Nebengewässer des Hahnenmoorgrabens im Nordwesten der Stadt Gifhorn (s. Abb. 41). 

Bereiche mit Dauervegetation in den Retentionsräumen verlangsamen den Abfluss und erhö-
hen kleinräumig das Hochwasser, besonders an kleineren Gewässern, welches das Retenti-
onsvermögen des Gewässers bzw. seiner Niederungen erhöht. Bereiche ohne Dauervegeta-
tion (vor allem Ackerflächen) bewirken im vegetationslosen Zustand einen geringen Fließwie-
derstand und somit ein schnelles Abfließen des Wassers, welches ein geringes Retentions-
vermögen bewirkt. 

Rund 30% der potenziellen Retentionsflächen werden gem. der Biotopkartierung als Acker 
genutzt, rd. 27% als Grünland und 22% als Wald. Insgesamt sind rd. 56% der Aue mit Dauer-
vegetation bestanden, was sich positiv auf das Retentionsvermögen auswirkt. In der Allernie-
derung sind sehr wenig Ackerflächen vorhanden. In der Ise-Niederung bei Gamsen und im 
Grünen Moor sowie am Nebengewässer des Hahnenmoorgrabens im Zentrum der Stadt Gif-
horn ist die Ackernutzung hingegen deutlich höher. Auf Ackerflächen ist bei Überschwemmun-
gen mit größerer Erosionsgefahr zu rechnen. Da die Ackerböden häufig mit Nährstoffen hoch-
angereichert sind, trägt die damit verbundene Auswaschung dieser auch zur Eutrophierung 
von Gewässern bei (s. Abb. 42 und Tab. 15). 
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Abb. 41: Ableitung des potenziellen Retentionsraums   
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Abb. 42: Aktuelle Nutzung im potenziellen Retention sraum 

Tab. 15: Flächennutzung in den Retentionsräumen 

Funktion Nutzung (Biotoptyp) Flächenanteil im  
Retentionsraum  

in % 

Flächenanteil im  
Retentionsraum  

in ha 

Keine Dauervegetation Acker 29 1.230 

Dauervegetation Grünland 27 1.146 

Wald 22 937 

Einzelgehölze 4 166 

Sonstige 3 126 

Gewässer Fließ- und Stillgewässer 4 187 

Siedlung Siedlungs- und  
Verkehrsflächen 

11 477 

Gesamt 100 4.269 
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3.3.3.3 Trinkwassergewinnungsgebiet 

Im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes können im Interesse der Wasserversorgung Wasser-
schutzgebiete festgesetzt werden. Schutzgebiete werden in der Regel in verschiedene 
Schutzzonen gegliedert. Die weitere Schutzzone III dient dem Schutz vor weitreichenden Be-
einträchtigungen, insbesondere vor chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen. In der 
engeren Schutzzone (Zone II) soll darüber hinaus eine bakterielle Verunreinigung verhindert 
werden. Der Fassungsbereich (Zone I) soll zusätzlich vor unmittelbaren Gefahren schützen 
(BMU 2021). 

Das Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG) mit der Gebietsnummer 03151009101 besteht 
aus drei Teilgebieten mit den Schutzzonen IIIA, IIIB und II und erstreckt sich nördlich der 
Kernstadt Gifhorn über weite Teile der Stadt Gifhorn. 

3.3.3.4 Gewässerstrukturgütekartierung 

Die Detailstrukturgütekartierung des NLWKN (2015) zeigt insgesamt einen unzureichenden Zu-
stand der Gewässer in der Stadt Gifhorn.  

Die Aller ist in den meisten Abschnitten sehr stark verändert (Stufe 6). In einigen wenigen 
Abschnitten ist sie nur stark verändert (Stufe 5). Die Ise weist eine etwas bessere Gewäs-
serstrukturgüte auf. Es gibt immer zwischendurch Abschnitte, die nur deutlich verändert sind 
(Stufe 4). Allerdings sind auch die meisten Abschnitte der Ise immer noch als stark verändert 
(Stufe 5) eingestuft.  

Die Biotopkartierung hat den Gewässerabschnitt zwischen der Stadt Gifhorn und Dannenbüt-
tel als naturnah, mit der Biotopwertstufe 5, eingestuft. Zusätzlich ist ein Abschnitt der Ise 
nördlich der B188 zwischen der Stadt Gifhorn und dem Ort Gamsen als naturnah mit der 
Wertstufe 4 eingestuft.  
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3.3.3.5 Hochwassergefahr 

 

Abb. 43: Hoch-
wassergefah-
rengebiete bei 
regelmäßigen 
Ereignissen 
(HQhäufig ) 

 

Abb. 44: Hoch-
wassergefah-
rengebiete bei 
100-jährlichen 
Ereignissen 
(HQ100) 
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Abb. 45: Hoch-
wassergefah-
rengebiete bei 
Extremereig-
nissen  
(HQExtrem ) 

 

Die vorstehenden Abbildungen stellen die mögliche Ausdehnung einer Überflutung und deren 
Tiefen in Metern für Binnengewässer bei regelmäßigen Überschwemmungen (HQhäufig), 100-
jährlichen Hochwasserereignissen (HQ100) und Extremereignissen (HQextrem) dar. Diese 
Flächen sind hydraulisch berechnet und in der Stadt Gifhorn sind Hochwasserereignisse für 
die Aller und Teile der Ise anzunehmen. 

Der Schlosssee und der Mühlensee werden bei regelmäßigen Ereignissen Wassertiefen von 
1-2 m und bei 100-jährlichen Ereignissen sowie Extremereignissen 2-4 m Wassertiefe errei-
chen. 

Ansonsten erreichen die überschwemmten Bereiche bei häufigen Ereignissen Wassertiefen 
von 0-1 m, bei denen Siedlungen nicht betroffen sind. Beim 100-jährlichen Hochwasser wer-
den deutlich mehr Bereiche mit Wassertiefen zwischen 0,5 und 1m überschwemmt sein. Auf-
grund der recht breiten Niederung, durch die die Aller fließt und die auf den Sanddünen höher 
gelegenen Ortschaften, werden Siedlungen auch bei diesen Ereignissen voraussichtlich nicht 
betroffen sein. In der Innenstadt der Kernstadt Gifhorn kann es zu Betroffenheiten von Häu-
sern entlang der Ise in der Altstadt kommen, welches sich bei Extremereignissen verstärken 
kann. Bei Extremereignissen können entlang der Aller großflächig Wassertiefen von bis zu 
2 m entstehen. 

3.3.3.6 Wasserversorgungskonzept 

Das Wasserversorgungskonzept Niedersachsen dient dem übergeordneten Ziel der langfris-
tigen Sicherstellung der niedersächsischen Wasserversorgung, insbesondere der öffentlichen 
Wasserversorgung als ein maßgeblicher Baustein der Daseinsvorsorge. 
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Das Wasserversorgungskonzept soll verschiedenen Akteuren innerhalb des Landes die Mög-
lichkeit eröffnen, künftige Handlungsbedarfe bei der Wasserversorgung beispielsweise in Be-
zug auf den Klimawandel frühzeitig zu erkennen und darauf aufbauend vorausschauend ent-
sprechende Handlungsoptionen zu entwickeln. 

Im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes erfolgt eine räumliche Bilanzierung des der-
zeitigen Standes sowie der mittel- und langfristigen Entwicklungen der niedersächsischen 
Wasserversorgung. Das gewinnbare Grundwasserdargebot und die ermittelten Wasserent-
nahmen der maßgeblichen Grundwassernutzer werden einander zu verschiedenen Zeitpunk-
ten (2015, 2030, 2050 und 2100) gegenübergestellt. Dadurch soll der jeweils vorliegende und 
der sich über die Zeit ändernde Nutzungsdruck auf die Ressource Grundwasser sichtbar wer-
den. Es wurde das gewinnbare Grundwasserdargebot in Bezug auf mittlere und trockene Wet-
ter-/ Klimabedingungen berechnet und verschiedene Szenarien für das Jahr 2030, 2050 und 
2100 berechnet. 

Das gewinnbare Grundwasser, sprich das Grundwasser, was für den Verbrauch verfügbar ist, 
ist geringfügig weniger als das Grundwasserdargebot. Generell ist das Grundwasserdargebot 
bei mittleren Witterungsverhältnissen im Norden und im Zentrum der Stadt Gifhorn als mittel 
eingestuft. In wenigen Bereichen ist viel Grundwasser verfügbar. Ansonsten ist die Grund-
wasserverfügbarkeit gering. Große Unterschiede zwischen dem Istzustand und den Zukunfts-
szenarien gibt es nicht. Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen trockenen und mittle-
ren Wetterverhältnissen. Bei trockenen Wetterverhältnissen ist das Grundwasserdargebot so-
wie das gewinnbare Grundwasser überwiegend gering (s. Abb. 46 und Abb. 47). Klimadaten 
zeigen, dass die Niederschläge in Deutschland regional unterschiedlich sind und sich im Jah-
resdurschnitt bis rd. 15% erhöhen können. Die Winterniederschläge können sich zwischen 5% 
und 20% erhöhen. Zu den Sommerniederschlägen sind die Aussagen bis Mitte des Jahrhun-
derts nicht eindeutig, bis Ende des Jahrhunderts zeigen die Modelle aber Tendenzen zu mehr 
Trockenheit (UBA 2022). Gerade in den Sommermonaten kann es in der Stadt Gifhorn bei 
trockenen Verhältnissen zu einem hohen Nutzungsdruck kommen und die Grundwasserver-
sorgung knapp sein. Der Nutzungsdruck ist jedoch bereits heute bei mittleren und trockenen 
Klimaverhältnissen hoch und kann sich in Zukunft noch verschärfen (s. Abb. 48).  

 

gGWD mittlere Ver-

hältnisse Istzustand 

gGWD mittlere Ver-

hältnisse Jahr 2100 

gGWD trockene Ver-

hältnisse Istzustand 

gGWD trockene Ver-

hältnisse Jahr 2100 

Abb. 46: Gewinnbares Grundwasserdargebot (gGWD) in der Stadt Gifhorn im Vergleich 
von mittleren und trockenen prognostizierten klimat ischen Verhältnissen 
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GWD mittlere Ver-

hältnisse Istzustand 

GWD mittlere Ver-

hältnisse Jahr 2100 

GWD trockene Ver-

hältnisse Istzustand 

GWD trockene Ver-

hältnisse Jahr 2100 

Abb. 47: Grundwasserdargebot (GWD) in der Stadt Gif horn im Vergleich von mittleren 
und trockenen prognostizierten klimatischen Verhält nissen 

   

Nutzungsdruck in Be-

zug auf die GWK bei 
mittleren Verhältnis-
sen,  
Istzustand bis zum 
Jahr 2100 

Nutzungsdruck in Be-

zug auf die GWK bei 
trockenen Verhältnis-
sen,  
Istzustand bis zum Jahr 
2100 

Nutzungsdruck im 

Stadtbereich bei mitt-
leren und trockenen 
Verhältnissen,  
Istzustand bis zum 
Jahr 2100 

Abb. 48: Nutzungsdruck in Bezug auf die Wasserverso rgung in der Stadt Gifhorn im 
Vergleich von mittleren und trockenen klimatischen Verhältnissen 

3.3.4 Sonstige Belastungen  

Altlasten 

Die Altablagerungen konzentrieren sich in der Kernstadt Gifhorn bzw. am nördlichen Rand 
dieser. Weitere Altablagerungen befinden sich nördlich von Kästorf. 

Die Daten wurden dem WMS-Dienst des LBEG entnommen und sind nicht als abschließend zu 
betrachten. 

Der Begriff Altlasten steht allgemein für „Gefahrenquellen aus früherer Zeit“. Die Ursachen für 
die Entstehung sind u.a. dem unsachgemäßen und unkontrollierten Umgang mit umweltge-
fährdenden Stoffen vor Inkrafttreten des Abfallbeseitigungsgesetzes 1972 zuzuschreiben. Bei 
Altlasten im Sinne des seit 1999 geltenden Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) wird 
unterschieden zwischen: 

1. Altablagerungen: stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, 
auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (z.B. ehemalige 
Müllkippen) und 
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2. Altstandorten: Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
worden ist (z.B. stillgelegte Industrie- und Gewerbegrundstücke wie Tankstellen, 
Schießstände, usw.). 

Beide Standorttypen werden allerdings erst dann als Altlast definiert, wenn anhand von Un-
tersuchungen und Bewertung der Ergebnisse eine schädliche Bodenveränderung oder sons-
tige Gefahr für den einzelnen oder die Allgemeinheit nachgewiesen wurde. Solange dieser 
Nachweis nicht vorliegt, werden Altablagerungen und Altstandorte als altlastenverdächtige 
Flächen eingestuft. Daneben werden Grundstücke, bei denen aufgrund von Anhaltspunkten 
(z.B. frühere Nutzung) der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen besteht, im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 BBodSchG ebenfalls als Verdachtsflächen eingestuft. 

Schlammgrubenverdachtsflächen 

In der Stadt Gifhorn befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand drei Schlammgrubenver-
dachtsflächen, von denen eine in der Ortschaft Kästorf und zwei in der Nähe von der B188 
liegen. 

Bei Kästorf handelt es sich um die „Merkelsche Grube“. Auf dem Gelände des alten Mörtel-
werkes läuft bereits eine Sanierung, neben dem verunreinigten Grundwasser und Boden (ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe) tritt Methangas aus, das auch einige der dort bestehenden 
Wochenendhäuser betrifft. Die Merkelsche Grube gilt als der bisher größte Umweltskandal im 
Kreis Gifhorn (seit 1988 bekannt). Die Sanierung der Deponie auf dem Areal des früheren 
Mörtelwerks Merkel am nördlichen Ortsausgang von Kästorf – eingelagerte Giftstoffe konta-
minierten das Erdreich – hat den Kreis bisher einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. 
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3.4 Klima und Luft 

Das Klima ist ein wichtiger Standortfaktor für Tiere und Pflanzen sowie für die Gesundheit des 
Menschen. Ziel des Naturschutzes ist ein die Gesundheit des Menschen schonendes Klima, 
in den Siedlungsräumen eine klimaangepasste, standortgerechte Landnutzung sowie der Er-
halt und die Entwicklung klimaökologisch angepasster, naturnaher naturraumtypischer Bio-
tope mit Tier- und Pflanzenartenvorkommen. 

Nach dem BNatSchG sind „Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygi-
enischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaus-
tauschbahnen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG).  

Auf der Ebene des Landschaftsplans sind Aussagen zu Bereichen mit besonderer Funktions-
fähigkeit von Klima und Luft (z.B. Luftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebiete sowie klima- 
und immissionsökologisch günstige Verhältnisse) sowie zu Bereichen mit beeinträchtigter 
bzw. gefährdeter Funktionsfähigkeit (z.B. klimatisch und lufthygienisch belastete Siedlungs-
flächen) zu treffen (MOSIMANN et al. 1999) und Hinweise zu ihrer Sicherung und Entwicklung 
zu geben. 

Der Klimaschutz sowie Anpassungen an die Folgen des Klimawandels sind für eine zukunfts-
fähige Planung zwingend mit zu berücksichtigen. Insbesondere der Speicherung von CO2 im 
Boden bzw. in Pflanzenmaterial bzw. der Freisetzung von CO2 durch entsprechende Boden-
nutzungen kommt vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft eine besondere Bedeutung zu. 

Das Kapitel Klima/ Luft umfasst folgende Teilaspekte: 

·  Bioklimatischer Aspekt 

·  Immissionsökologischer Aspekt 

·  Klimawandel/ Klimaschutz/ Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Die nachfolgenden Darstellungen konzentrieren sich auf Bereiche, die sich durch das Maß-
nahmenkonzept des Landschaftsplans positiv beeinflussen lassen. Für verkehrsbedingte Luft-
belastungen, wie sie beispielsweise durch die Hauptverkehrsstraßen B4 oder die B188 ent-
stehen, sollte insbesondere bei Freiflächen mit hoher stadtklimatischer Bedeutung und bei 
bioklimatisch belasteten Siedlungsräumen eine generelle Reduzierung von Emissionen ange-
strebt werden, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann. 

3.4.1 Bioklimatischer Aspekt 

Der bioklimatische Aspekt beschreibt die Gesamtheit aller atmosphärischen Einflussgrößen 
(Wirkungskomplex aus UV-Strahlung, Wind, Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Licht etc.) auf sämt-
liche Lebewesen, zumeist wird er aber im engeren Sinne als Einfluss auf den Menschen ver-
standen (DWD 2018). 

Die Stadt Gifhorn liegt in der klimaökologischen Region „Geest- und Bördebereich (nach MO-

SIMANN et al. 1999), welche durch einen relativ hohen Luftaustausch und eine mäßige Beein-
flussung lokaler Klimafunktionen durch das Relief charakterisiert ist. Klima- und immissi-
onsökologische Belastungssituationen sind in größeren Siedlungsräumen und im Bereich be-
deutender Emittenten wie Hauptverkehrsstraßen oder größeren Industrie- und Gewerbege-
bieten zu erwarten.  
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Da es sich bei Gifhorn um einen homogenen Raum mit nur geringen Reliefunterschieden han-
delt, sind die makroklimatischen Ausgangsbedingungen als einheitlich zu betrachten. Mesokli-
matische Unterschiede ergeben sich durch den Wechsel verschiedener Raumstrukturen (Kli-
matope) aufgrund unterschiedlich ausgeprägter Vegetationsstruktur bzw. Siedlungsstruktur. 

Aufgrund des überwiegend ländlich geprägten Stadtgebietes mit einer teilweise geringen Be-
siedlungsdichte, ist eine planerische Relevanz des Lokalklimas im Hinblick auf bioklimatische 
Belastungen und mögliche Entlastungs- und Ausgleichsfunktionen der Landschaft nur in be-
stimmten Wirkräumen gegeben. Eine Wirkungsbeziehung von Ausgleichsräumen zu klimati-
schen bzw. lufthygienischen Belastungsräumen bleibt auf wenige Siedlungsbereiche be-
schränkt, auf eine flächendeckende Untersuchung klimatischer und lufthygienischer Aus-
gleichsfunktionen wird daher verzichtet. 

Gemäß MOSIMANN et al. (1999) können Siedlungen ab 1 km² als Wirkraum mit bioklimatischen 
Belastungen relevant sein. Als einzige Siedlungsbereiche mit potenziell starken bioklimati-
schen Belastungen sind hier der Kernbereich der Stadt Gifhorn sowie die Ortsteile Gamsen 
und Kästorf zu nennen, die zusammen einen langgestreckten, zusammenhängenden Sied-
lungsraum bilden. 

Bioklimatische Belastungen können im stärker verdichteten Kernbereich der Stadt Gifhorn 
auftreten, da dieser durch größere, zusammenhängende, stärker versiegelte Flächen geprägt 
ist, sowie insbesondere auf größeren Industrie- und Gewerbeflächen mit sehr hohem Versie-
gelungsgrad. 

Die übrigen dörflich geprägten Ortsteile im Stadtgebiet Gifhorn (Gamsen, Kästorf, Neubokel, 
Winkel, Wilsche) sind durch die Kleinräumigkeit der Siedlungen und der überwiegend lockeren 
Siedlungsstruktur mit einem höheren Grünanteil klimatisch gering belastet, zudem sind die 
Siedlungen von allen Seiten von Wald oder offener Agrarlandschaft umgeben. Diese Bereiche 
sind nur gering überwärmt und durch eine ausreichende Durchlüftung gekennzeichnet. Daher 
ist für diese Ortsteile ohne detailliertere Untersuchung eine klimatisch enge räumliche Bezie-
hung mit dem angrenzenden Freiland zu erkennen und starke bioklimatische Belastungen 
können ausgeschlossen werden. 

Bereiche mit Beeinträchtigungen für Klima und Lufth ygiene 

Die Belastung ist eng mit der Struktur und der Art der Bebauung verbunden. Bei Einzel- und 
Reihenhausbebauung mit einem vergleichsweise geringen Versiegelungsgrad ist die Belas-
tung am geringsten ausgeprägt. Diesen klimatischen Gunsträumen stehen Belastungsberei-
che mit einer überdurchschnittlichen Wärmebelastung sowie einer schlechten Durchlüftung 
und lokal auch einer lufthygienischen Belastung gegenüber, die aus dem hohen Überbauungs- 
und Versiegelungsgrad (z.B. Zeilen-/ Hochhausbebauung, gewerbliche Bauflächen) sowie ei-
ner in Teilen unzureichenden Durchlüftung resultiert.   

Bereiche mit Beeinträchtigungen für Klima und Lufthygiene wurden für den Kernbereich Gif-
horn ermittelt. Verdichtete Stadträume sind aufgrund der hohen Versiegelung grundsätzlich 
klimatisch belastete Räume. Deshalb ist die Prognose des Anteils der versiegelten Fläche ein 
wichtiger Indikator für die Ermittlung von klimatischen Belastungsräumen.  

Die auf Basis des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und ergän-
zend der Biotoptypenkartierung abgeschätzten Versiegelungsgrade sowie die daraus anhand 
von MOSIMANN et al. (1999) abgeleitete Belastung sind in der Textkarte 3 „Klimaökologische 
Situation“ sowie in Tab. 16 dargestellt.  
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Tab. 16: Flächenanteil der Siedlungsflächen Stadt G ifhorn mit Beeinträchtigungen für 
Klima und Lufthygiene 

Belastung Fläche  
[in ha] 

Anteil  
[in %] 

sehr hoch 451,6 38,0 

hoch 3,1 0,3 

mittel 14,8 1,2 

gering 446,7 37,6 

sehr gering 273,4 23,0 

Gesamt 1.189,6 100,0 

Erhöhte Belastungen sind vor allem im Bereich größerer versiegelter Flächen in den Industrie- 
und Gewerbegebieten im Südwesten des Kernbereiches sowie im stärker verdichteten Stadt-
kern zu erwarten. 

Bereiche mit besonderer klimatischer und lufthygien ischer Ausgleichsfunktion 

Der Temperaturgradient zwischen Städten und Umland kann eine Luftzirkulation bewirken, die 
insbesondere in der Nacht kühlere Luft bodennah in die Städte transportiert und so zu einem 
Ausgleich des Stadtklimas beiträgt. Vegetationsbestandene Grün-/ Freiflächen können eine 
wichtige Funktion für die Kaltluftproduktion einnehmen. Liegt eine nennenswerte Kaltluftpro-
duktion vor, stellen diese Flächen klima- und immissionsökologische Ausgleichsräume dar.   

In der Textkarte 3 „Klimaökologische Situation“ sind die Grün- und Freiflächen mit potenzieller 
klimatischer Ausgleichsfunktion dargestellt. Aufgrund des überwiegend ländlich geprägten 
Stadtgebietes, ist das Umland um die Ortsteile großräumig als klimatischer Ausgleichsraum 
mit hoher und teils sehr hoher Bedeutung einzustufen. Dabei haben vegetationsbedeckte Of-
fenlandbiotope wie Grünländer und Ruderalfluren die größte potenzielle Bedeutung als Aus-
gleichsraum. Die tatsächliche Bedeutung des Umlandes als Ausgleichsraum nimmt mit zuneh-
mender Entfernung zu den Belastungsräumen ab.  

Allgemein gelten folgende Grundsätze für klimatische Ausgleichsräume durch Luftzirkulation 
bzw. Kaltluftproduktion: 

·  Grünland und ähnliche Biotoptypen (z.B. Ruderalfluren) sind von sehr hoher Bedeutung 
für die Kaltluftproduktion. Acker, Gartenbau und Wälder sind bereits von deutlich gerin-
gerer, aber noch hoher Bedeutung. Parkflächen sind i.d.R. von mittlerer Bedeutung (vgl. 
MOSIMANN et al. 1999).  

·  Ausgleichsräume benötigen eine gewisse Größe, allgemein können die folgenden Min-
destgrößen in Abhängigkeit von der Entfernung des Belastungsraums zugrunde gelegt 
werden: 

o Kleinere Freiflächen (Grünland und Acker < 10 ha, Wald < 20 ha, sonstige Frei-
flächen > 30 ha) haben bis zu einer Entfernung von 1 km zu Belastungsräumen 
eine klimaökologische Ausgleichsfunktion. 

o Größere Freiflächen haben innerhalb eines Abstands von 2 km zu Belastungs-
räumen eine klimaökologische Ausgleichsfunktion. Grünland und Acker > 10 ha, 
Wald > 20 ha, sonstige Freiflächen > 30 ha. 

Ergänzt werden die günstigen bioklimatischen Bedingungen der überwiegenden Siedlungsflä-
che des Kernbereichs durch Grünflächen, in diesem Zusammenhang sind insbesondere die 
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mit Wald bestandenen innerörtlichen Dünen (Katzenberg, Laubberg) zu nennen, die aufgrund 
des Geländereliefs günstige Austauschbeziehungen aufweisen.  

Kaltluftabfluss und Luftleitbahnen 

Die Auswertung anhand der Geländeneigung und der Flächennutzung, orientiert an MOSIMANN 
et al. (1999), ergibt, dass die Stadt Gifhorn vor allem thermisch bedingte klimatische Aus-
gleichsräume aufweist. Verursacht durch den Temperaturgradienten zwischen Stadt und Um-
land entsteht eine Luftzirkulation, die insbesondere in der Nacht kühlere Luft bodennah in die 
Siedlungsbereiche transportiert und so zu einem Ausgleich des Stadtklimas beiträgt (Flur-
winde). Die klimatischen Ausgleichsleistungen im Stadtgebiet sind jedoch insgesamt von ver-
gleichsweise untergeordneter Bedeutung. 

Neben den reliefbedingten Kaltluftabflüssen verbinden Leitbahnen Kaltluftentstehungsgebiete 
(Ausgleichsräume) und bioklimatisch belastete Siedlungsgebiete (Wirkungsräume) und sind 
somit elementarer Bestandteil des Luftaustauschs. Als geeignete Strukturen für Leitbahnen 
kommen prinzipiell bebauungs- und gehölzarme Bereiche sowie Grünflächen in Frage. Kalt-
luftleitbahnen sollten generell eine geringe Oberflächenrauigkeit aufweisen, linear auf Wir-
kungsräume ausgerichtet sein sowie keine abriegelnden Austauschhindernisse aufweisen 
(MOSIMANN et al. 1999). Für den Kernbereich von Gifhorn ist die Talniederung der Aller, die in 
West-Ost-Ausrichtung in Hauptwindrichtung verläuft, als Leitbahn für den Kaltluft- bzw. Frisch-
lufttransport in den Siedlungsraum von Bedeutung. Diese ist in der Textkarte 3 „Klimaökolo-
gische Situation“ als potenzielle Luftleitbahn dargestellt. 

Straßen und Gleisanlagen (vor allem in Dammlage) sowie dicht bebaute Siedlungsränder und 
größere Gehölzriegel (Mindesthöhe: 2 m, Maßstabsgebundene Längserstreckung: >200 m) 
können potenzielle Austauschbarrieren für bodennahe Luftaustauschprozesse darstellen 
(nach MOSIMANN et al. 1999). Diese sind in der Textkarte 3 „Klimaökologische Situation“ als 
potenzielle Austauschbarrieren für bodennahe Luftaustauschprozesse dargestellt. 

3.4.2 Immissionsökologischer Aspekt 

Unter dem immissionsökologischen Aspekt werden Auswirkungen von Luftverunreinigungen 
auf das Schutzgut Mensch/ menschliche Gesundheit und auf Ökosysteme betrachtet. 

3.4.2.1 Luftschadstoffbelastungen 

Neben der klimatischen Belastung sind im Stadtgebiet Emissionsquellen vorhanden, die zu 
einer lufthygienischen Belastung führen können. Hier sei insbesondere die Belastung durch 
Stickstoffeinträge zu nennen, die zu kritischen Beeinträchtigungen für empfindliche Ökosys-
teme führen können. Stickstoffoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen in Anlagen und 
Motoren, in geringeren Mengen auch durch bestimmte Industrieprozesse; Ammoniak (Stick-
stoffverbindung) stammt insbesondere aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (z.B. 
Düngung, intensive Tierhaltung).  

Straßenverkehrsbedingte Stickoxide tragen aufgrund der bodennahen Ausbreitung erheblich 
zur Anreicherung von Stickstoff in angrenzenden Ökosystemen bei, daher gehören Straßen 
mit einer Verkehrsmenge über 10.000 Kfz pro Tag (DTV > 10.000; Verkehrsmengen des NIE-

DERSÄCHSISCHEN LANDESAMTES FÜR STRAßENBAU UND VERKEHR (NLSSTBV)) zu den immissi-
onsökologisch wichtigen Emissionsquellen. Das Stadtgebiet Gifhorn durchqueren von Nord 
nach Süd die B4 und von West nach Ost die B188. Gemäß der Verkehrsmengenkarte Nieder-
sachsen 2021 (NLSTBV 2021) weist die B4 nördlich des Stadtkerns eine Verkehrsmenge von 
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rd. 13.600 Kfz/Tag auf, davon rd. 1.500 LKW (Schwerlastverkehr). Im Kernbereich ist die Ver-
kehrsmenge mit 17.800 Kfz/Tag (davon 1.400 LKW) am höchsten, südlich des Kernbereiches 
liegt die DTV bei 14.400 Kfz/Tag (davon 1.300 LKW). 

Die B188 weist westlich des Stadtkerns eine Verkehrsmenge von rd. 11.000 Kfz/Tag auf, da-
von rd. 700 LKW (Schwerlastverkehr), östlich liegt die DTV bei 16.400 Kfz/Tag (davon 800 
LKW). 

Darüber hinaus können auch vorhandene Einzelemittenten, wie z.B. Industrie/ Gewerbe und 
IED16-Anlagen, potenzielle bodennahe punktuelle Emissionsquellen17 im Stadtgebiet darstel-
len (Darstellung in Karte 4.1 „Klima“ und Textkarte 3 „Klimaökologische Situation“).  

Beeinträchtigung des Menschen/der menschlichen Gesu ndheit 

Luftschadstoffe können beim Menschen besonders bei einer dauerhaften Belastung zu akuten 
Beeinträchtigungen oder chronischen Schädigungen der Atemwege und anderer Organe füh-
ren. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz legt daher Luftqualitätsziele zur Vermeidung bzw. Ver-
ringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt fest. 
Dabei sind für Niedersachsen die Schadstoffkomponenten Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide, 
Feinstaub (PM10) und Ozon relevant (MU 2022a)18. Die Höhe der Luftschadstoffbelastungen 
muss regelmäßig durch Messungen und Modellrechnungen ermittelt und beurteilt werden. In 
Niedersachsen erfolgt dies durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, das das 
Lufthygienische Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN) betreibt. Wenn Immissions-
grenzwerte nach der Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen 
(39. BImSchV) überschritten werden, müssen Kommunen/Landkreise einen Luftreinhalteplan 
erstellen. Die Stadt Gifhorn gehört zum Beurteilungsgebiet Niedersachsen Mitte. Ein Luftrein-
halteplan war für die Stadt bisher nicht erforderlich.  

Wichtigste Quelle der genannten Schadstoffe sind im Stadtgebiet die stark befahrenen Ver-
kehrswege (B4 und B188) (s.o.).  

Beeinträchtigung von Ökosystemen 

Es wird zunehmend deutlich, dass Ökosysteme teilweise sehr sensibel auf Luftverunreinigun-
gen reagieren. Insbesondere Stickstoffeinträge aus permanenten Luftverunreinigungen kön-
nen zunehmend zu erheblichen Belastungen für empfindliche Ökosysteme führen (Eutrophie-
rung, Versauerung), mit der Folge einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Stressoren und Stö-
rungen (Trockenheit, Krankheiten etc.), einer Verdrängung stickstoffempfindlicher Arten sowie 
einer Änderung der Artenzusammensetzung zugunsten stickstofftoleranter Arten (UBA 2019). 

Der Landschaftsplan hat zwar keine Möglichkeiten auf die genannten ubiquitären Stickstoffe-
inträge Einfluss zu nehmen, im Hinblick auf die angeführten bodennahen Emissionsquellen 

 
16 IED= engl. Industrial Emissions Directive; gem. Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU 

17 Kartenserver des MU, Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Stand: 07/2022: Karte "Luft und 
Lärm (GAV)" 

18 Entwicklung und Beurteilung der Luftschadstoffbelastung | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
(niedersachsen.de); Luftschadstoffberechnungen und Luftreinhaltepläne | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz (niedersachsen.de) 
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(Straßen, Tierhaltungsanlagen, Biogasanlagen) ist jedoch eine Darstellung potenzieller Ge-
fährdungsbereiche stickstoffempfindlicher Biotoptypen als Hinweis an nachfolgende Fachpla-
nungen für den zukünftigen Umgang in Planung und Genehmigung möglich. 

In der Karte 4.1 „Klima und Luft“ werden die oben genannten Straßen zusammen mit einem 
vorsorgeorientierten Immissionsbereich für lufthygienische Belastungen von 100 m darge-
stellt. Dieser pauschal vorsorgeorientierte Abstand orientiert sich an der Studie „Untersuchung 
und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“ 
(BOSCH & PARTNER et al. 2011). 

Die Empfindlichkeit gegenüber Nährstoffeinträgen (insbesondere Stickstoff) wird für die Bio-
toptypen in Niedersachsen landesweit einheitlich in DRACHENFELS (2024) definiert. In der Text-
karte 4 „Stickstoffempfindliche Biotoptypen“ erfolgt aufbauend auf der Biotoptypenkartierung 
eine Darstellung der im Stadtgebiet vorhandenen Biotoptypen mit Empfindlichkeit gegenüber 
Stickstoffeinträgen.  

Sehr stark stickstoffempfindlich sind im Stadtgebiet vor allem in den beiden NSG „Allertal 
zwischen Gifhorn und Flettmar“ und „Fahle Heide, Gifhorner Heide“ zu finden: naturnahe 
Hochmoorseen und sonstige Tormoos-Wollgras-Moorstadien am Heidesee, Trockene Sand-
heide und Glockenheide-Anmoor sowie Birken- und Kiefern-Bruchwald nährstoffarmer Stand-
orte in der Müdener Heide.  

Stark stickstoffempfindlich sind insbesondere feuchte und trockene Sandheiden sowie Pfei-
fengras-Rasen (NSG „Fahle Heide, Gifhorner Heide“), Birken- und Zitterpappel-Pionierwald 
(Großes Moor, am Heidesee sowie Clausmoor), Eichenmischwald verschiedener Standorte 
(NSG „Allertal zwischen Gifhorn und Flettmar“ und „Fahle Heide, Gifhorner Heide“ sowie „Al-
lertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“) und Pfeifengras-Birken- und Kiefern-Moorwald (Mü-
dener Heide und Fahle Heide).  

Hinzu kommen weitere (extensive) Grünländer insbesondere in den Auenbereichen von Aller 
und Ise/ Alte Ise mit einer mittleren bis hohen Empfindlichkeit.  

3.4.2.2 Immissionsschutzwälder- und Gehölze 

Wälder, größere Gehölze und Gehölzstreifen können aufgrund der großen wirksamen Ober-
fläche Schadstoffe, insbesondere partikelgebundene Schadstoffe (z.B. Stäube, Aerosole, 
Gase, Strahlungen), aus der Luft herausfiltern, was zu einer Verbesserung der lufthygieni-
schen Situation beitragen kann (MOSIMANN et al. 1999). Für den Landschaftsplan sind zum 
einen ausgedehnte Waldbereiche relevant, zum anderen Gehölze, die aufgrund ihrer unmit-
telbaren Lage zu einer Emissionsquelle eine potenzielle Immissionsschutzfunktion erfüllen 
können. Diese werden als Immissionsschutzwälder  (lufthygienische Belastungen) eingestuft 
und in der Karte 4.1 berücksichtigt. 

Gleichzeitig besteht für einige Waldbiotoptypen, die eine Empfindlichkeit gegenüber Stickstoff 
aufweisen, innerhalb der Immissionsbereiche eine besondere Belastung bzw. Gefährdung 
durch erhöhte Einträge von Stickstoff bzw. Ammoniak, die deren Funktion als Lebensraum für 
Tier- und Pflanzenarten beeinflussen können. Diese werden in der Karte 4.1 als Wälder mit 
Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen  dargestellt. 

Auf diese großräumigen Emissionen kann die Landschaftsplanung nur in geringen Umfang 
einwirken, Waldschäden können jedoch durch gezielte Maßnahmen der Forstwirtschaft beein-
flusst werden, z.B. indem die Stickstoffgefährdung bei der Baumartenwahl berücksichtigt wird.  

Insgesamt sind im Stadtgebiet ca. 113 ha Waldfläche mit Bedeutung als Immissionsschutz-
wald gegenüber stofflichen Einträgen vorhanden (s. Karte 4.1). 
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3.4.3 Klimawandel 

Das Klima der Erde unterliegt fortwährender Veränderung durch natürliche und anthropogene 
Einflüsse. Die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtenden Veränderungen des Klimas sind 
maßgeblich auf die durch den Menschen verursachten Emissionen von Treibhausgasen zu-
rückzuführen (IPCC 2021; HAYHOE et al. 2017). Die Emissionen von Kohlendioxid (CO2), Lach-
gas (N2O), Methan (CH4) und anderen Treibhausgasen bewirken im Zusammenspiel mit der 
Sonneneinstrahlung eine Erwärmung der Erdatmosphäre, welche zu gravierenden ökologi-
schen Veränderungen auf der Erde führt, die bereits heute deutlich sichtbar sind (IPCC 2021). 

Die Stadt Gifhorn trägt durch den Verbrauch von fossilen Energieträgern sowie durch Land- 
und Forstwirtschaft zur Freisetzung von klimarelevanten Gasen bei. Hinsichtlich dessen stellt 
sich die Zielsetzung der Reduktion des Treibhausgasausstoßes und die Herausforderung der 
Klimafolgenanpassung. Durch die große Bedeutung des Themas für eine zukunftsfähige Pla-
nung soll der Klimawandel, dessen Auswirkungen sowie die Bewältigung von möglichen Fol-
gen im Folgenden als besonders wichtiger Teilaspekt behandelt werden. 

3.4.3.1 Beobachteter Klimawandel 

In den letzten Jahrzehnten haben deutliche klimatische Änderungen stattgefunden. In Nieder-
sachsen ist die Jahresmitteltemperatur von 1881 bis heute (2021) um ca. 1,7°C angestiegen. 
In der Referenzperiode (1981-2010) betrug die Jahresmitteltemperatur durchschnittlich 9,3°C. 
Insbesondere in den letzten 20 Jahren sind starke Temperaturzunahmen verzeichnet worden. 
So liegen neun der zehn wärmsten Jahre seit 1881 im 21. Jahrhundert (NIKO 2021). 

Im Stadtgebiet Gifhorn kam es seit der Aufstellung des letzten Landschaftsplanes 1995 zu 
einem eindeutigen Anstieg des Jahresmittels der Durchschnitts- wie auch der Maximal- und 
Minimaltemperaturen. Die Niederschlagsmenge hingegen hat abgenommen (vgl. Tab. 17). 

Tab. 17: Klimatische Entwicklung im Stadtgebiet Gif horn seit der Aufstellung des  
Landschaftsplans 1995 

Klimatische Parameter 1995 2020 

Jahresmittel Lufttemperatur 9,59 °C (WS) 11,31 °C (WS) 

Jahresmittel Lufttemperatur Maximum 13,84 °C (WS) 16,1 °C (WS) 

Jahresmittel Lufttemperatur Minimum 5,61 °C (WS) 6,49 °C (WS) 

Jahressumme Niederschlagsmenge 636,9 mm (GK) 609,2 mm (WV) 

Wetterstationen Deutscher Wetterdienst (DWD): GK = Gifhorn-Kästorf (ID: 1641); WS = Wolfsburg (Südwest) (ID: 
5676); WV = Wittingen-Vorhop (ID: 7432) 

Die beobachtete Erwärmung geht einher mit Veränderungen der sogenannten klimatischen 
Kenntage. Dies sind Tage, an denen ein festgelegter Schwellenwert eines klimatischen Para-
meters erreicht bzw. über- oder unterschritten wird. Die Häufigkeiten von Sommer- und Hitze-
tagen bzw. Frost- und Eistagen im Jahresverlauf stellen anschaulich die deutlichen Tempera-
turveränderungen dar.  

Die Auswertung der Wetterbeobachtungsdaten ergibt zusammenfassend für die letzten Jahr-
zehnte eine deutliche Zunahme von Sommertagen (Tageshöchsttemperatur �  25 °C). Die An-
zahl der, insbesondere für den urbanen Raum belastenden, Hitzetage (Tageshöchsttempera-
tur �  30 °C) ist ebenfalls angestiegen.  
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Eine entgegengesetzte Entwicklung zeigen die Frost- und Eistage, im selben Zeitraum nimmt 
die Anzahl von Frost- (Tagestiefsttemperatur < 0 °C) und die von Eistagen (Tageshöchsttem-
peratur < 0 °C) ab (s. Tab. 18).  

Tab. 18: Klimatische Kenntage für die Stadt Gifhorn   
(gem. Niedersächsisches Klimainformationssystem (NIKLIS), 2022) 

Variable 1971-2000 1981-2010 1991-2020 

Klimatische Kenntage (in Tagen)  

Sommertage 32,1 36,8 41,5 

Hitzetage 6,2 8,2 10 

Frosttage 70,5 69,8 67,1 

Eistage  16,2 16,3 13,3 

3.4.3.2 Zukünftiger Klimawandel / Klimaprojektionen  

Die Zunahme von extremen Wetterereignissen (z.B. Starkniederschläge, Stürme, extreme 
Hitze und Trockenperioden) und deren Folgen (z.B. Hochwasser, verstärkte Bodenerosion, 
Sturmschäden im Wald, Ernteausfälle in der Landwirtschaft) ist eine der prägnantesten Aus-
wirkungen der Klimaveränderung. 

Um Aussagen darüber treffen zu können, wie sich das Klima unter dem Einfluss der mensch-
lichen Treibhausgasemissionen zukünftig entwickeln wird, werden in der Klimaforschung Kli-
maszenarien verwendet, die verschiedene potenzielle Entwicklungen beschreiben und mittels 
Klimamodellen die daraus resultierenden klimatischen Veränderungen darstellen. 

Für die Beschreibung der zu erwartenden klimawandelbedingten Änderungen im Stadtgebiet 
Gifhorn wird auf Klimaprojektions-Daten des LBEG zurückgegriffen19, die auf Basis des 
RCP8.5-Szenarios20 des IPCC (Weltklimarat) aus dem Fünften Sachstandsbericht (AR5) ab-
geleitet worden sind. Betrachtet werden die Zeitabschnitte 1971-2000 als Referenzzeit, 2021-
2050 als nahe Zukunft und 2071-2100 als ferne Zukunft.  

Die im Folgenden dargestellten Daten sind lediglich als Tendenzen und nicht als harte Fakten 
zu verstehen, da die Entwicklung des Klimawandels grundsätzlich nur sehr grob zu prognos-
tizieren ist, da sie stark von der zukünftigen Intensität des Klimaschutzes abhängt. Mit zuneh-
mender Regionalisierung der Klimaprojektionen nimmt zudem die Ungenauigkeit zu. 

Durchschnittliche Temperatur 

Die Klimaprojektionen (s. Tab. 19) lassen einen deutlichen projizierten Temperaturanstieg für 
das Stadtgebiet im Laufe des 21. Jahrhunderts erkennen. Die projizierte Änderung der Jah-
resmitteltemperatur, bezogen auf den Referenzzeitraum 1971 – 2000, beträgt für die nahe 
Zukunft  +1,3 °C und für die ferne Zukunft  +3,5 °C. Die Projektionen zeigen sowohl für die 
Sommer- als auch für die Winterhalbjahre einen deutlichen Temperaturanstieg. 

 
19 Niedersächsisches Bodeninformationssystem (NIBIS), Thema „Klima und Klimawandel“. Die Auswertung (Ensemble-Bil-

dung) erfolgt auf Basis von Klimaprojektionsdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus den Projekten EURO-
CORDEX (JACOB et al., 2014) und ReKliEs-De (ReKliEs-De, 2018). Die Ensemble-Bildung erfolgte nach Vorgaben des 
DWDs (DALELANE, 2018). 

20 Das Szenarium RCP 8.5 entspricht am ehesten der gegenwärtigen Emissionsentwicklung („Weiter-wie-bisher“-Szenario). 
Es betrachtet eine potenzielle Klimaentwicklung bei kontinuierlich steigenden THG-Emissionen ohne zusätzliche Klima-
schutzmaßnahmen. Daraus ergibt sich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts (2100) ein mittlerer Temperaturanstieg von 
3,6 °C - 4,1 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit (1860-1890). Weitergehende Informationen dazu finden sich bei-
spielsweise in Niko (2021) und MU (2019). 
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Tab. 19: Projektion der mittleren Temperaturen für die Stadt Gifhorn  (NIKLIS 2022) 

Zeiträume  Jahresmittel [°C] Sommer [°C] Winter [°C] 

1971-2000 9,1 17 2 

2021-2050 (nahe Zukunft) 10,4 17,9 3,3 

    Änderung im Vergleich zu 1971-2000 +1,3 0,9 1,3 

2071-2100 (ferne Zukunft) 12,5 20,1 5,6 

    Änderung im Vergleich zu 1971-2000 +3,4 3,1 3,6 

Mit steigenden Temperaturen ist des Weiteren davon auszugehen, dass sich zukünftig auch 
die Wahrscheinlichkeit von Temperaturextremen verschieben werden. Die Häufigkeit von 
Frost- und Eistagen wird zurückgehen, genauso wie das Auftreten von Kälteperioden. Dage-
gen nimmt die Wahrscheinlichkeit von Sommer- und Hitzetagen sowie die Dauer und die An-
zahl an Hitzeperioden zu (DWD 2018; NIKLIS 2022). 

Tab. 20: Projektion der klimatischen Kenntage und P erioden für die Stadt Gifhorn  
(NIKLIS 2022) 

Variable  1971-2000 2021-2050 
(nahe Zukunft) 

2051-2100 
(ferne Zukunft) 

Klimatische Kenntage (in Tagen)     

Sommertage 32,1 37,1 59,5 

Hitzetage 6,2 8,8 20,9 

Frosttage 70,5 47,8 23,3 

Eistage 16,2 9,2 3,0 

Klimatische Perioden (in Tagen)    

Frostperioden 19,1 12,3 7,5 

Hitzeperioden (Dauer) 2,6 3,4 6,1 

Hitzeperioden (Anzahl) 0,6 1 2,6 

 

Niederschlag 

Für die Stadt Gifhorn ist zunächst eine geringe Erhöhung der mittleren Jahresniederschlags-
menge (bis 2050) zu erwarten, die bis Ende des 21. Jahrhunderts (2100) abnimmt (s. Tab. 
21). Die projizierte Änderung der Jahresniederschlagsmenge, bezogen auf den Referenzzeit-
raum 1971 – 2000, beträgt für die nahe Zukunft  +20 mm und für die ferne Zukunft  -8 mm. 
Die modellierten Änderungen liegen allerdings unterhalb von 10%. Damit sind sie nicht von 
einer natürlichen Klimavariabilität zu unterscheiden (DWD 2018). Sie zeigen jedoch, dass eine 
Fortsetzung des historischen Trends, einer sukzessiven Abnahme der Jahresniederschlags-
menge, anzunehmen ist. 

Die Modellrechnungen zeigen zudem ein Änderungssignal bei der Verschiebung der Nieder-
schlagsmenge innerhalb eines Jahres. Demnach wird die Niederschlagsmenge im Winter grö-
ßer ausfallen als bisher (sowohl für die nahe als auch die ferne Zukunft). Im Sommer kann es 
zu einer Abnahme der Niederschlagsmenge kommen, wobei auch hier das Änderungssignal 
kleiner als 10% ist und somit innerhalb der Größenordnung natürlicher Klimavariabilität liegt. 
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Tab. 21: Projektion der mittleren Niederschläge für  die Stadt Gifhorn (NIKLIS 2022) 

Zeiträume Jahresmittel [mm] Sommer [mm] Winter [mm] 

1971-2000 643 337 303 

2021-2050 (nahe Zukunft) 663 335 332 

    Änderung im Vergleich zu 1971-2000 +20 -2 +29 

2071-2100 (ferne Zukunft) 635 318 348 

    Änderung im Vergleich zu 1971-2000 -8 -19 +45 

 

Trockenheit / Klimatische Wasserbilanz 

Ein Indikator für Trockenheit ist die Klimatische Wasserbilanz, welche die Differenz des po-
tenziellen (natürlichen) Wasserdargebots durch Niederschlag und den Wasserverlust auf-
grund der potenziellen Verdunstung darstellt. Sie liefert in erster Näherung Hinweise auf die 
regionale Wasserverfügbarkeit bzw. auf das Vorliegen von Wassermangel. 

Die projizierte Abnahme der Niederschläge im Sommer bei Zunahme der Niederschläge im 
Winter (s. Tab. 22), kann zu großen Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit in der Vege-
tationsperiode führen. Ebenso wird sich bei zunehmender Verdunstung aufgrund erhöhter 
Temperaturen und gleichbleibenden oder leicht rückläufigen Jahresniederschlägen die klima-
tische Wasserbilanz verschlechtern, die einen entscheidenden Faktor für das Pflanzenwachs-
tum darstellt.  

Das Jahresmittel 1971-2000 ist im Stadtgebiet noch positiv und liegt bei 26 mm/Jahr, wobei 
das Sommerhalbjahr allein betrachtet ein Wasserbilanzdefizit von -171 mm/Jahr aufweist. Ins-
gesamt herrscht bei der klimatischen Wasserbilanz tendenziell ein Gefälle von Nordwest nach 
Südost. Die Klimamodellrechnungen lassen erwarten, dass die jährliche klimatische Wasser-
bilanz in der nahen Zukunft  abnehmen wird.  

Für die ferne Zukunft  ist mit einer deutlichen Abnahme des bisherigen Jahresmittels zu rech-
nen, wobei das Sommerdefizit deutlich zunimmt. Für das Winterhalbjahr ergibt sich sowohl für 
die nahe als auch für die ferne Zukunft eine leichte Zunahme der klimatischen Wasserbilanz. 

Tendenziell zeigen die Klimaprojektionen, dass die klimatische Wasserbilanz im Jahresmittel 
zukünftig immer weiter negativ wird, wobei entscheidende jahreszeitliche Differenzen auftre-
ten. Während die Winter- und Frühjahrsmonate positive Änderungen zeigen, sind in den Som-
mermonaten deutliche Abnahmen der klimatischen Wasserbilanz erkennbar (s. Tab. 22). Ins-
gesamt ist also eine Verknappung der Ressource Wasser im Stadtgebiet zu erwarten. 

Tab. 22: Projektion der klimatischen Wasserbilanz f ür die Stadt Gifhorn 

Zeiträume Jahresmittel 
[mm/a] 

Sommer 

[mm/a] 

Winter 

[mm/a] 

1971 - 2000 26 -171 198 

2021-2050 (nahe Zukunft) 4 -206 210 

    Änderung im Vergleich zu 1971-2000 -22 -35 +12 

2071-2100 (ferne Zukunft) -67 -284 218 

    Änderung im Vergleich zu 1971-2000 -93 -113 +20 
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Extremereignisse 

Extremereignisse sind Ereignisse, die in Intensität und/ oder Dauer deutlich vom üblichen 
Wettergeschehen abweichen, statistisch sehr selten auftreten und meist mit einer extremen 
Wirkung auf Mensch und Natur einhergehen (DWD 2018).  

Eine statistische Erfassung und Bewertung von Extremereignissen ist nicht einfach und es 
lassen sich nur wenig belastbare Aussagen zur zukünftigen Entwicklung treffen (DWD 2018; 
2021). Zum einen treten sie in vergleichbarer Intensität nur in großen zeitlichen Abständen 
auf, so dass zu wenige Daten/ Messreihen vorliegen. Darüber hinaus ist durch die zu niedrige 
räumliche Auflösung der regionalen Klimamodelle eine Aussage zu lokal begrenzten Extre-
mereignissen nicht möglich.  

Hitze : Durch die fortschreitende Temperaturerhöhung, steigt zukünftig tendenziell auch die 
Wahrscheinlichkeit von extrem hohen Temperaturen bzw. der Anzahl an Hitzetagen und Tro-
pennächten (nächtliche Tiefsttemperatur �  20 °C) sowie von lang andauernden Hitzewellen.  

Starkniederschlag : Über die Entwicklung der Häufigkeit und Verteilung sowie der Art von 
extremen Niederschlägen, können aufgrund der zu geringen räumlichen wie zeitlichen Auflö-
sung der Klimaprojektionen keine detaillierten lokalen Angaben gemacht werden (DWD 2018). 
Die zunehmende Erwärmung geht mit einer Intensivierung des Niederschlagsgeschehens ein-
her, so dass die Wahrscheinlichkeit der Zunahme von extremen Niederschlagsereignissen in 
einer allgemein wärmeren Atmosphäre tendenziell steigt (DWD 2018; 2021). 

Wind/ Sturm : Eine zukünftige Veränderung von Extremereignissen mit hohen Windgeschwin-
digkeiten (Sturm) lässt sich aus den Klimaprojektionen ebenfalls nicht ableiten (DWD 2018; 
2021), da diese aufgrund des seltenen Auftretens ebenfalls nur bedingt statistisch auswertbar 
sind.  

Zusammenfassung 

Insgesamt ist im Stadtgebiet Gifhorn mit einem Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur 
sowie mit milderen Wintern zu rechnen. Es sind sommerliche Trockenperioden, aber höhere 
Niederschläge im Winterhalbjahr und gegebenenfalls eine Zunahme von Extremwetterereig-
nissen zu erwarten. 

Tab. 23: Kernaussagen zur Klimaentwicklung im Stadt gebiet Gifhorn 

(basierend auf dem Mittelwert des „Weiter-wie-bisher“-Szenarios RCP8.5) 

Klimagröße Zeitraum Kernaussage zur Klimaentwicklung 

Temperatur 

Referenzzeitraum 
1971-2000 

Jahresmitteltemperatur: 9,1 °C 

Nahe Zukunft 
(2021-2050) 

Mittlere Änderung Jahresmitteltemperatur: +1,3°C 

Ferne Zukunft 
(2071-2100) 

Mittlere Änderung Jahresmitteltemperatur: +3,4°C 

Niederschlag 

Referenzzeitraum 
1971-2000 Jahresniederschlagsmenge: 643 mm 

Nahe Zukunft 
(2021-2050) 

Mittlere Änderung Jahresniederschlagsmenge: +20 mm  
(Sommer geringfügige Abnahme, Winter zunehmend) 

Ferne Zukunft 
(2071-2100) 

Mittlere Änderung Jahresniederschlagsmenge: -8 mm 
(Sommer abnehmend, Winter zunehmend) 

Klimatische 
Wasserbilanz  

Referenzzeitraum 
1971-2000 Mittlere jährliche Klimatische Wasserbilanz: 26 mm 

Nahe Zukunft Mittlere Änderung jährliche Klimatische Wasserbilan z: -22 mm 
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Klimagröße Zeitraum Kernaussage zur Klimaentwicklung 

(2021-2050) (Sommer abnehmend, Winter leicht zunehmend) 

Ferne Zukunft 
(2071-2100) 

Mittlere Änderung jährliche Klimatische Wasserbilan z: -93 mm 
(Sommer stark abnehmend, Winter zunehmend) 

Extrem- 
ereignisse 

Belastbare Aussagen zur zukünftigen Entwicklung kaum möglich. 
Tendenziell steigt zukünftig die Wahrscheinlichkeit von extrem hohen Temperaturen/ 
lang andauernden Hitzewellen bzw. für extreme Niederschlagsereignisse. 

 

3.4.3.3 Auswirkungen des Klimawandels 

Der Klimawandel wird über die sich ändernde Standortfaktoren (Temperaturerhöhung, Was-
serverfügbarkeit, zunehmende Trockenperioden etc.) direkte und indirekte Auswirkungen auf 
Boden, Wasser (Landschaftswasserhaushalt) und insbesondere die Biologische Vielfalt (Arten 
und Biotope/ Ökosysteme) entfalten. 

Direkte Auswirkungen : aufgrund klimatischer Veränderungen und deren Folgewirkungen 
(z.B. Aussterben von Arten, Arealverschiebungen, Hitze- und Trockenstress, phänologische 
Veränderungen etc.). Zu differenzieren ist zwischen:  

·  unmittelbare Auswirkungen : auf veränderte Klimaparameter zurückzuführen (z.B. 
Temperatur, Niederschlag, Verdunstung)  

·  mittelbare Auswirkungen : Veränderungen der abiotischen Standortbedingungen 
(z.B. Veränderung Bodenwasserhaushalt, Nährstoffverfügbarkeit), die zu einer Verän-
derung von Lebensräumen, -gemeinschaften und -bedingungen einzelner Arten führen 

Indirekte Auswirkungen:  aufgrund gesellschaftlicher Reaktionen auf den Klimawandel, die 
entweder dem Klimaschutz (z.B. Eingriffe im Zuge eines verstärkten Ausbaus erneuerbarer 
Energien, z.B. Biomasseanbau) oder der Klimawandelanpassung dienen und zu veränder-
ten Landnutzungen führen (z.B. Waldumbau, Maßnahmen zum Schutz vor Extremwetterer-
eignissen, Hochwasserschutz, Feldberegnung, Änderung Landnutzung). 

Die folgende Tab. 24 gibt einen Überblick über potenzielle Auswirkungen des Klimawandels. 

Im Anschluss werden einzelne Aspekte im Hinblick auf das Stadtgebiet näher erläutert. 

Tab. 24: Potenzielle Auswirkungen des Klimawandels 

Boden 

·  Zunahme von Niederschlagsereignissen/ -intensitäten kann in Bereichen ohne Dauervegeta-
tion erosionsbedingt zu Substanzverlust und Bodenverdichtung führen (Wassererosion)  

·  Zunahme von Niederschlagsereignissen/ -intensitäten kann zu einem erhöhten Verlagerungs-
risiko für nicht sorbierbare Stoffe, mit Stoffeinträgen in das Grundwasser führen (Nitrataus-
waschungsgefährdung)  

·  Der Rückgang der Niederschläge im Sommer bei gleichzeitigem Temperaturanstieg und hö-
herer Verdunstung in der Hauptvegetationsperiode (abnehmende klimatische Wasserbilanz) 
sorgt für erhöhten Zusatzwasserbedarf in der Landwirtschaft. 

·  Höhere Temperaturen/ Verdunstung und häufigere Austrocknung der Humusschichten von 
klimaschützenden Moorböden (CO2-Senke) führt zu verstärkten Zersetzungsprozessen, bei 
denen organisch gebundener Kohlenstoff freigesetzt wird (THG-Freisetzung) 
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Wasser/ Landschaftswasserhaushalt 

Grundwasser 

·  Steigender Wasserbedarf durch Temperaturzunahme 

·  Rückläufige Grundwasserneubildungsrate, damit tendenziell rückläufiger Grundwasservorrat 

·  Verstärkte Konkurrenz um das Grundwasser durch anthropogene Nutzungen (z.B. künstliche 
Bewässerung von Ackerflächen) 

Oberflächengewässer 

·  Zunahme Intensität und Häufigkeit von Hochwasserereignissen durch vermehrte Starknieder-
schläge (erhöhtes Hochwasser-/ Überschwemmungsrisiko in den Wintermonaten) 

·  Sinkende Wasserstände in Gewässern (häufigeren Niedrigwasserständen im Sommer/ 
Herbst; zeitweise Austrocknung) 

·  Erwärmung des Wassers und Erhöhung der Nähr-/ Schadstoffkonzentration durch höhere 
Temperaturen (Verschlechterung der Gewässergüte, Verringerung des Sauerstoffgehaltes) 

·  Erosion und Sedimentfracht nach Starkregen werden in den Fließgewässern erhöht, was zur 
Veränderung aquatischer Lebensräume führen kann 

Biologische Vielfalt (Arten, Biotope, Ökosysteme)  

·  Kühle- und/ oder feuchteliebende Arten/ Biotoptypen können besonders sensibel auf Erwär-
mung bzw. Trockenheit reagieren (z.B. Amphibien; Fische; Wasserabhängige Biotoptypen/ 
Ökosysteme) 

·  für wärmeliebende bzw. an Trockenheit angepasste Arten (z.B. Reptilien-, Heuschreckenar-
ten) ggf. positive Auswirkungen  

·  Veränderungen im Jahresrhythmus (Phänologie) durch Temperaturzunahme 

·  Arealverschiebungen nach Norden bzw. Nordosten 

·  unterschiedliche Ausbreitungs- und Anpassungsfähigkeiten werden vermutlich zu einer räum-
lichen und zeitlichen Entmischung bisher bestehender Artengemeinschaften führen 

·  zunehmende Temperaturen und Trockenheit schaffen günstige Bedingungen für wärme- und 
trockenliebende Neophyten und Neozoen 

·  Höheres Risiko für Waldbrand insbesondere für Nadelbaum-Monokulturen (durch Nieder-
schlagsrückgang im Sommer bei gleichzeitig Temperaturanstieg/ höherer Verdunstung) so-
wie für Windwurf (v.a. Fichten; durch Extremwetterereignisse/Sturm) 

 

Boden und Grundwasser 

Wassererosion 

Die aktuelle Wassererosion wird in Kap. 3.3.2.5 beschrieben. Die klimawandelbedingte poten-
zielle Zunahme extremer Niederschlagsereignisse und -intensitäten, insbesondere im Winter-
halbjahr, verstärkt die Gefahr von Wassererosion. 

Die Projektionen lassen im Stadtgebiet für die nahe (2021-2050) und die ferne Zukunft (2071-
2100)21 keine bis lediglich leichte Zunahmen der Wassererosion für kleinflächige Teilbereiche 
erwarten. Insgesamt sind für das Stadtgebiet keine bzw. kaum Änderungen zu erwarten (s. 
Abb. 49.  
  

 
21 Grundlage für die Klimadaten ist die Annahme des „Weiter-wie-bisher“-Szenarios RCP8.5 des IPPC (Weltklimarat) aus 

dem fünften Sachstandsbericht (AR5). 
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Potenzielle Bodenerosion (Wasser) 
[Absolutwert] 

Änderung 
[gegenüber 1971-2000]  

Nahe Zukunft – 2021-2050 (mittlere Tendenz) 

  

Ferne Zukunft – 2071-2100 (mittlere Tendenz) 

  

 

 

 

 

Abb. 49: Klimaprojektionen der Wassererosion 

Zusatzwasserbedarf 

Die klimawandelbedingten saisonalen Verlagerungen der Niederschläge (Zunahme der Nie-
derschläge im Winter, Rückgang der Niederschläge im Sommer) bei gleichzeitigem Tempera-
turanstieg, haben bei höherer Verdunstung in der Hauptvegetationsperiode eine abnehmende 
klimatische Wasserbilanz zur Folge.  

Die Dauer und die Anzahl von Trockenperioden werden durch den Klimawandel zukünftig zu-
nehmen. Als Folge steigen die Gefahr von Trockenstress für die Vegetation und das Risiko 
für Ertragseinbußen für die Landwirtschaft. Der Beregnungsbedarf im Stadtgebiet ist aktuell 
überwiegend vergleichsweise gering. Im Bereich Clausmoor sowie bei Neubokel und Gamsen 

Stadtgebiet 

Stadtgebiet 
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weisen Flächen einen mittleren Bedarf auf (93 mm/v), Flächen mit einer hohen Beregnungs-
bedürftigkeit (110 mm/v) liegen nördlich Kästorf, im Bereich Wilsche (Langenmoorsberg, Krä-
henberg, Lilienberg) (NLWKN 2011).22   

Für die nahe Zukunft  ist im Stadtgebiet keine Zunahme der Beregnungsbedürftigkeit zu er-
warten. Für die ferne Zukunft  bis 2100 wird für einige Bereiche eine leichte Abnahme 
(<10mm/v) der Beregnungsbedürftigkeit von Ackerflächen während der Vegetationsperiode 
prognostiziert, für den überwiegenden Flächenanteil eine Zunahme um 10-20 mm/v.  

 
Zusatzwasserbedarf (mittlerer 

Beregnungsbedarf) 
[Absolutwert]  

Änderung 
[gegenüber 1971-2000]  

Nahe Zukunft – 2021-2050 (mittlere Tendenz) 

  

Ferne Zukunft – 2071-2100 (mittlere Tendenz) 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Abb. 50:  Klimaprojektionen des potenziellen Zusatzwasserbeda rfs  

  

 
22 Unter Beregnungsbedarf wird die mittlere jährliche Beregnungsmenge verstanden, die zur Aufrechterhaltung von 40 % 

nutzbarer Feldkapazität im effektiven Wurzelraum (nFKWe) erforderlich ist. 

Stadtgebiet 

Stadtgebiet 
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Grundwasserneubildung und Nitratauswaschungsgefährdung 

Die aktuelle Grundwasserneubildung und Nitratauswaschungsgefährdung werden in Kap. 
3.3.3.1 beschrieben.  

Die Ergebnisse der Klimaprojektionen zeigen, dass das Risiko einer klimawandelbedingten 
Zunahme des standörtlichen Verlagerungsrisikos für nicht sorbierbare Stoffe im Stadtgebiet 
sehr gering ist. Vielmehr werden für die Offenlandbereiche für die ferne Zukunft sogar leichte 
Abnahmen prognostiziert (zwischen -0,15 bis -0,05/Jahr), in einigen Bereichen bewegen sich 
die Abnahmen bis zu -0,78/Jahr. 

Für die Grundwasserneubildung werden punktuelle Veränderungen im Jahresmittel angenom-
men. Bis 2100 ist für die Grundwasserneubildung in einigen Bereichen, v.a. nordwestlich der 
Kernstadt, eine leichte Zunahme zu erwarten. Für die übrigen Stadtbereiche sind keine Ände-
rungen bzw. punktuell leichte Abnahmen zu erwarten. Stärkere Abnahmen werden z.B. für die 
Bereiche Gifhorner Stadtwald, Großes Bullenmoor, Staatsforst Fallersleben sowie punktuell 
im Clausmoor prognostiziert. 

Überwiegend nimmt die Grundwasserneubildung im Stadtgebiet im Sommer ab und im Winter 
zu, weshalb sich im Jahresmittel keine deutlichen Veränderungen ergeben. 

Grundwasserneubildungsrate 
[Absolutwert]  

Änderung 
[gegenüber 1971-2000]  

Nahe Zukunft – 2021-2050  

  

Ferne Zukunft – 2071-2100  
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Abb. 51:  Modellierung der potenziellen Grundwasserneubildung srate  

Oberflächengewässer 

Risiko durch Hochwasser 

Hochwasser sind Abflussereignisse, bei denen eine ungewöhnlich hohe Abflussmenge in ei-
nem Gewässer abfließt. Sie treten statistisch gesehen selten auf und werden durch extreme 
klimatische Bedingungen hervorgerufen, wie z.B. langanhaltender, flächenhafter Dauerregen 
oder auch kurzzeitige, lokal begrenzte Starkregenfälle. Dauerregen kann auch an größeren 
Flussläufen zu Hochwasser führen, während Starkregen sich eher lokal begrenzt auf kleinere 
Fließgewässer auswirkt (Sturzflut). Starkregen kann zudem auch zu Überschwemmungen di-
rekt in der Fläche führen, noch bevor das abfließende Wasser ein Gerinnebett erreicht, wenn 
die Niederschlagsintensität die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens deutlich übersteigt. 

Die Ergebnisse der Klimaprojektionen lassen im Stadtgebiet sowohl für die nahe (2021-2050)  
als auch die ferne Zukunft (2071-2100)  eine Änderung der Abflusshöhe des Scheitelabflus-
ses für ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ100) (im statistischen Mittel einmal in 100 
Jahren zu erwarten) erkennen (Pegel Brenneckenbrück). Die Änderungssignale prognostizie-
ren eine geringe Zunahme um 3% der mittleren Abflusshöhe (bis 2050), die bis Ende des 21. 
Jahrhunderts (2100) weiter zunimmt (18%). Gleichzeitig erhöht sich auch die Häufigkeit von 
Hochwasserereignissen. Für die nahe Zukunft wird eine Zunahme der mittleren Häufigkeit von 
51% prognostiziert, für die ferne Zukunft nimmt die Häufigkeit mit 148% nochmals deutlich zu. 

Im Stadtgebiet kann es bereits jetzt bei Hochwasser zu Überschwemmungen kommen, insbe-
sondere entlang der Aller (Gefahrengebiet HQ100). Im Bereich der Kernstadt wurde im 2. 
Zyklus 2016-2021 ein Risikogebiet HQ100 gemäß Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
(HWRM-RL) ermittelt, mit zu erwartenden signifikanten Schäden für ein Hochwasser mit mitt-
lerer Wahrscheinlichkeit (HQ100). Dieses geht in einigen Bereichen im Kernstadtgebiet auch 
kleinflächig über das festgesetzte Überschwemmungsgebiet hinaus. 

Risiko durch Niedrigwasser 

Der Niedrigwasserabfluss beschreibt eine (ungewöhnlich) niedrige Abflussmenge in einem 
Fließgewässer, die vor allem durch extreme klimatische Bedingungen hervorgerufen wird, die 
über einen längeren Zeitraum andauern. Hierzu zählen zum einen geringe Niederschläge bzw. 
Trockenheitsphasen, zum anderen hohe Temperaturen, die mit einer erhöhten Verdunstung 
einhergehen. Der Abfluss im Gewässerbett wird dann nahezu ausschließlich über das Grund-
wasser gespeist, da der Boden während langer Trockenheit kein frei fließendes Wasser mehr 
aufweist. Aktuell gibt es im Stadtgebiet bereits gemeldete Fließgewässerabschnitte, die tro-
ckenfallen (>6 Monate/Jahr) (s. Karte 4.2). 
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Die Klimaprojektionen sagen für die Zukunft wärmere und trockenere Sommer voraus, bei 
gleichzeitig nahezu gleichbleibenden (nahe Zukunft ) bzw. sinkenden (ferne Zukunft ) som-
merlichen Niederschlägen. Tendenziell sind daher zukünftig im Sommer häufigere und län-
gere Niedrigwasserperioden in den Binnengewässern anzunehmen, insbesondere in den Be-
reichen, in denen die bereits bestehende Grundwasserzehrung in Zukunft noch weiter zu-
nimmt.  

Niedrigwasser tritt nicht plötzlich und kurzzeitig auf, sondern entwickelt sich langsam über 
einen längeren Zeitraum und kann auch entsprechend lange andauern. Dies kann zu einer 
Beeinträchtigung der Gewässerökologie führen, insbesondere für naturnahe Fließgewässer 
(Darstellung in Karte 4.2). Niedrige Wasserstände sowie steigende Lufttemperaturen bewirken 
eine Verschlechterung der Gewässergüte, da die Erwärmung des Wassers zu geringen Sau-
erstoffgehalten sowie zu einer Erhöhung der Nähr-/ Schadstoffkonzentration in den Gewäs-
sern führt.  

Darüber hinaus kann ein erhöhtes Auftreten von Niedrigwasserperioden auch zu stärkeren 
Einschränkungen von Nutzungen führen (z.B. Entnahme/ Einleitung Kühl- und Brauchwasser, 
Feldberegnung etc.). 

Biologische Vielfalt (Arten, Biotope, Ökosysteme) 

Arten/ Lebensräume 

Insbesondere kühle- und feuchteliebende Arten können besonders sensibel auf Erwärmung 
bzw. Trockenheit reagieren (wie z.B. Amphibien oder Fische), wohingegen sich für wärmelie-
bende und an Trockenheit angepasste Arten (wie beispielsweise diverse Reptilien und Heu-
schreckenarten) auch positive Auswirkungen ergeben können. Durch die Temperaturzunahme 
sind unter anderem Veränderungen im Jahresrhythmus (Phänologie) zu erwarten (z.B. frühere 
Vegetationsperiode, veränderte Brut- und Zugzeiten bei Vögeln etc.). 

Die unterschiedlichen Ausbreitungs- und Anpassungsfähigkeiten werden vermutlich zu einer 
räumlichen und zeitlichen Entmischung bisher besteh ender Artengemeinschaften  und 
damit zur Herausbildung neuartiger Lebensgemeinschaften führen. Hierzu werden auch Arten 
beitragen, die gegenwärtig noch nicht heimisch sind, deren Areale sich aber als Folge der 
Klimaveränderung vermutlich nach Norden verschieben (invasive Arten), denn zunehmende 
Temperaturerhöhungen und Trockenheit schaffen günstige Bedingungen für wärme- und tro-
ckenliebende Neophyten und Neozoen , konkurrenzstarke Arten können sich vermehrt aus-
breiten (LFULG o.J.) und zu einer verstärkten Bedrohung von Arten und Lebensräumen führen 
(KLEINBAUER et al. 2010).  

Ökosysteme 

Besonders sensibel gegenüber Erwärmung bzw. Trockenheit sind Ökosysteme, die wasser-
gebunden sind und empfindlich gegenüber Wasserstandsabsenkungen reagieren (z.B. 
Feuchtgebiete, Moore, Wald- und Gewässerökosysteme). Eine Empfindlichkeit gegenüber 
Wasserstandabsenkung liegt vor, wenn Biotoptypen aufgrund von Eingriffen in den Wasser-
haushalt negativ beeinflusst werden. Dabei handelt es sich um grundwasserabhängige oder 
von Überflutungen abhängige Biotoptypen sowie Fließ- und Stillgewässer, die generell eine 
sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Trockenlegung haben. Solche Veränderungen führen in 
Folge zu einer Veränderung der Vegetationsbestände durch Wassermangel (DRACHENFELS 
2024; RASPER 2004). 
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In der Karte 4.2 „Klimawandel“ erfolgt eine Darstellung aller Biotoptypen, die eine sehr hohe, 
hohe und mittlere Grundwasserabhängigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Wasserstands-
absenkung aufweisen (inklusive Binnengewässer) (DRACHENFELS 2024; RASPER 2004). Bio-
tope hoher bis sehr hoher Empfindlichkeit sind u.a. Röhrichte und Riede, Birken-/ Birken-
Kiefern-Bruchwälder und Erlen- und Eschen Auwald, Pfeifengras-Birken- und Kiefern-Moor-
wald sowie Flutrasen. Als Biotope mittlerer Empfindlichkeit sind neben weiteren feuchten Wäl-
dern und Feuchtgebüschen auch Grünländer der Überschwemmungsbereiche zu nennen.  

Durch die Wahrscheinlichkeit der Zunahme von extremen Niederschlagsereignissen (s. Kap. 
3.4.3.2) können sich zudem Erosion und Sedimentfracht nach Starkregen in Fließgewässern 
erhöhen, was zu einer potenziellen Veränderung aquatischer Lebensräume führen kann. 

Neben den wassergebundenen Biotopen können insbesondere auch Waldbiotope  von klima-
tischen Veränderungen besonders betroffen sein, da viele Baumarten sehr langlebig und orts-
gebunden sind und das Ausmaß sowie die Geschwindigkeit der aktuellen klimatischen Verän-
derungen das Anpassungsvermögen vieler Baumarten übersteigt.  

Risiken ergeben sich aus den Verschiebungen der Niederschlagsmengen in den Winter und 
das vermehrte Auftreten von Trockenphasen während der Vegetationszeit, die zu Trocken-
stress in den Sommermonaten führen. Durch eine verlängerte Vegetationszeit steigt zudem 
die Gefahr von Früh- und Spätfrösten. Extremwetterereignisse (v.a. Windwurf, Schneebruch, 
Hagelschäden ) sowie ein erhöhtes Waldbrandrisiko  infolge langanhaltender Trockenperio-
den stellen einen weiteren Risikofaktor dar und steigern die Anfälligkeit für Schaderreger  
(wie z.B. Pilze, Borkenkäfer, Frostspanner). Als besonders anfällig gegenüber Trockenheit 
werden insbesondere die Baumarten Fichte, Rotbuche und Douglasie angesehen, während 
Eichen, Linden, Ahorn und Kiefer als trockentolerant eingeschätzt werden (GRÜNER 2017). 
Wälder erfüllen als potenzieller Speicher und Senke für Kohlenstoffdioxid eine klimaschüt-
zende Funktion (vgl. Kap. 3.4.4.2.1). Durch Schädigung, z.B. Waldbrand, kann der im Holz 
und Boden organisch gebundene Kohlenstoff wieder freigesetzt werden.  

Es sind jedoch auch positive Auswirkungen zu erwarten, die sich vornehmlich durch die ver-
längerte Vegetationszeit ergeben. Zudem gewinnen wärmeliebende Baumarten an Konkur-
renzkraft und können auch in höheren Lagen die Baumartenvielfalt gezielt ergänzen.  

3.4.4 Klimaschutz/ Anpassung an die Folgen des Klim awandels 

Die Notwendigkeit, den Klimawandel und die Anpassungsoptionen bei Planungen und Maß-
nahmen, insbesondere den raumbedeutsamen, zu berücksichtigen, verdeutlicht sich auch in 
Gesetzen und wichtigen politischen Dokumenten.  

Das „Bundes-Klimaschutzgesetz“23 schreibt für ganz Deutschland eine schrittweise Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 vor: Bis zum Jahr 2030 um 
mindestens 65% und bis zum Jahr 2040 um mindestens 88%; bis zum Jahr 2045 soll die 
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden.  

 
23 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 

2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist 
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Das Niedersächsische Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Fol-
gen des Klimawandels (NKLIMAG)24 setzt etwas höhere Ziele: die Minderung der Gesamte-
missionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 75%, bis zum Jahr 2035 um mindestens 90%. 
Zudem soll der Energiebedarf in Niedersachsen bis 2040 bilanziell vollständig durch erneuer-
bare Energien gedeckt werden und natürliche Kohlenstoffspeicherkapazitäten erhalten und 
erhöht werden.   

Darüber hinaus sind weitere wichtige Dokumente zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
zu nennen wie z.B. das "Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung 
des Klimaschutzplans 2050" (BMU 2020) und auf Landesebene die "Niedersächsische Klima-
schutzstrategie 2021" (MU 2021) mit dem Maßnahmenprogramm Energie und Klimaschutz 
und die „Niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 2021 
(MU 2022a). 

Für den Landschaftsplan der Stadt Gifhorn sind insbesondere zwei Aspekte hinsichtlich des 
Klimawandels bedeutsam:  

·  die Herausforderung der Klimafolgenanpassung (Kap. 3.4.4.1) und  

·  die Zielsetzung der Reduzierung des Treibhausgasausstoßes (Kap. 3.4.4.2).  

3.4.4.1 Klimafolgenanpassung 

Im Hinblick auf den Klimawandel und seine Folgewirkungen ist vieles, insbesondere für die 
Biodiversität, mit Unsicherheiten verbunden und kann derzeit nur als potenziell zu erwartende 
Auswirkungen begründet abgeschätzt werden.  

Hinsichtlich des Artenschutzes sind Maßnahmen erforderlich, die eine Anpassung der Arten 
an den Klimawandel unterstützen (IBISCH & KREFT 2008). Insbesondere für seltene und hoch 
gefährdete Arten sind an den Klimawandel angepasste Strategien erforderlich, um das Aus-
sterberisiko zu reduzieren (STREITBERGER et al. 2017). Dies gilt im Stadtgebiet insbesondere 
für die Arten, die an kühle und feuchte Bedingungen angepasst sind oder die sich aufgrund 
einer Ortstreue bzw. eines geringen Ausbreitungspotenzials neue Lebensräume nicht oder 
nur schwer erschließen können, sowie für wassergebundene Ökosysteme, die empfindlich 
gegenüber Wasserstandsabsenkungen reagieren (z.B. Wald- und Gewässerökosysteme). 

Für diese Arten besteht ein besonderer Handlungsbedarf, geeignete Lebensräume sowie Ver-
netzungsstrukturen und Wanderkorridore im Rahmen des Biotopverbundes zu sichern bzw. 
zu entwickeln, um einen potenziellen Austausch zu gewährleisten (vgl. Strategie zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels (MU 2022a) Kap. 4.3). Der lokale Biotopverbund ist in 
die regionalen und überregionalen Biotopverbundkonzepte zu integrieren. 

Zudem gilt es, die Lebensräume der genannten Artengruppen zu optimieren, um diese wider-
stands- und anpassungsfähiger zu machen. Flächen mit Lebensraumschutzfunktion sollen in 
ausreichender Größe bereitgestellt werden. Der Waldumbau  zu klimaangepassten Mischwäl-
dern sowie die Regeneration des Landschaftswasserhaushaltes und de r natürlichen Dy-
namik  von Ökosystemen stellen wichtige Aufgabenfelder der Anpassung an den Klimawandel 
dar. Zudem sind Strategien zum Umgang mit klimawandelbedingt auftretenden Invasiven Ar-
ten zu entwickeln (vgl. Anpassungsstrategie MU 2022a). 

 
24 Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (Nieder-

sächsisches Klimagesetz - NKlimaG) vom 10. Dezember 2020. Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289) 
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Bei allen potenziellen Maßnahmen zu Anpassungen an den Klimawandel ist die zukünftige 
Effektivität bzw. Effizienz dieser Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Lebens-
räumen und Arten vor dem Hintergrund des Klimawandels kritisch zu hinterfragen, und es gilt 
auf ihre langfristige Wirksamkeit unter den veränderten klimatischen und standörtlichen Be-
dingungen zu achten (HEILAND et al. 2011). 

3.4.4.2 Reduzierung des Treibhausgasausstoßes  

Der weltweit zu beobachtende Temperaturanstieg ist maßgeblich auf die durch den Menschen 
verursachten Emissionen von Treibhausgasen (THG) zurückzuführen (IPCC 2021; HAYHOE et 
al. 2017). Vornehmlichen handelt es sich bei den klimawirksamen Treibhausgasen um Koh-
lendioxid (CO2), Lachgas (N2O) und Methan (CH4).  

Auf Ebene der Landschaftsplanung ist vor allem die besondere Funktion von Böden als CO2-
Speicher darzustellen und es sind Bereiche mit beeinträchtigten Funktionen durch entspre-
chende Bodennutzungen (CO2-Emissionen) zu ermitteln, auf die der Naturschutz, insbeson-
dere in Bereichen, in denen auch andere naturschutzfachliche Ziele zu verfolgen sind, einen 
Einfluss haben kann. Diese Informationen können z.B. bei der Verortung von Ausgleichsmaß-
nahmen einfließen.  

3.4.4.2.1 Klimaschutzfunktion von Böden 

Böden stellen bedeutende Kohlenstoffspeicher dar (GROTHE et al. 2017). Besonders kohlen-
stoffreich sind organische und hydromorphe (stau- und grundwasserbeeinflusste) Böden, wie 
Moore, Auenböden, Organomarschen und (Pseudo-) Gleye. In Abhängigkeit von der Boden-
nutzung und der Bewirtschaftungsweise können diese Böden als Treibhausgas (THG)-Spei-
cher/ Senke oder auch als THG-Quelle fungieren (ebd.). 

Das LBEG (2018) hat die Klimaschutzfunktionen kohlenstoffreicher Böden in der „Gebietsku-
lisse der kohlenstoffreichen Böden mit Bedeutung für den Klimaschutz“ auf der Basis Boden-
karte 1: 50.000 (BK 50) ausgewertet. Die Kulisse beinhaltet zum einen Bereiche mit einem 
hohen Potenzial zur Minderung von THG-Emissionen (v.a. landwirtschaftlich genutzte Moore), 
zum anderen auch emissionsarme Standorte auf organischen Böden (z.B. naturnahe Moore). 
Neben Moorböden, als Böden mit den höchsten Kohlenstoffgehalten, beinhaltet die Gebiets-
kulisse auch sonstige kohlenstoffreiche nasse mineralische Böden (NMB) bis einschließlich 
zur bodenkundlichen Feuchtestufe (BKF) 8 (mittel feucht), wie Auenböden, (Pseudo-) Gleye, 
Tiefumbruchböden und Podsol, denen ein Potenzial zur Wiedervernässung und somit eine 
potenzielle Bedeutung für den Klimaschutz bzw. eine potenzielle Entwicklungsfähigkeit zur 
THG-Speicherung zugeordnet werden kann (GROTHE et al. 2017).  

Da regional auch schwach feuchte (BKF 7), kohlenstoffreiche, nasse mineralische Böden für 
den Klimaschutz von besonderer Bedeutung sein können, werden diese entsprechend mit 
betrachtet.  

Grundlagen und Methodik 

Für die Bewertung der Klimaschutzfunktionen werden die genannten Böden mit der aktuellen 
Bodennutzung (Biotoptypen) verschnitten und hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Klima-
schutz in Kategorien (THG-Freisetzung) eingeordnet (s. Textkarte 6 „Treibhausgas-Emissio-
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nen“). Die Zuordnung der THG-Freisetzung je Biotoptyp und Bodentyp erfolgt anhand der Ar-
beitshilfe Klima und Boden (Technische Vorgehensweise) des NLWKN (Entwurf Stand 01/2024; 
nicht veröffentlicht25).  

Für die Moorböden erfolgt die Einstufung der potenziellen THG-Freisetzung in einem 3-stufi-
gen Ampelschema in sogenannte Emissionsklassen (THG-Klasse). Die nassen mineralischen 
Böden (NMB) werden in einem 2-stufigen Schema eingestuft. 

Aus der Einstufung der THG-Klasse bzw. der Kohlenstoffvorräte ergibt sich gem. der Arbeits-
hilfe (NLWKN 2024) die Bedeutung der Moorböden bzw. der NMB für den Klimaschutz, aus der 
sich Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit bzw. mit beeinträchtigter/ gefährdeter beson-
derer Funktionsfähigkeit von Klima/ Luft ableiten lassen (s. Tab. 25; Karte 4.1 „Klima und 
Luft“). 

Tab. 25: THG-Klassen bzw. potenzielle THG-Freisetzu ng sowie Bewertung der Bedeu-
tung für den Klimaschutz (Tabelle gem. Arbeitshilfe Klima und Boden, verändert PU 2024 
(NLWKN Stand 01/2024; nicht veröffentlicht)) 

 Moor NMB 
Klimaschutz - 

bewertung Darstellung 

THG-
Klasse 

Kohlenstoffvorräte  
Textkarte 6 

CO2-Äq. 
(t/ha/Jahr) 

Bedeutung 
Schutzgut Karte 4.1 

A 

+++ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) <=19,  
Torfmächtigkeit >80cm 

 
sehr hoch  

Bereiche mit  
besonderer  
Funktionsfähigkeit  
für Klima/ Luft  

++ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) <=19,  
Torfmächtigkeit 30-80cm 

 sehr hoch 

+ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) <=19,  
Torfmächtigkeit <30cm 

0 (neutral) hoch 

B 

+++ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) 20-26,  
Torfmächtigkeit >80cm 

 hoch   

++ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) 20-26,  
Torfmächtigkeit 30-80cm 

 hoch 

+ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) 20-26,  
Torfmächtigkeit <30cm 

 mittel-gering 

C 

+++ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) >=27,  
Torfmächtigkeit >80cm 

 hoch 

++ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) >=27,  
Torfmächtigkeit 30-80cm 

 hoch-mittel 

+ CO2-Äq. (t/ha/Jahr) >=27,  
Torfmächtigkeit <30cm 

1 bzw. 2 mittel-gering 

Potenzielle THG-Bilanz nach CO 2-Äquivalenten je Bodenart und Biotoptyp 

Die Abb. 52 stellt die Flächenanteile der THG-Klassen im Stadtgebiet dar. Den größten Flä-
chenanteil nehmen Moorböden der THG-Klasse B ein (27%), gefolgt von Böden der THG-
Klassen C (13,5%) und A (9,1%).  

Die nassen mineralischen Böden (NMB) sind zu 34,3% als neutral hinsichtlich THG-Freiset-
zung zu bewerten (Bodennutzung verursacht keine THG-Emissionen, die Flächen können als 
klimaneutral eingestuft werden) und auf 10,5% erfolgt eine THG-Freisetzung von 1 bzw. 2 
t/ha/Jahr CO2-Äquivalenten. 

 
25 Arbeitshilfe NLWKN in Zusammenarbeit mit dem LBEG „Klimaschutzfunktionen von Böden als Beitrag zur Landschafts-

rahmenplanung in Niedersachsen“, inklusive GIS-Anleitung; nicht veröffentlicht (Stand 01/2024) 

Bereiche mit               

beeinträchtigter/        

gefährdeter besonderer 

Funktionsfähigkeit für 

Klima/ Luft
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Etwa 5,6% der klimarelevanten Böden sind für die Betrachtungen nicht relevant (z.B. Gewäs-
ser, versiegelte Flächen).  

Eine kartografische Darstellung der Flächenanteile der THG-Klassen sowie der Einstufung der 
potenziellen THG-Freisetzung im Stadtgebiet erfolgt in der Textkarte 6 „Treibhausgas-Emis-
sionen“. 

 

Abb. 52: Flächenanteile der THG-Klassen im Stadtgeb iet Gifhorn  

Zurzeit besteht auf den klimarelevanten Böden im Stadtgebiet ein THG-Freisetzungspotenzial 
in einem Umfang von ca. 23.567 t CO2-Äq. pro Jahr (s. Tab. 26).   

Tab. 26: THG-Freisetzungspotenzial auf klimarelevan ten Böden im  
Stadtgebiet Gifhorn 

THG-
Klasse 

CO2-Äquivalent 
(in t/ha/Jahr) 

Fläche 
(in ha) 

Gesamt CO 2-Äquivalent 
(in t/Jahr) 

A 0-19 170 1.010 

B 20-26 503 12.338 

C � 27 251 9.911 

NMB 0 (neutral) 639 0 

1 81 81 

2 114 227 

Gesamt  1.788 23.567 

 

Die mit einer hohen und sehr hohen THG-Emission identifizierten Bereiche gelten in ihrer 
Klimaschutzfunktion aktuell als erheblich beeinträchtigt, in Bezug auf das naturschutzfachli-
che Zielkonzept (vgl. Kap. 5) sind sie jedoch von besonderer Bedeutung.  

Eine Extensivierung der Bodennutzung und Vernässung in diesen Bereichen hat einen beson-
ders positiven Effekt auf eine Reduzierung von THG-Emissionen (GROTHE et al. 2017). 
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3.4.4.3 Bereiche mit besonderer beziehungsweise bee inträchtigter/  
gefährdeter besonderer Funktionsfähigkeit von Klima / Luft 

Klimaschutzfunktion von Moorböden 

Moorböden mit naturnahen Wasserständen  (mittlerer Grundwasserstand von ca. 10 cm un-
ter Flur) weisen je nach Torfmächtigkeit eine hohe bis sehr hohe THG-Speicherung auf und 
werden in der Karte 4.1 „Klimaschutzfunktion von Böden und Bodennutzungen“ als Bereiche 
mit besonderer Funktionsfähigkeit von Klima/ Luft dargestellt.  

Moorböden mit einer hohen und sehr hohen THG-Emissi on  aufgrund Entwässerung oder 
intensiver Nutzung werden in der Karte 4.1 als Bereiche mit beeinträchtigter/ gefährdeter 
besonderer Funktionsfähigkeit von Klima/ Luft  dargestellt. 

Klimaschutzfunktion von nassen mineralischen Böden (NMB) 

Nasse mineralische Böden  können sich im Vergleich der mineralischen Böden durch einen 
hohen Kohlenstoffgehalt auszeichnen (GROTHE et al. 2017). Wenn eine intensive Nutzung seit 
weniger als 5 Jahre stattfindet (Ackerbau, Intensivgrünland), können CO2-Emissionen verur-
sacht werden (Darstellung in Karte 4.1 als Bereiche mit beeinträchtigter/ gefährdeter be-
sonderer Funktionsfähigkeit von Klima/ Luft ).  

Im Anschluss an einen Nutzungszeitraum (>5Jahre) hat sich ein neues Gleichgewicht des 
Kohlenstoffgehaltes eingestellt und die Bodennutzung verursacht keine erhöhten THG-Emis-
sionen mehr (GROTHE et al. 2017). Diese Flächen können als klimaneutral  eingestuft werden, 
da von ihnen weder negative noch positive Wirkungen auf den Klimaschutz ausgehen. Die 
Anlage und der Erhalt von Dauergrünland bzw. Dauerbrache (�  5 Jahre) führen auf den ge-
nannten Böden wiederum zu einer CO2-Einlagerung (ebd.). Diese Böden weisen daher eine 
potenzielle Entwicklungsfähigkeit zur THG-Speicherung auf und werden in der Karte 4.1 als 
Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit von Klim a/ Luft dargestellt.  

Wälder  auf kohlenstoffreichen Böden speichern vor allem oberirdisch und in geringerem Maße 
unterirdisch Kohlenstoff, wobei die Höhe der tatsächlichen Einlagerung pro Jahr von der 
Standzeit und somit auch der Baumart abhängig ist (GROTHE et al. 2017)26. Diese Flächen 
können ebenfalls als klimaneutral eingestuft werden (Darstellung in Karte 4.1 als Bereiche 
mit besonderer Funktionsfähigkeit von Klima/ Luft) . 

Mit 949 ha (50,9%) weist etwas mehr als die Hälfte der kohlenstoffreichen Böden mit Bedeu-
tung für den Klimaschutz im Stadtgebiet aktuell eine beeinträchtigte bzw. gefährdete Funkti-
onsfähigkeit für Klima und Luft auf (s. Abb. 53). Eine besondere Funktionsfähigkeit für Klima 
und Luft weisen mit 809 ha (43,4%) weniger als die Hälfte der kohlenstoffreichen Böden auf.  

Etwa 107 ha (5,7%) weisen aufgrund ihrer aktuellen Bodennutzung keine Relevanz für Klima/ 
Luft auf (Biotoptypen: Siedlung, Gewässer27 etc.). 

 

 
26 Nach WÖRDEHOFF et al. (2011) weist die Fichte im Zeitraum zwischen 30-100 Jahren die höchsten Kohlenstoffvorräte pro 

ha auf. Die Buche weist erst anschließend an diesen Zeitraum Vorteile bezüglich des Kohlenstoffvorrats auf, Eichen 
schließen erst nach rund 120 Jahren auf. 

27 Keine Relevanz bezogen auf die THG-Bilanzierung von Böden. Gewässer weisen jedoch eine generelle Relevanz für 
Klima/Luft auf (z.B. für das Stadtklima unter sich verändernden klimatischen Bedingungen) und können, abhängig von 
konkreten Umweltbedingungen, als Senke oder Quelle für Treibhausgase wirken (TITTMANN 2018). 
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Abb. 53: Bereiche mit besonderer bzw. beeinträchtig ter/gefährdeter  
Funktionsfähigkeit von Klima/Luft im Stadtgebiet Gi fhorn  

In Bezug auf das Zielkonzept (vgl. Kap. 4) sind diese identifizierten Bereiche von besonderer 
Bedeutung. Die Erhaltung und Entwicklung der genannten Bodennutzung in diesen Bereichen 
als THG-Speichern/ Senken hat einen besonders positiven Effekt auf eine Reduzierung von 
THG-Emissionen.  
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4 Zielkonzept 
Das Zielkonzept stellt die aus naturschutzfachlicher und landschaftsplanerischer Sicht ange-
strebte Entwicklung der Stadt Gifhorn räumlich konkret dar. Im Landschaftsplan nimmt es die 
zentrale Stellung zwischen der Darstellung des Ist-Zustandes und den zur Umsetzung des 
angestrebten Zustands von Natur und Landschaft vorzusehenden Maßnahmen ein. Es stellt 
dar, welche Bereiche im Stadtgebiet aus naturschutzfachlicher Sicht zu sichern, zu verbes-
sern, zu entwickeln oder wiederherzustellen sind. Dabei berücksichtigt das Zielkonzept über-
geordnete Schutz- und Planungskonzeptionen. Naturschutzinterne Zielkonflikte, die sich aus 
der Einbeziehung aller Schutzgüter ergeben, werden geklärt. Zudem umfasst es die Erarbei-
tung und Darstellung des Biotopverbundsystems für die Stadt Gifhorn (vgl. Kap. 4.3). 

Für die Bauleitplanung stellt das Zielkonzept eine wesentliche Abwägungsgrundlage dar und 
ermöglicht, Eingriffe in besonders schutzwürdige, empfindliche Bereiche zu vermeiden und zu 
einer Verbesserung des Biotopverbundes beizutragen. 

4.1 Leitlinien/ Leitbild 

Auf eine Wiedergabe der allgemeinen und übergeordneten Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes wird an dieser Stelle verzichtet. Diese können dem Landschaftsrahmenplan des 
Landkreises Gifhorn (1994) (dort Kap. 4.1) entnommen werden. Die dort formulierten Leitlinien 
sind vom Grundsatz auch für den Landschaftsplan der Stadt Gifhorn gültig. Der Schwerpunkt 
wird hier mehr auf die Ableitung von Entwicklungszielen für die einzelnen Schutzgüter und ein 
schutzgutübergreifendes lokales Zielkonzept gelegt.  

 

4.2 Raumkonkretes Zielkonzept 

4.2.1 Zielkategorien 

Das Zielkonzept stellt dar, welche Bereiche der Stadt Gifhorn zu sichern, zu verbessern und 
vorrangig zu entwickeln sind. In der Zusammenschau der Werte und Funktionen in Natur und 
Landschaft für die einzelnen Schutzgüter werden entsprechend der Hinweise der Fachbe-
hörde für Naturschutz (NLÖ, heute NLWKN in Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 
2/2001) die folgenden fünf Zielkategorien für die zukünftige Entwicklung unterschieden und 
raumkonkret in der Karte 5.1 (Zielkonzept) dargestellt. 

Tab. 27: Zielkategorien 

1 
Sicherung von Gebieten mit überwiegend sehr hoher Bedeutung für Arten und  
Biotope 

1a Verbesserung beeinträchtigter Teilbereiche dieser Gebiete 

2 
Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung  
für Arten und Biotope und hoher bis sehr hoher Bedeutung für Landschaftsbild,  
Boden/ Wasser, Klima/ Luft 

3 
Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell  
überwiegend geringer bis sehr geringer Bedeutung für alle Schutzgüter 
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4 
Umweltverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit aktuell sehr geringer bis 
mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter 

 

Flächen der Zielkategorie 1 werden von ihrer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
bestimmt. Diese Kategorie umfasst Biotope bzw. Biotopkomplexe von sehr hoher Bedeutung, 
z.T. auch Biotope von hoher und mittlerer Bedeutung im Zusammenhang mit sehr wertvollen 
Flächen bzw. sehr wertvollen Artvorkommen sowie Biotope von hoher Bedeutung innerhalb 
von Gebieten mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz und innerhalb 
von Kerngebieten und Trittsteinen des Biotopverbundes. 

Die Bereiche in Schutzgebieten (Natura 2000, NSG), in Kerngebieten des Biotopverbundes, 
in Lebensräumen mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz und inner-
halb von Schwerpunktvorkommen von Biotopen hoher und sehr hoher Bedeutung, die aktuell 
noch beeinträchtigt sind, sprich eine geringere Biotopwertigkeit bzw. eine eingeschränkte Bi-
otopverbundfunktion aufweisen, werden als zu verbessern eingestuft und in Kategorie 1a  
eingestuft. Für die Lebensräume mit sehr hoher Bedeutung für Brutvögel erfolgt diese Dar-
stellung als Schraffur. Dies verdeutlicht, dass für diese Flächen nicht großflächig Biotope mit 
hohem naturschutzfachlichem Wert angestrebt werden sollen, sondern die Flächen als ein 
strukturreiches Mosaik für die Zielarten aufgewertet werden sollen. 

Flächen der Zielkategorie 2  werden neben Biotopen bzw. Biotopkomplexen von hoher Be-
deutung durch hochwertige Bereiche der abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser und Klima/ 
Luft sowie von Landschaftsbildeinheiten mit hoher und sehr hoher Bedeutung und kulturhis-
torisch bedeutsamen Landschaften bestimmt, die zu sichern sind. Als Schraffur wird die Ziel-
kategorie für Biotoptypen von sehr geringer bis geringer Bedeutung, die sich in Lebensräumen 
mit hoher Bedeutung für Brutvögel (Rotmilan, Kiebitz) oder innerhalb des Funktionsraumes 
Halboffenland befinden, dargestellt. Dieses bedeutet, dass die Flächen in ihren Strukturen für 
die Zielarten bzw. den Funktionsraum aufgewertet werden sollen (einerseits Anreicherung für 
den Rotmilan, Fledermausarten des Halboffenlandes, andererseits Offenhalten für den Kie-
bitz). 

Die Zielkategorie 3  umfasst Flächen von überwiegend geringer Bedeutung für den Arten-und 
Biotopschutz mit beeinträchtigten Funktionen für die Wasser- und Stoffretention und überwie-
gend erlebnisarme Landschaftsbildräume mit überformter Eigenart. Dies sind beispielsweise 
Flächen, deren Funktionen als prioritärer Entwicklungskorridor im Biotopverbundsystem vor-
rangig zu verbessern sind, sowie Bereiche mit erhöhten Schutzanforderungen aufgrund be-
sonderer Standortverhältnisse (z.B. Moorböden mit hoher Treibhausgasemission). 

Für alle übrigen Gebiete von überwiegend geringer und sehr geringer Bedeutung für den Ar-
ten- und Biotopschutz und ohne besondere Funktion im Biotopverbundkonzept gelten die all-
gemeinen Grundsätze einer umweltverträglichen Nutzung, sie sind der Zielkategorie 4  zuge-
ordnet. Für im Zusammenhang bebaute Siedlungsflächen werden keine naturschutzfachlichen 
oder landschaftsplanerischen Ziele formuliert; eine Ausnahme bilden die historischen Stra-
ßenzüge in Gifhorn, die mit der Zielkategorie 2 dargestellt sind 

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die Zuordnung der Wertaussagen des Land-
schaftsplanes bzw. der Kriterien, die den Kategorien des Zielkonzeptes zugeordnet werden. 
Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung so, dass die jeweils höchste Ausprägung der Fläche bzw. 
das höchste Kriterium, die jeweils höchste erreichte Zielkategorie auslöst. 
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Tab. 28: Zuordnung der Werte und Funktionen der Sch utzgüter zu den Zielkategorien 

1 
 

Sicherung  

Diese Kategorie enthält für den Naturschutz wertvolle Bereiche landesweiter, nati-
onaler und internationaler Bedeutung sowie Flächen landesweiter Naturschutzpro-
gramme sowie Bereiche sehr hoher, z.T. hoher Bedeutung für Arten und Biotope 
sowie die Kerngebiete des Biotopverbundes. 

·  Biotoptypen sehr hoher Bedeutung 
·  Biotoptypen hoher Bedeutung: 

-  innerhalb von Schwerpunktvorkommen von Biotoptypen hoher und sehr 
hoher Bedeutung 

-  innerhalb von Gebieten mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und 
Pflanzenartenschutz 

-  innerhalb von Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten 
-   innerhalb der Kerngebiete, Kerngebiete Entwicklung und Trittsteine des 

Biotopverbundes  

·  Biotoptypen mittlerer Bedeutung: 
-  innerhalb von Gebieten mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und 

Pflanzenartenschutz 

·  linear: naturnahe Bäche und Flüsse (Gewässerstrukturgüte 1 bis 4 gemäß 
NLWKN), Fließgewässer mit hoher und sehr hoher Bedeutung für die Fauna 
(Fische, Fischotter, Biber, Libellen) oder hohem bis sehr hohem Biotopwert, 
oder als LRT 3260 eingestuft  

Mindestgröße: 0,25 ha (lineare Gehölzstrukturen werden i.d.R. nicht dargestellt) 

1a 
 

Verbesserung  

Gebiete mit Verbesserungsbedarf der Lebensraumfunktion im räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang mit schon sehr hochwertigen Flächen. 

·  Biotoptypen von sehr geringer bis mittlerer Bedeutung (ausgenommen 
Siedlungsbiotope/ Bauwerke, d.h. Obergruppen 12 und 13 gem. Drachen-
fels 2021 sowie 
kleinflächige hochwertige Biotoptypen, die die Mindestgröße und Kriterien 
der Kategorie 1 nicht erfüllen,  
-  innerhalb von Naturschutzgebieten, Vogelschutzgebieten und FFH-Ge-

bieten 

-  innerhalb von „Schwerpunktvorkommen von Biotoptypen hoher und 
sehr hoher Bedeutung“ 

-  innerhalb der Kerngebiete, Kerngebiete Entwicklung und Trittsteine des 
Biotopverbundes  

·  Biotoptypen von sehr geringer bis geringer Bedeutung 
-  innerhalb von Gebieten mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und 

Pflanzenartenschutz (Darstellung der zu verbessernden Bereiche von 
Brutvogellebensräumen als Schraffur, da nicht großflächig, sondern in 
kleinräumigen Strukturen) 

·  linear: Fließgewässer der Niedersächsischen Gewässerlandschaft (entspre-
chen den prioritären Gewässern der WRRL), die nicht in der Kategorie 1 
enthalten sind, sowie die in Spundwände gefasste obere Aller im Stadtge-
biet  

Mindestgröße: 1 ha, Stillgewässer kleiner 

2  
 

Sicherung 
und  

Verbesserung 

Gebiete von überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und überwiegend 
sehr hoher und hoher Bedeutung der abiotischen Schutzgüter. 

·  Biotoptypen hoher Bedeutung (alle übrigen Biotoptypen hoher Bedeutung, 
die nicht in Kategorie 1 und 1a enthalten sind) 

·  Gebiete mit hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz, wenn 
diese Biotoptypen eine mittlere bis hohe Bedeutung aufweisen 

·  Biotoptypen von sehr geringer bis geringer Bedeutung innerhalb von Gebie-
ten mit hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz (Darstel-
lung der zu verbessernden Bereiche von Brutvogellebensräumen als 
Schraffur) 

·  Biotoptypen von sehr geringer bis geringer Bedeutung innerhalb von Ver-
bindungsflächen Halboffenland (Darstellung der zu verbessernden Bereiche 
von Halboffenland als Schraffur) 

·  Schutzwürdige Böden (unabhängig vom Biotopwert):  
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-  Extremstandorte (Moorböden), mit Biotoptypen hoher bis sehr hoher 
Bedeutung  

-  Sonderstandorte (trocken und nährstoffarm) und feuchte Böden mit Bi-
otoptypen hoher bis sehr hoher Bedeutung 

-  naturhistorisch bedeutsame Böden: alte Waldstandorte, Erdhochmoore, 
Heidepodsol (unabhängig vom Biotopwert) 

-  kulturhistorisch bedeutsame Böden: Podsol unter Heidenutzung 
·  Potenzielle Retentionsräume mit Dauervegetation 
·  Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit für Klima/Luft (Moorböden und 

feuchte Böden mit extensiver/ keiner Nutzung) (Darstellung als Schraffur) 

·  Wälder mit Immissionsschutzfunktion  
·  Landschaftsbildräume von sehr hoher und hoher Bedeutung 
Orientierungswert für Mindestgröße (bei isolierten Vorkommen): 5 ha 
·  Historische Straßenzüge   

3 
 

Vorrangige 
Entwicklung 
und Wieder-
herstellung  

Aktuell keine besondere Bedeutung als Lebensraum für gefährdete oder an-
spruchsvolle Tier- und Pflanzenarten, mit intensiv genutzten, artenarmen Biotopty-
pen, Landschaftsbildräume, die überformt/ beeinträchtigt sind, Flächen mit beein-
trächtigter Funktion für Wasser- und Stoffretention bzw. Klima und Luft oder Bo-
den. Bereiche mit Entwicklungspriorität aufgrund besonderer Funktionen (beein-
trächtigte Klimaschutzfunktion von Moorböden, prioritäre Entwicklungskorridore im 
Biotopverbund). 

·  Beeinträchtigter/ gefährdeter Bereich mit besonderer Funktion für Klima/ 
Luft (Moorböden mit geringer Mächtigkeit und kohlenstoffreiche Mineralbö-
den mit intensiver Nutzung) 

·  Extremstandorte, Sonderstrandorte (trocken und nährstoffarm) und feuchte 
Böden (Bodenfeuchte mind. 7) mit Biotoptypen sehr geringer bis mittlerer 
Bedeutung (Trockenstandorte innerorts ab 1.000 qm) 

·  Bereiche mit hohem Nitratauswaschungsrisiko und  
·  Prioritär zu entwickelnde Biotopverbundachsen (innerhalb 300m Entfer-

nung) 
·  Potenzielle Retentionsräume ohne Dauervegetation oder mit Dauervegeta-

tion und kleiner als 1,5 ha einschließlich darin befindlicher Gräben 

·  Bodenabbauflächen - naturnahe Rekultivierung/Sukzession  
Orientierungsgröße (bei isolierten Vorkommen): ca. 5 ha 

4 
 

Umwelt- 
verträgliche  

Nutzung  

Alle übrigen Gebiete von mittlerer, geringer und sehr geringer Bedeutung 
·  Acker- und Grünlandgebiete, Nadelwälder, Pionierwälder, Laubforste, Lau-

wald-Jungbestände von geringer naturschutzfachlicher Bedeutung und 
ohne besondere Standortvoraussetzungen bzw. ohne besondere Funktio-
nen im Naturhaushalt und im Biotopverbundsystem 

·  Sonstige Bodenabbauflächen 
·  Golfplätze, Flugplätze und Campingplätze 
·  Sport- und Spielplätze, öffentliche Grünflächen 
·  Linear: 

-  Gräben (durch umweltverträgliche Nutzung in das Ziel einbinden, den 
Wasserhaushalt im Gebiet zu verbessern) 

-  Gebüsche und Gehölzbestände 

 

4.2.2 Beschriftung/Codierung der Zielflächen 

Aus der Zuordnung der Werte und Funktionen der Schutzgüter (s. Karten 1 bis 4 – „Arten und 
Biotope“, „Landschaftsbild und kulturhistorische Besonderheiten“, „Boden und Wasser“, 
„Klima und Luft“) zu den Zielkategorien wird ersichtlich, dass hinter jeder Zielkategorie eine 
Vielzahl von Zielen des Naturschutzes stehen kann. Aus der Karte 5.1 „Zielkonzept“ soll zu-
sammen mit dem Textteil ersichtlich werden, welche Ziele in den einzelnen Gebieten von be-
sonderer Bedeutung sind. Daher werden je Gebiet die wichtigsten Ziele in einem Code/ einer 
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Beschriftung dargestellt. Die Darstellung der Codes ermöglicht es, direkt in der Karte die wich-
tigsten Ziele zu den Gebieten systematisch darzustellen und leicht auf einen Blick zu erfassen. 

Tab. 29: Zu erhaltende und zu entwickelnde Biotopko mplexe/ Nutzungstypen 

Kürzel Biotopkomplexe/Nutzungstypen 

W Waldgebiete 
Teile der Nadelholz-dominierten Forste sollen naturnah zu Laub-Misch-Wäldern entwickelt und 
hochwertige Wälder erhalten werden. Dabei sind die Standortverhältnisse zu beachten. Vorrangig 
sind die Wälder in Naturschutz- und Natura2000-Gebieten sowie in prioritären Entwicklungskorri-
doren des Waldbiotopverbundes zu entwickeln. Kleinere, von Wäldern umgebene Äcker oder Grün-
land, die keine besondere Bedeutung für den Biotopverbund des Halboffenlandes oder der Heiden 
haben, sollen standortangepasst bewirtschaftet werden und ihre Nutzung erhalten bleiben. Es sol-
len strukturreiche Waldränder entwickelt werden und die Verzahnung von Wald- und Offenlandbe-
reichen gefördert werden. Fließgewässer, die nicht explizit dem Funktionsraum der Auen zugeord-
net wurden, sollen so unterhalten werden, dass sich die Retentionsfunktion der Wälder erhält und 
verbessert. 

HO Halboffenland 
Kleinteilig durch Säume, Gehölzstrukturen und kleine Wälder gegliederte Acker- und Grünlandbe-
reiche sowie strukturreiches Offenland in Waldrandlage sind zu erhalten und gezielt für die Zielarten 
des Halboffenlandes zu entwickeln. In eher weiträumigen Ackerlandschaften mit besonderer Be-
deutung für die Entwicklung des Biotopverbundes der Halboffenarten sollen Gehölz- und Saum-
strukturen vermehrt werden. 

L Sonstige landwirtschaftlich genutzte Gebiete 
Die Äcker sollen die für die Landwirtschaft definierten Mindestanforderungen an die Strukturvielfalt 
erfüllen. Die Strukturen sollen möglichst so verortet sein, dass sie zugleich positiv für das Land-
schaftsbild und den Biotopverbund wirken sowie empfindliche Biotope vor den Beeinträchtigungen 
durch die Landwirtschaft schützen. Eingestreute Grünlandflächen und Stillgewässer sollen erhalten 
bleiben.  

N Niederungen mit ihren Bächen und Flüssen 
Flüsse und ihre Auen sollen naturnah entwickelt werden. Es sind entweder grünlandgeprägte Nie-
derungsbereiche oder von auentypischen Wäldern geprägte Niederungen anzustreben. Mindes-
tens die bei Hochwasser überschwemmten Bereiche sollen eine Dauervegetation aufweisen. Klein-
teilig strukturierte Bereiche und artenreiches Grünland sollen erhalten werden. 
Bereiche der Auen, die derzeit durch weiträumiges Grünland mit potenzieller Bedeutung für Wie-
senvögel oder durch geschlossene Auwaldgebiete gekennzeichnet sind, wurden den Kategorien G 
bzw. BW zugeordnet. 

GN Gebiete mit feuchtem Grünland in Niederungen 
Feuchte Grünländer sollen erhalten und entwickelt werden. Die Bewirtschaftung sollte brutzeiten-
schonend erfolgen. Die Ansprüche von potenziellen Wiesenvögeln an eher weiträumiges Grünland 
sind zu beachten. Auf den feuchten Standorten ist die Grünlandnutzung, insbesondere im Verbund 
mit Feucht- und Nassbiotopen zu sichern und zu entwickeln. Feuchte Bodenverhältnisse sollen 
gesichert und die Entwässerung der Standorte vermindert werden. Eine extensive Grünlandnut-
zung auf den Moorböden und kohlenstoffreichen Mineralböden ist der THG-Speicherfunktion för-
derlich. Anzustreben ist eine geringere Nährstoffzufuhr durch schonenden Einsatz von Düngemit-
teln. 

WN Auwälder und Wälder auf feuchten Standorten in N iederungen 
Die naturnahen Au- und Bruchwälder sollen erhalten bleiben und ihre Entwicklung ermöglicht wer-
den. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erhalt der auentypischen Standortbedingun-
gen. Von einem stabilen oder verbesserten Wasserhaushalt in der Aue werden auch sonstige Wäl-
der auf feuchten Standorten profitieren. 

H Heiden, Magerrasen, Übergangsmoore 
Die Heideflächen und Magerrasen sowie die lokal im kleinräumigen Wechsel damit vorhandenen 
Übergangsmoore und Schlatts sollen erhalten werden. Die an die offenen trockenen und feuchten 
Heideflächen und die angrenzenden Wälder angepasste Fauna soll durch gezielte Pflegemaßnah-
men gefördert werden. Insbesondere in der Fahlen Heide/ Gifhorner Heide sollen die Erholungs-
nutzung und der Arten- und Biotopschutz durch geeignete Konzepte in Einklang gebracht werden.  
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Kürzel Biotopkomplexe/Nutzungstypen 

MR Moorregenerationsgebiete  
Moorböden (Erdhochmoor, Tiefes Erdniedermoor) sollen stabilisiert und regeneriert werden. Der 
Wasserhaushalt ist zu verbessern. Auf landwirtschaftlichen Flächen sind extensive Nutzungen mit 
Dauervegetation und einer geringen Nährstoffzufuhr anzustreben; in Waldbereichen die Entwick-
lung naturnaher, strukturreicher Birken-Kiefern-Moorwälder. 
Die zumeist kleinflächigen waldfreien Übergangsmoore sollen gehölzfrei gehalten und ihre Flä-
chengröße erhalten oder erweitert werden. 

S Stillgewässerkomplexe 
Stillgewässer und ihre Uferbereiche sollen naturnah gestaltet und abträgliche Stoffeinträge vermie-
den werden. Insbesondere Komplexe aus mehreren Kleingewässern und angrenzenden extensiv 
genutzten Flächen dienen als wichtige Lebensräume für Amphibien und andere Zielarten und sind 
als solche zu erhalten, zu entwickeln. Eine Fortsetzung der Renaturierung von Abbaugewässern 
ist anzustreben.  

O Siedlungsgebiete 
Siedlungen ohne besondere Ausprägungen (keine Zielzuordnung). 
Allgemein soll das Retentionsvermögen unversiegelter Flächen ausgeschöpft und neue Po-
tenziale geschaffen werden. 
Typisch für einzelne Ortslagen sind trockene Extremstandorte. Die sich auf diesen zumeist 
kleinflächigen und Störung unterliegenden Standorten entwickelnde Pioniervegetation soll 
in Pflegekonzepte einbezogen werden. 

OG Siedlungsbezogene Grün- und Freiflächen (Einschließlich Modellflug- und Golfplatz) 
Die Habitat-, Retentions- und Klimafunktion siedlungsbezogener Grün- und Freiflächen soll 
erhalten und verbessert werden. Bei der Pflege sind Umweltaspekte zu berücksichtigen und 
umweltschädigende Stoffeinträge zu vermeiden. 
Landschaftsbildprägende Siedlungsrandstrukturen sollen erhalten und entwickelt werden. 

 

Ergänzend zur Beschriftung der Zieltypen mit dem Biotop- und Nutzungskomplex können op-
tional besondere Ausprägungen und Bedeutungen, auch aufgrund des Standortes, codiert 
werden. Die Codes heben Anforderungen aufgrund bestimmter naturschutzfachlicher Belange 
hervor, die nicht nur über die Biotop- und Nutzungstypen abgebildet sind. In der Stadt Gifhorn 
sind dies Anforderungen aufgrund der Bedeutung der Flächen im Biotopverbundkonzept, für 
die Retentionsfunktion im Wasserhaushalt, der hohen Bedeutung als Brutvogelgebiet sowie 
aufgrund des hohen Wertes und der kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft. 

Tab. 30: Besondere Ausprägungen und Funktionen der Biotop- und Nutzungskomplexe 

Kürzel Besondere Ausprägungen und Funktionen 

k Zu sichernde Kerngebiete und Trittsteine des Biotopverbundes 
In Kerngebieten kommt der Qualität und der Flächengröße jedes einzelnen Biotops eine für das 
gesamte Biotopverbundsystem maßgebliche Bedeutung zu. Eine Verschlechterung dieser Berei-
che muss ausgeschlossen werden.  
Hierunter fallen auch Kerngebiete im Bereich von Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten 
(Vorgaben des LROP). 

e Zu entwickelnde Kerngebiete des Biotopverbundes 
Die Kerngebiete Entwicklung sollen gezielt im Hinblick auf die Zielarten des Biotopverbundes ent-
wickelt werden, um den Austausch zwischen den Populationen der Kerngebiete zu verbessern 
und den geeigneten Lebensraum der Zielarten zu vergrößern. 

v Prioritäre Entwicklungskorridore und Verbindungsflächen des Biotopverbundes 
In die prioritären Entwicklungskorridore des Biotopverbundes (s. Biotopverbundkarte) und Verbin-
dungsflächen Entwicklung sollen Maßnahmen gelenkt werden, die der Verbesserung der Bio-
topverbundfunktion dienen bzw. geeignet sind, durchgängig hochwertige Verbundstrukturen zu er-
reichen.  
Das Fließgewässersystem mit seiner Verbundfunktion ist im Zielkonzept bereits als linienhafte 
Darstellung enthalten. 
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Kürzel Besondere Ausprägungen und Funktionen 

b 
 

Besondere Anforderungen für den Schutz von Brutvögeln 
Die Nutzung und Entwicklung der Gebiete soll an den Bedürfnissen der wertgebenden Arten aus-
gerichtet werden. Umweltverträgliche Nutzung, Sicherung und Verbesserung der Lebensräume für 
Brutvögel  

r Retentionsfunktion 
Zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes im Gebiet soll die Retentionsfunktion erhalten 
oder durch eine angepasste Bewirtschaftung verbessert werden. Aufgrund ihrer Dauerve-
getation sollen Grünlandflächen erhalten bleiben. 

l Landschaftsbildräume mit hoher bis sehr hoher Bedeutung 
Das Landschaftsbild weist eine sehr hohe Bedeutung auf und ist in seiner besonderen Naturnähe, 
Vielfalt und kulturhistorischen Ausprägung mit seinen historischen Siedlungs- und Flurformen zu 
erhalten.  

 

4.3 Biotopverbund 

Viele Arten sind – neben dem direkten Verlust von Biotopen – durch die zunehmende Isolation 
und die qualitative Degradierung ihrer Lebensräume bedroht. Der Begriff „Biotopverbund“ be-
schreibt vor diesem Hintergrund „die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung 
der räumlichen Voraussetzungen und funktionalen Beziehungen in Natur und Landschaft mit 
dem Ziel, Tiere, Pflanzen ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume langfristig zu sichern“ 
(BURKHARDT et al.2004). Es gilt vor allem ein „funktional zusammenhängendes ‚Netz‘“ (ebd.) 
zu sichern und zu entwickeln, das wichtige Lebensräume einbindet. Dieses soll den Auswir-
kungen der Isolation entgegenwirken. 

Im Bundesnaturschutzgesetz wird in § 20 festgelegt, dass die Flächen des Biotopverbundes 
mindestens 10 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen sollen. Der Biotopverbund 
"dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, 
Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er 
soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes "Natura 2000" beitragen." 
(BNatSchG, § 21, Abs. 1) 

Für ein funktionsfähiges Biotopverbundsystem sind landesübergreifende und landesweite 
Strategien notwendig. Zudem soll der Landschaftsplan gemäß § 9 Abs. 3 Pkt. 4. d) BNatSchG 
im Zielkonzept konkretisierte Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zum Aufbau 
und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des Netzes "Natura 2000" auf 
städtischer Ebene enthalten. Die Ziele des Landschaftsplans für den Biotopverbund sind in 
der Karte 5.2 des Kartenwerks dargestellt.  

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind die Bestandteile des Biotopverbundes "National-
parke und Nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Bio-
sphärenreservate […], gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30, weitere Flächen und 
Elemente, einschließlich solcher des Nationalen Naturerbes, des Grünen Bandes sowie Teilen 
von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken, wenn sie zur Erreichung des in Absatz 1 
genannten Zieles geeignet sind" (BNatSchG, § 21 Abs. 3). Die nationale Strategie zur biolo-
gischen Vielfalt (BMU 2015) führt zudem aus, dass auch Flächen außerhalb von Schutzgebie-
ten eine wichtige Funktion für den Biotopverbund haben können. 

Der Biotopverbund ist auf Arten mit besonderen Habitatansprüchen ausgerichtet, da diese am 
stärksten durch Isolation der Lebensräume gefährdet sind. Daraus ergibt sich die Notwendig-
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keit, verschiedene Verbundsysteme (Funktionsräume) zu erarbeiten, die sich an den Ansprü-
chen der Zielarten orientieren. Die Biotopkomplexe für Zielarten mit ähnlichen Bedürfnissen 
werden dabei als Lebensraumkomplexe bezeichnet. 

Entsprechend der naturräumlichen und nutzungsbedingten Voraussetzungen auf dem Gebiet 
des Stadt Gifhorn wird der Biotopverbund für die folgenden vier Lebensraumkomplexe darge-
stellt: 

1. Wald, 

2. Halboffenland, 

3. Heiden, Trockenrasen und Binnendünen (einschließlich Hochmoore) 

4. Gewässer und Auen. 

Abweichend vom Landesweiten Biotopverbundkonzept (LaPro) werden beim Offenlandver-
bund für die Stadt die Funktionsräume Halboffenland von den Trockenbiotopen (Heide, Tro-
ckenrasen, Binnendünen) unterschieden und somit u.a. der Gifhorner Heide eine besondere 
Bedeutung beigemessen. Ziel soll die Sicherung und Verbesserung des Verbundes zwischen 
den bestehenden Biotopen sowie die Entwicklung neuer Trockenbiotope in räumlichem Zu-
sammenhang mit der bestehenden Kulisse sein. Zudem sind einige Zielarten (vgl. Kap. 4.3.1) 
eng an Heiden und Trockenbiotope gebunden, weshalb für sie nur trockenes Offenland als 
Kerngebiete geeignet ist. Arten des Halboffenlandes wie z.B. das Rebhuhn sind an eine enge 
Verzahnung von Gehölz und Offenlandbiotopen gebunden. Hingegen benötigen Wiesenbrüter 
wie der Kiebitz offene und eher feuchte großräumige Grünlandbereiche, die in der Stadt Gif-
horn dem Funktionsraum der Gewässer und Auen zugeordnet werden. 

Das Biotopverbundkonzept wird in zwei wesentlichen Arbeitsschritten erstellt. Im ersten 
Schritt wird GIS-gestützt die bestehende Habitat- bzw. Verbundfunktion für verschiedene Le-
bensraumkomplexe ermittelt. In Abhängigkeit von der Funktionsfähigkeit der einzelnen Bio-
tope, den Lagebeziehungen der Biotope zueinander und von ausgewählten abiotischen Fak-
toren werden die einzelnen Biotope hinsichtlich ihrer Funktion im Biotopverbund bewertet. 
Außerdem fließen nachgewiesene Vorkommen von Zielarten und Daten aus übergeordneten 
Planungen in die Bewertung ein, u.a. Vorranggebiete des Biotopverbundes aus dem LROP, 
die Biotopverbundplanung des LaPro Nds., die Natura 2000-Gebiete sowie die Prioritätsge-
wässer der Wasserrahmenrichtlinie.  

Differenziert wird die Biotopverbundfunktion in die Kategorien „Kerngebiete“, „Trittsteine“, 
„Verbindungsflächen - Sicherung“ und „Verbindungsflächen - Entwicklung". Kerngebiete, Tritt-
steine und Verbindungsflächen bilden zusammen den Funktionsraum des jeweiligen Lebens-
raumkomplexes. In Kap. 4.3.2 werden diese einzelnen Bestandteile näher erläutert.  

Im zweiten Schritt werden prioritäre Entwicklungskorridore und „Kerngebiete – Entwicklung“ 
auf der Grundlage der GIS-gestützten Auswertung festgelegt. Damit werden Bereiche hervor-
gehoben, die sich besonders eignen, das Biotopverbundsystem durch gezielte Maßnahmen 
innerhalb der Stadt oder im Übergang zu den angrenzenden Städten und Gemeinden zu ver-
bessern. Zudem werden in einigen Gebieten der Stadt, in denen sich bei der GIS-gestützten 
Auswertung Funktionsräume mehrerer Lebensraumkomplexe überschneiden, Prioritäten ge-
setzt. Es wird entschieden, für welchen Lebensraumkomplex die Flächen die größte Bedeu-
tung haben. So können z.B. Grünlandbiotope sowohl Teil des Halboffenland- als auch des 
Auenbiotopverbundes sein und kleinere Waldflächen können zum Wald- und zum Halboffen-
landbiotopverbund gehören. 



 Planungsgruppe Umwelt 

 

142 

4.3.1 Zielarten 

Als Zielarten werden (in der Hauptsache) Arten ausgewählt, die stark auf die Zerschneidung 
ihrer Lebensräume reagieren und im Umkehrschluss von einer besseren Vernetzung dieser 
profitieren. Dabei handelt es sich häufig um wenig mobile Arten. Insbesondere die Anforde-
rungen an die Kerngebiete werden zudem von Zielarten mit besonderen Habitatansprüchen 
abgeleitet. 

Neben den Zielarten des landesweiten und bundesweiten Biotopverbundes wurden als weitere 
Zielarten auch einige mobile Verantwortungsarten28, die im Stadtgebiet vorkommen, ausge-
wählt, weil diese Arten hohe Anforderungen an die Ausgestaltung und Größe ihres Lebens-
raumes stellen und empfindlich auf die Veränderungen reagieren: beispielsweise der Rotmilan 
mit einem sehr großräumigem Nahrungshabitat, das Rebhuhn als charakteristische Vogelart 
des Halboffenlandes oder Wiesenvögel wie der Kiebitz. Auch wurde ein großes Spektrum von 
im Stadtgebiet (potenziell) vorkommenden Heuschreckenarten, Libellen und Schmetterlingen 
einbezogen, die vor allem aufgrund ihres Gefährdungsgrades in das Verbundkonzept einbe-
zogen werden. Mit der Ermittlung geeigneter Schutz- und Entwicklungsflächen kommt das 
Verbundkonzept der Verantwortung der Stadt für den Erhalt der Arten nach. 

Die Zusammenstellung von Zielarten für die Entwicklung des Biotopverbundkonzeptes erfolgt 
auf der Grundlage  

·  der Prioritätenlisten für Arten und Lebensraumtypen der Niedersächsischen Strategie zum 
Arten- und Biotopschutz (NLWKN 2011) 

·  der Bundeszielartenliste (BURKHARDT et al. 2010) 

·  des Zielartenkonzeptes des NLWKN für die Entwicklung des landesweiten Biotopverbundes 
im Rahmen im Rahmen des Landschaftsprogrammes (NMUEBK 2021) 

·  und wird ergänzt um lokal bedeutsame Arten, deren Vorkommen niedersachsenweit oder 
regional gefährdet sind. 

 

Die Auswahl der Zielarten basiert auf den vorliegenden Daten zur Fauna der Stadt (vgl. Kap. 
3.1 Arten und Biotope). Eine Kartierung der Fauna erfolgte im Zuge des Landschaftsplanes 
nicht. Dennoch liegen zu vielen Artengruppen Daten vor, sodass von dem Vorkommen der 
Zielarten auch auf die Bedeutung von Biotopen als Lebensraum geschlossen werden kann.  

Für jeden Lebensraumkomplex wurden eine oder mehrere Zielarten ausgewählt (im Folgen-
den fett gedruckt), die innerhalb der Stadt Gifhorn für diesen Komplex besonders charakteris-
tisch sind, oder von deren Ansprüchen die Mindestgrößen der Kerngebiete oder Pufferdistan-
zen für die Verbindungsflächen (vgl. Kap. 4.3.2) abgeleitet wurden.  

Für den Waldbiotopverbund ist die Wildkatze  als Art großer Waldgebiete und mit großen Aus-
breitungsdistanzen von mehr als 10 km auch landesweit besonders relevant (LaPro 2021). 
Ebenfalls große Ausbreitungsdistanzen legen Wölfe zurück. Neben der Größe und der Unzer-
schnittenheit der Waldgebiete insgesamt sind für viele Arten besonders hochwertige, alte Wäl-
der als Kerngebiete relevant. Fledermausarten mit starker Bindung an Wald, insbesondere 
mit altem Baumbestand und Baumhöhlungen sind im Stadtgebiet das Braune Langohr und der 
Große Abendsegler. Das Braune Langohr fliegt stark strukturgebunden, das Große Mausohr 
zum Teil (BMVD 2023), so dass auch alte Alleen und Baumbestände in Parks oder entlang von 
Straßen wichtige Strukturen für Flugrouten darstellen und – sofern nicht im Funktionsraum 

 
28 Besonders oder streng geschützte Arten gem. § 7 BNatSchG 
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des Halboffenlandes berücksichtigt – in den Waldbiotopverbund mit einbezogen werden. Vor-
kommen von auf Alt- und Totholz angewiesene Käferarten wie dem Hirschkäfer (Lucanus cer-
vus) sind gemäß NLWKN 2011 im Stadtgebiet möglich. Diese gering mobile Art hat ein Aus-
breitungspotenzial von etwa 100-500 m (NLWKN 2015) und ist somit besonders auf den Ver-
bund der Waldbiotope angewiesen. Auch die potenziell vorkommende Haselmaus ist eine Be-
wohnerin von Laub- und Mischwäldern, Gebüschen und Feldgehölzen und überwindet Distan-
zen von > 50 bis maximal 2.000 m. Der alte bzw. hohe Baumbestand der Wälder dient diversen 
hochmobilen Brutvögeln wie Rotmilan, Grünspecht oder Pirol als Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte und somit als wichtiges Teilhabitat. 

Der Verbund des Halboffenlandes ist für Arten relevant, die zwar mobil sind, aber besondere 
Ansprüche an extensive landwirtschaftliche Nutzungen, an Deckung und Nahrungsangebote, 
beispielsweise hohen Insektenreichtum haben. Die Stadt Gifhorn ist Teil der niedersächsi-
schen Gebiete mit höchster Priorität für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen für das Reb-
huhn , so dass diese Aufgabe im Biotopverbund eine besondere Wertigkeit darstellt.  

Rebhühner weisen eine hohe Standorttreue auf und besiedeln neu geschaffene Habitate nur 
im direkten Verbund, bzw. direkt angrenzend an bestehende Vorkommen. In stark isolierten 
Bereichen sollen geeignete Bruthabitate zur Sicherung eines minimalen, dauerhaft überle-
bensfähigen Familienverbandes eine Mindestgröße von ca. 300 - 400 ha nicht unterschreiten. 
(LANUV 2023). 

Zu den Zielarten des Haboffenlandes zählen des Weiteren Neuntöter, Heidelerche,  Feldler-
che und lokal bedeutsam Girlitz sowie Nachtigall. Mit großem Aktionsradius nutzt der Rotmilan 
das Halboffenland als Nahrungshabitat. Fledermäuse wie die Breitflügelfledermaus, die 
Zwergfledermaus oder das Graue Langohr nutzen die das Halboffenland als Jagdgebiet. 
Diese Arten sind auf eine hohe Strukturvielfalt von Offenland und Gehölzstrukturen angewie-
sen. 

Der Verbund der Heiden, Trockenrasen und Binnendünen schließt kleinräumig damit ver-
zahnte Schlatts und Übergangsmoore, die nicht dem Auenverbund zuzurechnen sind, ein. Im 
Vordergrund des Verbunds stehen mittel bis gering mobile Zielarten, die die Trockenbiotope 
besiedeln. Dazu zählen unter den Reptilien die Zauneidechse  und die Schlingnatter , für die 
Ausbreitungsdistanzen von weniger als 1.000 m angenommen werden, sowie die Kreuzotter  
mit einer maximalen Ausbreitungsdistanz von bis zu 5.000 m. Besonders charakteristisch sind 
eine Vielzahl von Heuschrecken : u.a. Verkannter Grashüpfer, Gefleckte Keulenschrecke und 
Kurzflügelige Beißschrecke gemäß der Verordnung des NSG 113 „Fahle Heide, Gifhorner 
Heide“ oder gemäß Vollzugshinweise potenziell zu erwartende Zielarten des Landschaftspro-
gramms (Westliche Beißschrecke, Blauflügelige Sandschrecke, Kleiner Heidegrashüpfer, 
Buntbäuchiger Grashüpfer, Rotleibiger Grashüpfer u.a.). Die Ausbreitungsdistanzen dieser 
Arten sind zumeist kleiner als 1.000 m; bei einzelnen Arten betragen sie bis maximal 10 km. 
Als Schmetterlingsarten der trockenen Heiden (LRT 4030) führt die Verordnung des NSG BR 
113 den Silberfleck-Bläuling und die Heidekraut-Bunteule auf.  

Typische Brutvögel der Heiden sind unter anderem einige Zielarten des Halboffenlands wie 
Neuntöter, Heidelerche, Girlitz oder Nachtigall. 

Zielarten des Biotopverbundes der Gewässer und Auen sind für die Fließgewässer Fischarten 
wie Bachneunaugen, Aal, Atlantischer Lachs, Karausche, Bitterling, Steinbeißer, 
Schlammpeitzger, Quappe  und Groppe . Für den Steinbeißer wird von PAN (2017) als Min-
destanforderung ein 5 km langer Bachabschnitt mit geeignetem Substrat angegeben. Bedeut-
same an Auen gebundene Säugetiere mit einer mittleren bis hohen Mobilität sind der Fisch-
otter  (Lutra lutra) und der Biber  (Castor fiber). Arten mit geringer bis mittlerer Mobilität und 
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einer Bindung an Gewässer und Auen sind Libellen wie die Grüne Flussjungfer  und gem. 
Verordnung für das NSG 145 Gemeine Keiljungfer, Gebänderte Prachtlibelle und Blauflügel-
Prachtlibelle. Gem. Vollzugshinweisen ist die Bachmuschel (Unio crassus) zu erwarten. 

Für Stillgewässer sind die Ringelnatter und besonders Amphibien relevant. Zielarten des lan-
desweiten und z.T. des bundesweiten Biotopverbundes sind, sind der Kammmolch , die 
Knoblauchkröte  und die Kreuzkröte , der Laubfrosch  und der Moorfrosch . Die Amphibien 
stellen sowohl Ansprüche an den Verbund der Gewässer als auch an die Ausstattung und 
Verbindung der Landhabitate. Eine relativ geringe Mobilität haben Kammmolch, Knoblauch-
kröte und Moorfrosch – letzterer bis max. 1.500 m. Die Kreuzkröte kann Distanzen von bis zu 
5.000 m überwinden. Aus lokaler Sicht sind auch Erdkröte, Teichfrosch und Teichmolch für 
die Stillgewässer zu nennen. Die Stillgewässer sind auch für Libellen entscheidend. Zielart 
des landes- und bundesweiten Biotopverbundes ist die Große Moosjungfer. Von besonderer 
lokaler Bedeutung sind verschiedene Libellen der dystrophen Stillgewässer, die ihren Lebens-
raum in den Schlatts haben: Torf-Mosaikjungfer, Schwarze Heidelibelle, Gefleckte Smaragdli-
belle, Glänzende Binsenjungfer, Nordische Moosjungfer, Glänzende Binsenjungfer, Hoch-
moor-Mosaikjungfer, Kleine Moosjungfer, Speer-Azurjungfer und Kleine Binsen-jungfer. 
Fischarten der Stillgewässer sind Aal, Karausche, Forelle, Hecht, Wels. 

Für das Grünland der Auen sind die Zielarten überwiegend mobile Wiesenvogelarten wie der 
Kiebitz und der Weißstorch , die zwar feuchte Standorte als Nahrungshabitat nutzen, aber 
dennoch nicht auf die Gewässerauen beschränkt sind. Für den Kiebitz werden mind. 5 ha als 
Kernhabitat angegeben. Zudem zählen aus lokaler Sicht der Kranich – mit Brutnachweis – 
und der gemäß Vollzugshinweisen potenziell zu erwartende Große Brachvogel zu den lokalen 
Zielarten. Die feuchten Hochstaudenfluren und Grünländer der Aue haben lokale Bedeutung 
für diverse Nachtfalterarten. 

4.3.2 Aufbau des Biotopverbundes 

Die Abb. 54 stellt den Aufbau des Biotopverbundkonzeptes schematisch dar. Die Verbundsys-
teme der verschiedenen Lebensraumkomplexe werden hergeleitet, indem die Kerngebiete mit 
dazwischenliegenden Trittsteinen und Verbindungsflächen verknüpft werden. Sie bilden die 
Funktionsräume des Biotopverbundes, in denen von räumlich-funktionalen Wechselbeziehun-
gen zwischen den Kerngebieten ausgegangen werden kann. Die Funktionsräume werden auf-
einander aufbauend auf Basis verschiedener Distanzwerte stufenweise erarbeitet und ab-
schließend (mit den prioritären Entwicklungskorridoren) zu einem Verbundsystem zusammen-
gefasst. Größere Distanzen werden von den Kerngebieten aus gewählt, da angenommen wird, 
dass die Verbreitung der Arten primär von hier aus erfolgt. Kleinere Distanzen werden von 
den Trittsteinen aus gewählt. Somit erfolgt eine Schwerpunktsetzung auf den Biotopverbund 
zwischen den Kerngebieten. Die einzelnen Bausteine des Biotopverbundes werden im Fol-
genden näher erläutert. 
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Abb. 54: Schematische Darstellung zum Aufbau des Bi otopverbundes  

Kerngebiete 

Die Grundannahme für die Entwicklung des Biotopverbundkonzeptes ist, dass naturschutz-
fachlich qualitativ hochwertige Biotope ein besonderes und umfangreiches Artvorkommen auf-
weisen, insbesondere, wenn diese relativ großräumig vorkommen (auch als Komplex aus un-
terschiedlichen Biotoptypen). Insbesondere von diesen Gebieten aus verbreiten sich wenig 
mobile, seltene oder gefährdete Arten in zu verbessernde bzw. zu entwickelnde Biotope im 
Stadtgebiet. Gebiete, die diese Qualitäten aufweisen, werden als Kerngebiete bezeichnet. Es 
sind die vorrangig für den Biotopverbund zu erhaltenden Gebiete.  

Als Kerngebiete werden in der Stadt Gifhorn nachrichtlich die Vorranggebiete Biotopverbund 
des LROP dargestellt. Zusätzlich werden als Kerngebiete Bereiche ermittelt, die kommunal 
eine besondere Bedeutung für den Biotopverbund haben. Neben der Qualität der Biotoptypen 
wurden bekannte Vorkommen von Zielarten des Biotopverbundes (vgl. Kap. 4.3.1) im Stadt-
gebiet ausgewertet. Vorkommen von Zielarten zeigen, dass das entsprechende Gebiet als 
Lebensraum für Arten des Lebensraumkomplexes geeignet ist. 

Als weitere Grundlagen wurden die Flächenkulissen des Biotopverbundkonzeptes des LaPro 
Nds., des RROP und die FFH-Gebiete herangezogen. Zu den nur außerhalb der Stadt befind-
lichen EU-Vogelschutzgebieten werden die räumlichen Verbindungen berücksichtigt. 

Die genauen Kriterien sind für die Lebensraumkomplexe in den Tabellen in Kap. 4.3.3 darge-
stellt. 

Trittsteine 
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Trittsteine haben im Funktionsraum eine ergänzende Lebensraumfunktion zu den Kerngebie-
ten. Trittsteine weisen Biotope auf, die eine hohe Eignung als Lebensraum haben, können 
aber aufgrund ihrer geringen Flächengröße und ihrer isolierten Lage Populationen nicht dau-
erhaft das Überleben sichern. Bei Wanderungsbewegungen zwischen Kerngebieten können 
sich in Trittsteinbiotopen aber kleinere Populationen zwischenzeitig ansiedeln und von diesem 
Punkt aus weiterverbreiten. Daher ist es wahrscheinlicher, dass ein Austausch von Individuen 
einer Art zwischen den Kerngebietspopulationen stattfindet, wenn sich zwischen den Kernge-
bieten Trittsteinbiotope befinden, als wenn nur als Verbindungsflächen eingestufte Biotope 
vorhanden sind.    

Folglich werden für die unterschiedlichen Lebensraumkomplexe jeweils die Biotope als Tritt-
steine dargestellt, die in ihrer Wertigkeit aber nicht in ihrer Größe die Anforderungen an Kern-
gebiete erfüllen.  

Verbindungsflächen 

Zum Funktionsraum Biotopverbund der jeweiligen Lebensraumkomplexe gehören neben den 
Kerngebieten und Trittsteinen die dazwischen gelegenen Verbindungsflächen. Verbindungs-
flächen sollen einen Austausch von Populationen, insbesondere der Zielarten, zwischen den 
Kerngebieten ermöglichen. In diesen Bereichen sollten Zerschneidungen, z.B. durch den Bau 
von Siedlungen und Straßen, vermieden werden.  

Verbindungsflächen dienen für wertgebende Arten nicht mehr als maßgeblicher Lebensraum. 
Es wird jedoch die Hypothese aufgestellt, dass für viele spezialisierte Arten das Migrieren 
zwischen Kerngebieten positiv beeinflusst wird, wenn die Biotopausstattung der Verbindungs-
flächen dem Lebensraumkomplex der Art entspricht, so dass sie dort länger überleben kön-
nen.  

Somit wird letztlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass Individuen von einem Biotop in ein 
anderes gelangen. Das Ziel für diese Verbindungsflächen ist daher die Sicherung und Ver-
besserung der Lebensraumqualität. Für Flächen, die nicht dem Lebensraumkomplex entspre-
chen, oder die einen geringen Biotopwert aufweisen, wird i.d.R. das Ziel „Entwicklung“ fest-
gelegt. 

Die maximale Ausdehnung der Verbindungsflächen orientiert sich an der Mobilität der Zielar-
ten der Lebensraumkomplexe. Mobile Zielarten wie Vögel und nicht strukturgebunden flie-
gende Fledermäuse stellen keine Ansprüche an Vernetzungsdistanzen bzw. diese wären zu 
groß, um sie auf der städtischen Ebene anzuwenden. Daher liegt der Fokus bei der Bestim-
mung der Vernetzungsdistanzen auf den weniger mobilen Arten. 

Für die Verbindungsflächen wird jeweils die maximale Entfernung zwischen den zu verbinden-
den Flächen festgelegt (Korridorlänge). Die Verbindungsflächen werden zunächst automati-
siert durch eine Pufferoperation im GIS erzeugt und anschließend anhand von Luftbildern und 
dem Verlauf von Flurstücksgrenzen auf Plausibilität geprüft und ggf. angepasst.  

Die Verbindungsflächen der Aue orientieren sich an den gesetzlich verordneten Überschwem-
mungsgebieten und feuchten Böden der Niederungen (BKF ab Stufe 7, schwach feucht). 

Beim Funktionsraum Wald wurden als Verbindungsflächen die im Landschaftsprogramm dar-
gestellten „Sonstigen Wälder“ und Wälder entlang der Achsen für Großsäuger und der priori-
tären Entwicklungskorridore dargestellt.  

Die angewendeten Kriterien für die Verbindungsflächen sind für die vier Lebensraumkomplexe 
in den Tabellen in Kap. 4.3.3 dargestellt. 
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Prioritäre Entwicklungskorridore und „Kerngebiete -  Entwicklung“ 

Durch die prioritären Entwicklungskorridore sollen Bereiche mit einer unzureichenden Bio-
topausstattung hervorgehoben werden, die ein besonderes Entwicklungspotenzial aufgrund 
ihrer Lage zwischen Kerngebieten oder günstigen abiotischen Standorteigenschaften aufwei-
sen. Bereits relativ kleine Maßnahmen zur Aufwertung der Flächen im Bereich der Korridore 
können sich positiv für den Biotopverbund auswirken.  

Kerngebiete Entwicklung werden dort abgegrenzt, wo eine zusätzliche Vernetzung besonders 
wichtig ist. In diesen Bereichen wird eine großflächigere Umsetzung von Maßnahmen emp-
fohlen, um Defizite im bestehenden Biotopverbundsystem zu beheben. Außerdem werden ge-
ringwertigere Flächen im engen Umfeld von Kerngebieten oder Bereiche mit vielen Trittstein-
biotopen, die durch geeignete Maßnahmen in den Zwischenräumen zu Kerngebieten verbun-
den werden könnten, als Kerngebiet Entwicklung dargestellt. 

Bei der fachgutachterlichen Auswahl der Korridore und Kerngebiete Entwicklung wird die Pri-
orität jeweils auf einen Lebensraumkomplex gelegt. Die Darstellung als Kerngebiet für den 
Gewässer- und Auenbiotopverbund impliziert sowohl die Entwicklung von auentypischen Wäl-
dern als auch von Grünlandbiotopen, in Abhängigkeit von den jeweiligen örtlichen Gegeben-
heiten bzw. der Artenvorkommen. In Entwicklungskorridoren für das Auengrünland können die 
Extensivierung vorhandener Intensivgrünländer und die Umwandlung von Acker in Grünland 
(ganz besonders in FFH-Gebieten) geeignete Maßnahmen sein. 

Bei dargestellten Waldkorridoren durch offene, strukturarme Landschaften (besonders in weit-
räumigen Ackerlandschaften) ist der Verbund vor allem durch die Entwicklung von gliedernden 
Gehölzstrukturen wie Hecken, Baumreihen und Feldgehölzen denkbar. Eine weitere deutliche 
Erhöhung des Waldanteils ist aufgrund der bereits sehr großen vorhandenen Waldflächen 
nicht vorgesehen.  

Für das Halboffenland ist eine enge Verzahnung von Waldrändern und Gehölzbiotopen und 
extensiv- bzw. nicht genutzten Offenbiotopen wie Ruderalfluren und Säumen wichtig.  

Für die Entwicklung von Heiden und Trockenbiotope sind geeignete Standortbedingungen be-
sonders entscheidend. Da die Entwicklung und Pflege dieser Biotope häufig aufwendig ist, 
sollten entsprechende Maßnahmen bevorzugt im engen Verbund mit bestehenden Kerngebie-
ten umgesetzt werden.  

Außerhalb der Schutzgebiete werden die Gewässerauen derzeit häufig intensiv genutzt und 
die Fließgewässer weisen eine geringe Naturnähe auf. Gezielte Extensivierungs- und Struk-
turverbesserungsmaßnahmen können hier den Biotopverbund für gewässer- und auenbezo-
gene Arten verbessern. Hier ergibt sich gleichzeitig ein Synergieeffekt zu den Anforderungen 
der Wasserrahmenrichtlinie.  

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der Vernetzung mit den angrenzenden Städten und 
Gemeinden. Hierzu wurden Daten zum Biotopverbundkonzept der Region Braunschweig 
(RROP Entwurf 2023) sowie die Vorranggebiete Biotopverbund des LROP ausgewertet. In der 
Karte 5.2 sind die Bereiche gekennzeichnet, in denen durch geeignete Maßnahmen in den 
Entwicklungskorridoren Möglichkeiten zur Verbesserung des übergreifenden Biotopverbundes 
mit den angrenzenden Kommunen bestehen (Pfeildarstellung geht über die Stadtgrenze hin-
aus z.B. im Bereich der Ise nach Norden). 
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Flächen/ Nutzungen mit Barrierewirkung 

Landschaftszerschneidung und -fragmentierung durch Verkehrstrassen führt zu qualitativen 
und quantitativen Beeinträchtigungen und Isolierung von großräumigen Landschaften und zu-
sammenhängenden Biotopstrukturen. Linienhafte Infrastruktureinrichtungen stellen insbeson-
dere für Tierarten mit hohem Raumbedarf und großen Aktionsradien, wie beispielsweise die 
Wildkatze, oftmals Barrieren dar, die Wanderbeziehungen erschweren oder unterbinden. Aber 
auch für kleinräumige Wechselbeziehungen z.B. von Amphibien können Straßen eine Barriere 
darstellen. Dabei ist der Grad der Barrierewirkung vor allem von der Verkehrsmenge abhän-
gig.  

Siedlungs- und Industrieflächen bilden für viele Arten flächige Barrieren. Vorhandene Freilei-
tungen sind für boden- und gewässergebundene Arten nicht von Belang. Insbesondere für 
Vögel und Fledermäuse können sich dadurch in bestimmten Bereichen jedoch Beeinträchti-
gungen ergeben. Die genannten Beeinträchtigungen werden in Karte 5.2 überlagernd darge-
stellt. Darüber hinaus spielen die Nutzungen mit Barrierewirkung bei der planerischen Festle-
gung von prioritären Entwicklungskorridoren und Kernflächen Entwicklung eine wichtige Rolle. 

 

4.3.3 Darstellung des Biotopverbundes 

Wie zu Beginn des Kap. 4.3 beschrieben, wurde zunächst über eine GIS-gestützte Auswer-
tung der bestehende Biotopverbund der Lebensraumkomplexe analysiert und dargestellt. Die 
Kriterien für die einzelnen Bestandteile der Verbundsysteme, die dabei herangezogen wurden, 
sind in den Tabellen der folgenden Kapitel dargestellt. Prioritäre Entwicklungskorridore und 
Kerngebiete Entwicklung wurden nach der Berechnung aufgrund planerischer Überlegungen 
festgelegt und die Darstellung des Funktionsraums auf die wesentlichen Bereiche beschränkt. 
Entlang der prioritären Entwicklungskorridore wurde zusätzlich geprüft, welche Flächen be-
reits als Verbindungsflächen geeignet sind. Der ermittelte Funktionsraum wird im Folgenden 
für jeden Lebensraumkomplex beschrieben. Die Ergebnisdarstellung des Biotopverbundes er-
folgt in Karte 5.2. 

4.3.3.1 Waldverbund 

Für den Waldbiotopverbund wurden folgende Kriterien für die Ermittlung des Funktionsraumes 
herangezogen. 

Tab. 31: Kriterien zur Ermittlung des Funktionsraum es Wald 

Waldbiotopverbund - Anforderungen  

Kerngebiet 

Qualitative Ansprüche: 
·  Waldbiotope (Obergruppe W), die mindestens die Biotopwertstufe 4 aufweisen und/ oder die vor-

rangig schutz- und entwicklungsbedürftig sind (Kategorie A, NLWKN, 2018) 
·  Waldbiotope mit Wertstufe 3 als Kernflächen naturnaher Wald im LaPro 2021 
·  Waldbiotope mit mind. Wertstufe 3 mit bedeutenden Vorkommen von Zielarten (Wildkatze, Rotmi-

lan) des Biotopverbundes (Lebensraumkomplex Wald) im räumlichen Zusammenhang mit hoch-
wertigen Wäldern 

Orientierungswerte für Größe: 
·  Der Waldinnenraum muss mindestens 3 ha groß sein. Der Waldinnenraum ist der mindestens 

25 m von einem Waldaußenrand entfernt liegende Bereich einer Waldfläche. 
·  Unterbrechungen unter 10 m, beispielsweise aufgrund von schmaleren Wegen, werden bei der 

Abfrage der Mindestgröße nicht berücksichtigt. 
·  Der Waldinnenraum kann aus mehreren Teilräumen bestehen. Die einzelnen Teilräume müssen 

jedoch mindestens 0,5 ha groß sein. 
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Kerngebiet Entwicklung  

·  Waldbiotope mit bedeutenden Vorkommen von Zielarten (Wildkatze, Rotmilan) des Biotopverbun-
des (Lebensraumkomplex Wald) ohne räumlichen Zusammenhang zu hochwertigen Wäldern 

·  Waldbiotope mit Wertstufe 3 in FFH-Gebieten  
·  Wälder, die für die Erweiterung von Kerngebieten oder für die Entwicklung entlang der Prioritären 

Entwicklungskorridore (Breite 2.000 m entlang länderübergreifender Verbundachsen) eine beson-
dere Bedeutung haben  

·  Waldgebiete in den Vorrangflächen Biotopverbund LROP, die nicht den Kerngebieten zugeordnet 
wurden 

Orientierungswerte für Größe: s.o.  

Trittstein 

·  Wälder, die mindestens die Biotopwertstufe 4 aufweisen, aber zu keinem Kerngebiet gehören. 

Verbindungsflächen Sicherung und Verbesserung / Ent wicklung 

·  Im LaPro 2021 dargestellte „Sonstige Wälder“ 
·  Alte Waldstandorte 
·  Wälder entlang der Achsen für Großsäuger im länderübergreifenden Biotopverbund (innerhalb der 

Nebenachsen des Wildkatzenwegeplans) 
·  Waldbiotope mit Biotopwertstufe 2-3, Hecken und Gehölze mit mind. Biotopwertstufe 3 entlang 

der Entwicklungskorridore (beidseitig 300m) 

 

Mit rd. 32% nehmen Wälder innerhalb des Stadtgebietes einen relativ hohen Flächenanteil 
ein. Doch nur wenige Bestände entsprechen Kerngebieten. Das größte Kerngebiet entfällt auf 
den im Nordwesten gelegenen Wald „Ringelah“ mit von Traubeneiche geprägten, alten bo-
densauren Eichenmischwäldern mit hohem Biotopwert, aber auch Kiefernforsten u.a., die auf-
grund ihrer Bedeutung für Zielarten wie die Wildkatze im Landschaftsprogramm als Kernge-
biete dargestellt sind. Zu den weiteren Kerngebieten zählen Bereiche mit Moorwald nördlich 
von Winkel und Komplexe mit Auwald und Erlen-Bruchwald östlich der Ise, zwischen Schloss-
see, Mühlenwiesen und Dragen. Die weiteren Kerngebiete nehmen nur sehr geringe Flächen 
ein und liegen innerhalb von Kerngebieten Entwicklung oder Verbindungsflächen. 

Großflächig wurden Wälder des Stadtgebietes den Kerngebieten Entwicklung zugeordnet: 
weite Teile der Ringelah, Wald westlich und nordöstlich von Wilsche, Wälder im Südwesten 
(südlich der B188), in der Eyßelheide, der östlichen Allerniederung, am Rande des Dragen 
oder kleinere Parzellen im Clausmoor. Zumeist weisen sie einen mittleren Biotopwert auf, sind 
oft Kiefernforste, aber haben aufgrund ihrer Bedeutung für die Zielarten Wildkatze oder Rot-
milan, ihrer Lage in FFH-Gebieten oder ihrer im LROP zugewiesenen Vorrangfunktion für 
Wald bzw. den Biotopverbund das Potenzial für eine naturnähere Entwicklung hin zu Kernge-
bieten.  

Als Verbindungsflächen mit ebenfalls großem Anteil innerhalb des Stadtgebietes sind darüber 
hinaus strukturärmere Wälder zu erhalten aber auch zu verbessern, die sich entlang von über-
regionalen und städtischen Entwicklungskorridoren befinden oder insbesondere im Land-
schaftsprogramm als „Sonstige Wälder“ dargestellt sind.  

Der Erhalt großflächig zusammenhängender Wälder ist insgesamt entscheidend für Arten mit 
großen Raumanspruch wie für die Wildkatze. Der im Landschaftsprogramm dargestellte Groß-
säugerkorridor des BfN und die Haupt- und Nebenachsen aus dem deutschlandweiten Wild-
katzenwegeplan des BUND befinden sich im Nordwesten des Stadtgebietes.  

Um den Biotopverbund entlang dieser Achsen zu sichern, wurde ein lokaler Entwicklungskor-
ridor festgelegt. Zwei lokale Entwicklungskorridore sollen die Wälder im Süden des Stadtge-
bietes und außerhalb der Stadtgrenzen mit den länderübergreifenden Achsen vernetzen. Im 
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Osten soll ein lokaler Entwicklungskorridor die Verbindung mit außerhalb des Stadtgebietes 
angrenzenden Wäldern, insbesondere mit dem Dragen, sicherstellen.  

Zwischen den Entwicklungskorridoren im Westen und im Osten sind die Waldanteile geringer 
– am geringsten entlang der Siedlungsachse Wagenhoff – Kästorf – Gamsen – Gifhorn. Die 
Verbindung der Waldgebiete im Westen und im Osten ist über den Auenverbund entlang der 
Aller gegeben und wurde nicht gesondert dargestellt. 

In der Aue gelegene Waldbiotope, darunter die Auwälder entlang der Ise, wurden dem Funk-
tionsraum Gewässer und Auen zugeordnet. Ihre gleichzeitige Bedeutung für den Funktions-
raum Wald wird mit einer Schraffur hervorgehoben (vgl. Karte 5.2). Aus Darstellungsgründen 
wird eine Mindestgröße von 0,5 ha gewählt. 

Sind nur kleinflächig hochwertige Wälder vorhanden, ist deren Vernetzung z.B. durch den 
Erhalt und die Entwicklung von linearen Gehölzen besonders wichtig. 

4.3.3.2 Verbund der Heiden und Trockenbiotope 

Für Verbund der Heiden und Trockenbiotope wurden folgende Kriterien für die Ermittlung des Funk-
tionsraumes herangezogen: 

Tab. 32: Kriterien Heiden und Trockenbiotope 

Verbund der Heiden und Trockenbiotope - Anforderungen  

Kerngebiet  

Qualitative Ansprüche: 
·  Trockenbiotope, Heiden (Obergruppe D und R, Hauptgruppen HC und MZ, UHT, URT, MGT, 

MPT, MWT) die mindestens die Biotopwertstufe 4 aufweisen und/ oder die vorrangig schutz- und 
entwicklungsbedürftig sind (Kategorie A, NLWKN, 2018) 

·  Biotope der genannten Gruppen mit Wertstufe 3 in FFH-Gebieten und Kernflächen naturnahes 
Offenland im LaPro 2021 

·  Flächen mit Vorkommen von Zielarten des Biotopverbundes (Lebensraumkomplex Trockenbio-
tope)  

Ansprüche an Größe: 
·  Mindestgröße von 2 ha bei Flächen ohne Vorkommen von Zielarten  

Trittstein  

·  Heiden und Trockenbiotope, die den qualitativen Ansprüchen von Kerngebieten, aber nicht den 
Ansprüchen an die Größe genügen. 

·  Heiden und Trockenbiotope (Wertstufe 1-2 nicht vorhanden) 

Verbindungsflächen Entwicklung  

·  Grünland auf nährstoffärmeren, trockenen Standorten (Podsol, Regosol) und sonstige Offen-
landbiotope mit mindestens Wertstufe 3 sowie Offenbodenbiotope zwischen Kerngebieten (Kor-
ridorlänge max. 1.000 m) oder zwischen Kerngebieten und Trittsteinen (max. 500 m Entfernung).  

·  Unmittelbar an Kerngebiete angrenzende, kleinflächige Gehölz- oder Waldbiotope mit mindes-
tens Wertstufe 3 sowie nicht befestigte Wege  

 

Kerngebiete bilden die Dünen der Gifhorner Heide mit Pionierrasen, trockenen und feuchten 
Heiden sowie vermoorten Dünentälern, außerdem die Heiden der Faulen Riede, auf dem Kes-
selberg südlich von Wilsche sowie südwestlich von Winkel.  

Kleinflächige Trittsteine finden sich vor allem in der westlichen Hälfte des Stadtgebietes: ins-
besondere in der Allerniederung, im Umfeld von Wilsche und entlang der B188. In der östli-
chen Hälfte sind vor allem die Dünenkomplexe auf dem Lilienberge oder auf Brenneckes Berg 
zu nennen. 
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Aufgrund der in Hinblick auf die Zielarten vergleichsweise weiten Distanzen zwischen den 
Kerngebieten und den Trittsteinen wurden keine Korridore festgelegt. Stattdessen wurden im 
Umfeld der Kerngebiete und Trittsteine Verbindungsflächen ausgewiesen, um den Funktions-
raum weiterzuentwickeln. Kerngebiete Entwicklung wurden nicht ausgewiesen. 

4.3.3.3 Verbund des Halboffenlands 

Der Verbund des Halboffenlands nach folgenden Kriterien für den Funktionsraum ermittelt: 

Tab. 33: Kriterien Halboffenland 

Verbund des Halboffenlandes - Anforderungen 29 

Trittstein  

·  Grünlandbiotope (G) mit Wertstufe 4-5 außerhalb der Aue 
·  Grünlandbiotope (G) mit Wertstufe 3 außerhalb der Aue, 
·  Gehölz- oder Saumstrukturen mit mindestens Wertstufe 3 sowie Grünland innerhalb von Berei-

chen mit Bedeutung für eine Zielart (Rotmilan, Fledermäuse des Halboffenlandes) 
·  Kleinere Flächen mit besonderem Strukturreichtum, die innerhalb von 500 m breiten Korridoren 

zwischen Trittsteinen bzw. entlang prioritärer Entwicklungskorridore liegen 

Verbindungsfläche Sicherung und Verbesserung  

·  Sonstige Biotope zwischen Trittsteinen innerhalb von Bereichen mit Bedeutung für eine Zielart 
(Rotmilan, Fledermäuse des Halboffenlandes) außer Siedlungsflächen und geschlossenen 
Waldgebieten ab 1 ha 

Verbindungsfläche Entwicklung  

·  Flächen mit besonderer Eignung für die Vernetzung entlang von Entwicklungskorridoren zwi-
schen Halboffenlandkomplexen aus Trittsteinen und Verbindungsflächen Sicherung und Verbes-
serung (Korridor 500 m) 

 

Kerngebiete des Halboffenlandes sind innerhalb des Stadtgebietes nicht vorhanden; aktuell 
erreichen die Halboffenlandkomplexe mit hochwertigem Grünland nicht die Orientierungs-
größe von 5 ha.  

Komplexe aus Trittsteinen des Halboffenlandes wurden nordöstlich von Wilsche und im Claus-
moor dargestellt, in Bereichen mit einer sehr hohen Bedeutung für den Rotmilan. Nordöstlich 
von Kästorf besteht ebenfalls ein Komplex aus Trittsteinen. Dieser umfasst einen Bereich mit 
sehr hoher Bedeutung für Fledermausarten, angrenzende Flächen mit hoher Heckendichte 
und wertvolle mesophile Grünländer im 500 m Korridor, von denen einzelne zwar in der Ise-
Niederung liegen, aber dem Funktionsraum des Halboffenlandes der Vorrang gegeben wurde.  

Äcker, weniger wertvolle Grünländer und Gehölzstrukturen, aber auch Gräben innerhalb die-
ser Komplexe wurden als Verbindungsflächen Sicherung und Verbesserung ausgewiesen.  

Vom Halboffenlandkomplex nordöstlich von Wilsche soll die Vernetzung mit dem Komplex 
nordöstlich von Kästorf durch einen Entwicklungskorridor gewährleistet werden. Angrenzende 
Flächen wurden daher als Verbindungsfläche Entwicklung dargestellt. 

4.3.3.4 Verbund der Fließgewässer und Auen 

Der Verbund der Fließgewässer und Auen sowie der Stillgewässer wurde nach den folgenden 
Kriterien für den Funktionsraum ermittelt: 

  

 
29 Kerngebiete gibt es nicht. 
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Tab. 34: Kriterien Fließgewässer und Auen 

Fließgewässer und Auen - Anforderungen  

Kerngebiet  

Fließgewässer 
·  Fließgewässer mit Vorrangfunktion (VR) Biotopverbund (LROP 2022) oder 
·  Prioritätsgewässer Aktionsprogramm niedersächsische Gewässerlandschaften (LaPro 2021) 
·  Naturnahe Fließgewässer mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenar-

tenschutz, 
·  Fließgewässerabschnitte mit hohem bis sehr hohem Biotopwert (LRT 3260 eingeschlossen) in 

räumlicher Nähe zu den Fließgewässern mit Vorrangfunktion (VR),  
jeweils inkl. Uferstreifen mit 30 m Breite entlang der genannten Fließgewässer 

 
Aue 
·  Feuchtbiotope (z.B. Feuchtgrünland, Bruchwälder und Auenwälder innerhalb der o.g. 30 m 

breiten Uferstreifen, Röhrichte, Stillgewässer, feuchte Ruderalfluren) im räumlichen Zusam-
menhang mit den Fließgewässern innerhalb der für das Stadtgebiet angepassten Auenkulisse 
(Retentionsraum); mind. 3 ha Größe der Komplexe  

·  Hochwertiges Grünland trockenerer Standorte in der Aue: Grünlandbiotope (G) mit Wertstufe 
4-5 

·  Grünlandbiotope (G) der Wertstufe 3 mit Zielarten (Kiebitz) 
 

Stillgewässer innerhalb der Auenkulisse der Stadt Gifhorn (Retentionsraum) 
·  Stillgewässer (inkl. Verlandungsbereiche) mit Biotopwertstufe 4-5 und  
·  Stillgewässer mit Vorkommen von Zielarten  
·  Ansprüche an Größe: Größe �  0,5 ha, Gewässer bis 50 m Abstand werden als ein Gewässer 

gezählt. 

Trittstein  

Fließgewässer 
·  Trittsteine im Sinne von isolierten hochwertigen Biotopen sind im Fließgewässernetz generell 

nicht vorhanden.  
 
Aue 
·  Feuchtbiotope (z.B. Feuchtgrünland, Bruch-, Auwälder, Moore, Röhrichte, Stillgewässer, 

feuchte Ruderalfluren) innerhalb der Auenkulisse der Stadt Gifhorn (Retentionsraum)  
 
 

Stillgewässer 
·  Stillgewässer mit mindestens Biotopwertstufe 3 
·  Stillgewässer mit Vorkommen von Zielarten 

Verbindungsgewässer (Entwicklungskorridor)  

Fließgewässer 
·  Längere naturferne Fließgewässerabschnitte mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für den 

Tier- und Pflanzenartenschutz, 
jeweils inkl. Uferstreifen mit 10 m Breite entlang der genannten Fließgewässer  
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Verbindungsfläche Aue Sicherung und Verbesserung / Entwicklung  

Fließgewässer 
·  Sonstige Fließgewässerabschnitte innerhalb der gesetzlich verordneten Überschwemmungs-

gebiete (jeweils inkl. Uferstreifen mit 10 m Breite entlang der genannten Fließgewässer)
   

Aue 
·  Sonstige Biotope außer Siedlungsbiotope und Verkehrsflächen innerhalb der gesetzlich ver-

ordneten Überschwemmungsgebiete oder auf feuchten Böden (BKF ab Stufe 7, schwach 
feucht) 
 

Stillgewässer 
·  Gewässer und Feuchtbiotope, die zwischen den Kerngebieten (Korridorlänge max. 1.000 m) 

oder zwischen Kerngebieten und Trittsteinen (Korridorlänge max. 500 m) liegen. 

 

Die Kerngebiete für den Verbund der Fließgewässer und Auen umfassen die Aller, die Ise und 
den Allerkanal aufgrund ihrer niedersachsenweiten Verbundfunktion im Gewässersystem und 
unabhängig von deren Biotopwert. Sie sind Teil des Aktionsprogrammes der Niedersächsi-
schen Gewässerlandschaften. Ein weiteres Kerngebiet bildet die Vollbütteler Riede, die inner-
halb der Stadt Gifhorn in die Alte Hehlenriede mündet und im Landesraumordnungsprogramm 
als Vorranggebiet Biotopverbund dargestellt ist. Die genannten Fließgewässer stellen zu-
gleich die prioritären Verbundkorridore zu den angrenzenden Landkreisen und Gemeinden 
dar. Die Kerngebiete umfassen auch die naturferneren Gewässerabschnitte mit dem Ziel der 
Entwicklung – „Kerngebiete Entwicklung“ werden nicht zusätzlich ausgewiesen. 

Ihre Auen wurden auf einem jeweils 30 m breiten Uferstreifen unabhängig von ihrem Bio-
topwert den Kerngebieten zugeordnet. Darüber hinaus wurden Biotope innerhalb der Auen 
(deren Retentionsraum für die Stadt Gifhorn anhand der Abgrenzung des Aktionsprogramms 
Niedersächsische Gewässerlandschaften und der aktuellen Bodenkarten präzisiert wurden) 
entsprechend ihrer Funktion für den Auenbiotopverbund bewertet und den Kerngebieten an-
geschlossen.  

Kerngebiete der Auen sind größere, mehr als 3 ha umfassende Komplexe aus zumeist ge-
hölzfreien Feuchtbiotopen, die sich vor allem in der Niederung der Aller befinden: im Südwes-
ten in den Naturschutzgebieten „Allertal zwischen Gifhorn (B4) und Flettmar“ sowie „Fahle 
Heide, Gifhorner Heide“, im Südosten im NSG „Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“. Im 
Nordosten entlang der Ise im NSG „Ise mit Nebenbächen“ werden die Feuchtbiotopkomplexe 
neben Offenland zum Teil auch von Au- oder Bruchwald geprägt. Überlagerungen der Funkti-
onsräume Auen und Wald wurden mit einer grünen Schraffur sichtbar gemacht (vgl. Karte 5.2)   

Auch einzelne feuchtere Pfeifengras-Moorstadien in Auenlage innerhalb des NSG „Fahle 
Heide, Gifhorner Heide“ befinden sich innerhalb der Kerngebiete. Die Übergangsmoore im 
Auenverbund sind mit einer violetten Schraffur markiert (vgl. Karte 5.2 - Detailausschnitt). 

Hochwertiges Grünland auf trockeneren Standorten innerhalb der Aue wurde ebenfalls den 
Kerngebieten des Funktionsraumes angeschlossen und in der Karte mit einer waagerechten 
Schraffur gekennzeichnet.  

Besonders entlang der Ise werden große Teile der Niederung ackerbaulich oder als Intensiv-
grünland genutzt. Entlang der Aller überwiegt eine intensive Grünlandnutzung gegenüber dem 
Ackerbau. Diese intensiven Nutzungen können auengebundenen Arten die Ausbreitung er-
schweren. Entsprechende Flächen innerhalb der Überschwemmungsgebiete werden daher als 
Verbindungsflächen dargestellt. Ebenso zählen in den Überschwemmungsgebieten vorhan-
dene Wälder und Gehölzbestände die maximal die Biotop-Wertstufe 3 erreichen, zu den Ver-
bindungsflächen. Da sie auch Bedeutung für den Funktionsraum Wald haben, sind sie mit 
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einer Schraffur gekennzeichnet. Die Abgrenzung der Verbindungsflächen orientiert sich an 
der Lage innerhalb der gesetzlich verordneten Überschwemmungsgebiete. 

Kerngebiete Entwicklung wurden nicht ausgewiesen.  

Stillgewässer mit einer Größe von mehr als 0,5 ha oder Komplexe aus nah benachbarten 
Kleingewässern (insbesondere der Schlatts) – jeweils mit hohem Biotopwert oder erhöhter 
Bedeutung für Tierarten – wurden als Kerngebiete ausgewiesen oder als Trittsteine, wenn sie 
isoliert liegen. Sie können z.B. für Amphibien oder Libellen wichtige Lebensräume bieten. 
Kerngebiete befinden sich vor allem in Uferbereichen der Aller und insbesondere im NSG 
„Fahle Heide, Gifhorner Heide“. 

Als Entwicklungskorridore für den Fließgewässerverbund wurden bereits von Fischottern ge-
nutzte Gräben und Bachläufe einschließlich 10 m breiter Uferstreifen definiert: der Hahnen-
moorgraben, Abschnittes des Schneppelmoorgrabens, ein nördlich von Kästorf befindlicher 
Graben, der über den Kästorfer Graben in die Ise mündet, die Hehlenriede sowie die Alte 
Hehlenriede. 
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5 Umsetzung des Zielkonzeptes durch Schutz-, 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Folgenden werden die Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung des 
Zielkonzeptes einschließlich des Biotopverbundkonzeptes zur natur- und umweltverträglichen 
Entwicklung des Stadtgebietes flächenbezogen dargestellt. Das vorliegende Maßnahmenkon-
zept ermöglicht es, zukünftig erforderliche Kompensationsmaßnahmen fachlich sinnvoll in ei-
nem räumlichen und funktionalen Gesamtzusammenhang, je nach Flächenverfügbarkeit, vor-
zusehen (vgl. NLÖ, 2001). 

Als Grundlage für die Flächennutzungsplanung werden zunächst die nach Naturschutzrecht 
besonders geschützten Flächen dargestellt (Kap. 5.2 und Textkarte 7). Sie bilden die wesent-
liche Abwägungsgrundlage für alle weiteren Planungen im Stadtgebiet, sind aber überwiegend 
in der Zuständigkeit des Landkreises. Kap. 5.4 enthält eine lagebezogene tabellarische Über-
sicht der weiteren für die Umsetzung des Zielkonzeptes empfohlenen Maßnahmen.  

Der Schwerpunkt des Konzeptes umfasst die Maßnahmen für den städtischen Aufgabenbe-
reich (Kap. 5.5). Die Maßnahmenvorschläge zeigen, wie die Stadt und ihre Ortsteile im Rah-
men der Bauleitplanung, der Grünflächengestaltung und -pflege, der Erholungsvorsorge und 
sonstiger Zuständigkeiten die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege umsetzen und die 
Arbeit der Naturschutzbehörde unterstützen können. Insbesondere die Anforderungen an den 
Biotopverbund sind in die Maßnahmenentwicklung eingeflossen. Arten- und artengruppenbe-
zogene Maßnahmen enthält Kap. 5.6.1. 

Auch für die anderen raumbedeutsamen Fachplanungen bzw. Nutzungen werden den Zielen 
von Naturschutz und Landschaftspflege zuträgliche Maßnahmenvorschläge aufgezeigt (Kap. 
5.7).  

Hinweise zu finanziellen Fördermöglichkeiten von Maßnahmen finden sich in Kap. 5.8. 

Zentral ist die kartografische Darstellung der Flächen und Maßnahmenvorschläge im Maß-
nahmenkonzept (Karte 6). 

 

5.1 Übergreifende Anforderungen an die Folgen des K limawandels 

Es ist generell empfehlenswert, einen Ansatz zur Anpassung an die potenziellen Folgen des 
Klimawandels zu wählen, bei dem die Planung und Umsetzung von Maßnahmen und Hand-
lungsoptionen unabhängig von der tatsächlichen Klimaentwicklung in jedem Fall von Nutzen 
sind (sogenannte "No-Regret-Maßnahmen"). 

In der Niedersächsischen Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels von 2021 
(MU 2022) wird für alle relevanten Handlungsfelder die aktuelle Situation beschrieben und 
Handlungsziele und -maßnahmen festgelegt. Demnach geht es auf der kommunalen Ebene 
des Landschaftsplanes unter anderem um die klimaangepasste Steuerung von Siedlungser-
weiterungen und von Kompensationsleistungen. Zudem sind bioklimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichfunktionen zu bewahren und vorrangig zu verbessern, um hitzebedingte Aus-
wirkungen besonders in überhitzungsgefährdeten Gebieten zu minimieren (Kap. 5.5). Ein zu-
künftiger Handlungsschwerpunkt wird die Sicherung und Entwicklung eines ausgeglichenen 
Landschaftswasserhaushaltes mit Funktionen zur Rückhaltung und Ableitung bei Hochwasser 
und Starkregen sowie zur Rückhaltung und Speicherung bei Trockenperioden für die Siche-
rung einer ausreichenden Wasserversorgung sein. Als Querschnittsaufgabe fließen Klima-
schutz und Klimafolgenanpassung bei den Maßnahmen zur naturnahen Fließgewässer- und 
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Auenentwicklung, zum Grünlandschutz und zum Waldumbau ebenfalls ein und berühren damit 
auch die Regelungsbereiche der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft (Kap. 0). 

 

5.2 Bewahrung naturschutzrechtlich geschützter Teil e von Natur und 
Landschaft 

Die nach Naturschutzrecht geschützten Teile von Natur und Landschaft stellen herausragende 
Werte im Stadtgebiet dar, die im Rahmen der Bauleitplanung und anderer Projekte zu berück-
sichtigen sind. Ihre Bewahrung bildet eine wesentliche Abwägungsgrundlage für Planungen 
innerhalb des Stadtgebietes (vgl. Textkarte 7). 

Bei kommunalen Vorhaben gleichermaßen zu berücksichtigen sind die rechtsverbindlich fest-
gesetzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die nach Naturschutzrecht ge-
schützten Teile von Natur und Landschaft (§§ 23-29) sind der folgenden Tabelle zu entneh-
men. Die im Kataster geführten oder in regelmäßig überschwemmten Bereichen gem. § 30 
BNatSchG i. V. m. § 24 NNatSchG gesetzlich geschützten Biotope sind in Abb. 16 und Kap. 
3.1.1.4 dargestellt.  

Tab. 35: Geschützte Teile von Natur und Landschaft (Stand: 05/2025) 

Nr. Name Fläche 30 
(ha) 

Veröffentlichung der Verordnung/ 
Satzung 

FFH-Gebiet 

3021-331 
Aller (mit Barnbruch), untere Leine, 
untere Oker 759,8 

Amtsblatt der Europäischen Union Nr. 
L338 vom 23.12.2015, Seite 688 (Az: 
C(2015) 8219) 

3229-331 Ise mit Nebenbächen 87,6 

3528-301 Fahle Heide, Gifhorner Heide 183,8 

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) 

NSG BR 113 Fahle Heide, Gifhorner Heide 179,9 
Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 12 
v. 28.11.2014 S. 621 

NSG BR 145 
Allertal zwischen Gifhorn (B4) und 
Flettmar (Kreisgrenze) 583,4 

Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 2 
v. 31.01.2014 S. 7 

NSG BR 146 
Allertal zwischen Gifhorn und Wolfs-
burg 132,9 

Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 10 
v. 30.09.2014 S. 477 

NSG BR 160 
Allertal im städtischen Bereich von 
Gifhorn 36,6 

Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 5 
v. 29.05.2019 S. 420 

NSG BR 292 Ise mit Nebenbächen 198,6 
Amtsblatt für den Landkreis Uelzen Nr. 11 
v. 15.06.2018 S. 67 

Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG)  

LSG GF 018 
Gifhorner, Winkeler und Fahle Heide 
und angrenzende Landschaftsteile 1.124,1 

Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 
5 v. 29.05.2019 S. 429 

LSG GF 005 
Allertal – Barnbruch und angren-
zende Landschaftsteile 660,9 

Nds. Ministerialblatt Nr. 6 v. 17.02.2021 
S. 402 

LSG GF 023 

 

Ostheide 

 

1.452,1 

 

Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 
1 v. 31.01.2019 S. 18 

 

 

 
30 Fläche innerhalb des Stadtgebietes 
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Nr. Name Fläche 30 
(ha) 

Veröffentlichung der Verordnung/ 
Satzung 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) 

ND GF 038 Esche  

Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Braunschweig Nr. 8 v. 05.04.1994 S. 92 

ND GF 306 
Gesamter Baumbestand im Schloss-
bereich einschließlich Kreishaus II  

ND GF 307 38 Kopflinden 
Länge: 
128,4 m 

ND GF 310 Buche  

ND GF 311 4 Eichen  

ND GF 312 Zwillingseiche  

ND GF 313  Eiche  

ND GF 314 Eiche  

ND GF 315 Mammutbaum  

ND GF 316 Eiche  

ND GF 317 Drillingseiche  

ND GF 318 2 Eichen  

ND GF 353 Eiche  

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) 

GLB GF 007 
Stillgelegte Bundesbahntrasse zwi-
schen Gifhorn, Dragen und Müden 

Länge: 
4,3 km Recht seit 01. Oktober 1988 

GLB GF 008 
Ehemalige Bodenentnahmestelle Wil-
sche 4,2 Recht seit 01. März 1991 

GLB GF 021 Große Weide 7,9 Recht seit 

 
Neufassung der Baumschutzsatzung 
(BSS) innerhalb des gesamten Stadt-
gebietes 

- In Kraft getreten am 31.08.2023 

 

Da keine faunistischen Kartierungen und eine Biotopkartierung im Gelände nur in ausgewähl-
ten Bereichen durchgeführt wurden, wird auf die Darstellung von schutzwürdigen Bereichen 
verzichtet. Dies liegt zudem im Aufgabenbereich einer Fortschreibung des Landschaftsrah-
menplans für den Landkreis Gifhorn. 

 

5.3 Vorhandene Kompensationsflächen 

Kompensationsmaßnahmen können einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege leisten. Ein räumlich sowie inhaltlich gezielter Ein-
satz, sowie eine Lenkung auf besonders geeignete Bereiche, können die Effizienz solcher 
Maßnahmen entsprechend steigern. 

Im Gebiet der Stadt Gifhorn wurden in der Vergangenheit im Rahmen von verbindlichen Bau-
leitplanungen verschiedene Flächen zur Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild vorgesehen und verbindlich festgesetzt. Die außerhalb von Siedlun-
gen gelegenen Flächen werden nachrichtlich übernommen (s. Karte 6 „Maßnahmenkonzept“). 
Hierbei handelt es sich um Kompensationsflächen, die im Flächennutzungsplan enthalten und 
den bis dato erfolgten Bauleitplanungen zu entnehmen sind.  
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Im Bereich des ehemaligen BGS-Übungsgelände in Wilsche sowie im Bereich Großes Moor 
bestehen Ausgleichsflächenpools der Bauleitplanung. 

Für eine effiziente Umsetzung sollten neue Maßnahmen möglichst an bestehende Kompen-
sationsflächen bzw. Flächenpools anschließen. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen 
sollte vornehmlich in solchen Bereichen erfolgen, die sich wegen ihres Zustands, ihrer Lage 
oder ihres standörtlichen Entwicklungspotenzials besonders zur Umsetzung des in Kap. 4 er-
läuterten Zielkonzeptes eignen (gemäß Zielkonzept die Zielkategorien 1a (Verbesserung), 2 
(Sicherung u. Verbesserung) sowie z.T. 3 (vorrangige Entwicklung) (vgl. Karte 5.1). Eine Lage 
in Entwicklungskorridoren des Biotopverbundkonzeptes (vgl. Karte 5.2) sollte zukünftig eben-
falls gegeben sein. 

 

5.4 Tabellarisches Maßnahmenkonzept  

Die folgende Tabelle enthält eine lagebezogene Übersicht der für die Umsetzung des Zielkon-
zeptes empfohlenen Maßnahmen. Über die Nummerierung in der nachfolgenden Tabelle kann 
ihre Verortung in der Karte 6 nachvollzogen werden und umgekehrt. In einzelnen Fällen finden 
sich Maßnahmen nur in der Tabelle, weil sie sich im Kartenmaßstab 1: 25.000 nicht hinrei-
chend darstellen lassen. 
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Tab. 36: Maßnahmenkonzept 

Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  

1 Dodenhop/ 
Ise-Niederung 

- Sicherung des Wasserhaushaltes im Niedermoor; Keine weitere Entwässerung (ggf. kleine Staubau-
werke; Gräben, Drainagen etc. entfernen) 

- Nutzungsextensivierung Grünland und Erhöhung Anteil Feuchtgrünland 
- Erhalt und Entwicklung Nassgrünland auf Niedermoor 
- Sohlanhebung, geringere Grabenpflege (weniger Räumung) 
 
AHM: Wiesenbrüter, Kiebitz 
 

2 Großes Moor 
 

- Revitalisierung/ Renaturierung der Hochmoorflächen, feuchten Bodenwasserhaushalt erhalten bzw. 
schaffen/ Wiedervernässung 

- Garten-/ Baumschulflächen: Ggf. Nutzungsextensivierung 
- Feuchtwaldentwicklung, Kiefern in Laub-/ Mischwald umwandelt, Extensivierung 
- Naturnahe Stillgewässer erhalten, pflegen und entwickeln 
- Kompensationsflächenpool: Schwerpunktbereich für die Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Wieder-

vernässung, Grünlandextensivierung) 
 

AHM: Reptilien (Kreuzotter) 
 

3 Ise-Niederung 

- Sicherung der naturnahen Entwicklung der Ise und Sicherung als Kerngebiet (Biotopverbund Fließge-
wässer) 

- Erhalt der historischen Streifenflur entlang der Ise 
- Strukturreiches Halboffenland erhalten und fördern 
- Grünland erhalten, pflegen und prioritär artenreiches Grünland entwickeln 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für die Re-

tentionsfunktion sowie für den Gewässerschutz (Gewässerrandstreifen einbeziehen) 
- extensive Nutzung fördern 
- Ise: Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstreifen, um Einträge zu vermeiden (Düngemittel, Pesti-

zide etc.) und Entwicklung von Uferrandstrukturen 
- Naturnahe Stillgewässer erhalten, pflegen und entwickeln 
- Wasserstandanhebung, keine weitere Entwässerung 

 
AHM: Fischotter, Offenlandvogelarten (Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche) 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus besonderen Schutzzwecken (Erhaltungsziele) bzw. gebietsspezifi-
schen Maßnahmenblättern, Maßnahmen-/ Managementplänen zum FFH-Gebiet 292 „Ise mit Nebenbächen“ 
(DE-3229-331) bzw. der Schutzgebietsverordnung zum gleichnamigen NSG „Ise mit Nebenbächen“ ergeben. 
 

4 Waldgebiet Ringelah 

- Sicherung vorhandener Laubwälder (Eichenwälder) als Kerngebiet des Biotopverbundes (Wald) und Er-
höhung des Laubwaldanteils (Erhalt Altbäume, Totholz) (u.a. als Lebensraum der Wildkatze) 

- Naturnahe Entwicklung der Ufer-/ Gewässerstruktur bestehender Gräben/Bäche 
- Sicherung vorhandener Säume, Äsungsflächen und Offenlandbereiche (Grünland) 
- Erhalt und Entwicklung der Waldinnenränder, auch entlang der Wege 
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Waldränder 
- Keine Entwässerung (Schutz des angrenzenden Bullenmoors und der kleinen Stillgewässer) 
- Wege lenken, ungestörte Bereiche ermöglichen (Erstellung eines Wegekonzeptes) 
- Ggf. Hinweise und Informationen zum ehemaligen Scheinflughafen Wilsche (als historisches Element) 

 
AHM: Wildkatze, Kranich  

 

5 
Großes Bullenmoor 
(und östlich liegende 
Kleingewässer) 

- Revitalisierung/ Renaturierung der Hoch-/ Übergangsmoorflächen (Wiedervernässung) 
- Sicherung Wasserhaushalt 
- Aufwertung der Habitatfunktion der Kleingewässer, Freistellen, Schaffung besonnter Ufer (auch für die 

östlich angrenzenden Abbaugewässer) 
- Erhalt von extensiv genutztem Grünland 
- Umwandlung Nadel- in feuchten Laub-/ Mischwald 

 
AHM:  Amphibien 
 

6 Nördlich Kästorf, Offen-
land Schwarzer Berg 

- Erhöhung der Strukturvielfalt  
- (extensive) Grünlandnutzung und strukturreiches Halboffenland fördern (Gehölzstrukturen und Saum-

streifen) 
- Vorhandene Hecken und Gehölze pflegen 
- Sicherung für landschaftsbezogene Erholung 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für Retentions-

funktion und zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes 
- Schneppelmoorgraben: Entwicklung naturnaher Gewässer- und Uferstrukturen, Durchgängigkeit verbes-

sern (Aufwertung als Lebensraum für den Fischotter), Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstrei-
fen, um Einträge zu vermeiden (Düngemittel, Pestizide etc.) 

 
AHM: Fledermäuse, Fischotter 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
 

7 Heidefläche Faule Riede  
(ehem. BGS Gelände) 

- Sicherung Biotopverbund Kerngebiet (Heide) 
- Sicherung und Pflege der Heideflächen (Entkusselung, Schaf-/ Ziegenbeweidung) 
- Heide/ Sande offenhalten, Nährstoffeinträge vermeiden 
- Schutz des historischen Bodens (Heidepodsol) 

 
AHM: Reptilien/Schlingnatter 
 

8 
Campingplätze/ Wochen-
endhäuser östlich Harms-
moor 

- Verbesserung der landschaftlichen Einbindung der vorhandenen Campingplätze/ Wochenendhäuser, 
Eingrünung der Zufahrten, der Ränder zur Landschaft hin 

- Abbaugewässer (in Betrieb): als Folgenutzung Renaturierung (entsprechend der Genehmigung) bzw. 
Förderung einer extensiven Erholungsnutzung 

- Amphibienhabitate in Teilbereichen ermöglichen (v.a. Seerosenteich), Sukzession lenken: Grabbare 
Sande, warme vegetationsarme Flächen erhalten 

 

9 Rühmwiesen 

- Prioritäre Verbesserung Biotopverbund Halboffenland 
- Strukturreiches Halboffenland erhalten und fördern  
- Sicherung von Extensivgrünland, extensive Nutzung fördern 
- Pflege vorhandener Hecken 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für Retentions-

funktion 
 

AHM: Fledermäuse, Brutvögel (u.a. Rebhuhn, Kiebitz, Pirol, Rotmilan) 
 

10 Bärenberg 

- Erhalt und Verbesserung Biotopverbund für Wildkatze, Großwild 
- Umbau Nadelwald in Laub-/ Mischwald (Bereich Bärenberg) 
- Offenlandflächen: Anlage von Gehölzstrukturen, Hecken 
- Schutz des historischen Bodens (Heidepodsol) 

 

11 
Hahnenmoorgraben nörd-
lich Wilsche/ westlich 
Gamsen 

- Erhalt und Verbesserung Biotopverbund für Fischotter 
- Hahnenmoorgraben: Aufwertung als Lebensraum für den Fischotter 
- Erhalt und Entwicklung der Durchgängigkeit; Langfristig Trapezform aufheben und Profil aufweiten (un-

ter Beachtung der hydraulischen Funktion) 
- Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstreifen, um Einträge zu vermeiden (Düngemittel, Pestizide 

etc.) 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
AHM: Fischotter  
 

12 Halboffenland westlich 
Kästorf 

- Verbesserung Biotopverbund Halboffenland 
- Anreicherung mit Extensivstrukturen, Saumstrukturen zur Verbesserung des Landschaftsbildes (im Be-

reich der B4 mit stickstoffunempfindlichen Gehölzen, zur besseren Eingrünung bzw. als Immissions-
schutz für Kästorf) 
 

13 Halboffenland nordöstlich 
Wilsche 

- Verbesserung Biotopverbund Halboffenland 
- Strukturreiches Halboffenland erhalten und fördern 
- Extensivierung der Nutzung (Entwicklung von Extensivgrünland) 
- In Teilbereichen Anlage von Gehölzen und breiten Saumstrukturen 
- Waldrandentwicklung 
- Kleingewässer nördlich Wilsche (Bereich Lerchenberg): Amphibienhabitate ermöglichen 

 
AHM: Rotmilan und weitere Greifvogelarten, Amphibien (Kreuzkröte) 
 

14 Waldgebiet Müdener Heide 

- Umbau Nadel- in Laubwald  
- Verbesserung des Biotopverbundes Wald (u.a. Wildkatze) 
- Insbesondere Verbesserung Biotop-Verbundkorridore in östlicher Richtung (essentiell) (prioritärer Ent-

wicklungskorridor) 
- Sicherung von Offenlandbereichen/ Grünland 
- Erhalt und Entwicklung der Waldinnenränder, auch entlang der Wege 

 

15 Offenland östlich von  
Gamsen 

- Schwerpunktbereich zur Förderung der landschaftsbezogenen Erholung 
- Entwicklung der Wegeverbindungen  
- Aufwertung der Erholungsinfrastruktur (punktuelle Ergänzung von Beschilderungen, Bänke etc.) 
- In Teilbereichen Erhalt und Ergänzung von Baumreihen zur Verbesserung des Landschaftsbildes und 

des Erholungswertes 
- Ggf. Anpflanzung von Obstbäumen 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für Retentions-

funktion  
 

16 Untere Allerniederung 
- Sicherung Biotopverbund Kerngebiet (Fließgewässer) 
- Sicherung Feuchtgrünland/ Auen 
- Sicherung Wasserhaushalt 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
- Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstreifen, um Einträge zu vermeiden (Düngemittel, Pestizide 

etc.) und Entwicklung von Uferrandstrukturen 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für Retentions-

funktion sowie Gewässerschutz (Gewässerrandstreifen einbeziehen) 
- Eimerwiesen: Sicherung Biotopverbund Aue 

 
AHM: Fischotter/ Biber; Aufwertung als Habitat für Wiesenbrüter  
 
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus besonderen Schutzzwecken (Erhaltungsziele) bzw. gebietsspezifi-
schen Maßnahmenblättern, Maßnahmen-/ Managementplänen zum FFH-Gebiet 090 „Aller mit Barnbruch, 
untere Leine, untere Oker“ (DE-3021-331) bzw. Schutzgebietsverordnungen (VO) zu den NSG „Allertal zwi-
schen Gifhorn und Flettmar“ und „Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“ ergeben. Für die Eimerwiesen ist 
die VO des NSG „Fahle Heide, Gifhorner Heide“ zu beachten. 
 

17 
Mühlenwiesen/ Obere Al-
lerniederung 
Maikampsee 

- Sicherung und Förderung Feuchtgrünland/Auen 
- Sicherung vorhandener Laubwälder und Erhöhung des Laubwaldanteils 
- Sicherung Wasserhaushalt 
- Aller: Sicherung der naturnahen Entwicklung 
- Erhalt und Pflege der kleinflächigen Restheidebestände 
- Habitatfunktion naturnaher Stillgewässer erhalten und fördern (Maikampsee) 
- Platendorfer Brückgraben: Entwicklung naturnaher Gewässer- und Uferstrukturen, Durchgängigkeit ver-

bessern, Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstreifen, um Einträge zu vermeiden (Düngemittel, 
Pestizide etc.) 

 
AHM: Biber, Fischotter, Kiebitz, Wiesenbrüter, Rotmilan, Brutvögel, Libellen 
 
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus besonderen Schutzzwecken (Erhaltungsziele) bzw. gebietsspezifi-
schen Maßnahmenblättern, Maßnahmen-/ Managementplänen zum FFH-Gebiet 090 „Aller mit Barnbruch, 
untere Leine, untere Oker“ (DE-3021-331) bzw. Schutzgebietsverordnungen (VO) zu den NSG „Allertal zwi-
schen Gifhorn und Flettmar“ und „Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“ ergeben.  
 

18 Heidesee 

- Biotopentwicklung: Sukzession zulassen 
- Ggf. Anlage eines Rundweges z.B. als „Schlatt-Lehrpfad“ für die Natur-/ Umweltbildung 
- Erhalt und Pflege der kleinflächigen angrenzenden Restheidebestände 
- Neue Nutzung der baulichen Anlagen 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
 

19 Nördliches Clausmoor 
(nördlich Lehmweg) 

- Angepasstes Mähen 
- Feucht- und Nassgrünland fördern, Wasserhaushalt verbessern 
- Naturnahe Entwicklung fördern 
- Barnbruchsgraben: Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstreifen, um Einträge zu vermeiden 

(Düngemittel, Pestizide etc.); Renaturierungsmaßnahmen; Pflanzung von Erlen 
- Gifhorner Stadtwald: Verbesserung des Biotopverbundes Wald (prioritärer Entwicklungskorridor) 
- Umbau Nadel- in Laubwald (Gifhorner Stadtwald) 

 
AHM: Wiesenbrüterschutz (v.a. Kiebitz), Weißstorch 
 

20 Kovenhorst/ Wittkops-
berge 

- Aufwertung der Wälder durch naturnahe Waldentwicklung 
- Erhalt und Pflege der Restheidebestände 
- Verbesserung des Biotopverbundes Wald (prioritärer Entwicklungskorridor) 

 

21 Hofwiesen 
Untere Allerniederung 

- Erhöhung Grünlandanteil 
- Extensivierung der Nutzung 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für Retentions-

funktion sowie Gewässerschutz (Gewässerrandstreifen einbeziehen) 
- Naturnahe Stillgewässer erhalten, pflegen und entwickeln 

 
AHM: Aufwertung als Habitat für Wiesenbrüter  
 

22 Eyßelheide – Fahle Heide 

- Sicherung Biotopverbund Kerngebiet (Wald) 
- Naturbezogene Erholung - Wegekonzept 
- Sicherung Wasserhaushalt 
- Sicherung vorhandener Laubwälder (Eichenwälder) und Erhöhung Laubwaldanteil (Erhalt Altbäume, Tot-

holz) 
- Sicherung und Entwicklung als Lebensraum der Wildkatze 
- Sicherung und Pflege der bestehenden Schlatts 

 
AHM: Libellen 
 
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus besonderen Schutzzwecken (Erhaltungsziele) bzw. der Schutzge-
bietsverordnung (VO) des NSG „Fahle Heide, Gifhorner Heide“ ergeben. 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  

23 
Gifhorner Heide, 
mit Waldbereichen und 
Waldsee 

- Erhalt, Pflege und Entwicklung der Heideflächen (Fortführung Entkusselung, ganzjährige Schaf-/  
Ziegenbeweidung; ggf. Plaggen) 

- Sicherung Wasserhaushalt 
- Sicherung Biotopverbund Kerngebiet (Feuchte Heiden) 
- Naturbezogene Erholung – Wegekonzept 
- Waldumbau: Erhöhung des Laubwaldanteils, extensive Nutzung 
- Aufwertung der Habitatfunktion des Waldsees 

 
AHM:  Arten des Offenlandes/ trockener Lebensräume (u.a. Brutvögel, Heuschrecken, Käfer, Reptilien);  
Fische (Waldsee) 
 
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus besonderen Schutzzwecken (Erhaltungsziele) bzw. der Schutzge-
bietsverordnung (VO) des NSG „Fahle Heide, Gifhorner Heide“ ergeben 
 

24 Südliches Clausmoor 
(südlich Lehmweg) 

- Strukturreiches Offenland erhalten und fördern 
- Sicherung für die landschaftsbezogene Erholung 
- Erhalt vorhandener Strukturen, Wiesenbrüterschutz, kleinräumig gegliederte Ackerlandschaft 
- Waldumbau: Erhöhung des Laubwaldanteils 
- Sicherung Wasserhaushalt und Rückhalt im Gebiet, Extensivierung der Gewässer/ Grabenunterhaltung 
- Barnbruchsgraben: Anlage ausreichend breiter Gewässerschutzstreifen, um Einträge zu vermeiden 

(Düngemittel, Pestizide etc.); Renaturierungsmaßnahmen; Pflanzung von Erlen 
- Ggf. Natur-/ Umweltbildung im Bereich der bestehenden städtischen Kompensationsfläche 

 
AHM:  Rotmilan, Gehölzbrüter 

 

25 Koppelweg, Clausmoor 

- Extensive Nutzung 
- Feuchte Standortbedingungen erhalten 
- Waldumbau: Erhöhung des Laubwaldanteils 
 
AHM: Geflecktes Knabenkraut 

 

26 Bahnhof Gifhorn 

- Begrenzung Siedlungsentwicklung (Überschwemmungsbereich) 
- Erhalt der Retentionsfunktion/ Entwicklung Retentionsraum 
- Erhöhung des Grünlandanteils bzw. der Dauervegetation im Überschwemmungsbereich für Retentions-

funktion  
- Nahrungshabitat Weißstorch/ Greifvögel 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
- Erhalt der Gehölze und der Kopfweiden 
- Erhalt Landschaftsbild mit sehr hoher Bedeutung/ Erholungsfunktion 

 
AHM: Amphibien 
 

27 Kernstadt Gifhorn 

- Sicherung vorhandener Frischluftschneisen und Entwicklung beeinträchtigter Frischluftschneisen (von 
Bebauung freihalten, Entfernung von potenziellen Austauschbarrieren) (Talniederung der Aller) 

- Maßnahmen gegen Überhitzung (prioritär in großflächig versiegelten Bereichen) 
- Entsiegelung (v.a. öffentlicher Stell-/ Parkplätze) 
- Renaturierung/Sanierung verbauter Bereiche der „Mühlenaller“ (zur ökologischen Aufwertung sowie zum 

Hochwasserschutz), Fortführung der Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der „Rotaller“ 
- Laichstrukturen in den Seen ermöglichen 
- Erhalt und Entwicklung von innerstädtischen Grünverbindungen 
- Grünzäsuren erhalten 
- Erhöhung Grünflächenanteil und extensive Nutzung auf vorhandenen Grünflächen, insbesondere auf 

Straßenbegleitgrün (Baumbeete, Blühwiesen) 
- Erhöhung des Anteils an Bäumen, v.a. entlang von Straßen 
- Stadtwälder erhalten und in naturraumtypische Laubwälder umwandeln 
- Sicherung der Versickerungsfunktion (Maßnahmen gegen Starkregen, Hochwasser) 
- Siedlungsentwicklung in Teilbereichen begrenzen (v.a. zu Überschwemmungsbereichen, z.B. Ise-/ Aller-

Niederung und Clausmoor) 
- Erhalt Gebäudebestand historischer Straßenzüge 
- Erhalt und Entwicklung Offenbodenbereiche im Bereich der Binnendünen Katzenberg und Laubberg, Bi-

otopdiversifizierung 
- Sicherung der (Nah-) Erholungsnutzung 
- Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur (getrennte Fuß-/ Radwege) 
- Verbesserung Hochwassermanagement (z.B. Aller im Innenstadtbereich, Sportplatz Bleiche) 
- Erhalt und Entwicklung der Erlebbarkeit des Dünenkomplexes Brenneckes Berg mit verlandetem Schlatt 

(Geotop)  
- Verbesserung der Stadteingangssituation (Konrad-Adenauer-Str./ Schlosssee) 
- Information über Erhalt von großbaumreichen Gärten und Quartierspotenzialen und über Maßnahmen 

zum Fledermaus- und Vogelschutz motivieren 
 

AHM: Fledermäuse (z.B. ehem. BGS-Gelände am Wilscher Weg; Waldbestand Koppelweg; Friedhöfe St. 
Nikolai und Baptistenfriedhof) 

AHM: Pflanzen (Filago vulgaris - Filzkraut am Sport- und Freizeitbad Allerwelle) 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
AHM: Arten trockener Lebensräume am Dünenkomplex Brennekes Berg (Nachtigall, Girlitz, Ringelnatter, 
Sphagnumarten) 

AHM:  Fische (Schlosssee, Mühlensee) 
 
Im Bereich der Aller: Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus besonderen Schutzzwecken (Erhaltungs-
ziele) bzw. gebietsspezifischen Maßnahmenblättern, Maßnahmen-/ Managementplänen zum FFH-Gebiet 090 
„Aller mit Barnbruch, untere Leine, untere Oker“ (DE-3021-331) bzw. der Schutzgebietsverordnung (VO) des 
NSG 160 „Allertal im städtischen Bereich von Gifhorn“ ergeben.  
 

28 Ortsteil Winkel 
Waldsiedlung und Umfeld 

- Sicherung der guten Durchgrünung: Strukturen und Nutzung erhalten und fördern (v.a. strukturrei-
cher nördlicher Ortsrand) 

- Erhalt und Entwicklung von Grünverbindungen in die Kernstadt 
- Grünzäsuren erhalten, d.h. Freiräume zwischen Winkel und der Waldsiedlung (Verhinderung des Zu-

sammenwachsens) 
- Sicherung der Versickerungsfunktionen 
- Keine Siedlungserweiterung (Landschaftsbild, Wald, ÜSG) 
- Sicherung der landschaftsbezogenen Erholungsfunktion: Wegekonzept 
- Erhalt der Luftwurzelkiefer und des alten Schafstalls mit extensiver Beweidung (nördlich der Sied-

lung) als erlebniswirksame Landschaftselemente  
- Alte Zäune aus der Landschaft entfernen (Verletzungsgefahr, auch für Wildtiere) 
- Erhalt von Totholz 
- Förderung heimischer gebietseigener Gehölze 
- Entfernung invasiver Arten (Jakobs-Kreuzkraut, Knöterich, Amerik. Traubenkirsche) 
- Entsiegelung öffentlicher Stell-/ Parkplätze 
- Erhöhung des Anteils an (Obst-) Bäumen an Wegrändern 
- Erhalt und Entwicklung von gestuften Waldrändern 
- Entwicklung/ Ergänzung weiterer Heckenstrukturen (Ost-West-Richtung) auf den Grünlandflächen 

östlich des Osterbergs 
- Ggf. Einsatz ehrenamtlicher Landschaftslotsen 
 

AHM:  Fledermäuse, Weißstorch 
Allgemein: Förderung von Wildbienen, Wiedehopf, Schwalben, Neuntöter, Gartenschläfer, Ziegenmelker, 
Wachtelkönig, Kreuzotter, Ringelnatter, Biber 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  

29 Ortsteil Neubokel und Um-
feld 

- Ortsrandeingrünung im Osten 
- Waldumbau (Nadel- zu Laubwald und Laubmischwald) 
- Erhalt Grünland in Ortstrandlagen (Dorfanger) (auch als Versickerungsmöglichkeit) 
- Erhalt und Entwicklung von Grünverbindungen nach Wilsche, Gamsen, Kernstadt 
- Siedlungsentwicklung in Richtung Aller-Niederung begrenzen (ÜSG) 
- Erhalt/ Pflege des historischen Ortskerns 
 
AHM: Weißstorch 
 

30 Ortsteil Wilsche 

- Erhalt des alten Baumbestandes, innerörtlicher Weiden/ Dorfanger, alter Bauernhäuser 
- Erhalt der stillgelegten alten Bahntrasse (GLB) und Begrenzung der Siedlungsentwicklung in diesem Be-

reich 
- Erhalt/ Pflege des historischen Ortskerns 
- Ortsrandeingrünung im Osten (im Norden Erhalt der stillgelegten alten Bahntrasse (GLB) als Ortsrand-

eingrünung und Siedlungsbegrenzung) 
- Erhalt und Entwicklung von Grünverbindungen nach Neubokel, Gamsen, Kästorf, Kernstadt 
- Suchraum Siedlungsentwicklung: Nordosten bei Bewahrung Wald und lineare Gehölzstrukturen  
 

31 Ortsteil Gamsen 

- Erhalt der Grünverbindung Gamsen-Gifhorn, Wittmoorgraben  
- Wittmoorgraben: Potenzial zur Aufweitung des Profils (unter Beachtung der hydraulischen Funktion) 
- Grünzäsuren erhalten 
- Erhalt der stillgelegten alten Bahntrasse (GLB) und des z.T. parallel dazu verlaufenden Wirtschaftswe-

ges 
- Erhalt und Entwicklung von Grünverbindungen nach Neubokel, Wilsche, Kästorf, Kernstadt 
- Erhalt und Sicherung des alten Baumbestandes 
- Erhalt der dorftypischen Bebauung entlang der Durchfahrtstraße 
- Verbesserung der Ortrandeingrünung im Westen 
- Eingrünung von Gewerbegebieten/ Umspannwerk im Westen 
- Erhöhung des Anteils an Freiflächen für Streuobstbäume 
- Verbesserung Hochwassermanagement im Bereich Bernsteinweg/ Westerfeldweg 
- Siedlungsentwicklung in Richtung Ise-Niederung begrenzen (Landschaftsbild, Erholungsnutzung, ÜSG) 
- Maßnahmen gegen Überhitzung (prioritär in großflächig versiegelten Bereichen, z.B. Gewerbegebiet an 

der Hamburger Straße) 
 
AHM: Pflanzen (Filago vulgaris - Filzkraut am Helios Klinikum) 

 
32 Ortsteil Kästorf  - Grünzäsuren erhalten 
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Nr.  Bezeichnung / Verortung  Beschreibung  
- Ortsrandeingrünung im Südwesten 
- Einzelbaumpflanzungen entlang von Straßen (z.B. „Hesegarten“, Hauptstraße) 
- Erhalt/ Pflege des historischen Ortskerns 
- Erhalt und Entwicklung von Grünverbindungen nach Wilsche, Gamsen 
- Sanierungskonzept/ Fortführung der Sanierung (Boden, Wasser) vorhandener Altlasten (Merkelsche 

Grube) 
- Erhöhung des Anteils an extensiv genutzten Saumflächen, Gehölzen sowie Heckenpflanzungen entlang 

von Wegen 
- Ggf. Entwicklung Naturlehrpfad zur Natur-/ Umweltbildung im Bereich Wäldchen „Am Schliekenberg“  
- Siedlungsentwicklung in Richtung Ise-Niederung begrenzen (Landschaftsbild, ÜSG) 
 
AHM: Weißstorch 
 

 
 
 



 Planungsgruppe Umwelt 

 

170 

5.5 Maßnahmen für den städtischen Aufgabenbereich 

Das Maßnahmenkonzept für den städtischen Aufgabenbereich umfasst Vorschläge für Maß-
nahmen, welche im Stadtgebiet zum Erreichen der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege umgesetzt werden können: 

·  im Rahmen der Bauleitplanung, 

·  in Zuständigkeitsbereichen wie Naherholung, Grünflächenpflege, 

·  als Flächeneigentümerin, 

·  nach § 22 NNatSchG,  

·  bei der Beurteilung der Maßnahmen anderer Stellen und übergemeindlicher Planun-
gen, 

·  in Kooperation mit anderen Aufgabenträgern.  

Über die Nummerierung kann ihre Verortung nachvollzogen werden (s. Tab. 36 und Karte 6 
„Maßnahmenkonzept“).  

 

5.5.1 Entwicklung von Natur und Landschaft (Kommuna les Biotopverbundsystem) 

In die Weiterentwicklung des kommunalen Biotopverbundsystems können kommunale Flä-
chen, Kompensationserfordernisse im Rahmen der Siedlungswicklung sowie auch die Ent-
wicklung von Grünverbindungen und siedlungsnahen Grün- und Freiflächen einbezogen wer-
den. Dabei soll die kommunale Biotopvernetzung übergeordnete Maßnahmen, die nachricht-
lich mit aufgeführt werden, ergänzen.  

Insbesondere zur Förderung des lokalen Halboffenlandverbundes vorgesehen sind 

-  Suchräume für eine Anreicherung mit Gehölz- und breiten Saumstrukturen  

In Gewässernähe dient die Maßnahme gleichzeitig dem Gewässerschutz, u.a. indem eine 
dauerhafte oder mehrjährige Vegetation den Boden durchwurzelt und zur Wasser- und Stoff-
retention beiträgt.  

Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbundes der Gewässer und Auen sind  

·  Erhöhung des Anteils an Grünland und/ oder Dauervegetation im ÜSG, 

·  Sicherung und Förderung der naturnahen Entwicklung von Fließgewässern und ihrer 
Überschwemmungsbereiche, 

·  Erhalt, Pflege und Entwicklung naturnaher Stillgewässer. 

Zur Förderung des Verbundes der Heiden, Magerrasen und Übergangsmoore sind die Maß-
nahmen  

·  Erhalt, Pflege und Entwicklung von Hoch- und Übergangsmoorflächen 

·  Erhalt, Pflege und Entwicklung von Heide-/ Magerrasenflächen 

vorgesehen. 

 

Suchraum für eine Anreicherung mit Gehölz- und brei ten Saumstrukturen 

Nrn.: 12, 13, 24 

Die gliedernden linearen Gehölzbestände entlang von Wegen und Gewässern sowie beste-
hende flächige Feldgehölze sollen durch eine kontinuierliche Gehölzpflege und Nachpflan-
zung erhalten und verbessert werden – insbesondere innerhalb der vorgesehenen Suchräume 
im Clausmoor sowie in der Feldflur zwischen Wilsche und Kästorf.  
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Eine Verbesserung ist durch eine extensive, artgerechte Gehölzpflege zu erreichen. Bei Pflan-
zungen in freier Natur sind gem. § 40 BNatSchG gebietseigene Gehölze zu verwenden. Hin-
weise für die Gehölzverwendung bietet der Landkreis Gifhorn31.  

Darüber hinaus sind bestehende Gras- oder Staudensäume und Feldraine zu erhalten und 
idealerweise zu verbreitern. Die Mindestbreite sollte 3 m betragen, da schmale Säume und 
Wegraine anfälliger für seitliches Befahren, randliche Bodenbearbeitung sowie ackerseitige 
Herbizid- und Düngereinträge o.ä. sind (KIRMER et al. 2022).  

 
Abb. 55: Kästorf „Hesegarten“ 

 
Abb. 56: Strukturarme Feldflur bei  
Gamsen  

Neben einer Verbesserung als lineare Verbindungsstruktur des lokalen Biotopverbunds, erfül-
len Säume und Feldraine weitere wichtige Funktionen für das Kleinklima, den Wasserhaushalt 
und die Habitatvielfalt in der Feldflur und tragen zur Minimierung der Bodenerosion bei. Flä-
chige Gehölzpflanzungen bieten sich vor allem in Ortsrandlage an. Sie können die landschaft-
liche Einbindung der Siedlungsränder ergänzen, verbessern oder bei neu geplanten Sied-
lungserweiterungen ermöglichen und somit auch zur Verbesserung des wohnungsnahen Um-
feldes für die Feierabenderholung beitragen. Als wertvolle Habitate empfiehlt sich die Pflan-
zung hochstämmiger (Streu-)Obstwiesen oder Reihen aus Kulturobstsorten an den Ortsrän-
dern. 

  

Abb. 57: Siedlungsrandgestaltung mit Obstbäumen (Ga msen, Bruno-Kuhn-Straße)  

 
31 Auswahlliste für Landschaftsgehölze bzw. Obstgehölze im Rahmen des Maßnahmenprogramm „Natürlich wild“ (Stand 
06/2020). Abrufbar unter: https://www.gifhorn.de/fileadmin/eigene_Dateien/pdf/FB_9/24_06_2020_Auswahlliste_der_Land-
schaftsgehoelze_im_Rahmen_des_Massnahmenprogramms_Natuerlich_wild__002__-_neu__002_.pdf 
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Ein besonders hohes Potenzial für die Anlage, Aufwertung und Pflege von Säumen und Feld-
rainen im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen gem. der naturschutzfachlichen Eingriffs-
regelung (§15 BNatSchG) bieten an landwirtschaftliche Flächen angrenzende Wegränder und 
verarmte Randstrukturen in städtischem Besitz. Hier bietet sich eine Aufnahme in einen Flä-
chenpool der Ökokontoregelung (§16 BNatSchG) an.  

Auf Feldern kann die Maßnahme als „Mehrjährige Blüh- und Schutzstreifen mit einmaliger 
Aussaat“ im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM, Maßnahme BF 2) ge-
fördert werden, wenn entsprechenden Streifen eine Seitenbreite von mindestens 15 m besit-
zen oder Flächen eine Größe von mind. 0,25 ha und an einer Stelle eine Mindestbreite von 
15 m aufweisen. Da sich die Förderung lediglich auf einen Zeitraum von fünf Jahren be-
schränkt, werden die Blühstreifen allerdings anschließend umgepflügt. 

An der Planung, Umsetzung und Pflege von Säumen und Feldrainen, sollten frühzeitig unter-
schiedliche Nutzergruppen beteiligt werden, um regionale Kooperationen, z.B. von Landwir-
ten, Natur-/ Landschaftsschutzverbänden, aber auch lokale Initiativen von Bürgern zu fördern. 

Die Stadt Gifhorn plant die Erstellung eines eigenständigen Wegraine-Konzeptes in Abstim-
mung mit Vertretern der Landwirtschaft und ggf. weiterer Kooperationspartner vor. 

 

Erhöhung des Anteils an Grünland und/ oder Dauerveg etation im ÜSG 

Nrn.: 1, 3, 16, 19, 21 

Im Überschwemmungsgebiet der Aller- und Ise-Niederung soll vorhandenes (Feucht-)Grün-
land erhalten werden. Zudem sollte der Anteil an (Feucht-)Grünland bzw. Dauervegetation 
erhöht werden (v.a. im Bereich Dodenhop in der Ise-Niederung). Die Maßnahme soll sowohl 
den Biotopverbund als auch die Retentionsfunktion (die Fähigkeit, Oberflächenwasser zu-
nächst im Boden zu speichern und dessen Abfluss über die Fließgewässer zu verzögern) der 
Niederungen zugunsten eines vorsorgenden Hochwasserschutzes fördern. Zudem kann ins-
besondere extensiv bewirtschaftetes Grünland dazu beitragen, Nährstoffeinträge in Fließge-
wässer bzw. Grundwasser zu reduzieren. Es bietet sich an, die Gewässerrandstreifen in die 
Maßnahme einzubeziehen. Darüber hinaus fördern eine Extensivierung der Grünlandnutzung 
sowie eine Reduzierung von Entwässerungsmaßnahmen auf Moorböden und kohlenstoffrei-
chen Mineralböden die Speicherung von Treibhausgasen und tragen somit zum Klimaschutz 
bei. 

Artenreiches Grünland, Feucht- oder Nassgrünland stellen wertvolle Lebensräume im Ver-
bund der Auen dar: sie sollen prioritär erhalten oder entwickelt werden. 

Für die Pflege oder Entwicklung von artenreichem Grünland, Feucht- oder Nassgrünland wird 
auf die Bewirtschaftungs- und Pflegehinweise des NLWKN (2022)32 verwiesen.  

 
  

 
32 NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz: Niedersächsische Strategie 

zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz der FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer Biotoptypen mit 
landesweiter Bedeutung in Niedersachsen. https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumty-
pen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html#FFH. Zuletzt abgerufen am 18.12.2023 

-  Magere Flachland-Mähwiesen (6510). Stand Februar 2022 

-  Artenreiches Weidegrünland mittlerer Standorte (GMw). Stand November 2011 

-  Artenreiches Nass- und Feuchtgrünland (außer Pfeifengras- und Brenndoldenwiesen) (GN, GF). Stand November 
2011 
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Sicherung und Förderung der naturnahen Entwicklung von Fließgewässern und ihrer 
Überschwemmungsbereiche 

Nrn.: 3, 11, 16  

Die Maßnahme sieht für die naturfern ausgeprägten Abschnitte von Aller, Allerkanal, Ise, 
Hehlenriede und Alte Hehlenriede vor, die lineare Durchgängigkeit zu verbessern bzw. wie-
derherzustellen, die Ufer- und Sohlstrukturen naturnah zu entwickeln, die Eigendynamik der 
Fließgewässer zu fördern und Gehölzstreifen entlang der Ufer zu vermehren. Zudem sollten 
ausreichend breite Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen angelegt 
werden (Mindestbreite 5 m für Gewässer 2. Ordnung). 

Im Bereich der wenigen bereits naturnahen Abschnitte von Ise und Aller (Altarm der Ise bei 
Gamsen, Abschnitt östlich der Kernstadt im Bereich Mühlenwiesen (der noch nicht renaturierte 
Bereich der Mühlenaller)) sollte die eigendynamische Entwicklung weiter ermöglicht und ge-
fördert werden.  

Die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit sollte insbesondere an Sohlschwellen und 
Wehren umgesetzt bzw. fortgeführt werden (Wehr Cardenap, Gerberwehr). 

Die Maßnahmenumsetzung liegt dabei nicht direkt im kommunalen Aufgabenbereich, sondern 
berührt für Gewässer 2. Ordnung den Aufgabenbereich des Aller-Ohre-Ise-Verbands (Unter-
haltungsverband) (s. Kap. 5.7.3).  

Die Maßnahme „Sicherung und Förderung der naturnahen Fließgewässer“ entspricht für Aller 
und Ise Teilen der Handlungsempfehlungen der „Wasserkörperdatenblätter“ des NLWKN zum 
Erreichen eines guten ökologischen Zustands gemäß Wasserrahmenrichtlinie. 

 

Abb. 58: Aller-Niederung  

 

Abb. 59: Wehr Cardenap  

 

Renaturierung/Sanierung der kanalisierten Aller im Kernstadtbereich  

Nr.: 27 

Für die beiden Flussarme der Aller im Kernstadtbereich (Rotaller, Mühlenaller) sind Maßnah-
men zur ökologischen Aufwertung sowie zur Förderung des Hochwasserschutzes vorzusehen, 
insbesondere für den stark kanalisierten Abschnitt der Mühlenaller im Bereich Konrad-Ade-
nauer-Straße/ Steinweg. Entsprechende Renaturierungsmaßnahmen sind bereits in Umset-
zung bzw. Planung (Aufgabenbereich Aller-Ohre-Ise-Verband). 
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Abb. 60: Aller im Kernstadtbereich 
(oben: stark kanalisierter Abschnitt der Mühlen-
aller (Brücke am Steinweg) 
unten: teilweise bereits renaturierter Abschnitt 
der Rotaller) 

Entwicklung naturnaher Fließgewässer- und Uferstruk turen 

Beim Hahnenmoorgraben, Platendorfer Brückgraben und Schneppelmoorgraben sind natur-
nahe Gewässer- und Uferstrukturen zu entwickeln und die ökologische Durchgängigkeit ist zu 
verbessern und so als Lebensraum für den Fischotter aufzuwerten. Dafür ist langfristig die 
Trapezform aufzuheben und das Profil aufzuweiten (unter Beachtung der hydraulischen Funk-
tion).  

Für den Barnbruchsgraben (Clausmoor) sollten zur Förderung des lokalen Biotopverbundes 
sowie als Gewässerschutz Erlen als Renaturierungsmaßnahme entlang des Grabens ge-
pflanzt oder durch Sukzession zugelassen werden. Zudem sind entlang der Gräben ausrei-
chend breite Gewässerschutzstreifen anzulegen, um Einträge zu vermeiden (Düngemittel, 
Pestizide etc.) (Mindestbreite 3 m für Gewässer 3. Ordnung). 

Der Wittmoorgraben bietet ein entsprechendes Potenzial für eine Aufweitung des Profils, das 
geprüft werden sollte (unter Beachtung der hydraulischen Funktion), ein entsprechendes Po-
tenzial ist vorhanden. 

Die Maßnahmenumsetzung für den Hahnenmoorgraben sowie den Platendorfer Brückgraben 
berührt als Gewässer 2. Ordnung den Aufgabenbereich des Aller-Ohre-Ise-Verbands (Unter-
haltungsverband). Bei Schneppelmoorgraben, Barnbruchsgraben und Wittmoorgraben han-
delt es sich um Gewässer 3. Ordnung, so dass diese in den Aufgabenbereich der Stadt fallen. 
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Abb. 61: Hahnenmoorgraben  
(Ortsteil Gamsen, Wehrbruch)  

 

Abb. 62: Wittmoorgraben  
(südlich des Umspannwerkes)  

Erhalt, Pflege und Entwicklung naturnaher Stillgewä sser 

Nrn.: 2, 4, 5, 31, 22, 26 

Innerhalb des Stadtgebietes besteht eine Vielzahl natürlicher Kleingewässer (u.a. Schlatts, 
Schlenken in den Niederungen von Ise/ Alte Ise und Aller) sowie anthropogen entstandener 
Fischteiche bzw. Abbaugewässer.  

Sofern es sich um naturnahe Stillgewässer handelt, sind diese insbesondere innerhalb der 
Auenkulisse der niedersächsischen Gewässerlandschaften und innerhalb der potenziellen Re-
tentionsräume (auf feuchten Böden), aber auch als Trittsteine im Biotopverbund zu erhalten. 
Sie unterliegen dem gesetzlichen Schutz gem. § 30 (vgl. Kap. 5.2). Gehölzbewuchs soll so 
weit begrenzt werden, dass die Habitatfunktionen als wertvolle Lebensräume für Amphibien 
und Libellen kontinuierlich bestehen. Darüber hinaus sind sie vor Beeinträchtigungen wie Be-
treten durch Erholungssuchende und Nährstoffeinträge durch angrenzende landwirtschaftli-
che Nutzung zu schützen. 

Eine Fortsetzung der Renaturierung von Abbaugewässern ist anzustreben. Sofern keine Re-
naturierung erfolgt, sollte möglichst eine naturverträgliche, extensive Erholungsnutzung ge-
fördert werden. 

 

Abb. 63: Maikampsee 

 
Abb. 64: Abbaugewässer nördlich von 
Wilsche 
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Erhalt, Pflege und Entwicklung von Hoch- und Überga ngsmoorflächen 

Nrn.: 2, 5, 14, 18, 20, 22 

Die Maßnahme dient der Regeneration der degenerierten Hoch- und der Niedermoore.  

Moorgebiete stellen wertvolle Lebensräume dar, die zu erhalten oder zu entwickeln sind. Dar-
über hinaus tragen sie bei extensiver Nutzung und einem ausgeglichenen Wasserhaushalt zur 
Treibhausgasspeicherung und somit zum Klimaschutz bei. 

Ziel ist daher eine Sicherung bzw. Verbesserung des gestörten Wasserhaushaltes durch An-
hebung der Grundwasserstände (Wiedervernässung), insbesondere für die Hochmoore im 
Großen Moor und im Großen Bullenmoor. Auf landwirtschaftlichen Flächen ist eine extensive 
Nutzung mit Dauervegetation und einer geringen Nährstoffzufuhr anzustreben. 

Um randliche Stoffeinträge zu minimieren, sollten zu intensiv genutzten land- oder forstwirt-
schaftlichen Flächen Pufferstreifen angelegt werden, mit Verzicht auf Düngung und Pestizi-
deinsatz sowie der Beseitigung von Gehölzen, bei verstärktem Gehölzaufwuchs in mehrjähri-
gen Abständen („Entkusseln“). 

In den Waldbereichen (Müdener Heide, Umgebung des Heidesees, Kovenhorst, Eyßelheide/ 
Fahle Heide) soll die Entwicklung naturnaher, strukturreicher Birken- und Kiefern-Moorwälder 
ermöglicht werden. Die zumeist kleinflächigen waldfreien Übergangsmoore sollen gehölzfrei 
gehalten und ihre Flächengröße erhalten oder erweitert werden. 

Im Bereich der Gifhorner Heide sind die lokal im kleinräumigen Wechsel mit Heideflächen und 
Magerrasen vorhandenen Übergangsmoore durch Anhebung der Grundwasserstände sowie 
Beseitigung von Gehölzaufwuchs zu erhalten. 

 
Erhalt, Pflege und Entwicklung von Heide- und Mager rasenflächen 
Nrn.: 7, 17, 18, 23 

Schwerpunktbereiche für Maßnahmen liegen insbesondere in der Faulen Riede (ehemaliger 
BGS-Übungsplatz) sowie in der Fahlen Heide/ Gifhorner Heide, kleinere Restheide-Bestände 
befinden sich im Bereich Mühlenwiesen/ Obere Allerniederung und am Heidesee. 

Heide- und Magerrasenflächen stellen wertvolle Lebensräume im Verbund der Heiden und 
Trockenbiotope dar: sie sollen prioritär erhalten oder entwickelt werden.  

Die (halb-)offenen Heide- und Magerrasenflächen sind durch geeignete Maßnahmen (ganz-
jähriges intensives Beweiden mit Heidschnucken, ggf. ergänzend in mehrjährigen Abständen 
tiefe Mahd unter Abfuhr des Mähguts bzw. Pflügen oder Plaggen, Beseitigung von Gehölzen 
bei verstärktem Gehölzaufwuchs) zu erhalten.  

Zur Minimierung randlicher Stoffeinträge sollten Pufferstreifen (mind. 50 m) zu intensiv ge-
nutzten land- oder forstwirtschaftlichen Flächen angelegt werden, mit Verzicht auf Düngung 
und Pestizideinsatz.  

Insbesondere für die Heideflächen in der Fahlen Heide/Gifhorner Heide sollen die Erholungs-
nutzung und Maßnehmen für den Arten- und Biotopschutz durch geeignete Konzepte in Ein-
klang gebracht werden (z.B. Wegekonzept, Besucherlenkung, ggf. Verbote bei zu starken 
Nutzungen abseits der Wege). 
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Abb. 65: Gifhorner Heide  

 

5.5.2 Hinweise zur Siedlungs-, Grün- und Freiraumen twicklung sowie Naherholung / 
Vorbereitung der Eingriffsregelung für die Flächenn utzungsplanung 

Nach § 1 Abs. 5 BauGB soll die Bauleitplanung dazu beitragen, „eine menschenwürdige Um-
welt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern 
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln“. Im Zusammenhang mit den §§ 14-15 BNatSchG, wonach bei Eingriffen in 
Natur und Landschaft, die aufgrund der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen zu er-
warten sind und die Eingriffsregelung im Rahmen der Abwägung anzuwenden ist, kommt einer 
umweltgerechten Steuerung der Siedlungsentwicklung eine hohe Bedeutung zu. Mit dem 
Landschaftsplan, der als Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege die Ziele für die 
Sicherung und Entwicklung der Naturgüter und des Landschaftsbildes formuliert und die not-
wendigen Maßnahmen darstellt, steht die erforderliche Abwägungsgrundlage zur Verfügung.  

Folgende Maßnahmen werden vorgeschlagen: 

·  Erhalt der historischen Ortskerne 

·  Sanierungskonzept/ Fortführung Sanierung von Altlasten bei Kästorf 

·  Sicherung von Freiräumen zwischen den Ortsteilen 

·  Begrenzung der Siedlungsentwicklung 

·  Sicherung und Entwicklung vorhandener Luftleitbahnen 

·  Verbesserung der landschaftlichen Einbindung (Ortsrandeingrünung, Eingrünung In-
dustrie-/ Gewerbeflächen; Campingplätze/ Wochenendhäuser)  

·  Renaturierung/ Sanierung der kanalisierten Aller im Kernstadtbereich 

·  Verbesserung der Stadteingangssituation 

·  Folgenutzung von Abbaugewässern 

·  Schwerpunktbereich für die Förderung landschaftsbezogener Erholung  

·  Erhalt und Entwicklung ortsbildprägender Park- und Grünanlagen 

·  Erhalt und Entwicklung siedlungsnaher/ innerörtlicher Grün-/ Freiflächen 

·  Maßnahmen gegen Überhitzung  
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Erhalt der historischen Ortskerne 

Nrn.: 29, 30, 31, 32 

Bei der Ortsbildpflege kommt dem Erhalt der noch intakten, landschaftstypischen Orts- und 
Siedlungsränder sowie Dorfkerne eine besondere Bedeutung zu. Innerhalb des Stadtgebietes 
bestehen gewachsene landschaftstypische Eingrünungen in den Ortsteilen Wilsche, Neubo-
kel, Gamsen und Kästorf im Bereich der alten Ortskerne aus landwirtschaftlichen Höfen sowie 
Einzel- und Doppelhausgebieten mit angrenzenden Gärten, Dorfplätzen/ Dorfangern. Die hof-
nahen Wiesen und Weiden mit z.T. altem Eichenbestand und Obstbäumen sind zu erhalten 
und von Bebauung freizuhalten. 

 

Sanierungskonzept/ Fortführung Sanierung von Altlas ten bei Kästorf 
Nr.: 32 
Altlasten stellen eine große ökologische Belastung dar, eine Sanierung trägt zu einer erhebli-
chen Verbesserung des Umweltzustandes bei. Die Sanierung der Altlasten im Bereich „Mer-
kelsche Grube“ ist daher fortzuführen. Die Maßnahmenumsetzung berührt den Aufgabenbe-
reich des Landkreises Gifhorn als untere Bodenschutzbehörde.  

 

Sicherung von Freiräumen zwischen den Ortsteilen 

Nrn.: 27, 28, 31, 32 

Die gliedernden Feldfluren samt Gehölzen und Gewässern zwischen den Ortsteilen sind zu 
sichern, da sie insbesondere der unmittelbaren Erholung außerhalb der Ortschaft und der 
Markierung von Ortsrändern dienen. Vermieden wird eine Zersiedelung der Landschaft ent-
lang der Verkehrsachsen bzw. ein unbeabsichtigtes Zusammenwachsen von Ortschaften, in 
dem die zwischen den Ortsteilen befindlichen Freiräume von der Siedlungsentwicklung aus-
genommen werden.  

·  Zwischen Kästorf und Gamsen (Stromtrassen/ Wittmoorgraben, innerörtliche 
Grünflächen Hesegarten/ Am Schliekenberg) 

·  Zwischen Gamsen und Kernstadt Gifhorn (Bereich Stromtrassen Bruno-Kuhn-Str.) 

·  Zwischen Winkel und Waldsiedlung (Bereich Wiesenpfad) 

 

  

Abb. 66: Freiräume zwischen Ortsteilen im Bereich v on Stromtrassen  
(links: Bruno-Kuhn-Str., rechts: Stromtrassen/ Wittmoorgraben) 
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Prioritäre Ergänzung/Pflanzung von Gehölzen/Einzelb äumen (Straßenraum) 
Nrn.: 27, 31, 32 

Es besteht ein genereller Bedarf zur Verbesserung der Grüngestaltung von Verkehrsflächen 
(Wege, Straßen, Parkplätze). Von besonderer Priorität ist eine verbesserte Grüngestaltung im 
Bereich der Hauptdurchgangsstraßen im Kernstadtbereich sowie der Ortsdurchfahrten in den 
Ortsteilen von Neubokel, Gamsen, Kästorf und Wilsche.  

Die teilweise breit dimensionierten und durch mehrspurige Fahrbahnen geprägten Straßen-
räume sind durch beidseitige Einzelbaum- bzw. Gehölzpflanzungen zu ergänzen bzw. anzu-
reichern. Dies trägt neben der Raumgliederung und der gestalterischen Aufwertung auch zur 
Biodiversitätserhöhung sowie zur Klimaanpassung bei (Versickerungsmöglichkeit, Verbesse-
rung des Mikroklimas etc.). 

Für die großflächigen Gewerbegebiete im Stadtbereich sind Baum-/ Gehölzpflanzungen auf 
den Parkflächen sowie Fassadenbegrünungen zu prüfen. 

Für folgende Verkehrsflächen besteht ein vorrangiger Bedarf zur Verbesserung: 

·  Kernstadtbereich: Fallerslebener Str., Braunschweiger Str. 

·  Ortsdurchfahrt Gamsen und Kästorf (Hamburger Str.) 

·  Kästorf: Straße „Hesegarten“ 

·  Großparkplätze (v.a. von großflächigen gewerblichen Nutzungen, z.B. entlang 
Konrad-Adenauer-Str., Braunschweiger Str., Hamburger Str.) 

·  Lüneburger Straße zwischen Konrad-Adenauer-Straße und B188 

 

  

  

Abb. 67: Verbesserungsbedarf der Straßeneingrünung  
(oben: Kernstadt (Celler Str./Braunschweiger Str.); unten Ortsteile (Gamsen/ Kästorf)) 
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Abb. 68: Gute Straßeneingrünung (Gamsen/ Kästorf) 

Begrenzung der Siedlungsentwicklung 

Nrn.: 27, 28, 29, 31, 32 

Die vorgesehene Lenkung der Siedlungsentwicklung bezieht sich insbesondere auf Bereiche 
der durch Verordnung festgesetzten Überschwemmungsgebiete von Aller und Ise, in denen 
Hochwasserereignisse statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten sind (§ 115 Absatz 2 
NWG). Die Siedlungsentwicklung sollte auf Bereiche außerhalb der Überschwemmungsge-
biete begrenzt werden, da es Ziel des vorbeugenden Hochwasserschutzes ist, Siedlungen 
und Menschen zu schützen, indem den Flüssen der notwendige Platz in ihrer natürlichen 
Flussaue gesichert wird, in dem sie sich bei Hochwasser ausbreiten können (vgl. NLWKN33).  

Die Siedlungsbegrenzung für Gamsen im Osten ermöglicht darüber hinaus eine Entwicklung 
des Bereichs für die Erholungsnutzung (s. Maßnahme: Schwerpunktbereich für die Förderung 
landschaftsbezogener Erholung). 

Für die Kernstadt wird eine Siedlungsbegrenzung im Osten zum angrenzenden Clausmoor hin 
empfohlen, um insbesondere die Wertigkeit für die Erholungsnutzung aufrecht zu erhalten. 

In Winkel sollte eine Siedlungsbegrenzung im Bereich der Weideflächen/ Reitsportanlage 
(Wiesenpfad) aufgrund der hohen Bedeutung für das Landschaftsbild erfolgen. 

Für Wilsche ergibt sich im Norden eine natürliche Siedlungsbegrenzung durch den am Sied-
lungsrand verlaufenden geschützten Landschaftsbestandteil (stillgelegte alte Bahntrasse). 
Die nicht unter Schutz gestellten Teilbereiche sollten bei der weiteren Siedlungsentwicklung 
nicht in Anspruch genommen werden. 

 

Sicherung und Entwicklung vorhandener Luftleitbahne n 

Nr.: 27 

Die bestehende Luftleitbahn im Bereich der Kernstadt (Talniederung der Aller) ist für den Kalt-
luft- bzw. Frischlufttransport in den Siedlungsraum zu sichern und entsprechend von Bebau-
ung, Gehölzriegeln oder abriegelnden Hindernissen für den Luftaustausch freizuhalten (Si-
cherung einer geringen Oberflächenrauigkeit). In den beeinträchtigten Teilbereichen (westli-
cher Stadtrand) sind potenzielle Austauschbarrieren zu entfernen, um die bodennahen Luft-
austauschprozesse zu verbessern. 

 
33 NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz: Den Flüssen mehr Platz in 

ihrer natürlichen Flussaue einräumen. https://www.nlwkn.niedersachsen.de/hochwasser_kuestenschutz/hochwasser-
schutz/ueberschwemmungsgebiete/44736.html. Zuletzt abgerufen am 20.12.2023. 
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Funktionsfähigen Luftleitbahnen zur Gewährleistung von Luftaustauschprozessen wird vor 
dem Hintergrund potenziell steigender Temperaturen im Rahmen des Klimawandels eine im-
mer höhere Bedeutung zukommen (s.a. prioritäre Maßnahmen gegen Überhitzung). 

 

Verbesserung der Stadteingangssituation 

Nr.: 27 

Die Konrad-Adenauer-Str. mit den zahlreichen (Groß-)Parkplätzen sowie Flächen für Einzel-
handel, Dienstleistungen und gewerblichen Nutzungen stellt eine große Barriere im Bereich 
der Kernstadt dar, da sie Wege- und Blickbeziehungen zwischen der Innenstadt/ Fußgänger-
zone und den angrenzenden Grün- und Wasserflächen zur Naherholung im Bereich des 
Schlosses und des Mühlenmuseums stört bzw. trennt. 

Für diesen Bereich sollte eine Verbesserung des Straßenverkehrsraumes (gestalterische Auf-
wertung) im Rahmen von städtebaulichen Konzepten/ Maßnahmen erfolgen, z.B. durch Ent-
wicklung von beidseitigen Grünstreifen/ Baumpflanzungen und der Förderung einer anspre-
chenden, repräsentativen Gestaltung der Vorderseiten der angrenzenden Flächen (z.B. Fas-
sadenbegrünung). 

Eine entsprechende Aufwertung des Straßenraumes sollte auch für weitere große Hauptver-
kehrsstraßen, wie beispielsweise die Braunschweiger Str. erfolgen, die als eine der Hauptein-
gangsstraßen im Bereich Schillerplatz direkt auf das Ende der Fußgängerzone zuführt.  

 
Abb. 69: Blick auf die Braunschweiger Str. vom Schi llerplatz aus 

Verbesserung der landschaftlichen Einbindung 

(Verbesserung Ortsrandeingrünung und der Eingrünung  von Industrie-/Gewerbeflä-
chen; Verbesserung der landschaftlichen Einbindung der vorhandenen Campingplätze/ 
Wochenendhäuser) 

Nrn.: 8, 29, 30, 31, 32 

Größtenteils sind die Orts- und Siedlungsränder durch Baumreihen und Hecken aus standort-
gerechten Gehölzen oder von umgebenden Wäldern gut landschaftlich eingebunden. 

Unzureichend eingegrünte Siedlungsränder finden sich im Bereich von jungen Wohnsiedlun-
gen/ Neubausiedlungen und von Gewerbegebieten, z.B. an den östlichen Siedlungsrändern 
von Wilsche und Neubokel sowie in Teilbereichen der westlichen Siedlungsränder von Kästorf 
und Gamsen. Ein Bedarf zur Eingrünung von Industrie-/ Gewerbeflächen besteht westlich von 
Gamsen (großflächiges Gewerbegebiet an der Straße „Zum Luisenhof“, Sportzentrum an der 
Bruno-Kuhn-Str.). 
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Für die weitläufigen Camping- und Wochenendhausgebiete im Norden des Stadtgebietes als 
Schwerpunkt intensiver Erholungsnutzung von überregionaler Bedeutung besteht ein vor-
dringlicher Bedarf für eine Verbesserung der landschaftlichen Eingrünung (Seerosenteich, 
Sternsee, Erikasee). 

Wie vielerorts im Stadtgebiet bereits praktiziert, sollten im Zuge der Eingriffsregelung bzw. 
der Kompensation entsprechende Maßnahmen zur Ortsrandeingrünung (Pflanzung von 
Baumreihen, Gehölzstreifen, Obstbaumreihen) umgesetzt werden. Empfohlen wird die Ver-
wendung gebietseigener Gehölze oder von hochstämmigem Kulturobst (s.o.). Je nach Lage 
sind Aspekte wie Verschattung (in Hinblick auf Dachsolaranlagen) und Laubfall auf den priva-
ten Baugrundstücken zu berücksichtigen. 

 

 

Abb. 70: Ortsrandeingrünung 
mit Obstbäumen  
(oben: Gamsen (Bruno-Kuhn-Str.), 
unten: Gamsen (Wehrbruch)) 

 

 

Schwerpunktbereich für die Förderung landschaftsbez ogener Erholung 

Nr.: 15 

Im Bereich der landwirtschaftlich geprägten Offenlandschaft am östlichen Siedlungsrand von 
Gamsen besteht Potenzial zur Aufwertung des siedlungsnahen Freiraums für die landschafts-
bezogene Erholung. Durch Anreicherung mit naturnahen Landschaftsstrukturen (Bäume, Ge-
hölze, Ergänzung der vorhandenen Obstgehölze) und der Entwicklung und Verbesserung von 
Wegeverbindungen und geeigneter Erholungsinfrastruktur (Beschilderung, Bänke, Integration 
in das Radwege-Knotenpunktsystem des Landkreises Gifhorn etc.), kann die Erholungs-/ Auf-
enthaltsqualität erhöht werden.   



Planungsgruppe Umwelt   

 

183 

  

Abb. 71: Offenlandschaft östlich vom Gamsen  

Erhalt und Entwicklung siedlungsnaher/innerörtliche r Grün-/ Freiflächen 

Nr.: 27 

Siedlungsnahe bzw. innerörtliche Grün- und Freiflächen sollten aufgrund ihrer Funktion für die 
Naherholung und zur Klimaanpassung gesichert und gefördert werden. 

Die öffentlichen innerörtlichen Park-/ Grünflächen konzentrieren sich größtenteils auf den 
Schlosspark des Gifhorner Schlosses, den Schlosssee und die Friedhöfe, die sich im alten 
Stadtkern von Gifhorn befinden, zu den halböffentlichen Freiflächen, zur temporären Nutzung, 
gehören eine Grünfläche am Krankenhaus und der Mühlensee am Mühlenmuseum. 

Hinzu kommen die stadtbildprägenden Stadtwälder auf den Dünen am „Katzenberg“ und am 
„Laubberg“, am „Weilandmoor“ sowie das Kiefernwäldchen „Vor dem Eyßel“. Daneben gibt es 
eine Reihe von kleineren öffentlichen Grünflächen, Spielplätzen und Stadtplätzen.   

Die landschaftlich gestalteten Grünflächen (z.B. Rasen-, Wiesen- und Gehölzflächen) sollten 
extensiv gepflegt werden:  

·  Förderung von Gehölzflächen mit standortheimischen Gehölzarten (unter Berück-
sichtigung der Verzahnung mit dem Auenbereich) und gehölzartengerechte exten-
sive Pflegeschnitte 

·  Wildstaudenfluren und Wiesen in den weniger intensiv genutzten Randbereichen der 
Grünanlagen und max. 3- bis 4-malige Mahd der Wiesenflächen 

Die Stadtwälder (u.a. Laubberg, Katzenberg, Gifhorner Stadtwald) sollten erhalten und vor 
dem Hintergrund des Klimawandels in naturraumtypische Laub-/ Mischwälder umgewandelt 
werden. Die Stadt Gifhorn erstellt in diesem Zusammenhang derzeit ein entsprechendes 
Waldbewirtschaftungskonzept. 

Die Entwicklung weiterer Grün-/ Freiflächen im Kernstadtbereich sollte geprüft werden (eine 
Kombination mit Wasserflächen/ Springbrunnen sowie beschattenden Bäumen dient gleich-
zeitig der Klimaanpassung). 
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Abb. 72: Strukturarme Grün-/ Freifläche im Bereich Allerstraße/ Hindenburgstraße mit 

versiegelten Teilflächen  

Prioritäre Maßnahmen gegen Überhitzung 

Nrn.: 27, 31 

Maßnahmen gegen Überhitzung sind für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen, ein prioritärer 
Bedarf wird insbesondere für dicht bebaute Gebiete bzw. Gebiete mit hohem Versiegelungs-
grad gesehen (Kernstadt, insbesondere verdichtete Innenstadt sowie großflächige Industrie-/ 
Gewerbegebiete).  

  

  

Abb. 73: Versiegelte Bereiche in der Kernstadt  
(oben: Fußgängerzone Steinweg; unten: Schotter-Vorgärten (Bruno-Kuhn-Str.) und stark versiegel-
ter bzw. verdichteter Schillerplatz) 
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Folgende Maßnahmen werden als geeignet angesehen, um eine Überhitzung zu vermeiden 
und Wärmeinsel-Effekte zu reduzieren:  

·  Erhalt und/ oder Schaffung von Grünanlagen und Parks, ggf. mit Verdunstungsflä-
chen wie Wasserflächen oder -spielen 

·  Entsiegelung bzw. Reduzierung des Versiegelungsgrades von öffentlichen Plätzen/ 
Parkflächen, um der Entstehung von hohen Hitze-Belastungen vorzubeugen 

·  Einrichten von großzügigen Schattenplätzen durch bauliche Maßnahmen und/ oder 
grünplanerische Maßnahmen (Erhalt von Baumbeständen mit dichten Blattkronen 
oder Neuanpflanzungen von Einzelbäumen) 

·  Förderung von Dach-/ Fassadenbegrünungen an geeigneten Gebäuden (an histori-
schen Gebäuden unter Beachtung des Denkmalschutzes) 

·  Einrichtung von Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum (v.a. Fußgängerzone) 

·  Erhalt und/ oder Schaffung von offenen Entwässerungsmulden (verbessert gleichzei-
tig Abfluss und Versickerung bei Starkregenereignissen) 

Ergänzend sollten Luftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebiete geschaffen bzw. von Bebau-
ung freigehalten werden (s.o. Maßnahme: Sicherung und Entwicklung vorhandener Luftleit-
bahnen).  

Langfristig empfiehlt sich die Erstellung eines eigenständigen Hitzeaktionsplans für das Stadt-
gebiet zur Prävention von Hitzeauswirkungen auf die Bevölkerung.  

 

  

  

Abb. 74: Klimaanpassungsmaßnahmen gegen Überhitzung  
(oben links: offenen Entwässerungsmulden (Bruno-Kuhn-Str.); oben rechts: CEKA-Brunnen in der 
Fußgängerzone; unten links: Grünfläche mit schattenspendenden Bäumen an der Ise entlang der 
Lüneburger Str.; unten rechts: bepflanzte „Grün-Möbel“ in der Fußgängerzone 
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Erhalt erlebniswirksamer Landschaftselemente 
Nrn.: 27, 28 

Der Erhalt erlebniswirksamer Landschaftselemente trägt zur Förderung der Biodiversität und 
der Erholung bei, sichert die kulturelle Identität und bietet eine touristische Anziehungskraft. 

Daher sollten die Luftwurzelkiefern und der alte Schafstall mit der extensiven Beweidungsform 
westlich der Gifhorner Heide im Ortsteil Winkel erhalten werden. 

Im Bereich der Kernstadt ist die Erlebbarkeit des Dünenkomplexes Brenneckes Berg mit ver-

landetem Schlatt zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln. 

Natur- und Umweltbildung 
Nrn.: 18, 24, 32 

Natur- und Umweltbildung sind wichtig, um das Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge 

zu fördern, nachhaltiges Handeln zu unterstützen und die Wertschätzung für Natur und Um-
welt zu stärken. Sie tragen somit zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen und zum Schutz der Umwelt bei. 

Zur Förderung der Natur- und Umweltbildung werden folgenden Maßnahmen vorgeschlagen: 

·  Entwicklung eines Naturlehrpfads zum Thema „Wald“ in dem Wäldchen am 
Schliekenberg. Nutzung als „Grünes-Klassenzimmer“ bzw. „Wald-Klassenzim-
mer“ für Schulen und Kindergärten. Die bereits vorhandene Infrastruktur/ Infor-
mationstafel ist zu verbessern und zu entwickeln (ggf. Anlage von Wegen etc.). 

·  Anlage eines Rundweges am Heidesee. Entwicklung als „Schlatt-Lehrpfad“ mit 
Steg durch Sumpf/ Röhricht mit entsprechenden Informationstafeln, z.B. zum 
Thema „Klimawandel“ bzw. „Wandlung von Feuchtbiotopen vor dem Hintergrund 
des Klimawandels“. Neben einem Wert für die Natur-/ Umweltbildung trägt dies 
auch zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität für die Naherholung bei. 

·  Entwicklung bzw. Nutzung der bestehenden Kompensationsfläche im Claus-
moor für die Natur-/ Umweltbildung durch Anlage entsprechender Infrastruktu-
ren und Informationen zu den angelegten Maßnahmen (z.B. Informationstafeln, 
Holzpodest, Wegeanlage, ggf. Besucherlenkung, etc.). Dies fördert die Auf-
merksamkeit und das Bewusstsein für Maßnahmen zur Entwicklung und zum 
Schutz der Natur. 

 

  

Abb. 75: Luftwurzelkiefern und alter Schafstall in Winkel 
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Abb. 76: Verlandeter Heidesee (links) und Kompensat ionsfläche im Clausmoor 
(rechts) 

5.5.3 Maßnahmen auf stadteigenen Flächen 

Straßenbegleitgrün/Baumreihen, Bäume 

Betrifft gesamtes Stadtgebiet  

Für den Erhalt ortsbild- bzw. landschaftsbildprägender Grünstrukturen ist der Erhalt von 
Baumreihen und Alleen entlang kommunaler Straßen, gerade auch in den Ortsteilen, von ho-
her Bedeutung. Insbesondere die alten, ortsbildprägenden z.T. kulturhistorisch bedeutsamen 
Baumreihen und Alleen sind durch fachgerechte Pflege und Nachpflanzung bei Abgängen 
langfristig zu sichern. 

Gehölzschnitt 

Betrifft gesamtes Stadtgebiet  

Um das Risiko einer Zerstörung von Nestern, Eiern oder die baubedingte Tötung von Indivi-
duen von brütenden Vogelarten zu vermeiden, sind alle erforderlichen Maßnahmen, wie 
Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte, in der Zeit zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar 
durchzuführen. Sofern Fachpersonal vor Baubeginn feststellt, dass keine Bruten (mehr) in den 
zu fällenden/ schneidenden Bäumen/ Sträuchern vorhanden sind, ist auch ein abweichender 
Zeitpunkt möglich. 

Der Gehölzschnitt ist auf das mindestens erforderliche Maß zu beschränken. Grundsätzlich 
gilt, so viele Gehölze zu erhalten, wie mit der Verkehrssicherheit vereinbar ist. 

Grabenpflege/ -unterhaltung 

Betrifft gesamtes Stadtgebiet  

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Biotopvernetzung des Halbof-
fenlandverbundes sowie der Auen bestehen durch die Extensivierung der Unterhaltung der 
straßen- und wegebegleitenden Gräben Möglichkeiten der Biotopaufwertung. In der Regel 
besteht die Grabenunterhaltung in jährlicher Böschungsmahd und Sohlkrautung sowie In-
standsetzung der Vorflut/ Grabenräumung bedarfsabhängig alle 5-7 Jahre. Eine Extensivie-
rung der Grabenunterhaltung ist nach folgenden Grundsätzen anzustreben (vgl. NLWKN 

2020)34: 

 
34 NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (2020): Leitfaden Artenschutz 

– Gewässerunterhaltung. Hauptteil. Eine Arbeitshilfe zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei Maßnah-
men der Gewässerunterhaltung in Niedersachsen. 2. aktualisierte Fassung / Stand März 2020. Bearbeitung: NLWKN 
(Peter Sellheim, Astrid Schulze / Geschäftsbereich Naturschutz). https://www.nlwkn.niedersachsen.de/leitfaden-arten-
schutz-gewaesserunterhaltung/leitfaden-artenschutz-gewasserunterhaltung-154402.html 
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·  Böschungsmahd abschnittsweise, Röhrichtbestände belassen oder nur alle 3-4 
Jahre abschnittsweise mähen, 

·  Sohlkrautungen abschnittsweise i.d.R. im ab Mitte August bis Ende Oktober empfoh-
lenen Zeitraum, Teilbestände zum Schutz von Gewässerorganismen stehen lassen, 
Mähgut entfernen, 

·  Mäh- und Räumgut zur Vermeidung von weiterer Nährstoffanreicherung abräumen, 
vor dem Abtransport zum Schutz von pflanzenbewohnenden Organismen mindestens 
1 Woche auf der Böschung liegen lassen, 

·  Entschlammung und Grundräumung nur bei unbedingtem Bedarf in mehrjährigem 
Turnus, ebenfalls abschnittsweise. 

5.5.4 Maßnahmen im privaten und im öffentlichen Rau m 

Gärten, Balkone, Zwischenräume z.B. zwischen Weg und Zaun, Freiflächen und Plätze im 
Dorf und in der Stadt bieten vielfältige Möglichkeiten, privat, im Verein oder am Arbeitsplatz 
zum Arten- und Biotopschutz beizutragen. Jeder Mensch kann in seiner unmittelbaren Umge-
bung etwas tun, beispielsweise für die Insektenvielfalt, die Vogelwelt oder für Fledermäuse. 
Praktische Hinweise bieten u.a. 

·  NLWKN – NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND 

NATURSCHUTZ (2023): „Insektenvielfalt in Niedersachsen und was wir dafür tun kön-
nen“35  

·  NABU – NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND: Tipps für einen artenreichen Garten36  

·  NABU KREISVERBAND GIFHORN: Gartengestaltung – Was kann jeder selbst tun?37  

·  STADT GIFHORN: Nachhaltige Gartengestaltung. Grün statt Grau.38.  

 

Die Stadt kann den privaten oder gemeinschaftlichen Einsatz für den Arten- und Biotopschutz 
erleichtern und unterstützen (DEHNHARDT et al. 2021). Dafür kann sie beispielsweise 

·  den Erfahrungsaustausch ermöglichen,  

·  (finanzielle) Unterstützung bei der Baumpflege (insbesondere Altbaumpflege) bieten, 

·  Patenschaften vermitteln oder übernehmen, 

·  Informationen zu Saatgut vermitteln oder Pflanzentausch ermöglichen, 

·  Aktionstage veranstalten, 

·  Wettbewerbe ausloben oder daran teilnehmen, 

·  für die Förderung des privaten Arten- und Biotopschutz Mittel im städtischen Haus-
halt bereitstellen, 

·  Ansprechpersonen benennen. 

 
35 NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (2023): „Insektenvielfalt in 

Niedersachsen und was wir dafür tun können“. https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/144116. Letzter Zugriff 
am 23.01.2024 

36 NABU – Naturschutzbund Deutschland: Tipps für einen artenreichen Garten. 26. S. https://jimdo-storage.glo-
bal.ssl.fastly.net/file/21286451-acd5-4f55-956e-9fa834dd8b61/NABU_Einsteigerpaket_artenreicher%20Garten.pdf. Zu-
letzt aufgerufen am 23.01.2023  

37  NABU Kreisverband Gifhorn: Gartengestaltung – Was kann jeder selbst tun. https://nabu-gifhorn.jimdoweb.com/projekte-
arbeitsgruppen/insektensterben/gartengestaltung/. Zuletzt aufgerufen am 16.09.2024. Die Webseite bietet weitere Na-
turschutztipps für den Garten (Blühstreifen, Insektenhotels etc.). 

38  STADT GIFHORN: Nachhaltige Gartengestaltung. Grün statt Grau. https://www.stadt-gifhorn.de/fileadmin/user_upload/Do-
kumente/Leben-in-Gifhorn/Nachhaltigkeit/Flyer_nachhaltige_Gartengestaltung_PDF.pdf. Letzter Zugriff am 16.09.2024. 
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Zudem kann die Stadt in der Bauleitplanung lenkenden Einfluss auf die Gestaltung von Grün- 
und Freiflächen nehmen: indem die Versickerung von Regenwasser, der Schutz von Baum-
bestand oder die definitionsgemäße Anlage von Grünflächen als naturbelassene oder ange-
legte, mit Pflanzen bewachsene Flächen ("grüner Charakter")39 festsetzt. Damit kann sie 
nachteilige Wirkungen so genannter Schottergärten vermeiden und darüber aufklären40.  

  

Abb. 77: Freiflächen mit grünem Charakter (links) u nd als Schottergarten (rechts)  

5.5.5 Maßnahmen zu geschützten Landschaftsbestandte ilen 

Die Beseitigung geschützter Landschaftsbestandteile (GLB) sowie alle Handlungen, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung von geschützten Landschaftsbestandtei-
len führen können, sind gemäß § 29 BNatSchG Abs. 2 nach Maßgabe näherer Bestimmungen 
verboten.  

Demnach sind bisher alle Gehölze zu erhalten und zu pflegen, die  

·  der Baumschutzsatzung der Stadt Gifhorn (gesamtes Stadtgebiet) oder 

·  den Satzungen zum Schutz geschützter Landschaftsbestanteile (LB-GF 007, LB-GF 
008)  

unterliegen. 
Die stillgelegte alte Bahntrasse ist in Teilbereichen bereits als GLB geschützt (s. Kap. 5.2). 
Es wird empfohlen, die Teilabschnitte ohne Schutzstatus bei Wilsche und zwischen Wilsche 
und Gamsen aufgrund ihrer Wertigkeit (u.a. für das Landschaftsbild und den Biotopverbund) 
ebenfalls als GLB unter Schutz zu stellen. 
 

 
39 Vgl.: Oberverwaltungsgericht Niedersachsen, Beschl. v. 17.01.2023, Az.: 1 LA 20/22.  

40 Vgl. Stadt Gifhorn: Schottergärten. https://www.stadt-gifhorn.de/leben-in-gifhorn/nachhaltigkeit/fairtradestadt-gifhorn-1. Zu-
letzt abgerufen am 16.09.2024 
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Abb. 78: Alte Bahndammbrücke (Teilbereich der als G LB geschützten 
stillgelegten alten Bahntrasse) am nordwestlichen S iedlungsrand von 
Wilsche 

5.6 Weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Natursc hutz und Land-
schaftspflege - Artenhilfsmaßnahmen 

Naturschutzmaßnahmen und hier gezielte Artenhilfsmaßnahmen liegen in der Zuständigkeit 
der Naturschutzbehörden, d.h. hier bei der UNB (unteren Naturschutzbehörde) des Landkrei-
ses Gifhorn. Da kein aktueller Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Gifhorn vor-
liegt - der alte LRP datiert auf 1993, die Erhebungen gehen bis auf 1987 zurück - werden an 
dieser Stellen Hinweise für Artenhilfsmaßnahmen gegeben bezogen in der Hauptsache auf 
die Zielarten aus dem Biotopverbundkonzept. Dabei ist eine Beschränkung auf das Artenspek-
trum erforderlich, das auf die zusammengestellten Daten zu Artenvorkommen im Stadtgebiet 
Gifhorn zurückgeht. Es wurden für den Landschaftsplan keine Erfassungen durchgeführt. 
Schwerpunkt dieser Artenhilfsmaßnahmen (AHM) sind Biotopkomplexe und Landschafts-
räume außerhalb von Naturschutzgebieten und Natura 2000 Gebieten. Hierfür gelten eigene 
Pflege- und Entwicklungspläne zu erstellen bzw. liegen beim Landkreis vor.  

5.6.1 Maßnahmen für Zielarten des Biotopverbunds 

Tab. 37: Zielarten für die Artenhilfsmaßnahmen 

Biotopkomplex Arten 

Wald Wildkatze, Fledermäuse (Braunes Langohr, Großes Mausohr) 

Halboffenland Rebhuhn, Neuntöter, Heidelerche (Rotmilan: Nahrungshabitat) 

Heide, Trockenrasen, 
Binnendünen 

Zauneidechse, Schlingnatter, Kreuzotter, Heuschrecken 

Gewässer/ Auen Fische (Bachneunauge, Aal, atlantischer Lachs, Karausche, Bitterling, 
Steinbeißer, Schlammpeitzger, Quappe, Groppe) 
Fischotter, Biber 
Libellen (Grüne Flussjungfer) 

Grünland der Auen Kiebitz, Weißstorch, Wiesenvögel (allg.) 

Stillgewässer Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch 

Die AHM aus der nachfolgenden Tabelle sind soweit möglich den Maßnahmenkomplexen aus 

dem Maßnahmenkonzept zugeordnet (s. Tab. 36 in Kap. 5.4) und/ oder in Karte 6 räumlich 
verortet. Die AHM sind als Vorschläge für die Stadt und die Flächennutzer bzw. Flächenei-
gentümer anzusehen. Eine Umsetzung auf privaten Flächen ist freiwillig und ist z.B. im Rah-
men von Projekten der Stadt Gifhorn mit kooperationsbereiten Flächeneigentümern denkbar. 
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Eine Realisierung von Artenhilfsmaßnahmen kann im Rahmen der aktuellen EU-Agrarförde-
rung für die aktuelle Förderperiode 2023 und hier im Rahmen der Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen (AUKM) erfolgen, sofern die Flächenbewirtschafter hierfür Anträge stellen, s. 
dazu Kap. 5.8.2). Auf detaillierte Maßnahmenbeschreibungen wird verzichtet, hierzu wird z.B. 
auf die nds. Naturschutzstrategie verwiesen, wo in den Vollzugshinweisen für viele gefährdete 
Arten mit Priorität für den Naturschutz in Niedersachen detailliert Maßnahmen beschrieben 
werden.  

�
Tab. 38: Vorschlagsliste Artenhilfsmaßnahmen 

Arten Lage/ Nr. im Maßnahmenkonzept 
(Tab. 36 und Karte 6 ) 

Pflege- und  
Entwicklungsmaßnahme  

Säugetiere    

Biber 

17 Untere Aller innerhalb des Stadtge-
bietes, Platendorfer Brückgraben, Aller-
kanal, Hehlenriede und Alte Hehlen-
riede 
16 Allerniederung (FFH-Gebiet)  

Naturnahe Gewässerentwicklung fort-
führen und fördern, Biberwirken gelenkt 
zulassen, Gewässerdurchgängigkeit 
Durchgängigkeit verbessern 

Fischotter 

11 Hahnenmoorgraben (verstreute Vor-
kommen, u.a. Aller im Stadtgebiet, Al-
lerkanal, Hahnenmoorgraben) 
6 Abschnitt des Schneppelmoorgra-
bens nördlich von Kästorf 
17 Platendorfer Brückgraben 
3 Ise-Niederung (FFH-Gebiet) 
16 Allerniederung (FFH-Gebiet) 

Ausdehnung Ferienhausgebiete be-
grenzen, Durchgängigkeit des Hahnen-
moorgrabens und des Schneppelmoor-
grabens verbessern Querung der B4, 
Durchlässe Fischottergerecht umbauen  

Fledermäuse, u.a. 
Breitflügelfledermaus, 
Rauhautfledermaus, 
Zwergfledermaus 

28 Siedlungsbereich Winkel „Grünland 
und Gehölzbestand“ und strukturrei-
cher nördlicher Ortsrand von Winkel 
9 Rühmwiesen,  
6 Schwarzer Berg nördlich Kästorf 

Gehölzstrukturen und Nutzung erhalten 
und fördern. Anreicherung Gehölzstruk-
turen mit vorgelagerten Säumen 

27 Kernstadt, östl. Winkeler Straße 
zwischen „im Freitagsmoor“ und „Sand-
straße“ 

Einwohner*innen zu Erhalt von groß-
baumreichen Gärten und Quartierspo-
tenzialen von Fledermäusen informie-
ren und motivieren 

9 Offenlandflächen östlich Kästorf 
(Strukturreicher Ortsrand im Nordosten 
von Kästorf 

(Extensive) Grünlandnutzung und struk-
turreiches Halboffenland fördern, He-
cken pflegen 

Siedlungsränder der Ortsteile außer-
halb der Kernstadt mit ihrer offenen 
und lockeren Bebauung im Übergang 
zu angrenzenden strukturierten Offen-
landflächen (Grünland, Gehölze) bieten 
sowohl potenzielle Quartiere (sowohl in 
Gebäuden als auch Baumhöhlen) als 
auch geeignete Jagdhabitate (z.B. 
Kästorf und Winkel), Heideflächen im 
ehem. BGS-Gelände am Wilscher 
Weg. 

Extensive Flächennutzung und struktur-
reiches Halboffenland fördern, Hecken 
pflegen, Einwohner*innen zu Erhalt von 
großbaumreichen Gärten und Quar-
tierspotenzialen von Fledermäusen in-
formieren und motivieren 
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Arten Lage/ Nr. im Maßnahmenkonzept 
(Tab. 36 und Karte 6 ) 

Pflege- und  
Entwicklungsmaßnahme  

Die Friedhöfe St. Nikolai und Baptisten-
friedhof und die westlich angrenzenden 
Offenlandbereiche als Jagdhabitate für 
Zwergfledermaus, Großer Abendsegler 
und Breitflügelfledermaus.  Mehrere 
Quartiere bzw. auch eine Wochenstube 
sind auf dem Friedhof St. Nicolai für 
Zwergfledermäuse anzunehmen, im 
Bereich Kirchweg auch ein Balzquar-
tier. Stillgewässer wie der 
Seerosenteich, Erika- und Wildsee, 
Mühlen- und Schlosssee mit Bedeu-
tung für Wasser-, Zwerg- und Rauhaut-
fledermaus sowie den Großen Abend-
segler als Jagdhabitat. Strukturreiche 
Offenlandbereiche entlang der Niede-
rungen ebenfalls von hoher Bedeutung 
als Jagdhabitat. 

Wildkatze, Kranich 
4 Ringelah Wege lenken, ungestörte Bereiche er-

möglichen 

Vögel    
Brutvögel diverse  
Arten (Rebhuhn,  
Kiebitz, Grünspecht, 
Feldlerche, Pirol) 

Ise-Insel östlich Gamsen, Ise-Niede-
rung oberhalb der B188 

In und außerhalb des LSG Nutzung und 
extensive Strukturen erhalten 

Kiebitz, Wiesenbrüter 

1 Dodenhoop/Ise-Niederung 
17, 19 Offenlandbereiche östlich vom 
Maikampsee (Nördliches Clausmoor im 
LSG) 

Angepasst mähen, Feucht- und Nass-
grünland fördern 

Nachtigall, Girlitz, 
Ringelnatter,  
Sphagnumarten 

27 Kernstadt/Dünenkomplex Brenne-
kes Berg 

Nährstoffeinträge vermeiden, Feuchtha-
bitate erhalten 

Rotmilan 
 

13 Wald-Offenlandflächen Wittmoor 
nordöstlich Wilsche (Wittmoor zwi-
schen Wilsche und B4) 

Strukturreiches Halboffenland erhalten 
und fördern 

9 Rühmwiesen und Tränkbusch im 
LSG 

Strukturreiches Halboffenland erhalten 
und fördern, sofern noch nicht: exten-
sive Nutzung fördern 

Rotmilan, Brutvögel 

24 Halb-Offenlandflächen Clausmoor Strukturreiches Offenland erhalten und 
fördern 

17 Wald-Offenlandbereich Mühlenwie-
sen (Wälder und Fischteiche zwischen 
Mühlenwiesen und Ise) 

Horstbäume erhalten, Fischteiche offen 
halten 

Weißstorch 

Bekannte Neststandorte Nahrungshabitate erhalten, u.a. feuchte 
Wiesen, Weiden, Gräben, Wasserhaus-
halt verbessern 

Reptilien    

Blindschleiche 

3 Östlich Heestenmmoorkanal im LSG 
in der Ise-Niederung 
22 Eyßelheide  
23 Gifhorner Heide 

Bodenfeuchte und Strukturreichtum er-
halten: Grünland extensiv nutzen 
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Arten Lage/ Nr. im Maßnahmenkonzept 
(Tab. 36 und Karte 6 ) 

Pflege- und  
Entwicklungsmaßnahme  

Kreuzotter 

1 Neudorf-Platendorf (äußerster Nord-
osten, zw. Ise und Platendorfer Schei-
degraben) 
22 Eyßelheide  
23 Gifhorner Heide 

Moor renaturieren, feuchten Bodenwas-
serhaushalt erhalten, extensive Nut-
zung 

Schlingnatter 
4 Faule Riede in Ringelah Nährstoffeinträge vermeiden, Heide/ 

Sande offenhalten 
 

Amphibien    

Kreuzkröte 

11 Bodenabbau Maashorn und ehem. 
Abbaugewässer nördlich Wilsche (Ler-
chenberg) 

Habitatstrukturen ermöglichen/ Sukzes-
sion lenken: Grabbare Sande, warme 
vegetationsarme Flächen erhalten 

Potenziell Amphibien 

5 Ringelah, Tümpel Großes Bullen-
moor 
26 Wiesentümpel südl. Bahnhof Gif-
horn 

Habitatstrukturen ermöglichen/ Sukzes-
sion lenken; Wasserhaushalt aufrecht-
erhalten 

Fische    

Aal, Hecht, Forelle Waldsee westlich B4 

Laichstrukturen ermöglichen, Balance 
aus Störung und Nutzung 

Schlosssee 
Forelle, Hecht, 
Quappe, Wels,  
Karausche, Aal 

Mühlensee 

Libellen    
Großer Blaupfeil, 
Große Pechlibelle, 
Gebänderte Prachtli-
belle 

17 Maikampsee (See südlich Aller und 
Mühlenwiesen) 
22 Eyßelheide 

Sofern Sukzession: lenken und be-
sonnte, gehölzarme Uferbereiche be-
lassen 

Pflanzen    

Filago vulgaris 

27 Kernstadt Helios-Klinikum und 
Sport- und Freizeitbad Allerwelle 

Trocken- und Halbtrockenrasen auf in-
nerstädtischen Standorten ermöglichen 
�  trocken-warme Ruderalstandorte er-
halten, schaffen 

Geflecktes  
Knabenkraut 

25 Koppelweg Clausmoor nördlich 
Tankumsee 

Extensive Nutzung (ggf. Schafebewei-
dung), Feuchte Standortbedingungen 
erhalten 

5.6.2 Maßnahmen für die Umsetzung im privaten Umfel d 

Für die Umsetzung von Maßnahmen im privaten Umfeld sollen hierzu Beispiele für die Arten-
gruppe der Fledermäuse und Vögel (im Siedlungsbereich) gegeben werden. 

 

Fledermäuse 

Der NABU DEUTSCHLAND E.V. (zusammen mit BUND und LNU NRW) führt hierzu aus41: 

Giftfreier Dachumbau 
Dacharbeiten und Umbauten dürfen in von Fledermäusen besetzten Dachböden nicht in der Zeit 
von April bis September durchgeführt werden. Die Tiere würden ihr Quartier sofort aufgeben und 
dabei eventuell ihre Jungen zurücklassen. 
Im Dachstuhl darf auf keinen Fall mit giftigen Holzschutzmitteln gearbeitet werden. Besonders ge-
fährlich sind Mittel, die Lindan und PCP enthalten. 
Verzicht auf Insektizide im Garten 

 
41 http://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/ 
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Um dem Nahrungsmangel entgegenzuwirken, der alle Fledermäuse bedroht, ist es sehr wichtig, 
dass auf die Anwendung von Spritzmitteln insbesondere im Garten verzichtet wird. Im Garten sind 
Gifte unnötig und überaus gefährlich, denn sie töten nicht nur die “Schädlinge”, sondern auch sehr 
viele nützliche Tiere, unter anderem auch die Fledermäuse. 

Sie sollten stattdessen lieber die natürliche “biologische Schädlingsbekämpfung” zum Einsatz 
kommen lassen. Sollten Sie hierzu Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. 
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre auch ein naturnah gestalteter Garten oder zu-
mindest einige Gartenbereiche mit Wildkräutern, einheimischen Heckenpflanzen und kleinem 
Tümpel. Dies kommt auch unzähligen anderen Pflanzen und Tieren zugute. In einem solchen 
Garten wird der Einsatz von Spritzmitteln gänzlich überflüssig, denn die Natur reguliert sich selbst. 
Anbringen von Fledermauskästen 
Durch das Anbringen von Fledermauskästen in Waldgebieten, aber auch an Häusern, können zu-
sätzlich wertvolle Quartiere geschaffen werden. 

Die Fledermauskästen können in kleinen Gruppen von 5 – 7 Stück in größeren Baumgruppen, 
Wäldern, auch an Jagdkanzeln, im Garten oder am Haus angebracht werden. Vorzugsweise sollte 
der Kasten nach Süden orientiert sein, Sie sollten aber unbedingt vermeiden, dass er dabei 
schutzlos der prallen Sonne ausgesetzt ist. Die ideale Hanghöhe liegt zwischen 3 und 5 Metern. 
Wichtig ist, dass die Fledermäuse den Kasten frei anfliegen können; es dürfen keine Äste vor das 
Anflugbrett ragen. 

Bauanleitung für einen Fledermauskasten 
Eine praktische Hilfsmaßnahme für diese “Baumfledermäuse” (Fledermäuse, die Höhlen und/oder 
Spaltenquartieren in Bäumen bewohnen), ist das Aufhängen von Fledermauskästen in Waldgebie-
ten, Parks oder Gärten. Diese Kästen dienen als Ersatz für Baumhöhlen. So kann die Quartiernot 
der Tiere etwas gemildert werden. 
Der Bau und das Aufhängen von Fledermauskästen dürfen aber keinesfalls als Alibi für die Ver-
nichtung alter Bäume und Waldbestände dienen. Eine natürliche Höhle ist den Kunstquartieren 
allemal vorzuziehen. Der Erhalt von Altholzbeständen ist das erstrangige Ziel des Fledermaus-
schutzes. 
Aber auch am Haus können diese Kästen eine wertvolle Hilfe für obdachlose Fledermäuse dar-
stellen. In Stallgebäuden bieten die Kästen insbesondere der Fransenfledermaus wertvolle Ver-
steckmöglichkeiten. 

Die Details zum Bau sind auf http://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/ zu finden.  

 

Vögel im Siedlungsraum 

Umfassende Informationen hierzu wiederum beim NABU DEUTSCHLAND E.V.42. Wichtig ist hier-
bei v.a. die vorhandenen Nistmöglichkeiten und -strukturen in den Ortschaften vorrangig zu 
erhalten (alter Baumbestand mit Baumhöhlen, Gebäude mit Nistmöglichkeiten/Nischen, vor-
handene Schwalbennester etc.). 

Gärtnern für Vögel 
Heimische, standortgerechte Sträucher sowie Gräser und Kräuter sichern den Vögeln eine breite 
Nahrungspalette aus Sämereien, Beeren, Insekten und Kleintieren. Doch das Futterangebot allein 
macht einen Garten noch nicht vogelgerecht. Vögel brauchen Versteckmöglichkeiten, erhöhte Sitz-
warten zum Singen, Sand- und/ oder Wasser-Badestellen sowie Gelegenheiten zum Trinken. Dar-
über hinaus sollten natürliche Nistplätze in Sträuchern geschaffen und erhalten werden. Alte Bäume 
oder Nistkästen sind gute Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter. 
Nicht jedes "Unkraut" vernichten, Herbstlaub nicht überall wegharken, sondern kompostieren und 
der Verzicht auf Pestizide sind weitere wichtige Schritte in Richtung Ökogarten. 

Checkliste: Die wichtigsten Voraussetzungen für einen vogelfreundlichen Garten auf einen Blick: 

·  Nahrung: Heimische Sträucher und Blumenwiesen 
·  Trinken & Baden: Sandige Ecke/ Sandhaufen, Teich/ Wasserstelle 

 
42 https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/ 
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·  Brüten: Hohle Bäume/ Nistkästen für Höhlenbrüter/ Halbhöhlen/ Schwalbennistbret-
ter/ Lehmpfütze für Schwalben/ Einfluglöcher am Gebäude 

·  Verstecken: Dornige, heimische Büsche 
·  Singen: Erhöhte Stelle (Baum oder Ansitzstange) 

 

Nistkästen bauen 
Seit den Anfängen des Vogelschutzes zählt das Bauen und Anbringen von Nistkästen zu den festen 
Bestandteilen aktiver Naturschutzarbeit vor Ort. Künstliche Nisthilfen sind da sinnvoll, wo Naturhöh-
len fehlen, weil alte und morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind, oder weil an Gebäuden ge-
eignete Brutnischen fehlen. 
Bauanleitungen für Nistkästen sind für verschiedene Arten unter https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/ zu finden.  

Anbringen von Nistkästen 

·  Hängen Sie Nistkästen in zwei bis drei Meter Höhe auf (sofern in der Bauanleitung 
nicht anders beschrieben). 

·  Das Einflugloch sollte weder zur Wetterseite (Westen) zeigen, noch sollte der Kas-
ten längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sein (Süden). Eine Ausrichtung nach 
Osten oder Südosten ist deshalb ideal. 

·  Zur Befestigung an Bäumen eignen sich rostfreie Alu-Nägel oder Schrauben, alter-
nativ feste Drahtbügel, die den Baum nicht schädigen. 

·  Damit kein Regen eindringen kann, sollte ein Nistkasten niemals nach hinten, eher 
nach vorne überhängen. 

·  Nisthilfen gleicher Bau- und Zielvogelart sollten in Abständen von mindestens zehn 
Metern aufgehängt werden (Ausnahme: Koloniebrüter wie Sperlinge, Stare und 
Schwalben). So ist gewährleistet, dass die brütenden Tiere auch genügend Nah-
rung für sich und ihren Nachwuchs finden. 

·  Bringen Sie Nisthilfen am besten im Herbst an, damit Vögel, Kleinsäuger und Insek-
ten sie zum Schlafen und Überwintern nutzen können. 

·  Zum Anbringen einer Halbhöhle eignen sich geschützte, für Katzen und Marder 
möglichst unzugängliche Orte an Hauswänden, auf Balkonen oder an Schuppen 
und Gartenhäuschen. 

 

5.7 Maßnahmen und Nutzungen im Regelungsbereich and erer Behör-
den und öffentlicher Stellen 

Aufgrund ihrer bedeutenden Anteile an der Flächennutzung im Stadtgebiet und ihres Beitrags 
zum Naturschutz werden ergänzend Maßnahmenempfehlungen für die Regelungsbereiche 
der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft, des Bodenabbaus, des Stra-
ßenbaus/ Verkehrs, der Energiewirtschaft sowie der Naherholung gegeben. Sie sollen aufzei-
gen, wie diese Bereiche im Rahmen ihrer Tätigkeiten und Zuständigkeiten eine Verwirklichung 
der Naturschutzziele unterstützen können. 

5.7.1 Landwirtschaft 

Umweltfachliche Anforderungen für die Landwirtschaft im Stadtgebiet Gifhorn ergeben sich 
aus: 

·  den zum Teil weitausgedehnten Niederungen von Aller und Ise 

·  damit im Zusammenhang aus dem relativ hohen Flächenanteil von Moorboden in den 
Niederungen 

·  der Verbreitung von Boden mit hohem Sandanteil und der damit einhergehen Erosi-
onsgefährdung 
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·  dem durch Grundwasserzehrung gekennzeichneten Wasserhaushalt und der damit 
einhergehenden potenziell zunehmenden Trockenheit bzw. dem steigenden Bewässe-
rungsbedarf 

·  dem in Teilen vorhandenen Stickstoffüberschuss, Lage vom südlichen Stadtgebiet im 
„roten Gebiet“. 

In den Kap. 5.5.1 und 5.6.1 werden Maßnahmen zur Verbesserung der Biotopvernetzung und 
der Lebensraumbedingungen insbesondere für die Zielarten des Biotopverbundes erläutert, 
die in Kooperation mit der Landwirtschaft auf landwirtschaftlichen Flächen oder auf daran an-
grenzenden Flächen umgesetzt werden können. In Karte 6 sind die Räume darstellt, die sich 
für eine Umsetzung besonders eignen. Direkt an die landwirtschaftlichen Nutzerinnen und 
Nutzer wenden sich die im folgenden beschriebenen Maßnahmenempfehlungen – die Stadt 
Gifhorn kann die Umsetzung aktiv unterstützen und die Zielsetzung bei eigenen Vorhaben 
verbindlich berücksichtigen, im Übrigen liegt die Umsetzung in der Hand der Flächeneigentü-
merinnen und -eigentümer. Die Bereitschaft zur Maßnahmenumsetzung kann beispielsweise 
durch Tausch landwirtschaftlicher mit stadteigenen Flächen oder auch durch produktionsinte-
grierte Maßnahmen (PIK) mit ggf. Ausgleichszahlungen für Flächenbewirtschafter bzw. -ei-
gentümer gefördert werden,  

 

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Grünland (priori tär artenreiches Grünland) 
Nrn.: 1, 2, 3, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 26 

Artenreiches Grünland stellt wertvolle Lebensräume im Offenland-Biotopverbund dar und 
sollte prioritär erhalten oder entwickelt werden. Bestände, die bereits 6 Kennarten aufweisen, 
können im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) als „artenreiches Grün-
land“ (GN5) finanziell gefördert werden (s. Kap. 5.8.2), eine nachhaltige Grünlandnutzung von 
sonstigem Dauergrünland über die Fördermaßnahme GN1. Für die Pflege und Entwicklung 
von artenreichem Grünland werden die Bewirtschaftungs- und Pflegehinweise des NLWKN 
(2022) empfohlen. Eine Erhöhung des Anteils an Grünland in den Überschwemmungsberei-
chen von Ise und Aller ermöglichen Synergien für den in der Landwirtschaft angestrebten 
Boden-(Erosions)schutz und verbessert das Retentionsvermögen im Niederungsbereich. Den 
größtmöglichen Klimaschutz auf den kohlenstoffreichen Moorböden mit Schwerpunkt im Gro-
ßen Moor, in der Ise-Niederung und der Allerniederung wird erreicht durch eine Moorrenatu-
rierung mit Herstellung und dauerhafter Sicherung eines moortypischen Wasserstandes. Eine 
extensive Grünlandnutzung auf feuchteren Standorten kann die Freisetzung von Treibhaus-
gasen auf den organischen Böden aber schon reduzieren. Maßgeblich für Klimaschutzeffekte 
ist allerdings die Wiedervernässung der Flächen in Richtung eines dauerhaften moortypischen 
Wasserstandes. Maßnahmen zur Veränderung des Wasserhaushaltes sind nur in einem Ge-
samtkonzept zur Moorrenaturierung möglich. 

 

Sicherung und Verbesserung des Wasserhaushaltes im Moor 

Nrn.: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 19, 24, 25 

Für eine Verbesserung der Klimaschutzfunktion der Moorböden im Stadtgebiet Gifhorn ist eine 
Annäherung an einen moortypischen Wasserstand essenziell (s.o.). In jedem Fall sollte es auf 
den bereits weitgehend entwässerten Moorstandorten keine weitere Entwässerung gegen. Für 
eine Anhebung des Wasserstandes sind ggf. kleine Staubauwerke in Gräben einzubauen und 
Drainagen zu entfernen und gezielte Maßnahmen zur Sohlanhebung. Eine geringere, weniger 
häufige und weniger intensive Grabenpflege (weniger Räumung) kann zu einer Wasserstand-
erhöhung beitragen. Aus Gründen des Klimaschutzes, aber insbesondere zur Bewältigung von 
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Klimafolgen, ist zukünftig ein übergreifendes Ziel- und Maßnahmenkonzept von Land-, Forst 
und Wasserwirtschaft erforderlich, um sowohl auf Überschwemmungsereignisse als auch auf 
Wasserversorgungsengpässe in lang andauernden Trockenphasen vorbereitet zu sein. 

 

Sicherung von Gewässerrandstreifen  

Nrn.: 3, 16, 21 

Für die landwirtschaftliche Nutzung entlang von Gewässern gilt aus Gründen des Gewässer-
schutzes nach dem WHG und dem NWG die Einhaltung von Gewässerrandstreifen (s. Kap. 
5.5.1).  

 

Erhalt bestehender Strukturen und Förderung von Säu men, Rainen, Blühstreifen 

Nrn.: 6, 9, 10, 12, 13, 24, 26 

Außerhalb der Niederungen ist es vor allem wichtig die in den ackerbaulichen geprägten Räu-
men im Stadtgebiet noch vorhandenen Gehölz- und Saumstrukturen zu erhalten und zu pfle-
gen und zu optimieren. Die gliedernden linearen Gehölzbestände entlang von Wegen, Gewäs-
sern und bestehende flächige Feldgehölze sollen durch eine kontinuierliche Gehölzpflege und 
Nachpflanzung erhalten werden – insbesondere innerhalb der vorgesehenen Schwerpunkt-
räume. Wünschenswert ist auch eine maßvolle Anreicherung mit Hecken in den ausgeräum-
teren Bereichen. Eine Neuanlage von Hecken wird gefördert vom Landkreis Gifhorn mit seinen 
Maßnahmenprogramm zur Förderung der Artenvielfalt und Biodiversität der Landschaft "Na-
türlich Wild"43, außerdem ist eine Förderung nach AUKM BF8, s. Kap. 5.8.2, möglich. Hin-
weise zur Neuanlage und Pflege von Hecken finden sich vielfältig bei den nds. Naturschutz-
verbänden44.  

5.7.2 Forstwirtschaft 

In Verbindung mit der besonderen Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land- 
und Forstwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft führt das Bundesna-
turschutzgesetz aus, dass bei der forstlichen Nutzung des Waldes das Ziel zu verfolgen ist, 
„naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Ein 
hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten.“ (§ 5 Abs. 1 und 3 
BNatSchG). Darüber hinaus ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft gem. §11 NWaldLG zu 
beachten. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und seiner Folgen für den Zustand und die 
Zukunft des Waldes kommt der Entwicklung von naturnäheren, resilienteren Laub- und Laub-
mischwäldern eine große Bedeutung zu. Der Waldanteil ist im Stadtgebiet mit 32% Flächen-
anteil im landesweiten Vergleich (rd. 22%) recht groß. Groß ist auch der Flächenanteil von 
Nadelforst, überwiegend Kiefernforst von 25% gegenüber 3% Laubwald und 4% Mischwald. 

Die Klimawandelanpassung für den Landeswald (im Stadtgebiet im Bereich Ringelah im Nord-
westen und nördlich der Mühlenwiesen/ Platendorfer Brückgraben) erfolgt nach den Maßga-
ben des Regierungsprogramms zur „Langfristigen ökologischen Waldentwicklung“ (LÖWE+). 
Dieses berücksichtigt neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die künftige Bewirtschaftung. 
Da sich die ambitionierten Grundsätze in der Praxis der forstlichen Bewirtschaftung in den 
Landesforsten durchaus bewährt haben, sollten diese Grundsätze auch bei der Bewirtschaf-
tung stadteigener Wälder und der Wälder in privater Hand konsequent berücksichtigt werden.  

 
43 https://www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/umwelt/natuerlich-wild/, Aufruf 13.09.2024 

44 z.B. https://niedersachsen.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/hecken/index.html, Aufruf 13.09.2024 
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Erhalt, Pflege und Entwicklung naturnaher Laubwaldb estände und Erhöhung des An-
teils an Laubwald (Umbau Nadel- in Laub-/Laubmischw ald) 

Nrn.: 2, 4, 5, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25  

In den großen, zusammenhängenden Waldgebieten (v.a. Ringelah, Gifhorner Stadtwald sowie 
die Waldgebiete südlich von Wilsche, südöstlich von Neubokel und in der Eyßelheide) sind 
die vorhandenen wertvollen Laubwaldbestände zu sichern. Zur Verbesserung der Waldbio-
topvernetzung (vgl. Karte 4.2 und Kap. 4.3) ist der Laubwaldanteil durch Neuaufforstung und 
mittel- bis langfristigen Umbau der Nadelholz-dominierten Forste hin zu naturnahen Laub-
Misch-Wäldern zu erhöhen. Es sollten bevorzugt Baumarten aus dem naturraumtypischen Ar-
tenspektrum verwendet werden. Eine Mischung mit nicht naturraumtypischen, aber Klimawan-
del angepassten Gehölzarten „ist möglich soweit dies aus forstlichen Gründen erforderlich ist 
und dadurch die Waldökosysteme in ihrer Leistungsfähigkeit, Stabilität und Elastizität nicht 
beeinträchtigt werden“ (s. ML, 2020: LÖWE+). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten beim Waldumbau vorrangig heimische Baumarten ver-

wendet werden, da sie gut an die lokalen Standortbedingungen angepasst sind und einen 
höheren Wert für die heimische Biodiversität aufweisen. Sofern keine heimischen, klimawan-
delangepassten Baumarten zur Verfügung stehen, kann in Einzelfällen, je nach Standortge-
gebenheit, auch der gezielte Einsatz nicht-heimischer, aber standortverträglicher Baumarten 
sinnvoll sein, um eine Diversifizierung und Risikostreuung zu erreichen und so die Funktionen 
des Waldes langfristig zu sichern, 

 

Erhalt, Pflege und Entwicklung Auwälder und feuchte r Wälder 

Nrn.:  2, 5 

Grundsatz 1 der langfristigen ökologischen Waldentwicklung gemäß LÖWE+ (ML 2020) sieht 
vor, dauerhafte Entwässerungsmaßnahmen von Feuchtstandorten zu unterlassen. Diesem 
Grundsatz entsprechend sollten im Großen Moor auf den Moorstandorten ein Umbau in 
feuchte Kiefern-/ Birken- und Eichenmoorwälder das Ziel sein. Die Entwicklung der Wälder im 
Moor ist in einem Gesamtkonzept für die Moorrevitalisierung einzubetten. Ggf. ist auch eine 
Aufgabe von forstwirtschaftlicher Nutzung zielführend. In jedem Fall sollte auf eine weitere 
Entwässerung der Standorte verzichtete werden (ggf. kleine Staubauwerke; Gräben, Draina-
gen etc. entfernen). 

 

Erhalt und Entwicklung von naturnahen Waldrändern 
Nrn.: 4, 14, 28 

Waldränder (innen entlang der Waldwege und außen) „haben eine erhebliche Bedeutung für 

den vorbeugenden Waldschutz, den Naturschutz, das Landschaftsbild und den Erholungs-
wert. Daneben können sie auch Bodenschutz-, Klimaschutz-, Immissionsschutz- und Sicht-
schutzfunktionen erfüllen“ (ML, 2020: LÖWE+). 

Die Waldränder (außen) sollten in der Regel in angemessener Tiefe (mind. 5-15 m) aus hei-
mischen Kraut-, Strauch- und Baumarten abwechslungsreich und stufig aufgebaut sein. Als 
linienförmige Strukturelemente haben Waldränder eine große Bedeutung für den Biotopver-
bund. Ausgeprägte Waldränder sind im Stadtgebiet Gifhorn selten, das Verbesserungspo-
tenzial ist groß. Eine Entwicklung von stufigen Waldrändern ist beim Umbau der Kiefern-
forste mit zu berücksichtigen. Im Ringelah sind die z.T. vorhandenen Waldinnenränder ent-
lang der Wege aus alten Eichen, vorgelagert vor den Kiefernforsten in der Fläche zu erhal-
ten und zu pflegen. 
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5.7.3 Wasserwirtschaft 

Die Sicherung und Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes – auch im Hinblick auf 
eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels - erfordert die Kooperation von Wasser-, 
Land-, Forstwirtschaft und Naturschutz. Künftig zu erwarten sind zeitliche Verschiebungen 
und Intensitäten von Starkregen- und Hochwasserereignissen und Phasen, in denen das Was-
serdargebot ohne menschliche Steuerung nicht ausreicht, um die bisherigen und künftigen 
Nutzungen von Wasser zu ermöglichen (vgl. Kap. 3.4.3 f.). Wichtige Handlungsfelder sind 
demgemäß beim 

·  Hochwasserschutz  die Sicherung und Entwicklung von Retentionsflächen sowie 
die Sicherung und Verbesserung des Retentionsvermögens in den Auen, 

·  Niedrigwassermanagement  die Sicherung und Verbesserung des Retentionsver-
mögens in den Auen, ggf. auch Grundwasseranreicherung, sowie die Ermittlung 
von Gewässern deren entwässernde Wirkung etwa durch naturnahe Umgestaltung 
oder Anpassung der Gewässerunterhaltung vermindert werden kann, 

·  Grundwasserschutz  die Förderung der Grundwasserneubildung, u.a. durch Ver-
besserung des Retentionsvermögens der Landschaft, ggf. auch Grundwasseran-
reicherung.  

Zudem hat die Wasserwirtschaft die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umzuset-
zen, die maßgeblich den ökologischen und damit im Zusammenhang den chemischen Zustand 
der Gewässer verbessern. Die Stadt Gifhorn liegt hierbei in der Flussgebietseinheit der We-
ser.45 Zur Verbesserung der Biotopvernetzung ist die Herstellung der Durchgängigkeit von 
Aller und Ise vordringlich. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind beim Verlauf durch die Kern-
stadt allerdings deutlich eingeschränkt. Überwiegend grenzen private Grundstücke direkt an 
das Gewässer oder/ und Bebauung grenzt direkt an die Uferkante (s. Kap. 5.5.1).  

Aus dem Bewirtschaftungszeitraum 2015-2021 sind an der Aller, vor allem auch in der Kern-
stadt (Nr. 27) bereits einige Maßnahmen durch den ALLER-OHRE-ISE-VERBAND (AOIV) u.a. im 
Rahmen der Gewässerallianz Niedersachen in Kooperation mit dem NIEDERSÄCHSISCHEN LAN-

DESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (NLWKN) realisiert worden   
oder befinden sich in Vorbereitung (s. Abb. 79). 

 
45 MU – Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (2021) Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-

WRRL). Webseite, zuletzt aktualisiert am 04.06.2021. https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/was-
ser/eg_wasserrahmenrichtlinie/eg-wrrl-8109.html. Zuletzt abgerufen am 09.01. 2024 
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Abb. 79: Übersicht über Maßnahmen des A LLER -OHRE-ISE-VERBANDS (AOIV) im Stadtge-
biet Gifhorn 46 

Die Maßnahmen Nr. 9 (Kaninchengarten) und 10 (unterhalb Gerberwehr): Kieseinbau in der 
Rotaller wurden bereits umgesetzt. Im Sommer 2024 waren auf einer Länge von ca. 300 m 
(Kaninchengarten) und 150m zwischen Gerberwehr und Konrad-Adenauer-Straße wechsel-
seitige Kiesbänke eingebaut worden. Am Kaninchengarten wurden zusätzlich Bewuchsmatten 
für die Entwicklung einer typischen Ufervegetation verlegt. 

5.7.4 Bodenabbau 

Es gibt wenige alte Kies- und Sandabbaufläche im Nordwesten von Gifhorn, die z.T. bereits 
ausgeschöpft sind. Im gültigen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 vom RE-

GIONALVERBAND GROßRAUM BRAUNSCHWEIG (RGB) ist eine südliche Erweiterung des Abbauge-
biets südlich vom Erikasee als Vorbehaltsgebiet festgelegt. Nördlich dieses Gebietes ist ein 
größeres Sandvorkommen ebenfalls als Vorbehaltsgebiet festgelegt. Das RROP des RGB be-
findet sich in Neuaufstellung. Für die aktuellen Abbaugebiete bzw. Abbaugewässer sollten 
sowohl Interessen der Naherholung als auch Artenschutzinteressen vereinbart werden. Für 
die Naherholung ist nicht nur die Nutzung für Freizeitwohnen, sondern auch eine anspre-
chende landschaftliche Einbindung der Anlagen als auch der verkehrlichen Erschließung si-
cherzustellen. Auch Maßnahmen des Artenschutzes für Reptilien und Amphibien sollten in 
Teilbereichen umgesetzt werden. 

 
46  Quelle: https://www.aoi-verband.de/wp-content/uploads/2023/05/Poster-AOIV_StadtgebietGF.pdf 
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5.7.5 Straßenbau/Verkehr 

Die Bundesstraßen B188 und B4 sind die Hauptverkehrsachsen im Stadtgebiet. Vor allem die 
Westumgehung von Gamsen und Kästorf hat zur Zerschneidung der Landschaft westlich von 
Gamsen und Kästorf geführt. Hier ist die Biotopvernetzung zwischen dem Offen- bzw. Halb-
offenland zwischen Wilsche und Kästorf vordringlich. Außerdem ist vordringlich die Durchgän-
gigkeit der hier gequerten Gewässer Schneppelmoor- und Wittmoorgraben für den Fischotter 
herzustellen. 

Obwohl Gifhorn mit seiner Lage in der Südheide mit Gifhorner Heide und dem Mühlenmuseum 
als touristischen Anziehungspunkt eine Bedeutung u.a. für den Radtourismus hat, sind die 
Bedingungen für den Radverkehr vor allem in der Kernstadt unbefriedigend. Radwege fehlen 
häufig ganz oder sind kombiniert mit den Fußwegen. Um die Radwegerouten in der Aller- und 
Ise-Niederung, in der Heide und im Clausmoor auch durch die Stadt attraktiver zu gestalten, 
ist ein Ausbau des Radwegenetzes in der Kernstadt aber auch in den Ortsteilen angezeigt. 

5.7.6 Energiewirtschaft 

Die Energiegewinnung aus regenerativen Energiequellen hat vor dem Hintergrund der geplan-
ten Energiewende in Deutschland eine zunehmende Bedeutung gewonnen. Der Flächenbe-
darf für entsprechende Anlagen ist daher stark angestiegen. Auch wenn der Ausbau der re-
generativen Energiegewinnung aus Gründen des Klimaschutzes ausdrücklich zu begrüßen ist, 
kommt es aufgrund der gestiegenen Flächennachfrage und spezieller betriebsbedingter Be-
einträchtigungen (Zerschneidungseffekte, Vogelschlag, Stickstoffemissionen, Vermaisung 
etc.) zu Zielkonflikten mit Naturschutz und Landschaftspflege. Im Stadtgebiet Gifhorn gibt es 
keine Windenergieanlagen und in der 1. Änderung des RROP 2008 zur Windenergie sind 
keine Vorrangbiete für Wind im Stadtgebiet festgesetzt. Das Land Niedersachsen hat Anfang 
2023 entsprechend den Bundesvorgaben als neues Flächenziel für die Windenergie 3,18% 
der Fläche des Gebietes des Regionalverbandes Großraum Braunschweig festgesetzt. Im 
Zuge der Neuaufstellung des RROP werden die Festlegungen zur Windenergie aktuell neu 
bearbeitet.  

Neben Energie aus Wind stellt Photovoltaik eine weitere klimapolitische Notwendigkeit dar, 
ohne diese die Ziele der Energiewende nicht zu erreichen sind. Der Bedarf an Photovoltaik-
anlagen wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Dabei werden Anlagen auf Dächern 
und an Fassaden von Gebäuden oder technischen Einrichtungen nicht ausreichen, auch wenn 
das Potenzial hier auch in der Stadt Gifhorn noch bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Insofern 
ist zur Erfüllung der Ziele der Energiewende neben Solaranlagen im Gebäudebereich auch 
der weitere Ausbau von Freiflächenphotovoltaikanlagen (FFPVA) erforderlich. 

Mit der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 2023 (EEG), dem Landesraumord-
nungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen (LROP-VO 2022) und dem Niedersäch-
sischen Klimagesetz (NKLIMAG, 2024) wurden sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 
Ausbauziele für Photovoltaikanlagen benannt. § 3 Abs. 1 des NKlimaG führt dazu aus, dass 
die Ausweisung von mindestens 0,5 Prozent der Landesfläche bis zum Jahr 2033 als Gebiete 
für die Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur Erzeugung von Strom durch FFPVA in Be-
bauungsplänen der Gemeinden erfolgen soll. Im aktuellen LROP ist festgelegt, dass mindes-
tens 50 GW der geplanten Anlagenleistung auf bereits versiegelten Flächen, Flächen auf, an 
oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie sonstigen baulichen Anlagen in-
stalliert werden sollen. Die übrige Anlagenleistung soll in Form von FFPVA in dafür geeigneten 
Gebieten raumverträglich umgesetzt werden. Zur Verbesserung der Standortentscheidungen 
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sollen die Träger der Regionalplanung im Benehmen mit den Gemeinden und den landwirt-
schaftlichen Fachbehörden regionale Energiekonzepte erstellen und in die Regionalen Raum-
ordnungsprogramme integrieren. 

Neben diesen Klimaschutzzielen und Grundsätzen der Landesplanung spielen ferner die Re-
gelungen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2023) und des Gesetzes 
zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städ-
tebaurecht (BAUGBUAÄNDG) eine wesentliche Rolle. Die Nds. Freiflächensolaranlagenverord-
nung vom 27.08.2021 ermöglicht durch die Bestimmung entsprechender Gebiete für die Bun-
desnetzagentur (BNETZA) die Bezuschlagung für Solaranlagen des ersten Segments in diesen 
Gebieten. Das gesamte Stadtgebiet von Gifhorn stellt in Niedersachsen benachteiligtes Ge-
biet im Sinne des § 37 c Abs. 2 EEG 2021 dar.  

 
Abb. 80: Benachteiligtes Gebiet i.S.d. §37c Abs. 2 EEG 2021 in Niedersachsen 

Ferner wird außerhalb von baulichen Anlagen über § 37 Abs. 2 c) EEG für einen Korridor von 
500 m beidseitig von Schienenwegen oder Autobahnen ebenfalls die Möglichkeit zu Teil-
nahme an Ausschreibungen und damit einer Möglichkeit zur Bezuschlagung durch die BNETZA 
bestimmt. Außerdem ändert Artikel 1 Abs. 3 des BAUGBUAÄNDG den § 35 des BAUGB dahin-
gehend, dass nunmehr (neben Gebäuden) auch die Nutzung solarer Strahlungsenergie in ei-
nem Korridor von 200 m längs von Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten 
Netzes (§ 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes) mit mindestens zwei Hauptgleisen ein im 
Außenbereich privilegiertes Vorhaben darstellt. Noch stellen FFPVA im Gegensatz zur Wind-
energie im Außenbereich i.d.R. weiterhin kein privilegiertes Vorhaben im Sinne von § 35 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BAUGB) dar und bedürfen somit regelmäßig einer Bauleitplanung zur 
Realisierung, bestehend aus Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Be-
bauungsplanes. Aber auch diesbezüglich sind gesetzliche Änderungen zur Anpassung an eu-
ropäisches Recht geplant, womit zukünftig auch für FFPVA im Außenbereich eine Privilegie-
rung bestehen soll, so dass dann „nur“ noch eine Flächennutzungsplanänderung erforderlich 
wird. 

Gemäß § 3a NKLIMAG soll die Planung von FFPVA „auf bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen insbesondere erfolgen auf: 
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1. kohlenstoffreichen Böden, für die die Möglichkeit der Wiedervernässung besteht, 

2. Böden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe (BKF) kleiner als 3 oder größer als 8, 
die eine besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz nicht aufweisen, 

3. altlastenverdächtigen Flächen sowie  

4. Ackerflächen mit einer mindestens hohen potenziellen Erosionsgefährdung durch 
Wasser. 

Weiterhin heißt es in § 3a, dass „auf Böden mit einer Grünland- und Ackerzahl von 50 oder 
mehr, die nicht zugleich Böden im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 oder 3 sind, (…) Freiflächenanla-
gen mit Ausnahme von Agri-Photovoltaikanlagen wegen der besonderen Bedeutung dieser 
Böden für die Sicherung der landwirtschaftlichen Nahrungsproduktion nicht geplant werden“ 
sollen.  

Kohlenstoffreiche Böden sind innerhalb des Stadtgebietes im Großen Moor und in der Ise-
Niederung großflächig zu finden (vgl. Textkarte 6), Böden mit BKF >8 gibt es nicht. Trockene 
Standorte mit BKF <3 liegen zum großen Teil unter Wald oder sind besiedelt. Sie sind größ-
tenteils mit Tabukriterien überlagert. Ackerflächen mit einer mindestens hohen potenziellen 
Erosionsgefährdung durch Wasser kommen in der Stadt Gifhorn nicht vor.  

Zurzeit wird das RROP für den RGB neu aufgestellt. Bislang gibt es auf Kreisebene keine 
regionale Steuerung für die Ermittlung möglichst umweltverträglicher Standorte für FFPVA.  

Eine Anwendung der Tabu- und Restriktionskriterien nach dem Arbeitspapier des NLT 2022 
für das Stadtgebiet mit Stand Juni 2023 hat nur wenige „Weißflächen“ als Potenzialflächen für 
FFPVA ergeben.  

5.7.7 Naherholung 

Zu touristischen Anziehungspunkten der Stadt Gifhorn zählt das Internationale Mühlenmu-
seum, ein Freilichtmuseum mit 16 Mühlen am Mühlensee sowie das Gifhorner Welfenschloss 
mit dem Schlosspark inklusive Schlosssee. Es ist aber die ländliche Prägung und die Lage in 
der Südheide mit den ausgeprägten Heideflächen in der Gifhorner Heide, Aller- und Ise-Nie-
derung und das Waldgebiet Ringelah, die die landschaftliche Attraktivität und die Bedeutung 
für die landschaftsbezogene Erholung ausmachen. Von Bedeutung ist vor allem das Rad- und 
Wanderwegenetz. Im Stadtgebiet Gifhorn sind zahlreiche landwirtschaftliche Wege und Stra-
ßen zu einem Erholungsradwegenetz verknüpft und entsprechend beschildert. Eine Neuerung 
ist das Knotenpunkt-System nach niederländischem Vorbild im Landkreis Gifhorn, wo das Er-
holungsradwegenetz mit rund 400 Knotenpunkten beschildert ist. Das Zusammenstellen einer 
individuellen Radroute und vor allem die Orientierung im Gelände wird dadurch deutlich er-
leichtert. Defizite im Radwegenetz gibt es in der Anbindung des Waldgebietes Ringelah und 
der Ferienhaus- und Campinggebiete um die Abbaugewässer südlich von Ringelah. Allerdings 
wäre hier eine Aufwertung der Wege wünschenswert, um diese für den Radverkehr attraktiver 
zu gestalten. Auch eine Anbindung der ackerbaulich geprägten Landschaft zwischen Gamsen 
und Ise-Niederung an das beschilderte Radwegenetz als „Tor“ in die Kernstadt ist wünschens-
wert. Das Wegenetz ist vorhanden, eine gleichzeitige Anreicherung mit Gehölzstrukturen 
würde die landschaftliche Attraktivität erhöhen. Wesentlich für die Attraktivität von Radfahren 
im Stadtgebiert ist die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur.  

Schlecht ist die Zugänglichkeit von Aller und Ise im Stadtgebiet. Sie haben eine hohe Bedeu-
tung für die Naherholung, sind aber bis auf wenige Ausnahmen nur von Straßenbrücken aus 
erlebbar.  
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5.8 Hinweise zur Umsetzung – Fördermöglichkeiten  

Eine Möglichkeit, Maßnahmen des Maßnahmenkonzeptes zu finanzieren, bieten Förderpro-
gramme der EU bzw. des Landes Niedersachsen und des Landkreises Gifhorn. Diese sollen 
nachfolgend kurz vorgestellt werden. Die Informationen basieren auf den entsprechenden 
Richtlinien und Internetseiten, die mit entsprechenden Verweisen angegeben werden. 

5.8.1 ELER-Förderung und Förderregion KLARA 

Die EU gewährt in den Mitgliedsländern finanzielle Unterstützung aus dem „Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER). Die Förderung re-
präsentiert die sog. 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Niedersachsen, Bremen 
und Hamburg haben für die aktuelle ELER-Förderperiode eine Förderregion gebildet und das 
Förderkonzept KLARA (Klima, Landwirtschaft, Artenvielfalt, regionale Akteur*innen) entwi-
ckelt47.  

5.8.2 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 

In der laufenden Förderperiode 2023-2027 werden alle Fördermaßnahmen aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Wasserschutz, Naturschutz und Klimaschutz in einer Richtlinie für die Bun-
desländer Bremen, Hamburg und Niedersachsen zusammengefasst. Es werden insgesamt 23 
AUKM in 7 Förderschwerpunkten angeboten. 20 AUKM haben das EU-Ziel, einen „Beitrag 
zum Schutz der Biodiversität, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Le-
bensräumen und Landschaften“ zu leisten.48 

Wichtige Förderschwerpunkte mit Bezug zum Landschaftsplan der Stadt Gifhorn sind: 

·  Betriebliche Verpflichtungen (BV) 

·  Nachhaltige und naturschutzgerechte Nutzung von Ackerflächen (AN) 

·  Blüh- und Schonstreifen (Ackerbrachen), Hecken (BF) 

·  Besondere Maßnahmen zum Klimaschutz (BK) 

·  Nachhaltige und naturschutzgerechte Grünlandbewirtschaftung (GN). 

Zu den jeweiligen Fördermaßnahmen gibt es Merkblätter, in denen die wesentlichen Verpflich-
tungen und Fördersätze aufgeführt sind.49 Im Stadtgebiet Gifhorn gibt es konkrete Förderku-
lissen für folgende Maßnahmen: 

·  Ackerwildkrautschutz AN4 (nur zwei kleine Flächen) 

·  Rotmilanschutz AN7 (große Förderkulisse im gesamten Offenland des Stadtgebietes) 

·  Feldvogelinseln (Kiebitzinseln) AN9 (mehrere Flächen in der Ise-Niederung im Nord-
osten des Stadtgebietes 

·  Wiesenbrüterschutz GN2 (ausgewählte feuchtere Standorte in der Ise-Niederung) 

·  Bewirtschaftungsauflagen in Schutzgebieten GN4 (NSG „Allertal zwischen Gifhorn und 
Flettmar“, NSG „Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“ und NSG „Ise und Neben-
bäche“). 

 
47https://klara.niedersachsen.de/startseite/ubersicht_forderung/allgemeine-informationen-zu-klara-2023-2027-221850.html. 

Zuletzt abgerufen am 26.06.2024 

48 https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/landwirtschaft/agrarforderung/agrarumweltmassnah-
men_aum/aum_die_neue_struktur/aum-die-neue-struktur-121427.html. Zuletzt abgerufen am 26.06.2024 

49 https://www.ml.niedersachsen.de/download/194313/Aktuelle_Merkblaetter_zu_den_angebotenen_AUKM_mit_De-
tails_zu_Auflagen_und_Foerdersaetzen.pdf. Zuletzt abgerufen am 26.06.2024 
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5.8.3 Ausgleichszahlungen auf Gewässerrandstreifen in Niedersachsen 

Für die Einhaltung von Gewässerrandstreifen besteht ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen; 
der erste Meter kann nicht gefördert werden, da als Grundanforderung an jedem Gewässer 
immer ein Meter Abstand zur Böschungsoberkannte vorhanden sein muss. Informationen zur 
Antragstellung bietet die Landwirtschaftskammer.50 

5.8.4 „Natürlich wild“ Maßnahmenprogramm zur Förder ung der Artenvielfalt und Bio-
diversität der Landschaft im Landkreis Gifhorn 

Das Maßnahmenprogramm „Natürlich wild“ des Landkreises Gifhorn soll einen Beitrag zur 
Förderung der Artenvielfalt und der Biodiversität in der Landschaft leisten. Das Förderpro-
gramm soll das Engagement von Kommunen, Verbänden, Vereinen und Initiativen bei ihren 
Projekten für die Sicherung und Verbesserung der Artenvielfalt unterstützen.  

Gefördert werden: 

·  Pflanzung standortheimischer Bäume und Sträucher als Hecken, Feldgehölze, Baum-
reihen oder Einzelbaumpflanzung 

·  Pflanzung von Obstbaumreihen oder Streuobstwiesen mit Hochstammobstbäumen 

·  Anlage dauerhafter Blühflächen oder -säume mit Saatgut aus den regionalen Ur-
sprungsgebieten mit einer Größe von mind. 500 m². Vorhandene Säume mit einer 
Breite von mind. drei Metern und bei Neuanlage mindestens fünf Metern Breite. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Landkreises zu finden.51  

5.8.5 Förderung von Klimaschutz und Maßnahmen zur B ewältigung der Klimawandel-
folgen 

Es gibt auch eine Reihe von Fördermöglichkeiten für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimawandelanpassung urbaner Räume. Mit dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kom-
munen“ fördert die KFW (KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU) freiwillige Maßnahmen, mit de-
nen Kommunen Grünflächen naturnah gestalten und umgestalten (naturnahes Grünflächen-
management), Stadtbäume pflanzen und Naturoasen in innerörtlicher oder Ortsrandlage von 
Siedlungsgebieten schaffen können.52  

Mit dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ hat das BUNDEMINISTERIUM 

FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (BMEL) im November 2022 eine langfristige Förderung 
eingeführt, mit der zusätzliche Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen von Wald finanziert 
werden. Ziel der Förderung ist „der Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Wäl-
dern, die an den Klimawandel angepasst (klimaresilient) sind. Nur klimaresiliente Wälder sind 
dauerhaft in der Lage, neben der CO2-Bindung in Wäldern und Holz auch die anderen Öko-
systemleistungen (z.B. Schutz der Biodiversität, Erholung der Bevölkerung, Erbringung von 
weiteren Gemeinwohlleistungen sowie die Rohholzbereitstellung) zu erfüllen“.53  

 

 

  

 
50 https://www.agrarfoerderung-niedersachsen.de/agrarfoerderung/news/39081_Ausgleichszahlungen_auf_Gewaesser-

randstreifen_in_Niedersachsen. Zuletzt abgerufen am 26.06.2024 

51 https://www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/umwelt/natuerlich-wild/ 

52 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/F%C3%B6rder-
produkte/Nat%C3%BCrlicher-Klimaschutz-in-Kommunen-(444)/ 

53 https://www.klimaanpassung-wald.de/ 
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Abkürzungsverzeichnis 

(Abkürzungen von Biotoptypen s. Kap. 3.1.1, von Landschaftsbildtypen s. Kap. 3.2.1, von zu 
entwickelnden Biotopkomplexen und Nutzungstypen s. Kap. 4.2.2) 

 

> größer 

< kleiner 

�  Größer/gleich 

a Jahr 

Abb. Abbildung 

Abs. Absatz 

AHM Artenhilfsmaßnahmen 

Äq. Äquivalent 

AK5 Amtliche Karte, 5 für den Maßstab 1 : 5.000 

ALKIS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 

AOIV Aller-Ohre-Ise-Verband 

Art. Artikel 

AUKM Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

B Bundesstraße 

B-Plan Bebauungsplan 

BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

BK Bodenkarte (BK 50 = im Maßstab 1:50.000) 

BKF Bodenkundlichen Feuchtestufe 

BMEL Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

BMU Bundesumweltministerium (aktuell BUMV) 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

bspw. beispielsweise 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland  

BV Biotopverbund 

bzw. beziehungsweise 

ca.  circa 

cm Zentimeter 

dB Dezibel 
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d.h.  das heißt 

DGHT e.V. Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde 

DGM Digitales Geländemodell 

DIN Deutsche Institut für Normung e.V. 

dm Dezimeter 

DOP Digitale Orthophotos 

DTK Digitale topographische Karte (50 = Maßstab 1:50.000; 25 = Maßstab 1:25.000) 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

DüV Düngeverordnung (Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfs-

stoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten 

fachlichen Praxis beim Düngen) 

DWD Deutscher Wetterdienst  

e.V. Eingetragener Verein 

ebd. ebenda 

EEG Erneuerbares Energien Gesetz 

EG Europäische Gemeinschaft 

et al. und andere 

etc. et cetera 

EU Europäische Union 

f. /ff. Folgend / folgende 

F-Plan Flächennutzungsplan 

FFH Fauna Flora Habitat 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

FFPVA Freiflächenphotovoltaikanlagen 

GG Grundgesetz 

GIS Geografisches Informationssystem 

GLB Geschützter Landschaftsbestandteil 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GW Gigawatt 

GWK Grundwasserkörper 

GWD Grundwasserdargebot 

h Stunde (engl. hour) 

ha Hektar 

hist. historisch 

HQ Höchste Abflussmenge (innerhalb eines Beobachtungszeitraumes) 
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HQhäufig Hochwasser bei regelmäßigen Überschwemmungen 

HQ100 100-jährliche Hochwasserereignisse 

HQExtrem Hochwasser bei Extremereignissen 

Hrsg. Herausgeber, Herausgeberin 

i.d.R.  in der Regel  

IED engl. Industrial Emissions Directive 

i.V.m. in Verbindung mit 

inkl. inklusive 

IPCC „Weltklimarat" (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change) 

Jh. / Jhd.  Jahrhundert 

K Kreisstraße 

Kap. Kapitel 

Kfz Kraftfahrzeug 

km Kilometer 

kV, KV Kilovolt 

L Landesstraße 

LaPro Niedersächsische Landschaftsprogramm  

LAVES Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Lden engl. day-evening-night-Lärmindex 

LK Landkreis 

LP Landschaftsplan 

LROP  Landes-Raumordnungsprogramm  

LRP Landschaftsrahmenplan 

LRT Lebensraumtyp 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LSN Landesamt für Statistik Niedersachsen 

LÜN Lufthygienische Überwachungssystem Niedersachsen  

m Meter 

mind. mindestens 

mm Millimeter 

mm/a Millimeter im Jahr 

mm/v Millimeter in der Vegetationsperiode 

MU Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
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NABU Naturschutzbund Deutschland  

n. Chr. nach Christus 

N Norden/nördlich 

NDS Bundesland Niedersachsen 

Nds. / nds. Niedersachsen / niedersächsisch 

NDSchG Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 

NKlimaG Niedersächsisches Klimagesetz 

NIBIS Niedersächsisches Bodeninformationssystem 

NGL Aktionsprogramm Niedersächsische Gewässerlandschaften  

NLÖ Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (heute NLWKN) 

NLStBV Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

NMB Nasse mineralische Böden 

NNatSchG Niedersächsisches Naturschutzgesetz 

Nördl. Nördlich 

Nr. / Nrn. Nummer / Nummern 

NSAB Niedersächsische Strategie zum Arten und Biotopschutz  

NWG Niedersächsisches Wassergesetz 

O Osten/östlich 

o.g. Oben genannten 

o.J. ohne Jahr 

Ökolog. Ökologisch  

Östl. Östlich  

Pkt. Punkt 

PNV potenzielle natürliche Vegetation 

Pot. potenziell 

prio. prioritär 

qm Quadratmeter 

rd. rund 

RGB Regionalverband Großraum Braunschweig 

RL Rote Liste 

RROP Regionales Raumordnungsprogramm 

S Süden/südlich 

s. siehe 
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s.a.  siehe auch 

s.o. siehe oben 

SSO Süd-südöstlich 

Str. Straße 

Südl. südlich 

t Tonne 

Tab. Tabelle 

THG Treibhausgase 

Tlw. teilweise 

TWGG Trinkwassergewinnungsgebiet 

u.a. unter anderem 

ü. NN über Normalnull 

UBA Umweltbundesamt 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

ÜSG Überschwemmungsgebiet 

UZVR unzerschnittene verkehrsarme Räume  

v.  von 

v.a. vor allem 

vgl. vergleiche 

VR Vorrangfunktion 

W Westen/westlich 

Westl. westlich 

WHG Wasserhaushaltsgesetz  

WMS Web Map Service 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie  

z.B.  zum Beispiel 

z.T. zum Teil 

zzgl. zuzüglich 

 


